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Die best select Vertriebsgesellschaft mbH mit eingetragenem Sitz in Bad Aibling (im Folgenden „Anbieterin“) über-
nimmt gemäß § 3 der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung die Verantwortung für den Inhalt dieses Ver-
kaufsprospekts (im Folgenden „Verkaufsprospekt“ oder „Prospekt“) und erklärt, dass ihres Wissens die Angaben in 
diesem Verkaufsprospekt richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind.

Für den Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind alle bis zum Datum der Aufstellung dieses Verkaufsprospekts tatsäch-
lich bekannten oder von der Anbieterin erkennbaren Sachverhalte relevant. Alle Angaben und Sachverhalte wurden 
sorgfältig geprüft und entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung. 

Das vorliegende Beteiligungsangebot wurde von der Anbieterin nach bestem Wissen auf der Grundlage der gel-
tenden Verträge und der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie der Praxis der Finanzverwaltung erstellt. 
Angaben, bei denen Dritte als Quellen genannt werden, sind nicht von der Anbieterin gesondert überprüft worden.

Sämtliche zukunftsbezogenen Finanzangaben in diesem Verkaufsprospekt sind Prognosen. Änderungen der Ge-
setze und deren Auslegung durch die Gerichte sowie Änderungen der Verwaltungspraxis (jeweils auch rückwirkend) 
und des wirtschaftlichen Umfeldes, die sich auf das Beteiligungsangebot auswirken, können nicht ausgeschlossen 
werden.

Jedem Anleger wird empfohlen, im eigenen Interesse die in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben, ins-
besondere die Risikofaktoren (siehe Kapitel 4. „Wesentliche Risiken der Vermögensanlage“) und steuerlichen Rah-
menbedingungen, unter Berücksichtigung seiner persönlichen Situation kritisch zu würdigen und ggf. fachkundigen 
Rat Dritter einzuholen.

Datum der Prospektaufstellung: 17. Februar 2011

Anbieterin: best select Vertriebsgesellschaft mbH 
  Harthauser Str. 42 b 
  83034 Bad Aibling 
  HRB-Nr. 18638 des Amtsgerichts Traunstein

Heinz G. Wülfrath             
Geschäftsführer 
best select Vertriebsgesellschaft mbH   

1.  ERKlÄRUnG DER PRoSPEKtVERAntWoRtlICHEn
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Nachträge zum Verkaufsprospekt:
Sollte zu diesem Verkaufsprospekt ein nachtrag erstellt werden, wird dieser in der Börsen- 
Zeitung veröffentlicht sowie bei der best select Vertriebsgesellschaft mbH, Harthauser Str. 42b, 
83043 Bad Aibling zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten und im Downloadbereich unter  
www.best-select-vertriebsgesellschaft.de eingestellt. 
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Geschätzter Anleger,
schon vor der erfolgreichen Schließung des ersten 
Middle East Best Select Fonds wurden wir von vielen 
Anlegern und ihren Beratern gebeten, auch weiterhin die 
Beteiligungsmöglichkeiten an privilegierten Investments 
in Middle East anzubieten, die ansonsten für deutsche 
Anleger verschlossen bleiben. Über die zunehmende 
Beliebtheit unserer lukrativen Middle East-Angebote 
freuen wir uns sehr. Auch künftig bieten wir Ihnen die 
Möglichkeit, sich an exklusiven Projekten insbesondere 
in den ländern des Golf-Kooperationsrates beteiligen 
zu können. 

Unter dem thema Solar Energy | Photovoltaik oman 
steht seit Ende Dezember 2010 der Middle East Best 
Select Zweiter Fonds zur Beteiligung zur Verfügung. 
Bei diesem Angebot handelt es sich um ein Private 
Placement, das sich insbesondere an institutionelle 
Marktteilnehmer und erfahrene, vermögende Privatan-
leger richtet. Eine Beteiligung an diesem Fonds ist ab  
250.000 € möglich. Mit dem Publikumsfonds, dem 
Middle East Best Select Dritter Fonds, setzen wir jetzt 
die beginnende Middle East Best Select-Fondsserie 
fort. Ich lade Sie herzlich ein, bei dieser attraktiven In-
vestition mitzumachen.

Abschied vom Ölzeitalter

Angetrieben von der Vision, künftige Generationen 
unabhängiger von Öl- und Gasexporten zu machen, 
werden die Volkswirtschaften am Golf mit großen In-
vestitionssummen und extrem hohem Aufwand neu 
strukturiert. Die mächtigen Staatsfonds investieren ge-
zielt in Joint Ventures mit internationalen Konzernen und 
sichern sich deren Wissen. Ein enormer Know-how- und 
technologietransfer ist angekurbelt, der seinesgleichen 
sucht. Das Ziel: nicht mehr und nicht weniger als eine 
industrielle Revolution in der Wüste. 

Die Bevölkerung in den Golfstaaten wächst jährlich mit 
hohen Raten. Schätzungen von McKinsey rechnen mit 
einer Verdoppelung der Bevölkerung in den GCC-Staa-
ten bis zum Jahr 2025. Zugleich nimmt die lebenserwar-
tung der Menschen zu. Der Bedarf an neuen Städten, 
Universitäten und Schulen, Krankenhäusern, medizini-
schen Zentren, Strom- und Wassernetzen, Autobahnen 
und Straßen, Bahnen, Flug- und Seehäfen, Freizeit- und 
Sporteinrichtungen und modernen Industriezonen, in 
denen sich Unternehmen der Zukunftsbranchen nieder-
lassen können, ist riesig. 

Wohl kaum eine andere Region dieser Welt bietet des-
halb zurzeit bessere Rahmenbedingungen für Wachs-
tums- und Renditechancen als die Staaten am Arabi-
schen Golf. 

Berichten zufolge wird allein das kleine land Katar, mit 
nur ca. 1,7 Mio. Einwohnern, im Vorfeld der Vorbereitun-
gen auf die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 
2022 nur in den kommenden vier Jahren rund 100 Mrd. 
US-Dollar in diverse Projekte investieren. Wie es scheint, 
hat die Vergabe der FIFA Weltmeisterschaft 2022 an Ka-
tar der gesamten Middle East-Region noch einmal zu-
sätzlich Dynamik verliehen. Im Augenblick deutet vieles 
darauf hin, dass mindestens noch in den kommenden 
zehn Jahren mit zweistelligen Renditen aus privilegier-
ten Middle East-Investments gerechnet werden kann. 

Entscheidend sind natürlich unsere netzwerke, die bis 
in die Spitzen der Politik und der Wirtschaft reichen. Die 
Pflege der wichtigen Schlüsselkontakte und der Freund-
schaften zu Mitgliedern der verschiedenen Königshäu-
ser am Golf ist deshalb essentiell. 

In diesem Zusammenhang freuen wir uns beson-
ders, dass wir mit Scheich Abdullah Bin Ali Bin Jabor  
Al thani, Mitglied des Königshauses von Katar, einen 
bedeutenden Banken- und Wirtschaftsmagnaten zur 
Mitarbeit in unserem Investment-Komitee gewinnen 
konnten. Scheich Abdullah hat bereits bei einem Invest-
ment des ersten Middle East-Fonds eine wichtige Rolle 
gespielt und wir gehen davon aus, dass er auch künftig 
türen öffnen kann, die deutschen Anlegern ansonsten 
verschlossen blieben. 

2.  VoRWoRt

Mitmachen bei der industriellen Revolution in der Wüste

David F. Heimhofer
 
Chairman des Advisory 
Boards der Terra Nex 
Financial Engineering AG 
und Geschäftsführer der 
Middle East Best Select 
Fonds GmbH
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Unser über Jahre entwickeltes Beziehungsnetzwerk, 
meine ganz persönlichen Schlüsselkontakte und  
meine langjährigen Erfahrungen in der Golfregion stelle 
ich gerne in den Dienst unserer Anleger. Und, wenn Sie 
wollen, bin ich zusätzlich gerne Ihr Reisebegleiter, wenn 
Sie die Region besuchen und sich selbst ein Bild von 
den überwältigenden Investitionsmöglichkeiten in den 
pulsierenden Märkten am Golf machen möchten.

Die Anbieterin dieses Fonds informiert Sie über die 
geplanten Investorenreisen. Ich werde Ihnen vor ort  
gerne persönlich zur Verfügung stehen und Sie hinter die  
Kulissen schauen lassen. 

Ich würde mich sehr freuen, Sie mit der unübertroffenen 
Gastfreundschaft meiner arabischen Partner bekannt 
machen zu dürfen.

Hochachtungsvoll

Ihr David F. Heimhofer



3.1  Rahmendaten der Beteiligung

Gegenstand der  
Investition

opportunity Fonds (Blindpool-Konzept) für exklusive länder und Sektoren 
übergreifende Investitionen in den ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC- 
Staaten / Gulf Cooperation Council): Bahrain, Katar, Kuwait, oman, Saudi Arabien 
und Vereinigte Arabische Emirate. Aber auch interessante Investitionsmöglichkeiten  
außerhalb der Golf-Region können gegebenenfalls gemeinsam mit wichtigen 
Marktteilnehmern aus den Golf-ländern realisiert werden. Als äußerst lukrativ 
könnten sich z. B. Investitionen im Bereich Solar Energy / Photovoltaik in den 
ländern der afrikanischen und asiatischen Kontinente erweisen. 

Bevorzugt werden staatlich geförderte Projekte in Sektoren mit großem Zu-
kunftspotenzial wie z. B.: Erneuerbare Energien, Gesundheitswesen, Bauwesen, 
Infrastruktur, logistik, Petrochemie, Bildung, Kultur, It, telekommunikation.

Anbieterin/
Prospektverantwortliche

best select Vertriebsgesellschaft mbH, Bad Aibling, Deutschland

Fondsgesellschaft/ 
Emittent

Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG, Bremen, Deutschland

Asset-Manager und 
Investment Berater

terra nex Financial Engineering AG, Zug, Schweiz, (nachfolgend die „Investment-
beraterin“), mit ihrem Advisory Board in Manama, Bahrain, dem Mitglieder der 
Königshäuser in Middle East angehören.

Mittelverwendungs- 
kontrolleurin

IntEGRA treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft, München, 
Deutschland. Die Mittelverwendungskontrolleurin ist für die Überwachung und 
Abwicklung von Zahlungen der Fondsgesellschaft während der Platzierungs- 
phase verantwortlich.

Art der Beteiligung und 
Mindest-Beteiligung

Kommanditbeteiligungen bzw. treugeberanteile über die treuhand-Kommanditis-
tin an der Fondsgesellschaft  -  Mindestbeteiligung: 10.000 €; höhere Beträge 
müssen durch 1.000 € teilbar sein

Agio 5% der Kapitaleinlage

Investitionsquote 84,30 %

Zielvolumen 20.000.000 € (ohne Agio), 
Erhöhung um bis zu 10.000.000 € (ohne Agio) möglich

Mindestvolumen 3.000.000 € zuzüglich Agio

Laufzeit 5 Jahre (bis 31. Dezember 2015);

Verlängerung bis 31. Dezember 2016 durch Komplementärin; darüber hinaus nur 
durch Gesellschafterbeschluss mit Zustimmung der Komplementärin möglich

Zeichnungsfrist Bis zum 31. Dezember 2011,

Verlängerung um ein Jahr durch die Komplementärin, darüber hinaus nur mit  
Zustimmung der Gesellschafter möglich

Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Gewinnverteilung Erst wenn die Kommanditisten ihr eingezahltes Kapital (ohne Agio), zuzüglich ei-
nes Gewinns von 60% (12% Hurdle Rate auf 5 Jahre) zuzüglich des Frühzeichner-
Bonus zurückerhalten haben, wird das Fondsmanagement über seine Beteiligung 
an der Komplementärin zu 60% am darüber hinausgehenden Gewinn erfolgsab-
hängig beteiligt.

Finanzierung Die Fondsgesellschaft finanziert sich ausschließlich aus Eigenkapital. Fremdkapi-
tal auf Fondsebene ist nicht vorgesehen.

6  | Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG

3.  DAS BEtEIlIGUnGSAnGEBot IM ÜBERBlICK
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3.2  Beispiel-Berechnung einer Beteiligung (Prognose)

BEISPIELHAFTE Darstellung 
einer Beteiligung von 100.000 EUR (ohne Agio) bei einer Vorzugs-Ausschüttung* von 12% p.a.

*  Erst wenn der Anleger sein Kapital zuzüglich einer Rendite von 12% p.a. (Hurdle-Rate) erhalten hat, ist das  
Management erfolgsbezogen an übersteigenden Gewinnen beteiligt.

**  Früheinzahler erhalten einen Frühzeichner-Bonus von 6% p.a. für die Zeit vom tag der Gutschrift ihrer Einlage 
auf dem Konto der Fondsgesellschaft bis zum 31. Dezember 2011. Der ausgewiesene Betrag unterstellt die 
Einzahlung der Kapitaleinlage zum 1. Juli 2011 (100.000 € x 6% = 6.000 € : 12 Monate = 500 € x 6 Monate =  
3.000 €). Die Auszahlung des Frühzeichner-Bonus soll im Rahmen der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2012 
aus bereits erwirtschafteten Erlösen erfolgen. Der Frühzeichner-Bonus erhöht somit die Rendite, da es sich nicht 
um einen Vorab-Gewinn handelt.

3.3  Die Strategie des Fonds

Die Investmentberaterin dieses Beteiligungsangebots, 
die terra nex Gruppe mit Sitz in der Schweiz und einem 
hochkarätigen Beraterteam in Middle East (Advisory 
Board in Manama, Bahrain), verfügt über ein exzellentes 
Beziehungsnetzwerk in den ländern des Golf-Koope-
rationsrates (GCC = Gulf Cooperation Council: Bahrain, 
Katar, Kuwait, oman, Saudi Arabien und Vereinigte Ara-
bische Emirate). 

Die Beziehungen zu Mitgliedern der Königshäuser am 
Golf und zu einflussreichen Entscheidungsträgern, bis 
in die Spitzen der Wirtschaft und Politik, ermöglichen 
den Zugang zu privilegierten Investments in den vorder-
sten Gliedern der Wertschöpfungskette, die ansonsten 
nur lokalen Investoren vorbehalten sind.

Es ist geplant immer gemeinsame Investitionen (Co-
Investments) mit wichtigen lokalen Investoren vorzu-
nehmen. Die Erwartungshaltung der lokalen Anleger be-
züglich der Rendite wird in der Regel zuverlässig erfüllt. 
Die gemeinsamen Co-Investitionen dienen somit der 
zusätzlichen Sicherheit. 

Auf diese Weise können hohe Renditeerwartungen 
mit vergleichsweise hohen Sicherheitsmerkmalen 
kombiniert werden. 

Die länder und Sektoren übergreifenden diversifizier-
ten Zielinvestitionen sind entsprechend dem Charakter 
des Blind-Pools zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
noch nicht bekannt. 

An lukrativen und privilegierten Investitionsmöglichkei-
ten herrscht in den aufstrebenden Golf-ländern aller-
dings kein Mangel, so dass nach dem auf Seite 48 be-
schriebenen Selektionsverfahren genügend interessante 
Projekte zur Verfügung stehen werden, die in die „Best 
Select-Auswahl“ aufgenommen werden können.

Mit einem teil des Investitionsvolumens kann sich die-
ser Fonds auch außerhalb der GCC-Staaten engagieren. 
Interessante Investitionsmöglichkeiten außerhalb der 
Golf-Region werden in der Regel ebenfalls gemeinsam 
mit wichtigen Marktteilnehmern aus den Golf-ländern 
realisiert.

Das eingeworbene Anlegerkapital wird nach Abzug aller 
Kosten und Aufwendungen und der ggf. erforderlichen 
Zuführung zur liquiditätsreserve ausschließlich verwen-
det, um die beschriebenen Investitionen in den Zielregi-
onen zu realisieren. Das geplante Fondsvolumen erlaubt 
eine nach ländern und Sektoren diversifizierte Streuung 
des für Investitionen zur Verfügung stehenden Kapitals.

2010/2011 2012 2013 2014 2015 Summe 

Einzahlung - 100.000 - 100 %

Ausschüttungen/ 
Kapitalrückzahlung  

3.000** 12.000 12.000 136.000 + 163 % 

Gebundenes 
Eigenkapital 

- 100.000 - 97.000 - 85.000 - 73.000 + 63.000 + 63 % 
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3.4  Das Beteiligungskonzept

Zunächst kann sich ein Anleger an der Middle East 
Best Select GmbH & Co. Dritte KG (die „Fondsge-
sellschaft“) nur mittelbar als treugeber über die 
treuhand-Kommanditistin, die IntEGRA treuhand-
gesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft, be-
teiligen. Der hierzu zwischen dem Anleger und der 
treuhand-Kommanditistin durch Unterzeichnung der 
Beitrittserklärung abzuschließende treuhand- und 
Verwaltungsvertrag ist diesem Verkaufsprospekt 
als Anhang 2 beigefügt. Der Anleger hat jedoch die  

Möglichkeit, seine indirekte Beteiligung zu einem 
späteren Zeitpunkt (frühestens ab dem 1. Janu-
ar 2012) in eine direkte Beteiligung als Komman-
ditist umzuwandeln, die der Anleger nach seiner 
freien Wahl dann ebenfalls von der treuhand-Komman-
ditistin verwalten lassen oder selbst verwalten kann. 

Das nachfolgende Strukturdiagramm fasst die wesent-
lichen Grundzüge der geplanten Zielstruktur (in Form 
einer vereinfachten Darstellung) zusammen. 

Berater/Vermittler

Anleger/Treugeber

Eigenkapital-
vermittlung

Fondsgesellschaft
MEBS Dritte KG

Middle East Beteiligungen

Mittelverwendungs-
kontrolle

Geschäftsführung
MEBS Fonds GmbH

Fondsberater

Schweiz / Bahrain

Treuhandkommanditist

Weg des Geldes

Legende:
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3.5  Die geplanten Anlagen

Bei den Investitionen zu Beginn der Wertschöpfung 
handelt es sich in der Regel um unternehmerische Be-
teiligungen, bei denen lokale Investoren selbst engagiert 
sind und die für deutsche Anleger ansonsten verschlos-
sen blieben. Diese Investmentmöglichkeiten sind oft mit 
zusätzlichen staatlichen Sicherheitsmerkmalen ausge-
stattet. So ist der Staat oft selbst beteiligt und garantiert 
zum Beispiel Mindestpreise für den Exit oder Abnahme-
preise und/oder Abnahmemengen. Es kann sich auch 
um Investitionsmöglichkeiten handeln, bei denen starke 
lokale Sponsoren das Projekt starten und unterstützen 
und den beteiligten Erst-Investoren eine attraktive Ren-
dite überlassen. 

Die eingenommenen Einlagen der Anleger werden, bis 
sie in die eigentlichen Zielprojekte investiert werden 
können, gewinnbringend angelegt. Vorgesehen hierfür 
sind festverzinsliche, diversifizierte Rentenfonds in den 
Golf-ländern mit attraktiven Zinsniveaus und niedriger 
Volatilität. 

Einzelheiten zum geplanten Investitionsprozess sind in 
den Abschnitten 6.2, 6.4 und 6.5 dargestellt.

3.6    Die Anbieterin 

Die best select Vertriebsgesellschaft mbH (die „Anbie-
terin“) ist ein spezialisiertes Emissionshaus, das im Jahr 
2008 eigens gegründet wurde, um öffentlich und privat 
platzierte Angebote für privilegierte Middle East-Betei-
ligungen in Deutschland aufzulegen und die neue Pro-
duktmarke „Middle East Best Select“ in Deutschland 
zu etablieren: 

Die Gesellschafter und die Geschäftsführung der An-
bieterin können auf Jahrzehnte lange Erfahrungen im 
Segment der geschlossenen Beteiligungen und Kapital-
anlagen zurückblicken.

3.7  Platzierungszeitraum, Mittelbare Beteiligung 
der Anleger, Mindestbeteiligung

Das öffentliche Angebot beginnt einen Werktag nach Ver-
öffentlichung des Verkaufsprospekts. Die Platzierungs-
phase endet am 31. Dezember 2011. Eine Verlängerung 
um ein Jahr durch die Komplementärin der Fondsge-
sellschaft ist möglich; eine weitere Verlängerung bedarf 
eines Gesellschafterbeschlusses und der Zustimmung 
der Komplementärin der Fondsgesellschaft. Innerhalb 
der Platzierungsphase kann die treuhand-Komman-
ditistin Angebote der Anleger auf Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft annehmen.

Im Rahmen des vorliegenden Beteiligungsangebots ist 
geplant, durch die Ausgabe von treuhandbeteiligungen an 
Kommanditanteilen an der Middle East Best  
Select GmbH & Co. Dritte KG Eigenkapital in Höhe von  
20 Mio. € bis zu 30 Mio. € einzuwerben. 

Ist das maximale Platzierungsvolumen erreicht, wird die 
treuhand-Kommanditistin keine weiteren Angebote der 
Anleger annehmen. Darüber hinaus kann die Komple-
mentärin entscheiden, dass die treuhand-Kommanditis-
tin keine weiteren Angebote der Anleger annehmen darf, 
soweit die bereits erfolgten Angebote einen Betrag von  
3 Mio. € („Mindestplatzierungsvolumen“) übersteigen.
Sollte bis zum 31. Dezember 2011 bzw. bei Platzie-
rungsverlängerung bis zum 31. Dezember 2012 ein 
Mindestplatzierungsvolumen in Höhe von 3 Mio. € nicht 
erreicht werden, kann die Komplementärin entscheiden, 
das Beteiligungsangebot nicht fortzuführen und die 
Fondsgesellschaft rückabzuwickeln. 

Die Einlage jedes sich über den Abschluss eines treu-
hand- und Verwaltungsvertrags mit der treuhand-Kom-
manditistin indirekt beteiligenden Anlegers muss mindes-
tens auf 10.000 € oder einen höheren, durch 1.000 ohne 
Rest teilbaren Betrag lauten. In Ausnahmefällen kann die 
Komplmentärin der Fondsgesellschaft auch geringeren 
Einlagen zustimmen. Der Erwerbspreis für die Vermö-
gensanlage stimmt mit der beschriebenen Einlage über-
ein. Ferner ist grundsätzlich ein Agio in Höhe von 5,0 % 
bezogen auf den jeweiligen Kapitalanteil zu zahlen. 

Der Gesamtbetrag und die Anzahl der angebotenen 
Vermögensanlagen (treuhänderisch gehaltene KG-
Anteile) stehen nicht fest. Der für die Realisierung 
des Fondskonzepts erforderliche Mindestbetrag der 
Vermögensanlagen entspricht 3 Mio. € (Mindest-
platzierungssumme). Zur Realisierung des Fonds-
konzepts muss mindestens ein treuhänderisch 
gehaltener KG-Anteil gezeichnet werden (Mindest-
anzahl der treuhänderisch gehaltenen KG-Anteile). 
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Aufgrund des grundsätzlichen Mindestbeteiligungs-
betrags von 10.000 € können bei der Mindestplatzie-
rungssumme 300 treuhandbeteiligungen ausgegeben 
werden. 

Darüber hinaus enthält der Gesellschaftsvertrag der 
Fondsgesellschaft (Anhang 1) Vorgaben, wer sich als 
geeigneter Anleger an der Fondsgesellschaft beteiligen 
kann.

Weitere Einzelheiten sind in Abschnitt 8.2.4 „Mittelbarer 
Beitritt der Anleger im Wege der Kapitalerhöhung“ und 
8.2.5 „Mögliche Rückgängigmachung des Beteiligungs-
angebots“ beschrieben.

3.8  Entgegennahme der Beitrittserklärung

Der treugeber macht der treuhand-Kommanditistin in 
der Beitrittserklärung ein Angebot auf Abschluss des 
treuhand- und Verwaltungsvertrags. Weitere Einzel-
heiten sind in Abschnitt 8.2.4 „Mittelbarer Beitritt der 
Anleger im Wege der Kapitalerhöhung“ und in Kapitel 
„Abwicklungshinweis“ beschrieben.

3.9  Einzahlung der Einlage, Wirksamwerden des 
Beitritts und Widerruf

Das von den Anlegern der Fondsgesellschaft einzuzah-
lende Beteiligungskapital und das Agio sind spätestens 
14 tage nach Zugang des Informationsschreibens der 
treuhand-Kommanditistin über die Annahme des Ange-
bots auf den Abschluss des treuhandvertrags zur Zah-
lung auf das in der Beitrittserklärung angegebene Konto 
der Gesellschaft fällig. 

Der mittelbare Beitritt eines Anlegers zur Fondsgesell-
schaft ist bewirkt, wenn der Anleger den treuhand- und 

Verwaltungsvertrag mit der treuhand-Kommanditistin 
abgeschlossen und das von ihm gezeichnete Kapital 
vollständig jeweils zuzüglich des in der Beitrittserklärung 
vereinbarten Agios auf den gesamten Zeichnungsbetrag 
auf das in der Beitrittserklärung angegebene Konto der 
Gesellschaft eingezahlt hat. Ausnahmsweise kann die 
treuhand-Kommanditistin mit Zustimmung der Komple-
mentärin auf die Voraussetzung der Volleinzahlung für 
den Beitritt des treugebers verzichten.

Die Komplementärin kann einen erfolgten mittelbaren 
Beitritt aber mit einer Frist von drei Wochen ab Kennt-
nis des Widerrufsgrunds widerrufen (auflösende Be-
dingung), wenn ein wichtiger Grund in der Person des 
treugebers vorliegt, der dessen Aufnahme unzumutbar 
machen würde (z.B. Wettbewerber der Gesellschaft). 

Für Einzelheiten siehe Abschnitt 8.2.4 „Mittelbarer Bei-
tritt der Anleger im Wege der Kapitalerhöhung“ und Ka-
pitel „Abwicklungshinweis“.

3.10  Frühzeichnerbonus

Es ist vorgesehen, dass Anleger einen Frühzeichner-
bonus erhalten, wenn sie sich bis zum regulären Ende 
der Platzierungsphase, d.h. bis zum 31. Dezember 2011, 
an der Fondsgesellschaft beteiligen. Der Frühzeichner-
bonus entspricht einer Verzinsung der jeweiligen Einla-
ge eines Gesellschafters/treugebers auf seinen (treu-
geber-) Kapitalanteil von 6% p.a. für den Zeitraum ab 
Gutschrift der Einlage auf dem in der Beitrittserklärung 
genannten Konto der Gesellschaft bis zum regulären 
Ende der Platzierungsphase am 31. Dezember 2011.

Der Frühzeichnerbonus wird im Rahmen der Gewinnver-
teilung aus den ausschüttungsfähigen Gewinnen nach 
Maßgabe der Regelungen des Gesellschaftsvertrags 
gezahlt. (Details siehe Abschnitt 8.2.6 „Frühzeichnerbo-
nus“ und Abschnitt 8.2.16 „Gewinnverteilung, Zahlung 
des Frühzeichner-Bonus und Ausschüttungen“)

3.11  Weitere Leistungen der Anleger

Die Zahlungsverpflichtung aus der Anlagebeteiligung 
beschränkt sich auf die Höhe der Einlage zzgl. Agio. 
Eine nachschusspflicht besteht nicht. Die Haftung 
des Anlegers kann durch Auszahlungen wieder auf-
leben, durch die sich die Einlage unter den Betrag 
der Hafteinlage vermindert. Dies gilt auch für Aus-
zahlungen im Rahmen des Ausscheidens des Anle-
gers aus der Fondsgesellschaft oder ihrer liquidati-
on. Zu den Einzelheiten siehe Abschnitte 3.18 (S. 12) 
und 8.2.18 „Haftung“ (S. 73 f.). Darüber hinaus gibt 
es keine Umstände, unter denen der Erwerber der  
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Vermögensanlagen verpflichtet ist, weitere leistungen 
zu erbringen, insbesondere weitere Zahlungen zu leisten.   
 

3.12 Gründungskosten und weitere Kosten

Gründungskosten bis zu 10.000 € trägt die Fondsge-
sellschaft. Soweit die Gesellschafter Gründungskosten 
verauslagt haben, sind ihnen diese zu erstatten. Die 
weiteren fondsabhängigen Kosten (u.a. Beratung und 
Vertriebskosten für die Auflage des Fonds) und die lau-
fenden Kosten trägt ebenfalls die Gesellschaft und da-
mit mittelbar die Anleger (zu den Kosten siehe Kapitel 7 
„Plan- und Prognoserechnungen“).

Daneben entfallen auf den Anleger Kosten für eigene 
tätigkeiten im Zusammenhang mit der Beteiligung, wel-
che in Abschnitt 8.2.17 „Mit der Vermögensanlage ver-
bundene weitere Kosten“ (S. 72 f.) genauer dargestellt 
sind.

Zu den steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für 
den Anleger wird auf die Ausführungen in Kapitel 9 des 
Verkaufsprospekts verwiesen. 

3.13  Beteiligungsdauer und Möglichkeit der  
Kündigung der Beteiligung, Ausschluss  
und Abfindung

Die laufzeit der Fondsgesellschaft dauert gemäß dem  
Gesellschaftsvertrag zunächst bis zum 31. Dezember 2015. 
Die Dauer der Fondsgesellschaft kann durch die Komple-
mentärin bis zum 31. Dezember 2016 verlängert werden. 
Die Gesellschafterversammlung kann eine darüber hin-
ausgehende Verlängerung der Dauer der Gesellschaft mit 
einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen und 
der Zustimmung der Komplementärin beschließen. Damit 
steht die Gesamtdauer des Bestehens der Fondsgesell-
schaft/Emittentin zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung 
nicht fest; die Fondsgesellschaft/Emittentin ist insofern 
nicht für eine bestimmte Zeit gegründet.

Entsprechend der Regelung im Gesellschaftsvertrag 
ist eine vorherige Kündigung nur aus wichtigem Grund 
möglich. Das Recht auf eine ordentliche Kündigung ist 
ausgeschlossen. Kündigungen sind schriftlich gegen-
über der Komplementärin zu erklären. 

Ein Gesellschafter/treugeber kann unter den im Gesell-
schaftsvertrag bzw. dem treuhand- und Verwaltungs-
vertrag niedergelegten Voraussetzungen vorzeitig aus 
der Gesellschaft ausgeschlossen werden.

Im Fall eines vorzeitigen Ausscheidens aus der Gesell-
schaft (z.B. durch Kündigung oder Ausschluss) erhält der 

Anleger eine Abfindung in Geld, die sich an einem Zeitwert 
der Beteiligung des Anlegers bemisst, aber infolge eines 
Sicherheitsabschlags und Kostenabzugs unter diesem 
liegt, und die in maximal drei gleichen Jahresraten ausge-
zahlt werden kann (bei einer Verzinsung von 5% p.a.) . 

Der Gesellschaftsvertrag enthält Sonderregelungen für 
ein Ausscheiden und die Abfindung eines Gesellschaf-
ters wegen teilweiser oder vollständiger nichterbringung 
seiner Einlage; auch eine Herabsetzung des Anlagebe-
trags ist in diesem Fall möglich.

Weitere Einzelheiten zur Kündigung, dem Ausschluss ei-
nes Gesellschafters und der Abfindung sind in Abschnitt 
8.2.11 „Kündigung der Beteiligung an der Fondsgesell-
schaft nur aus wichtigem Grund, Ausschluss und Aus-
scheiden“ und 8.2.12 „Abfindung bei Ausscheiden aus 
der Gesellschaft“ beschrieben.

3.14 Ergebnisverteilung

Aus den ausschüttungsfähigen Gewinnen wird zunächst 
der einmalige Frühzeichnerbonus gezahlt (vgl. Abschnitt 
3.10). Gewinne und liquidationserlöse verteilen sich da-
nach allein auf die Gesellschafter/treugeber im Verhält-
nis ihrer Kapitalanteile, bis diese ihr eingezahltes Kapital 
und eine Rendite von 12% p.a. hierauf für die gesamte 
Dauer der Gesellschaft (Vorzugs-Ausschüttung) erhalten 
haben (ohne Berücksichtigung des Frühzeichnerbonus). 
Gewinne und liquidationserlöse, die diese Vorzugs-
ausschüttung  übersteigen (ohne Berücksichtigung des 
Frühzeichnerbonus), entfallen zu 40% auf die Gesell-
schafter/treugeber im Verhältnis ihrer Kapitalanteile und 
über ihre Beteiligung an der Komplementärin zu 60% 
an das Fondsmanagement. Eine Beispielsrechung zur 
Ergebnisverteilung ist in Abschnitt 8.2.16 „Gewinnver-
teilung, Zahlung des Frühzeichnerbonus und Ausschüt-
tungen“ dargestellt.
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3.15  Steuerliche Behandlung

Steuerliche Behandlung außerhalb Deutschlands

Die Prospektanbieterin ist dahingehend beraten wor-
den, dass – je nach Strukturierung eines konkreten Pro-
jekts – die laufenden sowie außerordentlichen Einkünfte 
im Zusammenhang mit einem Projekt in den jeweils be-
troffenen Jurisdiktionen der Besteuerung zu den jeweils 
anwendbaren Steuersätzen unterliegen können. Auf 
Ausschüttungen an die Fondsgesellschaft kann gege-
benfalls Quellensteuer einbehalten werden.  

Steuerliche Behandlung in Deutschland

Die Fondsgesellschaft ist als Personengesellschaft 
steuerlich transparent und damit nicht Einkommensteu-
ersubjekt. Für Besteuerungszwecke sind die Einkünfte 
der Fondsgesellschaft den Gesellschaftern der Fonds-
gesellschaft bzw. den über die treuhand-Kommanditis-
tin beteiligten Anlegern zuzurechnen. 

Die von der Fondsgesellschaft erzielten und den Anle-
gern anteilig zugerechneten Einkünfte unterliegen bei 
diesen grundsätzlich vollumfänglich dem individuellen 
progressiven Einkommensteuersatz (bis zu 45 %) zu-
züglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und gegebenfalls 
Kirchensteuer. 

Sofern die Fondsgesellschaft in Kapitalgesellschaften 
investiert, unterliegen Ausschüttungen dieser Gesell-
schaften grundsätzlich dem so genannten teileinkünf-
teverfahren. Danach sind nur 60 % der ausgeschütteten 
Beträge beim Anleger einkommensteuerpflichtig; mit 
den Anteilen an der Kapitalgesellschaft zusammenhän-
gende Vermögensminderungen bzw. Betriebsausgaben 
sind allerdings nur zu 60 % abziehbar. 

Da die Fondsgesellschaft infolge ihrer gewerblichen 
Prägung Gewerbesteuersubjekt ist, unterliegen die 
Einkünfte der Fondsgesellschaft grundsätzlich (auch) 
der Gewerbesteuer. Diese Gewerbesteuer wird auf die 
Einkommensteuer des Anlegers anteilig und pauschal 
angerechnet, wobei zu erwarten ist, dass die Gewerbe-
steuerbelastung auf Ebene der Fondsgesellschaft durch 
diese Anrechnung nicht vollständig kompensiert wird.

Weitere Einzelheiten sind unter Kapitel 9 „Steuerliche 
Grundlagen“ dargestellt.

3.16  Zielgruppe 

Die Beteiligung an der Middle East Best Select Dritte 
KG unterliegt den typischen Folgen und Auswirkungen 

des Unternehmertums, insbesondere auch wegen der 
noch nicht feststehenden Investitionen der Middle East 
Best Select Dritte KG (Blind Pool Konzept). Die Beteili-
gungsmöglichkeit richtet sich deshalb an erfahrene In-
vestoren. 

3.17 Stark eingeschränkte Handelbarkeit

Da es keinen etablierten Zweitmarkt für geschlosse-
ne Fonds gibt, sind die freie Handelbarkeit der Ver-
mögensanlage und voraussichtlich eine Veräußerung 
der Vermögensanlage nicht oder nicht zu einem an-
gemessenen Preis möglich. Vor der Veräußerung und 
Übertragung sollten die steuerlichen Konsequenzen 
mit dem persönlichen Steuerberater erörtert werden. 
Zudem ist eine Übertragung der Beteiligung nach dem 
Gesellschaftsvertrag an weitere Voraussetzungen ge-
bunden (Zustimmung der Komplementärin und ggf. der 
treuhand-Kommanditistin, Übertragung grundsätzlich 
nur zum 1. Januar des Kalenderjahres; vgl. Abschnitt 
8.2.13). Deswegen eignet sich das Beteiligungsange-
bot nicht zur Anlage von Mitteln, über die während der  
Dauer der Beteiligung verfügt werden soll.

3.18 Haftung 

Als Direktkommanditist haftet der Anleger in Höhe 
von jeweils 1 % seines gezeichneten Anlagebetrags 
(Hafteinlage). Die Haftung erlischt, soweit die Ein-
lage geleistet ist. Sie lebt durch Auszahlungen wie-
der auf, durch die sich die Einlage unter den Betrag 
der Hafteinlage vermindert (Einlagenrückgewähr).  
Dies gilt auch für Auszahlungen im Rahmen des Aus-
scheidens des Anlegers aus der Fondsgesellschaft 
oder ihrer liquidation für einen Zeitraum von fünf Jah-
ren nach dem Ausscheiden bzw. der liquidation. Sich 
als treugeber beteiligende Anleger sind gegenüber der 
treuhand-Kommanditistin verpflichtet, sie in entspre-
chendem Maße von einer Inanspruchnahme freizustel-
len oder Ersatz zu leisten.

3.19 Angabenvorbehalte

Dieser Verkaufsprospekt stellt wirtschaftliche und 
steuerliche Auswirkungen einer Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft typisierend dar, d. h. ohne auf die 
individuelle Situation eines Anlegers Bezug zu neh-
men. Für die individuelle Beurteilung der Auswirkun-
gen des Investments ist es erforderlich, dass der 
Anleger über entsprechende Fachkompetenz ver-
fügt oder fachkundige Beratung unabhängiger Drit-
ter einholt. Für den Inhalt des Verkaufsprospekts sind 
nur die bis zum Datum der Prospektaufstellung be-
kannten oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend.  
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Mit der Beteiligung an einem geschlossenen Fonds sind 
auch Risiken verbunden. Die Vermögensanlage richtet 
sich an Anleger, die sich unmittelbar oder mittelbar als 
treugeber an einer Kommanditgesellschaft beteiligen 
möchten, die indirekt oder direkt in Investitionsprojekte 
investiert mit geographischem Anlageschwerpunkt in 
den Staaten des Golf-Kooperationsrats und mit in Ein-
zelfällen möglichen Investitionen in andere Staaten des 
nahen und Mittleren ostens, Afrikas und Asiens. 

Bei diesem Beteiligungsangebot handelt es sich um 
eine unternehmerisch geprägte, mittelfristige Investiti-
on. Anlegern, die auf eine kurzfristige Verfügbarkeit des 
eingesetzten Kapitals angewiesen sind und den total-
verlust ihrer Anlage (inklusive Agio) nicht ohne wesentli-
che Folgen für ihre wirtschaftliche Situation hinnehmen 
können, ist daher von einer Beteiligung abzuraten. 

Das Beteiligungsangebot wurde auf Grundlage der 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung verfügbaren 
wirtschaftlichen Daten und der zu diesem Zeitpunkt 
geltenden rechtlichen und steuerlichen Rahmenbe-
dingungen erstellt. Spätere Änderungen, z. B. in der 
Rechtsprechung, der Gesetzgebung oder der Ver-
waltungspraxis (jeweils ggf. auch rückwirkend) sowie  
unvorhergesehene tatsächliche Entwicklungen, können 
sich insbesondere auf die Ertragslage der Fondsgesell-
schaft sowie die Werthaltigkeit der geplanten Vermö-
gensanlage nachteilig auswirken.

Jeder Anleger sollte vor diesem Hintergrund seine 
Entscheidung über eine Beteiligung an der Middle 
East Best Select GmbH & Co. Dritte KG erst nach 
sorgfältiger Abwägung der Risiken einer derartigen 
Beteiligung treffen. Er sollte dabei insbesondere die 
nachstehend aufgeführten wesentlichen, im Zusam-
menhang mit dieser Vermögensanlage stehenden 
Risiken berücksichtigen, die auch zusammen auf-
treten und dadurch verstärkt nachteilige Auswirkun-
gen auf die Beteiligung haben können. Ferner wird 
empfohlen, den Rat eines unabhängigen, sachkun-
digen Beraters einzuholen. 

4.1  Risiken aus dem Anlageportfolio

Unter 4.1 werden alle wesentlichen Risiken beschrie-
ben, die sich aus einem möglichen Anlageportfolio 
ergeben. Sie wirken sich über  die Fondsgesellschaft 
und gegebenenfalls zwischengeschaltete Projekt- oder 
Beteiligungsgesellschaften auf die Anleger (als Direkt-
kommanditisten oder treugeber) aus und können dazu 
führen, dass Auszahlungen an die Anleger gemindert 
werden oder völlig ausbleiben.

4.1.1  Blind-Pool-Risiko

Das vorliegende Beteiligungsangebot hat einen Blind-
Pool-Charakter, als die genauen Projekte, in die inves-
tiert werden soll, bei Beginn der Beteiligung noch nicht 
feststehen. Im Zeitpunkt des Eingehens der Beteiligung 
an der Fondsgesellschaft weiß der Anleger daher noch 
nicht, an welchen Projekten und welchen Projektgesell-
schaften sich der Fonds beteiligen wird. Die erzielbare 
Rendite hängt auch davon ab, in welche Projekte inves-
tiert wird. Insoweit besteht das Risiko, dass die Investi-
tion in Abhängigkeit von den Projekten, in die investiert 
wurde, zu einer von der Prognose abweichenden Wert-
entwicklung und Ausschüttungen führen kann. 

Der Erfolg der Fondsgesellschaft hängt von der wirt-
schaftlichen Entwicklung der einzelnen Investitionspro-
jekte und deren Vermarktungsmöglichkeit zu Beginn, 
während und am Ende der Investitionsphase ab. Inso-
fern besteht für den Anleger das Risiko, dass sich seine 
Beteiligung nicht wie in diesem Verkaufsprospekt prog-
nostiziert entwickelt, sondern sich negativer entwickeln 
kann; letztlich kann dies zum totalverlust der Beteiligung 
des Anlegers führen und bei fremdfinanzierten Anlage- 
summen zu dessen privater Insolvenz.

Der Anleger trägt weiterhin das unter anderem aus 
dem Wettbewerb am Markt für Investitionsanlagen re-
sultierende Risiko, dass im geplanten Anlagezeitraum 
nicht hinreichend geeignete Projekte im geographi-
schen Hauptanlageschwerpunkt der Staaten des Golf- 
Kooperationsrats oder in anderen Staaten des nahen 
und Mittleren ostens, Afrikas und Asiens zur Verfügung 
stehen beziehungsweise sich das Investment in die Pro-
jekte zeitlich verzögert. In ähnlicher Weise besteht das 
Risiko, dass keine das Zeichnungskapital erschöpfenden 
Investitionen getätigt werden können. Dies kann zu zeit-
lichen Verschiebungen oder gar zur nichtrealisierbarkeit 
in Bezug auf die wirtschaftlichen Planungen führen. Die 
Rendite hängt ferner auch von der Anzahl der Projekte, 
in welche investiert wird, und von der genauen Umset-
zung der Projekte ab. Eine geringere Zahl von Projekten 
als geplant verringert ferner die Risikostreuung.

4.1.2 Platzierungsvolumen

Sollten weniger als 20 Mio. € (Zielvolumen) Kommandit-
kapital der Fondsgesellschaft für die Investitionen zur 
Verfügung stehen, können weniger Projekte umgesetzt 
werden. Daneben kann das eine geringere Risikostreu-
ung bezüglich der Projekte zur Folge haben und damit 
auch zu wirtschaftlich veränderten negativen Ergebnis-
sen führen.

4.  WESEntlICHE RISIKEn DER VERMÖGEnSAnlAGE



14  | Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG

4.1.3  Planungs- und Umsetzungsrisiko

Die Investitionen haben den Charakter von “Venture Ca-
pital“. Die Projekte, in die investiert werden soll, stehen 
noch nicht fest. Etwaige für eine Beteiligung an einem 
Investitionsprojekt erforderlichen Zwischengesellschaf-
ten oder Projektgesellschaften wurden noch nicht ge-
gründet und die Fondsgesellschaft würde sich an ihnen 
erst nach Gründung mittelbar oder unmittelbar beteili-
gen. Eine Gründung von Projektgesellschaften und Zwi-
schengesellschaften kann mit Verzögerungen verbun-
den sein und rechtlich unwirksam sein.

Die für die Investitionen eventuell erforderlichen Ge-
nehmigungen oder lizenzen können unter erheblichem 
wirtschaftlichen Aufwand, verspätet oder gar nicht er-
teilt werden.

Es wurden noch keine vorbereitenden Maßnahmen in Be-
zug auf die Umsetzung irgendeines Projektes getroffen. 

Der Erfolg der Projekte ist teilweise abhängig von einer 
reibungslosen Kooperation der Investmentberaterin ter-
ra nex Financial Engineering AG mit den lokalen Ent-
scheidungsträgern vor ort. Sollten die einzelnen oder 
alle Planungs- und Umsetzungsschritte scheitern, kann 
das die Investition verzögern oder gänzlich unmög-
lich machen. letztlich kann dies dazu führen, dass die 
Fondsgesellschaft keine Erträge erwirtschaftet, die sie 
an die Anleger ausschütten könnte.

4.1.4 Genehmigungen

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Projekte 
sind möglicherweise Genehmigungen und lizenzen von 
den örtlichen Behörden erforderlich, die noch nicht vor-
liegen. Es besteht das Risiko, dass diese Genehmigun-
gen und lizenzen nicht, verzögert oder in veränderter 
Form erteilt werden. Daneben ist nicht ausgeschlossen, 
dass sie später von den Behörden abgeändert, wider-
rufen oder zurückgenommen oder von Dritten mit Er-
folg angefochten werden. Ferner besteht bei befristeten 
Genehmigungen und lizenzen das Risiko, dass diese 
nach Ablauf ihrer Geltungsdauer nicht oder in verän-
derter Form verlängert oder erneuert werden. Bei einer 
Abänderung oder Erneuerung der Genehmigungen und 
lizenzen besteht das Risiko, dass die zuständigen Be-
hörden sie mit Auflagen oder unter Bedingungen erlas-
sen, die den Interessen der Projektgesellschaften nicht 
ausreichend Rechnung tragen.

4.1.5 Errichtungs- und Betriebsrisiken

Im Rahmen der Umsetzung der Projekte ist nicht aus-
geschlossen, dass Anlagen errichtet und betrieben wer-

den. In diesem Zusammenhang besteht das Risiko, dass 
die Errichtung verzögert oder mangelhaft erfolgt oder 
sogar nicht abgeschlossen wird. Sollten Schadenser-
satzansprüche die in einem solchen Fall der Höhe nach 
nicht ausreichend, nicht durchsetzbar oder sogar aus-
geschlossen sein, kann das neben der Verzögerung der 
Umsetzung der Projekte die Realisierung der Projekte 
ganz oder teilweise gefährden. Im Rahmen des Betriebs 
von Anlagen besteht das Risiko der Betriebsunter- 
brechungen und -ausfälle.

Außerdem können wegen des Blind-Pool-Charakters 
der Anlage weitere mögliche, unter anderem betriebs-
spezifische, Risiken nicht eingeschätzt und somit in 
den Prognoserechnungen nicht berücksichtigt werden. 
Diese Risiken können höhere Kosten verursachen, aber 
auch die Realisierung der Projekte ganz oder teilweise 
gefährden.

4.1.6 Gesetzliche Pflichten

Es bestehen zahlreiche gesetzliche Verpflichtungen (ins-
besondere nach den einschlägigen Umwelt-, Sicher-
heits- und Arbeitsgesetzen), denen Investitionsprojekte 
der Fondsgesellschaft ausgesetzt sind und die nicht im 
Einzelnen eingeschätzt und beurteilt werden können. Die 
Erfüllung solcher Verpflichtungen kann zu höheren Kos-
ten führen und bei Unmöglichkeit ihrer Erfüllung die Rea-
lisierung der Projekte ganz oder teilweise gefährden.

4.1.7 Risiken im Zusammenhang mit dem geplanten 
Ausstieg aus Investitionsprojekten

Die geplanten Des-Investionen aus Investitionsprojekten 
können durch eine ungünstige Marktlage beeinträchtigt 
werden, die beispielsweise durch eine angespannte Si-
tuation an den Finanzmärkten zum Zeitpunkt des Aus-
stiegs hervorgerufen werden kann. Die Des-Investitionen 
können zum Beispiel dadurch behindert werden, dass 
es für den Verkauf von Anteilen an Projektgesellschaf-
ten nur einen begrenzten Markt gibt. Dadurch können 
bei einer Des-Investition geringere als angenommene  
Erlöse erzielt werden oder eine Des-Investion kann sich 
auf eine längere oder sogar unbestimmte Zeit verschie-
ben, was zu zusätzlichen, nicht kalkulierten Kosten auf 
Ebene der Projektgesellschaften, etwaiger Zwischenge-
sellschaften sowie der Fondsgesellschaft führen kann.

4.2 Risiken im Zusammenhang mit einer Beteili-
gung der Fondsgesellschaft an Zwischen- 
gesellschaften und Projektgesellschaften

Unter 4.2 werden alle wesentlichen Risiken beschrie-
ben, die sich aus üblicherweise einer im Rahmen 
von Investitionsprojekten möglichen Beteiligung der 
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Fondsgesellschaft an Zwischengesellschaften und 
Projektgesellschaften ergeben. Sie wirken sich über 
die Fondsgesellschaft auf die Anleger (als Direktkom-
manditisten oder treugeber) aus und können dazu 
führen, dass Auszahlungen an die Anleger gemindert 
werden oder völlig ausbleiben. Diese Risiken können 
sogar zum totalverlust der Vermögensanlage führen. 

4.2.1 Geschäftsführungsrisiken/   
Schlüsselpersonenrisiko

Die Rentabilität der Investition in die Fondsgesellschaft 
ist unter anderem von der effizienten Geschäftsführung 
der Fondsgesellschaft, einer Zwischengesellschaft und 
der etwaigen Projektgesellschaft und – bei deren Ein-
bindung – auch der Investmentberaterin terra nex Fi-
nancial Engineering AG abhängig. 

Die Effizienz der Geschäftsführung hängt unter anderem 
mit der Qualifikation, der Erfahrung, den Marktkennt-
nissen und den Geschäftsverbindungen der jeweiligen 
Geschäftsführung zusammen. Geschäftsführungsfehler 
vor allem bei Vertragsabschluss und bei Vertragsdurch-
führung oder Fehlentscheidungen bei Investitionen 
oder Fehlverwendungen von Anlegergeldern können 
dazu führen, dass die angestrebten Erträge nicht erzielt 
oder höhere Kosten verursacht werden. Der Verlust von 
Schlüsselpersonal kann die vorgenannten Risiken wei-
ter erhöhen. 

Ein besonderes Risiko liegt in der Auswahl der terra 
nex Financial Engineering AG in Zug (Schweiz) als In-
vestmentberaterin. Die Planung, Umsetzung und Rea-
lisierung der Investitionen in den Staaten des Golf-Ko-
operationsrats – und ggfls. in anderen Staaten – sind in 
hohem Maße von den Kontakten der Investmentberate-
rin, insbesondere der Senior Partner und Mitglieder des 
Investment Committees, Dr. Ralf Zabel, Dr. Jean-Pierre 
Hunziker und David F. Heimhofer, zu den lokalen Ent-
scheidungsträgern abhängig. Der Rückzug, das Aus-
scheiden oder das Ableben eines dieser Herren sowie 
anderer als Gesellschafter und Geschäftsführer der be-
teiligten Unternehmen tätigen Personen können daher 
nachteilige Folgen auslösen, wie z.B. höhere Kosten 
verursachen, geringere Erträge einbringen oder das An-
lagekonzept insgesamt nachhaltig beeinträchtigen. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Ge-
schäftsführungsentscheidungen später als falsch her-
ausstellen. Zudem kann bei Entscheidungsträgern, die 
in der Vergangenheit durch ihre Geschäftsführungsent-
scheidungen wirtschaftliche Erfolge erzielt haben, nicht 
generell angenommen werden, dass sie auch zukünftig 
erfolgreiche Geschäftsführungsentscheidungen treffen 
werden.

4.2.2 Unbeschränkte Haftung der Fondsgesellschaft
 
Es besteht das Risiko, dass die Haftungsbeschränkung 
der Fondsgesellschaft als zukünftige mittelbare und 
beschränkt haftende Gesellschafterin an Zwischenge-
sellschaften oder Projektgesellschaften von den Ge-
richten aufgrund der jeweiligen hohen Beteiligung der 
Fondsgesellschaft am Kapital der Zwischengesellschaf-
ten oder Projektgesellschaften oder aufgrund anderer 
Umstände nicht anerkannt wird. Die Fondsgesellschaft 
könnte in diesem Fall für eventuelle Verbindlichkeiten 
der Zwischengesellschaften oder Projektgesellschaften 
unbeschränkt haften, was zu negativen Auswirkungen 
auf die Rentabilität des Fonds bis hin zur Insolvenz der 
Fondsgesellschaft führen könnte.

4.2.3 Ausschluss von vertraglichen bzw. gesetzlichen 
Rechten

Unter bestimmten Umständen können die den Projekt-
gesellschaften gegenüber vertraglich festgelegten oder 
von Gesetzes wegen zustehenden Rechte in den noch 
zu vereinbarenden Verträgen oder aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften ausgeschlossen sein. Andererseits besteht 
das Risiko, dass sich ein vertraglich vereinbarter Aus-
schluss von gesetzlichen Rechten der Vertragspartner 
der Fondsgesellschaft und von Projektgesellschaften 
als unwirksam herausstellt oder von Gerichten nicht als 
solcher ausgelegt wird. Das könnte höhere Kosten ver-
ursachen und/oder die Realisierung der Investitionspro-
jekte beeinträchtigen.

4.2.4 Vertragliche Risiken auf Ebene der Zwischen-
gesellschaften und Projektgesellschaften und 
der Fondsgesellschaft

Für Investitionsprojekte eingeschaltete Zwischengesell-
schaften und Projektgesellschaften werden in der Regel 
eine Vielzahl unterschiedlicher Verträge abschließen, die 
die folgenden Risiken beinhalten:

- nach Gesetz zustehende oder vertragliche Rech-
te können ausgeschlossen, verjährt oder auf 
sonstige Weise nicht ausgeübt werden (z.B. Haf-
tungsbeschränkungen);

- Verträge können unerkannt unwirksam sein,  
gekündigt oder durch Rücktritt oder andere  
lösungsrechte vorzeitig beendet werden;

- Vertragliche Regelungen oder das auf die Verträ-
ge anwendbare Recht kann zu nicht einkalkulier-
ten Schadensersatzansprüchen führen;
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- Verträge könnten nicht oder nicht zu den geplan-
ten Konditionen abgeschlossen werden;

- abgeschlossene Verträge können anders als verein-
bart ausgelegt und/oder nicht bzw. nicht ordnungs-
gemäß durchgeführt werden (zum Beispiel im Falle 
einer Insolvenz oder aus anderen Gründen); 

- Vertragspartner können ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommen oder diese unzureichend um-
setzen; 

- eine Insolvenz des Vertragspartners nach bereits 
erfolgten Abschlusszahlungen kann zu einem 
Verlust dieser Zahlungen führen; die Insolvenz ei-
nes Vertragspartners kann daneben zu Betriebs-
unterbrechungen führen und zusätzliche Kosten 
verursachen.

Schließt die Fondsgesellschaft selbst Verträge ab, ist sie 
vergleichbaren Risiken ausgesetzt.

Jedes dieser vertraglichen Risiken kann sich negativ auf 
die Erträge der jeweiligen Gesellschaften auswirken. Ist 
es notwendig, bei einem Vertragsauslauf neue Verträ-
ge zu schließen, so besteht das Risiko, dass neue Ver-
tragspartner nicht oder nur zu schlechteren Konditionen 
verpflichtet werden können.

4.2.5 Schadenersatzansprüche

Das auf die Verträge anwendbare Recht kann den Ver-
tragsparteien der Fondsgesellschaft oder etwaiger 
Projektgesellschaften unter bestimmten Umständen 
Schadenersatzansprüche oder andere Entschädigungs-
ansprüche gewähren, welche in den Verträgen nicht 
vorgesehen oder nicht ausgeschlossen wurden. 

Ferner könnte die Vereinbarung in Verträgen von  
Schadenersatzansprüchen zugunsten der Vertragspart-
ner der Fondsgesellschaft oder der Projektgesellschaf-
ten unvermeidbar sein. Das kann zu höheren, nicht ein-
kalkulierten Kosten oder zum teilweisen oder gänzlichen 
Abbruch der Projekte führen. 

Etwaige Schadenersatzansprüche gegenüber Vertrags-
partnern wegen Verletzung ihrer vertraglichen Pflichten 
sind möglicherweise nicht oder nicht in vollem Umfang 
durchsetzbar. So können Haftungsbeschränkungen 
greifen, welche eine vollständige Kompensation des 
Schadens möglicherweise ausschließen. Das Gleiche 
gilt insbesondere im Hinblick auf die vereinbarten Haf-
tungsausschlüsse sowie auf gesetzliche Haftungsbe-
schränkungen und -ausschlüsse.

4.2.6 Anspruchsverjährung und –durchsetzung
 
Es besteht das Risiko, dass insbesondere Sach- oder 
Rechtsmängel bezüglich der in einzelnen Investitions-
projekten zu errichtenden Anlagen oder Gebäude erst 
nach Ablauf der vereinbarten Verjährungsfrist erkannt 
werden und dann nicht mehr geltend gemacht werden 
können. Das gilt auch für andere Ansprüche und Rechte 
aus den noch abzuschließenden Verträgen. Außerdem 
ist, selbst wenn Ansprüche nicht verjährt sind, nicht 
auszuschließen, dass der Vertragspartner seine vertrag-
lichen Verpflichtungen nicht erfüllt und der Anspruch 
auf die Erfüllung faktisch nicht oder schwer durch-
setzbar sein. Es können so für die Herstellung des ver-
tragsgemäßen Zustands zusätzliche Kosten entstehen. 

4.2.7 Verträge nach ausländischem Recht

Da in Projekte in den Staaten des Golf-Kooperationsrats 
und gegebenenfalls weiteren ausländischen Staaten 
Mittleren ostens, Afrikas und Asiens investiert werden 
soll, werden die wesentlichen Verträge nach ausländi-
schem Recht abgeschlossen. Hieraus können besonde-
re Risiken entstehen, die insbesondere auch aus einer 
im Ausland erforderlichen Rechtsverfolgung vor aus-
ländischen Gerichten, der schwierigen Durchsetzung 
von Ansprüchen oder aus erheblich höheren Kosten 
herrühren. Die Einschätzung etwaiger Prozessrisiken ist 
zudem erschwert.

4.2.8 Risiken aus Investitionen in den Golfkooperati-
onsratsstaaten sowie Staaten des nahen und 
Mittleren ostens und Afrikas und Asiens

Die Projekte werden vorrangig in den Hoheitsgebieten 
der Staaten des Golfkooperationsrats und in Einzelfällen 
in anderen Staaten des nahen und Mittleren ostens so-
wie Afrikas und Asiens verwirklicht und sind somit den 
politischen und wirtschaftlichen Risiken dieser Staaten 
ausgesetzt (z.B. bestimmender wirtschaftlicher und po-
litischer Einfluss der Herrscherfamilien; Möglichkeit der 
Änderung der politischen Verhältnisse und Rahmenbe-
dingungen). Diese Risiken können sich zudem in dop-
pelter Weise auswirken, wenn bei einem Investitions-
projekt z.B. eine Projektgesellschaft in oman ihren Sitz 
hat, die zwischengeschaltete Beteiligungsgesellschaft 
(Zwischengesellschaft) aber ihren Sitz in Bahrain hat.

4.2.9 Wechselkursrisiko

Während die Beteiligung an der Fondsgesellschaft in 
Euro erfolgt, können die Investitionen, einschließlich der 
Gründung etwaiger Zwischengesellschaften und Pro-
jektgesellschaften, in anderen Währungen wie dem US-
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Dollar oder den  jeweiligen lokalen Währungen erfolgen. 
Der Fonds unterliegt somit den Wechselkursschwan-
kungen des US-Dollar und der jeweiligen lokalen Wäh-
rung gegenüber dem Euro, was im Ergebnis zu Wechsel-
kursverlusten führen kann. Ein solches Währungsrisiko 
könnte zu einer negativen Wertentwicklung der Vermö-
gensanlage führen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, 
dass Beschränkungen des Kapitalverkehrs in einzelnen 
ländern verhängt werden und dies zu nachteilen für 
den Anleger führen könnte.

4.2.10  Inflation

In den Prognoserechnungen ist grundsätzlich eine 
jährliche Steigerung der allgemeinen Kosten und teil-
weise auch der Vergütungen nicht berücksichtigt. Ein  
inflationsbedingter Anstieg der Kosten kann daher die 
Rentabilität des Fonds vermindern.

4.2.11  Einschränkungen durch Behörden

Behördlich angeordnete Betriebseinschränkungen kön-
nen zu Einnahmeausfällen führen, die nicht durch etwa-
ige bestehende Versicherungen oder Vertragspartner 
der Projektgesellschaften ausgeglichen werden und von 
den Projektgesellschaften zu tragen sind.

4.2.12  Rechtsstreitigkeiten

Es besteht das Risiko, dass es im Zusammenhang mit 
Investitionsprojekten, u.a. mit einer Gründung bzw. ei-
nem Erwerb einer Zwischengesellschaft und einer Pro-
jektgesellschaft oder im Zusammenhang mit sonstigen 
Verträgen und Genehmigungen im Zusammenhang mit 
diesem Fonds zu Rechtsstreitigkeiten kommt, was zu-
sätzliche Kosten verursachen und die Realisierung der 
Projekte verzögern oder ganz oder teilweise ausschlie-
ßen könnte.

4.2.13  Änderungen wesentlicher Umstände

Es ist nicht auszuschließen, dass das Beteiligungsan-
gebot aufgrund heute nicht vorhersehbarer Ereignisse 
oder aus Gründen der Prüfung durch die Beteiligten 
nicht wie vorgesehen oder nicht im vorgesehenen Um-
fang realisiert werden kann und dies die Rentabilität des 
Fonds vermindern würde.

4.2.14  Höhere Gewalt

Es ist nicht auszuschließen, dass sich außergewöhn-
liche Risiken wie Erdbeben oder sonstige Formen hö-
herer Gewalt, Kriegsereignisse, Kernenergieunfälle, 
terroranschläge, Flugzeugabstürze und Ähnliches bei 
einzelnen oder mehreren Investitionsprojekten verwirk-

lichen. Jedes dieser Ereignisse könnte die Rentabilität 
des Fonds vermindern und bis hin zu einem totalverlust 
der Vermögensanlage führen.

4.2.15  Gesetzliche Rahmenbedingungen;  
 Rechtsänderungsrisiko

Die Rentabilität des Fonds und damit der gesamten 
Vermögensanlage hängt auch von staatlichen Rahmen-
bedingungen in den ländern ab, in welchen die Inves-
titionen getätigt werden. Es besteht das Risiko, dass 
die Rahmenbedingungen durch neue Gesetze geändert 
werden könnten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
durch solche Änderungen der Rahmenbedingungen die 
Beteiligungsmöglichkeiten erschwert oder ausgeschlos-
sen werden können. Es besteht ferner das Risiko, dass 
generell ausländischen Investoren der Zugang zu loka-
len Investitionsvorhaben eingeschränkt wird. Die Ände-
rungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen können 
damit für veränderte Investitionsgrundlagen sorgen, 
was im schlechtesten Fall eine Investition unmöglich 
macht oder nicht sinnvoll erscheinen lässt.

Es besteht das Risiko, dass Gesetze, Verordnungen, 
die Rechtsprechung oder die Verwaltungspraxis (auch 
möglicherweise rückwirkend) geändert werden oder die 
Meinung der Verwaltung oder der Rechtsprechung von 
der der Anbieterin und der Fondsgesellschaft abwei-
chen. Dies kann für die Fondsgesellschaft, etwaige Zwi-
schengesellschaften und etwaige Projektgesellschaften 
bzw. für den Anleger rechtliche, steuerliche oder wirt-
schaftliche nachteile mit sich bringen. 

Im Extremfall könnte hiervon die gesamte Vermögens-
anlage betroffen sein (z. B. behördliche Betriebsschlie-
ßung oder Wegfall von Genehmigungen) und/oder dies 
bis zu einem totalverlust der Vermögensanlage führen.

4.3 Risiken aus der Beteiligung als Treugeber oder 
Kommanditist an der Fondsgesellschaft

Unter 4.3 werden alle wesentlichen Risiken beschrie-
ben, die sich aus der Beteiligung als treugeber oder 
Kommanditist an der Fondsgesellschaft ergeben kön-
nen. Sie können dazu führen, dass Auszahlungen an die 
Anleger gemindert werden oder völlig ausbleiben. Diese 
Risiken können sogar zum totalverlust der Vermögens-
anlage führen.

4.3.1 Platzierungsrisiko

Es besteht das Risiko, dass bis zum 31. Dezember 
2011 bzw. bis zum 31. Dezember 2012 ein Emissions-
kapital von mindestens 3 Mio. € nicht erreicht wird und 
die Komplementärin daraufhin entscheidet, das Betei-
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ligungsangebot nicht fortzuführen. In diesem Fall kann 
der Anleger die von ihm gewünschte Anlage nicht tä-
tigen und die erwarteten Erträge hieraus nicht erzielen. 
Zudem kann ein Anleger, der seine Einlage einschließ-
lich des vereinbarten Agios bereits geleistet hat, weder 
eine Verzinsung der mit Agio, aber abzüglich entstan-
dener Kosten, zurückzuerstattenden Einlage noch einen 
Ersatz für entgangenen Gewinn verlangen.

4.3.2  Versäumnis von Fristen; verspätete Gutschrift 
des Anlagebetrags

Werden die im Gesellschaftsvertrag und im treuhand-
vertrag vorgesehenen Fristen nicht gewahrt, kann dies 
nachteilige Folgen für den Anleger haben. Insbesondere 
besteht das Risiko, dass die Gutschrift des Anlagebe-
trags (zzgl. Agio) eines treugebers nicht innerhalb von 
14 tagen nach Zugang des Informationsschreibens der 
treuhand-Kommanditistin über die Annahme des Ange-
bots auf den Abschluss des treuhandvertrages auf dem 
dem Anleger mitgeteilten Konto gutgeschrieben wird. 
Grundsätzlich tritt der Anleger erst mit Volleinzahlung 
des gezeichneten Kapitals zuzüglich des vereinbarten 
Agios der Gesellschaft als treugeber bei. Erbringt er 
seine Einzahlung daher nicht oder nicht rechtzeitig, so 
kann er seine Gesellschafter-/treugeberrechte erst spä-
ter oder ggf. gar nicht geltend machen. Im Fall des Zah-
lungsverzugs kann die treuhand-Kommanditistin vom 
treuhandvertrag zurücktreten und damit einen Beitritt 
des Anlegers zur Gesellschaft insgesamt vereiteln.

Soweit der Anleger ausnahmsweise bereits vor Voll-
einzahlung seines gezeichneten Kapitals nebst verein-
bartem Agio als treugeber der Gesellschaft mittelbar 
beigetreten ist, kann im Fall des Verzugs mit den Ein-
zahlungen (ggf. nach erfolgloser Mahnung und nach-
fristsetzung) 

a. – vorbehaltlich eines Ausschlusses der treuhand-
Kommanditistin mit dem auf den treugeber ent-
fallenden Kapitalanteil (vgl. hierzu (b) unten) – die 
treuhand-Kommanditistin vom treuhandvertrag 
zurücktreten und den Anleger auffordern, den auf 
ihn entfallenden (teil-)Kommanditanteil zu erwer-
ben und die treuhand-Kommanditistin von allen 
Verpflichtungen aus ihrer zwischenzeitlichen Stel-
lung als (treuhand-)Kommanditistin für den treu-
geber sowohl gegenüber der Fondsgesellschaft 
als auch gegenüber Dritten freizuhalten und freizu-
stellen. Dies gilt entsprechend, wenn die treuhand-
Kommanditistin für den Anleger bereits vor dessen 
Beitritt einen Kommanditanteil für dessen Rech-
nung übernommen hat. 

b. der Anleger von der Komplementärin aus der Ge-

sellschaft mittelbar durch anteiligen Ausschluss der 
treuhand-Kommanditistin ausgeschlossen werden. 
Als Folge dessen enden der treuhandvertrag und 
die mittelbare Beteiligung des treugebers an der 
Gesellschaft und der treugeber hat nur einen antei-
ligen Abfindungsanspruch.

Der Gesellschaftsvertrag und der treuhand- und Ver-
waltungsvertrag sehen abweichend hiervon vor, dass 
anstelle eines Ausschlusses wegen Zahlungsverzug der 
Kapitalanteil eines Gesellschafters oder treuhänders an 
der Gesellschaft auf einen Betrag herabgesetzt werden 
kann, der die Voraussetzungen der Mindestbeteiligung 
und Stückelung wahrt und von den bereits geleiste-
ten Beträge gedeckt ist. Für den übrigen Betrag des 
ursprünglich gezeichneten Kapitalanteils, der über die 
Herabsetzung hinaus geht, gelten die vorgenannten Re-
gelungen.

4.3.3 Fremdfinanzierung des Beteiligungserwerbs

Sofern Anleger ihre Kapitaleinlage ganz oder teilweise 
dadurch finanzieren, dass sie persönlich Darlehen auf-
nehmen (persönliche Anteilsfinanzierung), erhöht sich 
damit das Risiko für sie. Wenn der Anleger aufgrund von 
Abweichungen von den Prognosen – z. B. Kürzungen 
oder Ausbleiben von Auszahlungen aus dem Fonds – 
den Kapitaldienst der persönlichen Anteilsfinanzierung 
nicht mehr zu leisten vermag, kann dies seitens des 
Darlehensgebers zur Kündigung und Fälligstellung der 
entsprechenden Darlehen, zur Verwertung der Fonds-
beteiligung und ggf. auch des übrigen Vermögens des 
Anlegers führen. Über den totalverlust der Vermögens-
anlage hinaus kann dies eine Privatinsolvenz des Anle-
gers zur Folge haben.

4.3.4  Geschäftsführung und Gesellschafter- 
beschlüsse; Majorisierung

Die Mitspracherechte und Einflussnahmemöglichkeiten 
des einzelnen treugebers oder Kommanditisten in der 
Fondsgesellschaft und etwaigen, bei Investitionsobjek-
ten eingeschalteten Zwischengesellschaften und den 
Projektgesellschaften sind begrenzt, so dass sich das 
Risiko ergibt, dass Geschäftsführungsentscheidungen 
und über das laufende Geschäft hinausgehende Gesell-
schafterbeschlüsse anders ausfallen als von dem einzel-
nen treugeber oder Kommanditisten erwartet oder ge-
wünscht. Entscheidungen über das laufende Geschäft 
der Fondsgesellschaft und der Zwischengesellschaften 
und Projektgesellschaften werden von der jeweiligen 
Geschäftsführung der Gesellschaft getroffen. Dadurch 
ist der treugeber oder Kommanditist zugleich dem Risi-
ko ausgesetzt, dass aus seiner Sicht nicht optimale oder 
fehlerhafte Geschäftsführungsentscheidungen getroffen 
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werden. Der treugeber oder Direktkommanditist muss 
davon ausgehen, dass er bei Gesellschaftsbeschlüssen 
aufgrund seiner individuellen Beteiligungsquote nur eine 
Minderheitenposition innehat und die gefassten Be-
schlüsse nicht maßgeblich beeinflussen kann. Es kann 
insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass nur 
wenige Gesellschafter ihr Stimm- und Mitspracherecht 
bei Gesellschafterbeschlüssen wahrnehmen. In einem 
solchen Fall kann bereits eine geringe Anzahl von anwe-
senden oder vertretenen Gesellschaftern Mehrheitsbe-
schlüsse fassen, die nur die Interessen dieser Mehrheit 
berücksichtigen, jedoch für alle Gesellschafter unab-
hängig von ihrer jeweiligen teilnahme an der Beschluss-
fassung verbindlich sind. Zwar bedürfen bestimmte, 
besonders bedeutsame Gesellschafterbeschlüsse der 
Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen sowie 
der Zustimmung der Komplementärin. Jedoch bestehen 
auch bei diesen Beschlüssen die genannten Gefahren 
der Majorisierung. Die Zustimmung zu Gesellschafter-
beschlüssen kann die Komplementärin in eigener Ent-
scheidung erteilen und muss dabei grundsätzlich nicht 
die Minderheitsinteressen solcher Gesellschafter be-
rücksichtigen, die gegen den Beschluss gestimmt ha-
ben. Dieses Risiko der Majorisierung erhöht sich, wenn 
die Fondsgesellschaft mittelbar ggf. selbst nicht alle 
Anteile an Zwischengesellschaften oder Projektgesell-
schaften hält. Insofern kann z.B. selbst ein mit Mehrheit 
gefasster Beschluss auf Ebene der Fondsgesellschaft, 
der eine Projektgesellschaft betrifft, nicht gewährleisten, 
dass dieser auf Ebene der Projektgesellschaft umge-
setzt wird.

Durch mit der erforderlichen Mehrheit gefasste Gesell-
schafterbeschlüsse kann auch die Gesellschaftsstruk-
tur der Fondsgesellschaft, etwaiger Zwischengesell-
schaften oder etwaiger Projektgesellschaften geändert 
werden, wodurch sich das Risikoprofil der Vermögens-
anlage zulasten des treugebers oder Kommanditisten 
verändern könnte. Grundsätzlich besteht die Möglich-
keit, dass sich mehrere Gesellschafter in ihren Entschei-
dungen koordinieren und so die Abstimmung in ihrem 
Sinne beeinflussen.

4.3.5 Datenschutz und Kommunikationsmöglichkeiten 
unter den Anlegern

Es besteht das Risiko, dass gesellschaftsvertragliche, 
treuhandvertragliche und Datenschutzregelungen die 
Kontaktaufnahme, Kommunikation und Meinungsbil-
dung unter den Anlegern erschweren oder unmöglich 
machen, insbesondere soweit sich Anleger als treuge-
ber beteiligen und daher nicht im Handelsregister ein-
getragen sind. Daten aus dem Gesellschafter- und dem 
treugeberregister werden nach dem Gesellschaftsver-
trag und dem treuhand- und Verwaltungsvertrag grund-

sätzlich nur mit Zustimmung des Betroffenen heraus-
gegeben. Anleger können dadurch letztlich an einem 
abgestimmten Vorgehen und einer gemeinsamen Wahr-
nehmung ihrer Interessen gehindert werden.

4.3.6  Beteiligungsdauer und eingeschränkte  
Kündbarkeit

Die laufzeit der Fondsgesellschaft ist gesellschaftsver-
traglich bis zum 31. Dezember 2015 begrenzt. Die lauf-
zeit kann jedoch von der Komplementärin um ein Jahr 
und durch Beschluss der Gesellschafter mit Mehrheit 
von 75 % der abgegebenen Stimmen sowie mit Zustim-
mung der Komplementärin um weitere Jahre verlängert 
werden. In diesem Fall wird sich die Beteiligungsdauer 
des Anlegers verlängern. Der Anleger kann seine Betei-
ligung nur aus wichtigem Grund kündigen. Das Recht 
zur ordentlichen Kündigung ist ausgeschlossen. Er 
kann jedoch unter bestimmten, im Gesellschaftsvertrag 
niedergelegten Voraussetzungen aus der Gesellschaft 
ausgeschlossen werden. Das kann entweder durch 
Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit und 
Zustimmung der Komplementärin oder in bestimmten 
Fällen (Insolvenz, Pfändung, Zahlungsverzug) durch ein-
seitige Erklärung der Komplementärin geschehen.

Aus diesen Regelungen zur Dauer der Gesellschaft, 
zur eingeschränkten Kündbarkeit und zum möglichen 
Ausschluss erwächst dem Anleger das Risiko, dass er 
sich ab Beitritt zur Gesellschaft grundsätzlich für deren 
Dauer, die er nur sehr eingeschränkt beeinflussen kann, 
vermögensmäßig an diese bindet und den Betrag seiner 
Einlage nicht jederzeit aus der Gesellschaft abziehen 
und anderweitig anlegen kann (Risiko der Vermögens-
bindung). Im Fall eines wirksamen Ausschlusses be-
steht für den Anleger zudem das Risiko, an künftigen 
Erträgen der Gesellschaft nicht beteiligt zu sein.

4.3.7 Beschränkung der Abfindung; liquiditäts- 
belastung für die Fondsgesellschaft durch  
Abfindungsverpflichtungen

Im Fall eines vorzeitigen Ausscheidens aus der Gesell-
schaft (z.B. durch Kündigung oder Ausschluss) erhält 
der Anleger eine Abfindung in Geld, die sich an einem 
Zeitwert der Beteiligung des Anlegers bemisst, der 
nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrags von 
der Komplementärin nach pflichtgemäßem Ermessen 
festgestellt und von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt 
wird. Von diesem festgestellten Wert werden ein Si-
cherheitsabschlag in Höhe von 15% sowie die Kosten 
der Bestätigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
bzw. des Wirtschaftsprüfers abgezogen. Der Anleger 
trägt daher das Risiko, nur einen teil des Wertes sei-
ner Beteiligung im Fall des Ausscheidens aus der Ge-
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sellschaft erstattet zu erhalten. Des Weiteren sieht der 
Gesellschaftsvertrag vor, dass die Gesellschaft die Ab-
findung anstelle der grundsätzlichen Auszahlung sechs 
Monate nach Wirksamwerden des Ausscheidens im Fall 
von liquiditätsengpässen in maximal drei gleichen Jah-
resraten auszahlen kann (bei einer Verzinsung von 5% 
p.a.). Der Anleger trägt hierdurch das Risiko, die Abfin-
dung im Fall des Ausscheidens nur über eine gestreckte 
Zeitdauer zurück zu erhalten und die entsprechenden 
Beträge nicht sofort wieder anderweitig anlegen zu kön-
nen. Für in der Gesellschaft verbleibende und ausschei-
dende Gesellschafter können Abfindungszahlungen 
außerdem zu dem Risiko führen, dass – abhängig von 
dem Abfindungsvolumen und den Fälligkeitsterminen 
– die Rentabilität der Vermögensanlage sowohl für die 
ausscheidenden als auch für die in der Fondsgesell-
schaft verbliebenen Anleger beeinträchtigt wird und die 
Fondsgesellschaft im schlimmsten Fall durch Zahlungs-
unfähigkeit in ihrer Existenz bedroht wird. Das kann bis 
hin zum totalverlust der Vermögensanlage führen.

Im Falle der Ausübung des außerordentlichen Kündi-
gungsrechts besteht überdies das Risiko, dass ein-
zelne Vermögensgegenstände der Fondsgesellschaft, 
zum Beispiel Projektgesellschaften oder einzelne teile 
deren Vermögens, vorzeitig veräußert werden müssen, 
um die Abfindungszahlungen leisten zu können. Da 
wahrscheinlich nicht exakt in Höhe des notwendigen 
Abfindungsguthabens entsprechende Veräußerungen 
getätigt werden können, stehen der Fondsgesellschaft 
anschließend mehr oder auch nicht ausreichend liquide 
Mittel für Auszahlungen zur Verfügung. Damit können 
dann die künftigen Auszahlungen insgesamt geringer 
ausfallen als prognostiziert. 

Scheidet ein Gesellschafter wegen teilweiser oder voll-
ständiger nichterbringung seiner Einlage (rückwirkend) 
aus der Fondsgesellschaft aus, steht ihm ein Abfin-
dungsanspruch nur in einem solchen Anteil zu, der dem 
Anteil seiner erbrachten Einlage im Verhältnis zu den 
nominalwerten der von ihm gezeichneten Kapitalanteile 
entspricht. Die Fondsgesellschaft erhält in diesem Fall 
zudem insbesondere mindestens das auf die ursprüng-
liche Beteiligung des ausscheidenden Gesellschafters 
vereinbarte Agio erstattet, soweit der ausscheidende 
Gesellschafter diese nicht bereits geleistet hat. Der Er-
stattungsbetrag ist höher anzusetzen, wenn die Gesell-
schaft einen höheren Schaden nachweist. 

Dies gilt entsprechend für den mittelbaren Ausschluss 
von treugebern, die trotz noch nicht erfolgter Vollein-
zahlung des gezeichneten Kapitals nebst vereinbartem 
Agio bereits mittelbar der Gesellschaft beigetreten sind 
und die wegen teilweiser oder vollständiger nichterbrin-
gung seiner Einlage (rückwirkend) als treugeber mittel-

bar ausgeschlossen wurden. In den übrigen Fällen der 
teilweisen oder vollständigen nichterbringung der Ein-
lage eines Anlegers führt diese nichterbringung dazu, 
dass der Anleger gar nicht an der Gesellschaft beteiligt 
wird und im Falle eines bei Verzug zulässigen Rücktritts 
der treuhand-Kommanditistin von treuhandvertrag von 
der Gesellschaft nur bereits eingezahlte Beträge abzüg-
lich des vereinbarten Agiobetrags erhält.

4.3.8 Frühzeichnerbonus

Es besteht das Risiko, dass der Frühzeichnerbonus an 
die berechtigten Anleger nicht ausgezahlt wird, weil die 
Platzierung abgebrochen wird oder keine ausschüt-
tungsfähigen Gewinne vorliegen werden. Der Früh-
zeichnerbonus kann außerdem später als im Verkaufs-
prospekt angenommen ausgezahlt werden, so dass der 
tatsächliche, auf die Dauer von der Einlagenleistung 
bis zur Auszahlung des Frühzeichnerbonus gerechnete 
Jahreszins sich verringern wird.

Der Frühzeichnerbonus wird vor der allgemeinen  
Gewinnverteilung auf die Gesellschafter aus den aus-
schüttungsfähigen Gewinnen gezahlt. Dies hat zur  
Folge, dass der Frühzeichnerbonus zwar den  
Frühzeichnern zugute kommt, konzeptionell aber gegen 
den Gewinnanspruch der Gesellschafter, insbesondere 
von nicht-Frühzeichnern, läuft.

4.3.9 Kein Zweitmarkt; eingeschränkte Weiter- 
veräußerbarkeit der Beteiligung 

Da kein etablierter Zweitmarkt für Beteiligungen an ge-
schlossenen Fonds existiert, besteht das Risiko, dass der 
Verkauf der Beteiligungen während der laufzeit des Fonds 
schwierig oder sogar unmöglich sein kann. Der von einem 
potentiellen Erwerber angebotene Kaufpreis für die Betei-
ligung kann ggf. erheblich geringer sein als der ursprüng-
lich von dem Anleger erbrachte Betrag. Weder die Kom-
plementärin noch die treuhand-Kommanditistin noch ein 
sonstiger Dritter sind verpflichtet, die Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft zurückzukaufen. Der Anleger muss da-
her davon ausgehen, dass er seine Beteiligung nicht oder 
nur mit erheblichen Verlusten vorzeitig in Geld umsetzen 
könnte. Insofern besteht für den Anleger das Risiko des 
totalverlust seiner Beteiligung und bei einer fremdfinan-
zierten Beteiligung das Risiko seiner privaten Insolvenz.

Selbst wenn sich eine Gelegenheit zur Weiterveräußerung 
ergeben sollte, ist der Anleger dem Risiko ausgesetzt, 
dass eine nach dem Gesellschaftsvertrag und dem treu-
hand- und Verwaltungsvertrag für die Übertragung der Be-
teiligung erforderliche Zustimmung der Komplementärin 
und ggf. der treuhand-Kommanditistin nicht ohne Weite-
res erteilt wird. Zudem sind Übertragungen grundsätzlich 
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nur zum 1. Januar des Kalenderjahres möglich. Eine wei-
tere Voraussetzung ist die Einhaltung der Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrags über die Mindestbeteiligung 
und Stückelung von Anteilen sowie die vom Erwerber zu 
erfüllenden Zulässigkeitsanforderungen an Anleger. Da-
durch besteht für den Anleger das Risiko, dass er seine 
Beteiligung nicht oder nicht zu dem von ihm gewünschten 
Zeitpunkt an einen Dritten veräußern kann.

4.3.10  Haftung des Anlegers als Kommanditist oder  
 treugeber

Durch die Rechtsform der Fondsgesellschaft in Form ei-
ner Kommanditgesellschaft ist nach deutschem Recht 
die Haftung der Kommanditisten grundsätzlich auf ihren 
Beteiligungsbetrag (Pflichteinlage) begrenzt. Für Anleger 
in der Stellung eines Kommanditisten richtet sich die Haf-
tung nach §§ 171 ff. HGB. Es besteht damit das Risiko, 
dass sie von Gläubigern der Fondsgesellschaft in Höhe 
der jeweiligen Haftsumme (Hafteinlage) (jeweils ein Hun-
dertstel des vom Anleger gezeichneten Beteiligungsbe-
trags) unmittelbar in Anspruch genommen werden. 

Die Kommanditistenhaftung ist zwar ausgeschlossen, 
wenn eine Einlage in Höhe der Haftsumme geleistet wur-
de, sie lebt jedoch wieder auf, soweit die Einlage dem 
Kommanditisten zurückbezahlt wird, und außerdem, 
soweit Auszahlungen an den Kommanditisten erfolgen, 
während sein Kapitalanteil durch Verlust unter den Betrag 
der Haftsumme herabgemindert ist, oder soweit sein Ka-
pitalanteil durch Auszahlungen unter den bezeichneten 
Betrag herabgemindert wird (§ 172 Abs. 4 HGB). 

Dies gilt auch für Auszahlungen im Rahmen des Aus-
scheidens des Anlegers aus der Fondsgesellschaft oder 
ihrer liquidation für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren 
nach dem Ausscheiden bzw. der liquidation (nachhaf-
tung). Den Auszahlungen stehen sonstige leistungen zu-
lasten des Gesellschaftsvermögens gleich. Das bedeutet, 
dass im Falle einer Krise der Fondsgesellschaft solche 
Auszahlungen und sonstige leistungen zulasten des Ge-
sellschaftsvermögens auch von einem Insolvenzverwal-
ter wieder zurückgefordert werden könnten, da insoweit 
die Hafteinlage als nicht (mehr) erbracht anzusehen ist.

Sich als treugeber beteiligende Anleger sind im wirt-
schaftlichen Ergebnis ebenfalls der Kommanditisten-
haftung einschließlich der nachhaftung ausgesetzt. Sie 
sind gegenüber der treuhand-Kommanditistin verpflich-
tet, diese bis zur Höhe des teils der Haftsumme, der auf 
den Anteil des jeweiligen treugebers entfällt, von einer 
Inanspruchnahme durch Gläubiger freizustellen oder 
ihr Ersatz zu leisten. Darüber hinaus kann ein Gläubi-
ger den treugeber direkt in Anspruch nehmen, falls die 
treuhand-Kommanditistin ihren Freistellungsanspruch 

an den Gläubiger abgetreten hat.
 
Die gesetzliche Haftungsbeschränkung eines Kommandi-
tisten könnte bei Gerichtsverfahren im Ausland von Gerich-
ten nicht anerkannt werden. Die Kommanditisten würden 
in diesem Fall für eventuelle Verbindlichkeiten der Fonds-
gesellschaft ohne summenmäßige Beschränkung neben 
dem Gesellschaftsvermögen und der Komplementärin 
haften. Für die treugeber gilt das über den Freistellungs-
anspruch der treuhand-Kommanditistin entsprechend.

4.3.11  Keine Beteiligung von Anlegern mit bestimmter   
 Staatsbürgerschaft oder Ansässigkeit; Vererbung

An der Fondsgesellschaft darf sich ein Anleger (als treu-
geber oder Kommanditist) nur beteiligen, wenn er weder 
Staatsbürger der USA noch Inhaber einer dauerhaften 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA (Green-
card) und auch aus einem anderen Grund nicht in den 
USA unbeschränkt einkommensteuerpflichtig ist. Er darf 
weder einen Wohnsitz noch einen Zweitwohnsitz in den 
USA oder ihren Hoheitsgebieten haben. Ferner muss er 
im eigenen namen und auf eigene Rechnung handeln 
und darf keine US-amerikanische Gesellschaft oder eine 
sonstige nach dem US-amerikanischen Recht errichtete 
Vermögenseinheit, Vermögensmasse oder ein trust sein, 
welche(r) der US-Bundesbesteuerung unterliegt. Außer-
dem darf der Anleger nicht Staatsbürger der länder Ka-
nada, Australien, Irland oder Japan oder eine natürliche 
und juristische Person, die ihren Wohnsitz, tatsächlichen 
Verwaltungssitz oder statutarischen Sitz in den ländern 
Kanada, Australien, Irland oder Japan hat, sein. Ein den-
noch beitretender Anleger hat der Fondsgesellschaft et-
waige dadurch bedingte Schäden zu ersetzen. Die treu-
hand-Kommanditistin ist berechtigt, dem Anleger in den 
vorgenannten Fällen mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 
Hierdurch ergeben sich die bereits unter Abschnitt 4.3.7 
beschriebenen Risiken in Hinblick auf die Abfindung. 

Außerdem hat der Anleger durch eine qualifizierte nach-
folgeregelung sicherzustellen, dass die Beteiligung nicht 
an Personen vererbt wird, die sich an der Fondsgesell-
schaft nicht beteiligen dürfen. Sollten solche Personen 
mangels einer entsprechenden nachfolgeregelung den-
noch als Erben in die Stellung eines Kommanditisten 
oder treugebers gelangen, so kann ihre Beteiligung 
durch die Komplementärin bzw. die treuhand-Kom-
manditistin mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. 
Hierdurch ergeben sich die bereits unter Abschnitt 4.3.7 
beschriebenen Risiken in Hinblick auf die Abfindung.

4.3.12  Ausscheiden der Komplementärin

Scheidet die einzige Komplementärin der Fondsgesell-
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schaft aus dieser aus, z. B. aufgrund seines Erlöschens 
infolge der Insolvenz, und ist es bis dahin nicht gelungen, 
sie zu ersetzen, so wird die Fondsgesellschaft vorzeitig 
aufgelöst. Hierbei besteht das Risiko, dass Investitionen 
nicht wie geplant durchgeführt oder nur zu schlechteren 
wirtschaftlichen Konditionen abgewickelt werden kön-
nen, was zu einem weitgehenden oder gar vollständigen 
Verlust der Anlage mitsamt Agio führen könnte.

4.3.13  Interessenkonflikte

Der Anleger ist Risiken ausgesetzt, die sich aufgrund 
von Interessenkonflikten eines oder mehrerer transak-
tionsbeteiligten ergeben: 

Die Herren Hans-Jürgen Döhle, Heinz Günter Wülfrath 
und David Heimhofer sind in verschiedener Weise wie 
nachfolgend dargestellt als Gesellschafter an den in das 
Beteiligungsangebot eingebundenen Gesellschaften 
(Fondsgesellschaft, Komplementärin, Anbieterin und 
Investmentberaterin) beteiligt oder für diese als Ge-
schäftsführer oder Verwaltungsratspräsident tätig. 

Aus diesen persönlichen Verflechtungen ergibt sich der 
Interessenskonflikt, dass jeder der genannten Herren 
bei Entscheidungen in Angelegenheiten der Fondsge-
sellschaft auch noch seine weiteren Interessen bei einer 
anderen in das Beteiligungsangebot eingebundenen 
Gesellschaft berücksichtigen könnte. Dies gilt insbe-
sondere für solche Entscheidungen, die Vergütungs-
zahlungen der Fondsgesellschaft an eine andere Gesell-
schaft (z.B. die Komplementärin, die Anbieterin oder die 
Investmentberaterin) betreffen, bei der die genannten 
Herren ein wirtschaftliches Interesse haben.

Herr Hans-Jürgen Döhle ist (a) als Gründungskomman-
ditist an der Fondsgesellschaft beteiligt, (b) Gesellschaf-
ter (40%) der Komplementärin, (c) Geschäftsführer der 
Komplementärin, (d) Gesellschafter (33,33%) der Anbie-
terin und (e) Geschäftsführer der Anbieterin.

Herr Heinz Günter Wülfrath ist (a) Gesellschafter (20%) 
der Komplementärin, (b) Geschäftsführer der Komple-
mentärin, (c) Gesellschafter (33,33%) der Anbieterin und 
d) Geschäftsführer der Anbieterin.

Herr David Heimhofer ist (a) Gesellschafter der Komple-
mentärin (40%) (b) Geschäftsführer der Komplementä-
rin, (c) Gesellschafter der Anbieterin (33,33%), (d) Ver-
waltungsratspräsident der Investmentberaterin und (e) 
mittelbarer Aktionär der Investmentberaterin.

Des Weiteren kann die Investmentberaterin terra nex 
Financial Engineering AG in den einzelnen Investitions-
projekten ebenfalls mitinvestieren und mit den einzelnen 

Projektgesellschaften solcher Investitionsprojekte Bera-
terverträge abschließen. Entscheidungsträger der terra 
nex Financial Engineering AG können in solchen Pro-
jektgesellschaften ebenfalls als Direktoren positioniert 
sein. Es kann daraus ein Interessenkonflikt erwachsen.

Es bestehen bereits ein weiterer öffentlich angebotener 
und bereits platzierter Fonds der Anbieterin mit gleicher 
oder ähnlicher Investitionsstrategie und Investitions-
ländern und ein vergleichbarer nicht öffentlich von der 
Anbieterin angebotener Fonds – dieser beschränkt auf 
Photovoltaikprojekte in oman –, an welchen jeweils die 
Investmentberaterin terra nex, die Komplementärin und 
die treuhand-Kommanditistin in gleicher Funktion wie 
bei diesem Fonds beteiligt sind. Es besteht die Möglich-
keit, dass die Anbieterin weitere vergleichbare Fonds 
auflegt. Interessenkonflikte aufgrund der Wahrnehmung 
von äquivalenten Funktionen innerhalb dieses und der 
anderen Fonds können insbesondere im Rahmen der 
Geschäftsführungsentscheidungen für die Komplemen-
tärin und bei der Anlegerverwaltung für die treuhand-
Kommanditistin bestehen, weil gegebenenfalls wider-
streitende Interessen vertreten werden müssen. 

Auch bei der Investmentberaterin terra nex kann es zu 
Interessenkonflikten im Rahmen der Beratungstätigkeit 
verschiedener Fonds kommen. Das könnte die Erfüllung 
der jeweiligen vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
dieser Beteiligten tangieren.

Für den Anleger besteht somit das Risiko, dass die je-
weils handelnden Personen nicht im alleinigen Interesse 
der Gesellschaft handeln, der gegenüber ihre Pflichten 
bestehen, beziehungsweise, dass sie widerstreitenden 
Pflichten ausgesetzt sind und dass nicht alle Interessen-
konflikte erkannt oder, sofern sie erkannt werden, nicht 
zugunsten des Anlegers gelöst werden können.

4.3.14  Haftung der Komplementärin und der treuhand- 
 Kommanditistin nach dem Gesellschaftsvertrag

Die Komplementärin haftet den Anlegern nur für Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit. Ansprüche der Fondsge-
sellschaft und der Anleger gegen die Komplementärin 
verjähren nach dem Gesellschaftsvertrag der Fondsge-
sellschaft grundsätzlich fünf Jahre nach Entstehung des 
Schadens. Dadurch könnte die Geltendmachung be-
stimmter von der Komplementärin verursachter Schä-
den gänzlich oder teilweise ausgeschlossen sein. Im 
Rahmen der Haftung nach dem treuhandvertrag beste-
hen zugunsten der treuhand-Kommanditistin ebenfalls 
eine Haftungsbeschränkung bei Pflichtverletzungen so-
wie eine Beschränkung der Verjährung der Haftungsan-
sprüche.
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4.3.15  Rechtsänderungsrisiko

Änderungen (auch möglicherweise rückwirkende) von 
Rechtsvorschriften, der Rechtsprechung oder der 
Verwaltungspraxis können sich auch außerhalb des 

Steuerrechts (vgl. Abschnitt 4.4.) zum nachteil der 
Fondsgesellschaft, etwaiger Zwischengesellschaften 
und Projektgesellschaften oder sonstiger Beteiligter an 
Investitionsprojekten auswirken und die Erträge aus der 
Vermögensanlage oder ihre Werthaltigkeit vermindern. 
Insbesondere kann aufgrund der europarechtlichen 
Regulierung der Manager alternativer Investmentfonds 
(AIFM-Richtlinie) und der erforderlichen Umsetzung in 
Deutschland eine Umstrukturierung der Fondsgesell-
schaft erforderlich werden. Ähnliche Auswirkungen 
könnten von nationalen Regulierungsvorhaben ausge-
hen. Dadurch verursachte Kosten können das Fonds-
vermögen schmälern.

4.3.16  Prognoserisiko

Bei den in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Prog-
nosen handelt es sich um zukunftsbezogene Aussagen, 
die auf einer Reihe von Annahmen beruhen. Es ist nicht 
auszuschließen, dass die den Prognosen zugrunde ge-
legten Annahmen sich später als unzutreffend erweisen. 
Künftige Ereignisse und Entwicklungen lassen sich nur 
schwer im Voraus einschätzen und werden unter Um-
ständen durch Faktoren beeinflusst, die nicht berück-
sichtigt wurden oder sich der Kontrolle durch die Fonds-
gesellschaft oder sonstige Beteiligte entziehen. In die 
Prognoserechnung fließen verschiedene Variablen ein. 

Die in den Berechnungen zugrunde gelegten absoluten 
Größen dieser Variablen basieren auf Schätzungen, wel-
chen unter anderem durchschnittliche historische Werte 
der wirtschaftlichen Entwicklung zugrunde liegen. Es wird 
davon ausgegangen, dass diese Werte im Rahmen einer 
langzeitbetrachtung auch zukünftig als Indikator herange-
zogen werden können. Allerdings besteht vor dem Hinter-
grund der anhaltenden globalen Finanz- und Wirtschafts-
krise das Risiko, dass die künftige Entwicklung von den 
historischen Werten erheblich negativ abweichen könnte.

4.3.17  Angaben von externen Dritten

Im vorliegenden Verkaufsprospekt werden auch Angaben 
von externen Dritten, insbesondere von den Beratern der 
Fondsgesellschaft und der Investmentberaterin, wiederge-
geben. Eine inhaltliche Überprüfung dieser Angaben ist der 
Prospektverantwortlichen oder der Fondsgesellschaft viel-
fach nicht möglich. Es besteht daher das Risiko, dass die 
von externen Dritten übernommenen und im Verkaufspro-
spekt korrekt wiedergegebenen Aussagen und Angaben 

sich als inhaltlich unzutreffend, unvollständig oder aus ih-
rem Sachzusammenhang herausgelöst herausstellen und 
dadurch missverständlich oder sogar irreführend sind. 

Die Fondsgesellschaft berücksichtigt bei ihren Investi-
tionsentscheidungen diese Aussagen und Angaben ex-
terner Dritter. Eine Haftung der externen Dritten ist nicht 
in jedem Fall oder nur mit Einschränkungen gegeben. 
Im Fall, dass sich eine Aussage oder Angabe eines ex-
ternen Dritten als unzutreffend oder unvollständig her-
ausstellt, kann dies mithin die Investitionsentscheidung 
und die Geschäftstätigkeit der Fondsgesellschaft nega-
tiv beeinflussen, wodurch auch die Auszahlungen an die 
Anleger geringer als prognostiziert ausfallen können.

4.3.18  Auszahlungen / liquidation

Höhe und Zeitpunkt von laufenden Auszahlungen an 
die Kommanditisten / treugeber sowie die Auszahlung 
eines möglichen liquidationsergebnisses der Fondsge-
sellschaft sind insbesondere von der Realisierung von 
Erträgen aus den Investitionsprojekten abhängig. Die 
Auszahlungen können daher auch geringer ausfallen als 
prognostiziert.

4.3.19  Kosten und Aufwendungen

Unter bestimmten Umständen hat der Anleger nach dem 
Gesellschaftsvertrag und dem treuhandvertrag Kosten und 
Aufwendungen zu erstatten oder selbst zu tragen, deren 
Höhe nicht im Vorhinein feststeht und die nicht oder nicht 
in der letztlich eintretenden Höhe in die Prognoserechnung 
einbezogen sind. Dazu gehören unter anderem die Grün-
dungskosten der Gesellschaft, die Kosten der Bestätigung 
der Bewertung einer Beteiligung durch eine  Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft im Rahmen der Berechnung des Ab-
findungsanspruchs, die durch einen Erbfall bedingten Auf-
wendungen, die Kosten der Übertragung der Beteiligung 
auf einen anderen, die Kosten der Umwandlung einer 
treugeber- in eine Direktkommanditistenbeteiligung, die 
Kosten für die teilnahme an Gesellschafterversammlungen 
und die Kosten, die sich aus dem etwaigen Ausscheiden 
des Anlegers ergeben. Zudem können sich selbst in der  
Prognoserechnung enthaltene Kosten für Anleger nach-
teilig ändern, z.B. durch geänderte Besteuerung der 
Kosten oder unerwartete oder nicht vorhergesehene  
Erhöhungen der prognostizierten Kosten. Diese Änderun-
gen gehen ebenfalls zu lasten der Fondsgesellschaft und 
damit mittelbar auch zu lasten der Anleger.

4.3.20  Insolvenz der Fondsgesellschaft;  
  keine Kapitalgarantie

Die Anleger tragen das Risiko der Insolvenz der Fondsge-
sellschaft. Die Ansprüche der Kommanditisten oder der 
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treugeber (mittelbar über die treuhand-Kommanditistin) 
gegenüber der Fondsgesellschaft sind nicht gesichert 
und in der Insolvenz gegenüber den Forderungen anderer 
Gläubiger der Fondsgesellschaft nachrangig. Ansprüche 
der Anleger werden erst befriedigt, nachdem die Ansprü-
che der anderen Gläubiger beglichen wurden. 
 
Dadurch können sich die Auszahlungen an die Anleger 
vermindern oder sogar entfallen. Für die Anlage in der 
Fondsgesellschaft und deren mittelbare Anlage in etwa-
igen Projektgesellschaften gibt es keine Kapitalgarantie. 
Je nach Eintritt der jeweiligen Risiken kann es deshalb 
auch zu einem totalverlust des Anlagebetrags nebst 
Agio kommen.

4.3.21  Risiken in Bezug auf die treuhand- 
  Kommanditistin

Die treugeber halten ihre wirtschaftliche Beteiligung an 
der Fondsgesellschaft auf Grundlage des treuhand- 
und Verwaltungsvertrags mittelbar durch die treuhand-
Kommanditistin. Dadurch sind die Anleger dem Risiko 
der nicht erwartungsgemäßen Vertragserfüllung seitens 
der treuhand-Kommanditistin ausgesetzt, insbesonde-
re im Hinblick auf die weisungsgemäße Wahrnehmung 
der treugeberinteressen in der Fondsgesellschaft.

Für den Fall der Insolvenz der treuhand-Kommanditis-
tin oder von Einzelzwangsvollstreckungsmaßnahmen 
gegen sie ist im treuhand- und Verwaltungsvertrags 
vorgesehen, dass die von ihr treuhänderisch gehalte-
nen Kommanditanteile auf die treugeber (mit Wirkung 
ab ihrer Eintragung im Handelsregister) übergehen.  
 
Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass die Interessen 
der treugeber in einem solchen Fall beeinträchtigt wer-
den.Durch eine nicht erwartungsgemäße Vertragserfül-
lung seitens der treuhand-Kommanditistin können den 
Anlegern Auszahlungen entgehen, selbst wenn sie von 
der Fondsgesellschaft geleistet werden.

4.3.22  Steuerzahlungen

Unter bestimmten Umständen ist es möglich, dass der 
Anleger Steuerzahlungen oder die Zahlung von soge-
nannten steuerlichen nebenleistungen (z.B. Veranla-
gungszinsen) aus anderweitigen persönlichen Mitteln 
leisten muss, ohne dass aus der Vermögensanlage 
Rückflüsse stattfinden, so z. B. falls etwaige steuer-
pflichtige Einkünfte des Fonds nach Deckung der Ge-
sellschaftskosten nicht ausgeschüttet, sondern der li-
quiditätsreserve zugeführt werden sollten oder in Fällen 
von erbschafts- und schenkungsteuerpflichtigen Über-
tragungen.

4.4 Steuerliche Risiken der Vermögensanlage

Die Darstellung der steuerlichen Risiken des Beteili-
gungsangebots basiert auf den anwendbaren deutschen 
Steuergesetzen und deren Auslegung durch Rechtspre-
chung und Finanzverwaltung am tag der Aufstellung 
dieses Verkaufsprospekts. 

Eine Änderung der einschlägigen Steuergesetze, mögli-
cherweise mit Rückwirkung, bzw. ihrer Auslegung durch 
die Finanzgerichte und Steuerbehörden sowie eine von 
der in diesem Verkaufsprospekt beschriebenen Auffas-
sung abweichende Einschätzung der steuerlichen Fra-
gen seitens der Steuerbehörden im Zusammenhang mit 
dem vorliegenden Beteiligungsangebot können dazu 
führen, dass Auszahlungen an die Anleger gemindert 
werden oder völlig ausbleiben. 

4.4.1 Begrenzung des steuerlichen Verlustausgleichs 
und/oder Verlustvortrags bei negativem Kapital-
konto 

Bei nicht prognosegemäßem Verlauf des Beteiligungsan-
gebots besteht das Risiko, dass die Fondsgesellschaft 
in einem Wirtschaftsjahr einen steuerlichen Verlust er-
zielt. Die Möglichkeit der Fondsgesellschaft, diesen Ver-
lust zu verrechnen bzw. in andere steuerliche Veranla-
gungszeiträume vorzutragen, kann begrenzt sein.

Zudem kann bei nicht prognosegemäßem Verlauf des 
Beteiligungsangebotes bei einem Kommanditisten ein 
negatives Kapitalkonto auf Ebene der Fondsgesellschaft 
entstehen, so dass der Anleger gemäß § 15a EStG ihm 
zugerechnete Verluste nicht mit anderen Einkünften 
ausgleichen oder in andere Veranlagungszeiträume vor- 
oder zurücktragen darf. 

4.4.2 Einstufung als Steuerstundungsmodell 

Sollte die Summe der Verluste aus dem Beteiligungs-
angebot in der Anfangsphase bei einem anderen als 
prognosegemäßen Verlauf höher sein als 10 % des auf-
zubringenden Kapitals, so dürften diese Verluste gemäß 
§ 15b Abs. 1, Abs. 3 EStG nicht mit anderen Einkünften 
ausgeglichen werden. 

4.4.3 Erbschaftsteuerliche Risiken 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die deut-
sche Finanzverwaltung bestimmte Wirtschaftsgüter 
der Fondsgesellschaft (insbesondere Anteile an ei-
ner ausländischen Gesellschaft) nicht als inländisches 
Betriebsvermögen ansieht und deshalb die Steuer-
befreiungen und -vergünstigungen, die nach dem 
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Erbschaftsteuergesetz grundsätzlich auf den Erwerb 
inländischen Betriebsvermögens von todes wegen 
oder im Wege der Schenkung anwendbar sind, versa-
gen könnte. Dies könnte zu einer höheren steuerlichen 
Belastung beim Anleger bzw. dessen Erben führen.  

4.4.4 Verfahrensrechtliche Risiken 

Das steuerliche Ergebnis der Fondsgesellschaft steht 
erst nach Abschluss einer Betriebsprüfung für die jewei-
ligen Veranlagungszeiträume, gegebenenfalls sogar erst 
nach Abschluss eines finanzgerichtlichen Verfahrens, 
endgültig fest. 

Stellt die Betriebsprüfung bei der Fondsgesellschaft und 
damit beim Anleger ein höheres Ergebnis fest, kann dies 
zu einer höheren steuerlichen Belastung des Anlegers 
und folglich zu einer Minderung der Rendite führen. 

Steuernachforderungen des deutschen Finanzamts 
sind grundsätzlich mit 0,5 % pro Kalendermonat ab 
dem 15. Monat nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die Steuer entstanden ist, zu verzinsen. 

4.5 Risiko des totalverlustes des Anlagebetrages

Für den Anleger besteht das Risiko des totalverlusts 
seines gesamten Anlagebetrags nebst Agio zzgl. ver-
geblicher Aufwendungen für nebenkosten. 

4.6 Maximales Risiko – private Insolvenz

Das maximale Risiko des Anlegers besteht in sei-
ner privaten Insolvenz. Dieses Risiko besteht im Fall 
des totalverlusts der Beteiligung eines Anlegers, die 
der Anleger durch das Darlehen eines Dritten ganz 
oder teilweise fremdfinanziert hat. In diesem Fall kann 
sich das Risiko manifestieren, dass er das Darlehen 
nebst Zinsen und weiter47en Kosten  der Gebühren 
zurückzahlen muss, obwohl er keine  Auszahlungen  
von der Fondsgesellschaft erhält, was äußersten-
falls zur privaten Insolvenz des Anlegers führen kann. 
 
4.7     Weitere tatsächliche und rechtliche Risiken

nach Kenntnis der Anbieterin sind alle wesentlichen  
Risiken aufgeführt.
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best select Vertriebsgesellschaft mbH

Die Anbieterin, die best select Vertriebsgesellschaft 
mbH, ist mit dem Exklusivvertrieb von Beteiligungen an 
Middle East Best Select Fonds Produkten beauftragt. 
Sie ist Alleinanbieterin der zu emittierenden Komman-
ditanteile - auch im aufsichtsrechtlichen Sinne. Die An-
bieterin ist verantwortlich für alle Bereiche des Vertriebs 
und Marketings für die Middle East Best Select Fonds.

Seit dem Beginn ihrer exklusiven Geschäftstätigkeit 
Ende 2008 hat die Anbieterin über 13 Mio. € Eigenkapi-
tal vermittelt. Der erste Middle East Best Select Fonds, 
der die gleichen Investitionsziele wie der hier vorge-
stellte Middle East Best Select Dritte Fonds fokussiert, 
wurde im Dezember 2010 mit einem Volumen von 11,25 
Mio. € (inkl. Agio) erfolgreich geschlossen. 

Der Middle East Best Select Zweite Fonds wurde als 
Private Placement mit einer Mindestbeteiligung von  
250.000 € konzipiert und steht deutschen Anlegern seit 
Ende Dezember 2010 zur Investition zur Verfügung. 
Dieser Fonds soll gemeinsam mit Mitgliedern des Herr-
scherhauses in oman in Projektgesellschaften für Photo-
voltaik Parks mit 50 – 80 MW zur Schließung von Strom-
versorungslücken in oman investieren. Die Siemens AG 
agiert dabei als Generalunternehmer und der Staat oman 
garantiert die Stromabnahme zu fixen Preisen. Die Plat-
zierung ist sehr erfolgreich angelaufen. Die Anbieterin ist 
durch die Fondsgesellschaft, die Middle East Best Select 
GmbH & Co. Dritte KG, mit Sitz in Bremen, exklusiv damit 
beauftragt worden, direkt oder unter Einschaltung von 
weiteren Partnern, Kommanditkapital für die Fondsge-
sellschaft einzuwerben und zu vermitteln.

Die Anbieterin unterstützt ihre angebundenen Vertriebs-
partner durch praktische Informations- und Schulungs-
maßnahmen vor ort, bietet online-Präsentationen/ 
Schulungen für Anleger und Vermittler an, informiert per 
newsletter aktuell über alle Entwicklungen, leistet die 
für den Vertrieb erforderliche Öffentlichkeitsarbeit (Mes-
sen, Präsentationsveranstaltungen, Medien, Verbände) 
und fördert den Vertrieb des Beteiligungsangebotes 
durch geeignete Publikationen. Darüber hinaus steht 

die Anbieterin den Anlegern und Vermittlern als direkte 
Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Die Anbieterin hält neben dem Verkaufsprospekt sämtli-
che weiteren Verkaufs- und Informationsunterlagen zum 
Beteiligungsangebot bereit. Sämtliche Emissionsunter-
lagen können auch über die Internetadresse der Anbie-
terin www.best-select-vertriebsgesellschaft.de angefor-
dert bzw. im Downloadbereich abgerufen werden.

Die Anbieterin nimmt die Zeichnungsunterlagen von An-
legern oder Vertriebspartnern an und

• prüft die Zeichnungsscheine in jedem Einzelfall auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit,

• fordert gegebenenfalls notwendige Unterlagen und 
Ergänzungen zu den Zeichnungsscheinen nach,

• prüft, dass gegebenenfalls keine Interessenten sich 
an der Fondsgesellschaft beteiligen, die nicht er-
wünscht sind,

• gibt gegebenenfalls falsch ausgestellte Unterlagen 
mit den Hinweisen auf die Anforderungen der Ein-
haltung zurück,

• überprüft die Richtigkeit der für die ldentitätsprüfung 
nach dem Geldwäschegesetz erforderlichen Unter-
lagen und weist Zeichnungsscheine zurück und legt 
diese dem treuhänder nicht vor, bei denen die lden-
titätsprüfung nicht ordnungsgemäß erfolgt ist,

• um erst dann die geprüften und vollständigen Un-
terlagen an die treuhand-Kommanditistin dieses 
Beteiligungsangebots, die IntEGRA treuhandge-
sellschaft mbH, München, zur Annahme weiterzu-
leiten.

Die Anbieterin informiert die Vertriebspartner über die 
Annahme durch die treuhand-Kommanditistin und 
leitet die Annahmebestätigung und das Gesellschaf-
terregister in Kopie weiter. Im Falle von Zahlungsver-
zögerungen, die für den Beitritt zur Fondsgesellschaft 
und der Ausgabe des Kommanditanteils erst beseitigt 
werden müssen, fordert die Anbieterin den zuständigen 
Vertriebspartner zur nacharbeit auf und unterbreitet 
Vorschläge zur Regulierung. Mit der Durchführung der 
Aufgaben oder teilen der Aufgaben kann die Anbieterin 
Dritte beauftragen.

Die erbrachten leistungen der Anbieterin werden durch 
die Fondsgesellschaft vergütet. Auf Abschnitt 8.5 wird 
insoweit verwiesen.

5. DIE AnBIEtERIn DES BEtEIlIGUnGSAnGEBotS
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6.1 Die Zielmärkte

6.1.1 Middle East - Wirtschaftliche Schlüsselregion

Middle East oder Mittlerer Osten oder arabisch: 

ist ein geografisch nicht eindeutig festgelegter Be-
griff. 

Wenn wir von Middle East Best Select sprechen, mei-
nen wir damit die Auswahl ausgesuchter, lukrativer 
Investmentmöglichkeiten  -  Sektoren übergreifend  
-  in den Ländern des Mittleren Ostens, besonders in 
den GCC-Staaten.

Wohl kaum eine andere Region 
dieser Welt bietet zurzeit bessere 
Rahmenbedingungen für hohe und 
zuverlässige Renditechancen.

Die länder des Golf-Kooperationsrates müssen auf-
grund ihres Reichtums an Ressourcen und ökonomi-
schen Potenzialen zu den wirtschaftlichen Schlüsselre-
gionen der Welt gezählt werden. Diese länder gelten als 
politisch stabil und die rasante wirtschaftliche Entwick-
lung macht die arabischen länder für deutsche Investo-
ren in hohem Maße attraktiv. 

Es muss jedoch festgestellt werden, dass die ökonomi-
schen Potenziale in der Region bisher ganz wesentlich 
von anderen europäischen ländern - vor allem Groß-
britannien -, den USA oder asiatischen ländern geho-
ben werden. Eine Ursache dafür ist unter anderem das  
negative Bild, das die deutschen Medien vielfach von 
den arabischen ländern unzutreffend zeichnen.

Aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Wirtschafts-
experten am arabischen Golf  wissen wir, dass dieses 
Bild nicht der Realität entspricht. Die meisten arabischen 
länder sind vielmehr beispielgebend dafür, wie durch 
entschlossenes Handeln schnell wirtschaftliche, politi-
sche und soziale Fortschritte erzielt werden können. 

Insbesondere die Märkte der GCC-Staaten verfügen 
über ein enormes Wachstumspotential. Nach den USA, 
China und Russland sind die Golfstaaten für deut-
sche Unternehmen der viertgrößte Überseemarkt. 

Auch die deutsche Bundeskanzlerin, Dr. Angela Merkel, 
sprach sich im Mai 2010 anlässlich ihrer Middle East-
Reise für ein verstärktes wirtschaftliches Engagement 
Deutschlands in der Golfregion aus, um im Wettbewerb 
mit anderen ländern bestehen zu können. Die Konkur-
renz aus Asien sei stark, stellte sie fest, aber Deutsch-
land könne diesen Wettbewerb bestehen.

„Aus meiner Sicht werden die Handelsbeziehungen in 
den nächsten Jahren zunehmen und wichtiger werden“, 
betonte die Kanzlerin.

6. DAS AnlAGEKonZEPt UnD DIE AnlAGEStRAtEGIE

Angela Merkel mit dem Kronprinz der VAE, Scheich Mohammed bin Said al-nahjan (Foto: dpa)
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GCC - Gulf Cooperation Council 

 
Deutsch: Golf-Kooperationsrat

Der Golf-Kooperationsrat wurde 1981 
in Abu Dhabi gegründet. Ihm gehören 
Bahrain, Katar, Kuwait, oman, Saudi-
Arabien und die Vereinigten Arabi-
schen Emirate an.

Ziele des Rates sind die gemeinsa-
me  Friedens- und Sicherheitspoli-
tik sowie die Zusammenarbeit in der  

Außenpolitik. Wichtigster Baustein ist 
der gemeinsame Markt, der durch wirt-
schaftliche Integration und Förderung 
der wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Beziehungen zwischen den Mit-
gliedstaaten sichergestellt werden soll. 
Zwei Jahre nach seiner Gründung rich-
tete der Golf-Kooperationsrat bereits 
eine Freihandelszone ein. 

nach europäischem Vorbild trat 2003 
die Zollunion der Staaten des Golf-
Kooperationsrates in Kraft und am  
1. Januar 2008 wurde der gemeinsame 
Markt realisiert. Die Einführung einer 
einheitlichen Währung bleibt erklärtes 
Ziel, an dem zurzeit noch intensiv ge-
arbeitet wird.

Der Sitz der organisation ist in Riad. 
oberstes Gremium der organisation 
ist der oberste Rat der Staats- und 
Regierungschefs, der sich einmal jähr-
lich im Rahmen eines Gipfels trifft. 
Der GCC-Vorsitz wechselt jährlich. 

Die GCC-Staaten umfassen ein Ge-
biet von über 2,6 Millionen Quadrat- 
kilometern mit rund 42 Millionen Ein-
wohnern. (Stand 2009)

Mit einem Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) von deutlich über 1 Billionen 
US-Dollar, bilden die GCC-Staaten 
den fünftgrößten Wirtschaftsraum 
der Welt.

Die Staaten fördern über 60 Prozent 
des Öls in der MEnA-Region (Middle 
East und north Africa). Ihr Anteil an 
den Welterdölreserven liegt bei 55 Pro-
zent, an der Weltölförderung bei etwa 
20 Prozent. 

Der Golf-Kooperationsrat ist der wich-
tigste Handelspartner der Europäi-
schen Union in der Arabischen Welt. 
Er ist Europas sechstgrößter Export-
markt. Umgekehrt ist die EU für den 
Golf-Kooperationsrat der Handelspart-
ner nummer Eins.

Grundlage für das rasante Wachstum vieler länder am 
Golf ist der Wille zum Auf- und Umbau der Volkswirt-
schaften in Kombination mit nahezu unerschöpflichen 
finanziellen Ressourcen. Die meisten arabischen länder 
investieren massiv in ihre Infrastruktur und in industri-
elle Projekte. Aufgrund der wachsenden Bevölkerung, 
zunehmendem Wohlstand und steigenden Ansprüchen, 
entstehen fortschrittliche Städte mit Schulen und Kran-
kenhäusern, Strom- und Wassernetzen, Autobahnen und 
Straßen, Bahnen, Flug- und Seehäfen und moderne in-
dustrielle Komplexe. Die arabischen länder nutzen den 

Öl- und Gasreichtum, um mit gezielten Investitionen die 
Diversifizierung ihrer Ökonomien voranzutreiben. 

Die länder des Golf-Kooperationsrates sind als wich-
tigste Zielregion für die Investitionen des Middle East 
Best Select Fonds klar definiert. In diesen stark expan-
dierenden Märkten sind wir durch exklusive netzwerke 
etabliert, die einen Zugriff auf attraktive Investment-
chancen in der Golf-Region und darüber hinaus ermög-
lichen können, die deutschen Anlegern ansonsten nicht 
zugänglich wären.

6.1.2 Der Golf-Kooperationsrat
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6.1.3  Kurz-Portraits der Golf-Kooperationsstaaten
Quelle für Wirtschaftsdaten: Auswärtiges Amt

Bahrain

Das Königreich Bahrain ist ein wichtiges Handels- und 
Finanzzentrum und gilt als tor zu den anderen GCC-
Staaten. Von hier aus können die Middle East-länder 
sehr gut erschlossen werden.  

Ein 40 km langes Brücken- und Dammbauprojekt wird 
Bahrain künftig mit Katar noch enger verbinden. Dieses 
größte Brückenbauwerk der Welt besteht aus 14 Kilo-
metern Dämmen, verbunden mit 22 Brücken und Via-
dukten, vier Fahrspuren und einer Eisenbahnlinie – an 
der die DEUtSCHE BAHn mit bauen wird. 

 

ob sich in Zusammenhang mit diesem Jahrhunder-
projekt für den Middle East Best Select Dritte Fonds 
interessante Investitionsmöglichkeiten ergeben kön-
nen, kann zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden.  
Bahrain ist seit mehr als 40 Jahren allgemein anerkann-
te Finanz-Metropole in Middle East mit einem bestens 
regulierten Finanzzentrum.

Der Asset Manager des Middle East Best Select 
Fonds hat hier seine Büros. Scheich Hamad bin Kha-
lifa Al Khalifa, Mitglied des Königshauses in Bahrain 
und Berater des Staatsfonds, fungiert auch als Bera-
ter und Senior Partner der Terra Nex Fund Advisors 
W.L.L. in Bahrain. 

Die enge Vernetzung der Terra Nex Manager mit den 
anderen Herrscherhäusern am Golf sowie zu wich-
tigen politischen und wirtschaftlichen Entschei-
dungsträgern in der Region verschaffen der Terra 
Nex - und damit auch den An-
legern dieses Fonds - Zutritt 
zu privilegierten Investments, 
die in der Regel lokalen In-
vestoren vorbehalten sind.

Ländername  
Königreich Bahrain

Klima    
sehr heiße Sommer, gemäßigte Wintermo-
nate, hohe relative luftfeuchtigkeit

Lage  
Saudi-Arabien vorgelagerter, aus 33 Inseln 
bestehender Archipel, etwa in der Mitte des 
Persisch-Arabischen Golfs 

Größe  
760 km²

Hauptstadt  
 Manama, circa 200.000 Einwohner

Bevölkerung  
1,2 Mio., davon rund 50% Ausländer.   
Wachstum circa 4%

Landessprache  
Arabisch, Englisch als Geschäftssprache 
weit verbreitet

Religion  
Islam, rund 70% der einheimischen Bevöl-
kerung sind Schiiten. Kultfreiheit

Nationaltag  
16. Dezember

Unabhängig  
seit 15.08.1971

Staatsform/Regierungsform  
seit 14.02.2002 Monarchie auf Verfassungs-
basis

Staatsoberhaupt  
Seine Majestät König Hamad bin Isa Al Kha-
lifa, König des Königreichs Bahrain (Staats-
oberhaupt seit 1999, titel König seit 2002)

Vertreter  
Seine Königliche Hoheit Prinz Salman bin 
Hamad Al Khalifa, Kronprinz des König-
reichs Bahrain (seit 06.03.1999)

Regierungschef  
Seine Königliche Hoheit Prinz Khalifa bin 
Salman Al Khalifa, Premierminister des Kö-
nigreichs Bahrain (seit 1971)

Außenminister  
Seine Exzellenz Scheich Khaled bin 
Ahmed Bin Mohammed Al Khalifa,  

 
 
Außenminister des Königreichs   
Bahrain (seit 2005)  
 
Parlament  
2-Kammer-System mit einem gewählten 
Parlament (40 Abgeordnete) und einer vom 
König eingesetzten beratenden Versamm-
lung (40 Mitglieder)

Verwaltung  
Aufgeteilt in 5 Gouvernorate (Hauptstadt, 
Muharraq, zentrale, nördliche und südliche 
Region) mit jeweils einem Gouverneur an 
der Spitze und ihm unterstellten Bürger-
meistern

Brutto-Inlandsprodukt  
21,6 Milliarden US-Dollar (2009)

Pro-Kopf-BIP  
25.080 US-Dollar (2009)

Wechselkurs  
1 Euro = 0,48620 Bahrain Dinar (BHD);   
(07. Jan. 2011)

Stand: Mai 2010

Entwurf des Brücken- und Dammbauprojekts
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 Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Die VAE haben nach derzeitigem Stand der Forschung 
das siebtgrößte nachgewiesene Ölvorkommen der Welt 
und sind eine der am weitesten entwickelten Volkswirt-
schaften des Mittleren ostens. Die VAE gehören zu den 
reichsten ländern der Welt.  Das land hat einen hohen 
Human Development Index und liegt im Weltmaßstab 
auf dem 35. Platz (Stand 2009). Der Internationale Wäh-
rungsfonds klassifiziert die VAE als “high income deve-
loping economy”.

Dubai bildet eine Ausnahmesituation in den VAE und 
Middle East

Dubai ist zwar die bekannteste Stadt der VAE und in der 
Golf-Region  - aber wirtschaftlich nicht von großer Be-
deutung. Dubai verfügt über nur sehr geringe Erdöl- und 
Erdgas-Vorkommen und gilt deshalb eher als „arm“. 
Ganz anders sieht es im angrenzenden Emirat beim 

„großen Bruder“ Abu Dhabi – mit Abu Dhabi als Haupt-
stadt der VAE - aus, dessen reiche Ölquellen kontinuier-
lich sprudeln und das über genügend liquidität verfügt. 

Einige Zahlen: Das Bruttonationaleinkommen (BnE) von 
Dubai repräsentiert lediglich 2,3% des BnE der GCC-
Staaten und nur 3,2% der Gesamtbevölkerung der Golf-
Staaten lebt in Dubai. Die Schulden des staatlichen Pro-
jekts Dubai World, die immer wieder gerne als Grundlage 
für die negativen Schlagzeilen in der deutschen Presse 
dienten, beliefen sich auf rund 60 Mrd. USD. Das ist 
absolut zwar eine große Zahl, aber im Verhältnis waren 
das nur rund 6 % des Vermögens des Staatsfonds von 
Abu Dhabi. Die gesamten Schulden von Dubai betrugen 
weniger als 10% des Staatsfonds von Abu Dhabi und 
weniger als 1% der Staatsfonds der ölexportierenden 
länder am Golf.

Ländername  
Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Daulat 
al-Imaraat al-Arabiyya al-Muttahida

Klima  
an der Küste tropenklima (feuchtheiß, 
im Sommer bis über 50° C und nahezu  
100 % luftfeuchtigkeit), im Innern trocken 
und extrem heiß

Lage  
im Südosten des Arabischen Golfs, nach-
barstaaten: oman, Saudi-Arabien

Größe    
83.600 km² (ohne die vorgelagerten Inseln 
77.700 km²)

Hauptstadt    
Abu Dhabi (ca. 1,2 Mio. Einwohner)

Bevölkerung  
rd. 7 Mio., davon mind. 80% Ausländer

Landessprache  
Arabisch; Englisch weit verbreitet; Heimat-
sprachen der ansässigen Ausländer

Religion  
Islam ist Staatsreligion (zu 97 % Sunniten 
und Schiiten). Ansässige Ausländer prak-
tizieren ihre Religionen ungehindert (z.B. 
Christentum, nicht-einheimische Richtun-
gen des Islam, Hinduismus)

Nationaltag    
2. Dezember

Unabhängig  
seit 2. Dezember 1971

Regierungs-/Staatsform   
Bundesstaat (sieben Emirate); Präsidialsys-
tem mit traditionellen Konsultationsmecha-
nismen

Staatsoberhaupt   
Präsident Scheich Khalifa bin Zayed Al 
nahyan (seit 3.11.2004), gewählt von den 
Herrschern der sieben Emirate, zugleich 
Herrscher des Emirats Abu Dhabi, im no-
vember 2009 für weitere fünf Jahre im Amt 
bestätigt

Vertreter des Staatsoberhauptes und   
Regierungschef   
Scheich Mohammed bin Rashid Al  
Maktoum, zugleich Herrscher des Emirats 
Dubai und Verteidigungsminister der VAE 
(seit 5.1.2006)

Außenminister  
Scheich Abdullah bin Zayed Al nahyan (seit 
9.2.2006)

Parlament  
nationaler Bundesrat (Federal national 
Council / al-Majlis al-Ittihadi al-Watani) mit 

rein beratender Funktion, bestehend aus 40 
Abgeordneten (je zur Hälfte indirekt gewählt 
bzw. von den Emiren ernannt). Mandatspe-
riode endet Februar 2011.

Höchstes Bundesorgan   
oberster Rat (al-Majlis al-Ala/Supreme 
Council), bestehend aus den Herrschern 
der sieben Emirate

Verwaltung  
sieben weitgehend autonome Bundesstaa-
ten (Emirate): Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, 
Ajman, Umm al-Qaiwain, Fujaira, Ras al-
Khaima

BIP    
Schätzung 2010: ca. 260 Mrd. USD

Pro-Kopf BIP  
mind. 40.000 US-Dollar

Wechselkurs   
1 Euro = 4,751 Emiratische Dirham  (AED)
(07.01.2011)

Stand: oktober 2010
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In allen GCC-Staaten war und ist man sich bewusst, 
dass Dubai wegen seines hohen Bekanntheitsgrads im 
Ausland als „Schaufenster“ zum Mittleren osten gese-
hen wird. Schon deshalb wurde Dubai umgehend un-
terstützt.

Die Berichterstattung in der deutschen Medienland-
schaft, die eine „Dubai-Krise“ heraufbeschwörte und 
schon den gesamten Mittleren osten gefährdet sah, 
stellte sich als ein „Windhauch im Wasserglas“ heraus.

Inzwischen schaut die Welt auch auf die anderen länder 
am Golf, die deutlich mehr Zukunftspotenzial aufweisen 
und in denen Zukunftsbranchen angesiedelt werden, 
die für Investitionen des Middle East Best Select Fonds 
viel interessanter sind. 

Zum Beispiel ist das thema „Erneuerbare Energien“ bei 
den an Öl und Gas reichen ländern wichtiger als man 
vermuten könnte. Ein neues „Silicon Valley“ für Clean 
tech und Co2-freies leben und Arbeiten entsteht im 
Zentrum für erneuerbare Energien, in Masdar City in 
Abu Dhabi.

Masdar, zu Deutsch: „Quelle“ oder „Ursprung“  ist eine 
6 km2 große Öko-Metropole (Kosten ca. 15 Milliarden €), 
entworfen von Lord Norman Foster, die die Realisierung 
der ersten Co2-freien Stadt in der Welt umsetzt.

Hier sollen voraussichtlich 1.500 Firmen angesiedelt 
werden und in Zukunft ca. 50.000 Menschen arbeiten, 
forschen, studieren und leben. Im Fokus: Forschung und 
Entwicklung erneuerbarer Energien und Clean technolo-

gien, Photovoltaik, Solar, Geothermik, Wasserrecycling, 
Energieeinsparung u.v.m. Das Masdar Institute erregte 
bereits Aufsehen mit einem völlig neuartigen Personen- 
und Fracht-transportsystem (PRt/FRt). 

Tourismus, Kultur, Bildung

Beeindruckende Projekte und architektonische Spitzen-
leistungen, die vor allem den touristen und den kultur-
beflissenen Reisenden des oberen Einkommensseg-
ments ansprechen, entstehen zurzeit oder sind schon 
in Betrieb.

Yas Island in Abu Dhabi

Die atemberaubende Formel 1-Strecke und der  
Ferrari-themenpark sind inzwischen nicht nur Renn-
sportfans bekannt. Zahllose Veranstaltungen ziehen 
zigtausende touristen jährlich an.

Masdar City in Abu Dhabi
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Saadyat Island in Abu Dhabi 

Die Insel des Glücks soll in Zukunft diverse Museen und Kultureinrichtungen beherbergen und ein Kulturzentrum 
von Weltbedeutung werden, das touristen aus der ganzen Welt anziehen soll.

 

2011 soll dort eine Zweigstelle des Guggenheim-
Museums eröffnet werden. Architekt ist Frank 
Gehry, der bereits das Guggenheim-Museum in 
Bilbao entworfen hat. Das Museum wird mit einer 
Gesamtfläche von ca. 30.000 qm das größte der 
Guggenheim-Stiftung sein.

Ebenso ist ein Louvre-Ableger von Jean nouvel, 
der auch das Kulturzentrum „Institut du monde ara-
be“ in Paris entworfen hat, geplant. Grundlage ist 
eine Übereinkunft zwischen den Emiraten und einer 
gemeinsamen tochtergesellschaft der großen öf-
fentlichen französischen Museen. Eröffnet werden 
soll es 2012 mit Werken der französischen Museen, 
die später durch Eigenerwerbungen ersetzt werden 
sollen.

Ein drittes Museum auf der Kulturinsel Saadyat 
wird dem Meer gewidmet sein. Es wurde von dem 
japanischen Architekten tadao Ando entworfen. Es 
wird ein zum teil unter der Meeresoberfläche lie-
gendes Aquarium beinhalten und soll 2015 eröffnet 
werden.

Das vierte Projekt ist ein für 2018 geplantes Zent-
rum für darstellende Künste von der aus dem Irak 
stammenden Architektin Zaha Hadid mit 5 Theater-, 
Opern- und Konzertsälen.

Die hier dargestellten, zum Teil atemberaubenden Projekte, stellen - ebenso wie die an anderen Stellen des 
Prospekts dargestellten Projekte - keine Investitionsbeispiele des Middle East Best Select Dritte Fonds dar.  
Sie zeigen viel mehr das Entwicklungspotenzial und die Dynamik auf, in deren „Sog“ sich allerdings Investi-
tionsmöglichkeiten für den Fonds ergeben könnten. 
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Katar
 
In den vergangenen Jahren hat sich Katar wirtschaft-
lich außerordentlich dynamisch entwickelt. Im Zeit-
raum 2000 bis 2005 lag das Wirtschaftswachstum bei 
durchschnittlich 8,7 Prozent. Danach wuchs die Volks-
wirtschaft mit zweistelligen Raten. Selbst im Krisenjahr 
2009 nahm das reale Bruttoinlandsprodukt in Katar laut 
Internationalem Währungsfonds (IWF) um 8,6 Prozent 
zu. Für 2011 erwartet der IWF ein Wachstum von 18,6 
Prozent.

Begründet ist diese boomartige Entwicklung in dem 
Ressourcenreichtum des Golfstaates. nach Russland 
und dem Iran verfügt Katar nach gegenwärtigem Stand 
der Forschung über die drittgrößten nachgewiesenen  

 
Erdgas-Reserven der Welt und hat die Förderung in den 
Jahren 1998 bis 2008 fast vervierfacht. Vor allem das 
Geschäft mit liquid natural Gas (lnG) floriert. Mit ei-
ner Ausfuhr von rund 32 Mio. tonnen war das Emirat 
im Jahr 2008 der weltgrößte Exporteur von Flüssiggas. 
Im  Jahr 2011 sollen die lnG-Ausfuhren auf jährlich 77 
Mio. tonnen hochgefahren werden. Ermöglichen wird 
dies die weltweit größte Flüssiggasanlage, die in diesem 
Jahr ans netz gehen soll.

Der Ressourcenreichtum versetzt Katar in eine finanziell 
komfortable lage. Das land kann massiv in die Diver-
sifizierung und Modernisierung seiner Volkswirtschaft 
investieren. 

Ländername   
Staat Katar - Dawlat Qatar (arab.) - State of 
Qatar (engl.) 

Klima   
teilweise feuchtheißes tropenklima, im 
Sommer bis zu 50˚C mit gelegentlichen 
Sandstürmen, milde Winter mit wenigen, 
zeitweise heftigen niederschlägen

Lage   
Halbinsel am Arabischen Golf, angrenzend 
an Saudi-Arabien, Seegrenzen mit Saudi-
Arabien, Bahrain, den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten und Iran

Größe    
11.437 km² (größte länge 160 km, größte 
Breite 80 km)

Hauptstadt    
Doha (arabisch: Aal-Dawha), ca. 800.000 
Einwohner

Bevölkerung   
rund 1,7 Mio., davon weniger als 20 % Ka-
tari, im Übrigen überwiegend Asiaten sowie 
andere Araber; hohe Wachstumsrate von 
5-6 % p.a.

Landessprache   
Arabisch, als Geschäftssprache weit 
verbreitet:  Englisch  

Religion   
Islam (orthodox-sunnitisch-wahhabitischer 
Ausrichtung, sehr kleine schiitische Minder-
heit) als Staatsreligion. neben dem domi-
nierenden Islam haben 2006 einige christ-
liche Kirchen Rechtsstatus erlangt.

Nationaltag    
18. Dezember (tag der Staatsgründung)

Unabhängig    
seit 3. September 1971

Regierungsform    
Monarchie mit Beratender Versammlung 
(Majlis al-Shura, bisher nicht gewählt)

Staatsoberhaupt und Regierungschef 
(seit 27.6.1995)   
Emir Scheich Hamad bin Khalifa Al-thani; 
gleichzeitig Verteidigungsminister und 
oberkommandierender der Streitkräfte

Stellvertretender Emir und Kronprinz  
(seit August 2003)  
Scheich tamim bin Hamad bin Khalifa  
Al- thani

Premierminister und Außenminister  
(seit 3.4.2007 und seit 1.9.1992)   
Scheich Hamad bin Jassim bin Jabor  
Al-thani

Stellvertretender Premierminister und  
Energieminister   
Abdullah bin Hamad Al-Attiyah

Staatsminister für   
Auswärtige Angelegenheiten   
Ahmed bin Abdullah al-Mahmoud

Vorsitzender der Beratenden Versamm-
lung (Majlis al-Shura)   
Mohamed Mubarak al-Kholaifi,

Verwaltung  
Kommunalparlament „Zentraler Gemeinde-
rat“, Zentralstaat mit neun Gemeinden

Währung   
1 Qatar Riyal (QAR) = 100 Dirham 
Feste Parität: 1 USD = ca. 3,64 QAR

BIP     
82,9 Mrd. USD (2009)

Pro-Kopf-BIP   
76.000,- USD (2009) 

Wechselkurs  
1 Euro = 4,698 Katar Riyal (QAR) 
(07.01.2011)

Stand: Dezember 2010
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Im norden der Hauptstadt Doha entsteht eine neue  
35 km2-Metropole – Lusail City

Lusail City ist eines der größten städteplanerischen 
Projekte der Welt. Hier sollen künftig 200.000 Menschen 
leben und arbeiten. Auch deutsche Firmen sind hier en-
gagiert – z. B. HoCHtIEF mit einem Auftragsvolumen 
von 1,3 Mrd. Euro. 

nur wenige Kilometer davon entfernt entsteht The Pearl 
Qatar, das Monaco des Mittleren ostens. Auf 400 Hekt-
ar aufgeschütteten Inseln sollen vor den toren Dohas 10 
neue Distrikte mit unterschiedlichen architektonischen 
themen entstehen: Riviera-luxus-Ambiente, im italieni-
schen, französischen und arabischen Stil. 

Hier warten 40 Kilometer Küstenlinie mit über 20 Bade-
stränden auf touristen des gehobenen Segments aus 
aller Welt. An den bereits fertiggestellten teilen des Pro-
jekts ist der Jet-Set mit seinen luxus-Yachten bereits 
angekommen.

teilansicht der Skyline von Doha – Hauptstadt Katars

Im Vorfeld der Vorbereitungen auf die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2022 will das Emirat allein 
in den kommenden vier Jahren rund 100 Mrd. US-Dollar in diverse Projekte investieren. 
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FIFA Fußball-WM 2022 -  
„Cooler“ Fußball in der Wüste

Am 2. Dezember 2010 hat das FIFA-Exekutivkomittee die 
Fußballweltmeisterschaft 2022 an Katar vergeben. Die 
Regierung selbst plant, etwa 40 Mrd. US-Dollar für die In-
frastruktur auszugeben. Weitere 60 Mrd. US-Dollar sollen 
von Behörden oder Firmen im Staatsbesitz investiert wer-
den. Wichtigste Vorhaben sind Straßen, Eisenbahnlinien 
und -anlagen, Abwasser- und Wasseraufbereitungsanla-
gen, Häfen, Flughäfen und andere Infrastrukturprojekte 
sowie natürlich Sportstätten und Hotels.

Erstmals in der Geschichte der FIFA wird nach Plänen 
der Katari eine Fußball-WM in klimatisierten Stadien 
ausgetragen werden. Die notwendige Energie soll von 
der im Überfluss vorhandenen Sonne geliefert werden. 
So kann ein Co2-neutraler Betrieb der Stadien sicher-
gestellt werden.

„Die Höchstleistung erreicht ein Spieler bei Tempera-
turen zwischen 24 und 29 Grad Celsius. Und wir ga-
rantieren 27 Grad Celsius auf dem Spielfeld.“, so der  

Kommentar von Scheich Mohammed bin Hamad bin 
Khalifa Al-thani, Sohn des Emirs von Katar dazu. Und 
weiter: „Diese Pläne zeigen, wie seriös, innovativ und 
konzentriert wir darauf ausgerichtet sind, Gastgeber ei-
ner FIFA-Weltmeisterschaft zu sein, die eine fantastische 
Erfahrung für Spieler, Fans und Medien bieten wird.“

Der Zuschlag für die FIFA Fußball-WM in Katar hat - zu-
sätzlich zu den vielen bereits bestehenden Investitions-
möglichkeiten – bereits einen Boom für neue Projekte 
entfacht. Die gesamte Golf-Region - nicht nur Katar - 
wird von dieser Dynamik enorm profitieren, die nun si-
cherlich bis zur Fußball-WM 2022 anhalten wird. 

Die exzellenten Beziehungen der Terra Nex (As-
set Manager des Middle East Best Select Fonds) 
zu Mitgliedern der Herrscherhäuser und - bis in 
die höchsten Kreise der arabischen Geschäfts-
welt - haben dazu geführt,  dass sie zusammen 
mit ihren Associates an den Vorbereitungen  
für die Finanzierung der 12 geplanten CO2-freien 
Fußballstadien in Katar beteiligt sind. Eine vielver-
sprechende Nachricht für die Investoren dieses 
Beteiligungsangebotes.

Kultur und Bildung sind in Katar fest etabliert

In Doha, der Hauptstadt von Katar, wurde jüngst das 
Museum für islamische Kunst fertig gestellt. Entworfen 
von dem Amerikaner chinesischer Abstammung Ieoh 
Ming Pei und dem Franzosen Jean-Michel Wilmotte, die 
bereits bei der Erweiterung des Pariser louvre zusam-
mengearbeitet hatten. 

Das Museum entspricht dem Willen des Emirs von Ka-
tar, das islamische Kulturerbe mit einer Sammlung von 
Skulpturen, Kalligraphien, Keramik und Malereien zu 
bewahren. Es gehört zu einem ganzen Komplex, neben 
einem Museum der Fotografie, einem naturkundemu-
seum und einer Bibliothek, allesamt ebenfalls von nam-
haften internationalen Architekten entworfen.

Katar gibt sich modern und offen

Bereits im Mai 2008 wurde ein auf 20 Jahre angelegtes 
landesweites Programm in die Wege geleitet, um eine 

auf Wissen basierende Wirtschaft zu schaffen. Dazu 
entstand bei Doha die so genannte „Education City“.
Dort sind bereits seit 2003 Zweigstellen sechs amerika-
nischer Universitäten zu Hause:
•	 Die	 Kunsthochschule	 der	 Virginia	 Commonwealth	

University mit einem Bachelor in Design
•	 Die	Carnegie	Mellon	University	mit	Studiengängen	

in Informatik und Management
•	 Die	Texas	A&M	University	mit	einem	Abschluss	 in	

Ingenieurswesen und Forschungseinrichtungen in 
Agronomie

•	 Das	Weill	Medical	College	der	New	Yorker	Cornell	
University mit medizinischen Abschlüssen

•	 Seit	2008	die	Northwestern	University	mit	Studien-
gängen in Journalismus und Kommunikationswis-
senschaft

•	 Die	Georgetown	University	mit	einem	Studiengang	
in internationalen Beziehungen.

 
Darüber hinaus gibt es eine Uniklinik mit 350 Betten. 
2011 soll eine Musikhochschule dazukommen.

lusail Iconic Stadium Doha Port Stadium Sports City Stadium Al-Khor Stadium
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Oman

Als Sultan Qabus 1970 die Macht übernahm, galt oman 
als eines der rückständigsten länder der Welt.

Dank gezielter Investitionen der Einnahmen aus dem 
Erdölgeschäft konnte sich das land jedoch innerhalb 
weniger Jahre zu einem attraktiven,  modernen Staat 
mit vorbildlicher Infrastruktur entwickeln.

Erdöl und Erdgas sind heute die wichtigsten Export-
güter. Hauptabnehmer sind Südkorea, China, thailand 
und Japan. Ein netz von neuen Häfen entlang der Küs-
te wird in den kommenden Jahren die Bedeutung des 
landes als Warenumschlagsplatz am Indischen ozean 
weiter steigern.

Oman gehört zu den besten Standorten in der Welt 
für die Nutzung von Sonnenenergie. Der Regierungspalast des Sultans, S.H. Sultan Qabus bin Said bin 

taimur Al Said

Ländername   
Sultanat oman (Saltanat ’Uman; Sultanate 
of oman)

Klima   
sehr heiß (im Sommer in Maskat bis 52°, 
im Inland bis 57°, im Winter 25 - 35°C) bei 
hoher luftfeuchtigkeit im Küstengebiet; ge-
ringe niederschläge

Lage   
Südosten der Arabischen Halbinsel zwi-
schen 16°40‘ und 26°20‘ n, 51°50‘ und 
59°40‘ o.

Größe    
309.500 km² (entspricht in etwa der Größe 
Deutschlands)

Hauptstadt   
Maskat, einschließlich erweitertem Haupt-
stadtgebiet ca. 1 Mio Einwohner

Bevölkerung   
Gesamtbevölkerung ca. 2,88 Mio. (Stand 
2008); Wachstumsrate: 4,4 %; Araber, auch 
zugewanderte Belutschen, Perser und In-
der; knapp 820.000 Ausländer, überwie-
gend vom indischen Subkontinent. 83 % 
der omanischen Bevölkerung sind jünger 
als 35 Jahre.

Landessprache   
Arabisch (Geschäftssprache auch Eng-
lisch)

Religion   
ca. 88% Muslime; Staatsreligion ist der 
Islam ibaditischer Richtung; Sunniten ca. 
25%, Schiiten ca. 4%

Nationaltag   
18. november (Geburtstag des Sultans) 
 
Unabhängigkeit  
Formell nie abhängig, jedoch ab Ende des 
19. Jahrhunderts besonderes Vertrags-
verhältnis zu Großbritannien, das ab 1951 
schrittweise abgebaut wurde. Aufnahme 
in die Vereinten nationen am 7. oktober 
1971.

Staatsform/Regierungsform  
Monarchie (seit 1991 Beratende Versamm-
lung „Madschlis al-Schura“ mit 84 gewähl-
ten Mitgliedern; seit 1997 zusätzlicher, er-
nannter Staatsrat „Madschlis al-Daula“ mit 
71 Mitgliedern)

Staatsoberhaupt   
S.H. Sultan Qabus bin Said bin taimur Al 
Said, Amtsantritt 23. Juli 1970

Regierungschef   
S.H. Sultan Qabus,   
Vertreter: S.H. Sayyid Fahd bin Mahmud Al 
Said („Deputy Prime Minister for Cabinet 
Affairs“)

Außenminister   
S.H. Sultan Qabus,   
Vertreter: S.E. Yousuf bin Alawi bin Abdullah 
(„Minister Responsible for Foreign Affairs“) 

Verwaltung    
59 Regierungsbezirke (Wilayat)

Währung/Wechselkurs   
1 oman Rial (oMR) = 1.000 Baizas; 

1 oMR = 2.60 USD feste Parität   
 
BIP     
46,1 Mrd. USD (2009)

Pro-Kopf-BIP   
20.254 USD (2009)

Stand: Dezember 2010
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Freie Flächen stehen im Überfluss zur Verfügung, um 
große Solar-Anlagen aufstellen zu können. Eine groß 
angelegte Studie der Authority for Electricity Regulation 
Oman belegt, dass die Einstrahlungskraft der Sonne 
in Oman zu den höchsten der Welt gehört. Die nut-
zung der Sonnenenergie und das Aufsetzten von Pilot-
Projekten wird von der Studie dringend empfohlen. 

Das Sultanat oman beginnt jetzt, die akuten Stromver-
sorgungslücken zu schließen und die Stromproduktion 
weiter auszubauen. Wachsende Bevölkerung, Expan-
sion der Schwerindustrie und die Entwicklung neuer 
Städte, stellen eine enorme Herausforderung dar. Die 
Regierung ist gezwungen, rasch neue Versorgungska-
pazitäten zu generieren. Erneuerbare Energien stehen 
im Fokus, um einen verantwortlichen Ausweg aus der 
Bedrohung durch Umweltschäden und steigender Prei-
se fossiler Rohstoffe zu finden. 

Islamische Kultur und Religion in seiner freund-
lichsten und liberalsten Weise

Wer in oman war, wird alle Vorurteile gegenüber dem 
Islam ablegen müssen. Die Gesellschaft ist sehr liberal, 
weltoffen und tolerant gegenüber allen Religionen. Der 
Islam zeigt hier sein wahres und freundlichstes Gesicht.

Im Jahre 2001 wurde die Sultan Qaboos Grand Mosque 
in Maskat fertiggestellt. Der ruhigen, jedoch im Detail 
reichen Architektur der Moschee gelingt es, höchst 
unterschiedliche gestalterische islamische traditionen 
verschiedenster Epochen und Regionen in großer Har-
monie zusammenzuführen.

Die Sultan Qaboos Grand Mosque

Dieses Prinzip der Gestaltung ist auch Sinnbild für das 
Ideal der omanischen Gesellschaft, die in sich die ver-
schiedensten islamischen traditionen und Ausrichtun-
gen unter dem Dach der Ibadhiyah friedlich vereint und 
die gegenüber allen Religionen sehr tolerant ist.

Aussicht auf hohe Wertsteigerung durch Investitionen im ersten Glied der Wertschöpfungskette für das 
Private Placement des Middle East Best Select Zweite Fonds

Vor diesem Hintergrund wird sich der Middle East Best Select Zweite Fonds an Photovoltaik-Projektgesellschaf-
ten in oman beteiligen, um von diesen einmaligen Rahmenbedingungen in oman zu profitieren. Die Verdopplung 
des eingesetzten Kapitals der Anleger in nur 5 Jahren wird angestrebt. Informationen zum Private Placement –  
Middle East Best Select Zweite Fonds sind ebenfalls bei der Anbieterin dieses Fonds zu erhalten. Die guten Be-
ziehungen unseres Vermögensverwalters und Asset Managers zu Mitgliedern des Königshauses und zu einfluss-
reichen Entscheidungsträgern in oman, bilden die Voraussetzung für diese außergewöhnlich lukrative Investitions-
Chance zu Beginn der Wertschöpfung, die üblicherweise lokalen Investoren vorbehalten bleibt.

Selbstverständlich ist geplant, dass auch dieses Beteiligungsangebot, zu Gunsten seiner Anleger, in lukrative  
Investments im Bereich der Solar Energie investiert. 
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Kuwait

Der Verkauf von Erdöl ist die Haupteinnahmequelle von 
Kuwait. Das sichert den Reichtum des landes. Bereits 
seit 1946 wird hier Öl gefördert. 94 Prozent der Gesamt-
einnahmen im Staatshaushalt kommen aus dem Erd-
ölgeschäft. Kuwait fördert täglich insgesamt über 2,6 
Millionen Barrel Erdöl.

Kuwait hat die globale Wirtschaftskrise unbeschadet 
überstanden und die Regierung konnte die Diversifizie-
rung der Volkswirtschaft ungebremst vorantreiben.

An laufende und geplante Siedlungs- und Städtepro-
jekte können sich ausländische Investoren mit bis zu 
40 Prozent an den einzelnen Projekten beteiligen. Die 
Regierung ist sehr darum bemüht, ein hervorragendes 
Umfeld für ausländische Investoren zu schaffen. Die 
Steuern sind deutlich gesenkt worden. Zudem wurden 
Gesetze und Regelungen verabschiedet, um die Priva-
tisierung voranzutreiben. Übergeordnetes Ziel ist es, 
möglichst viele Arbeitsplätze für kuwaitische Staatsbür-
ger zu generieren.

In den Bereichen Bau und Infrastruktur strebt Kuwait vor 
allem zukunftsweisende und nachhaltige lösungen an.

teil einer Produktionshalle für „Green label Baustoffe“ –   
Q Build International

Von dieser tatsache profitieren auch die Anleger des 
ersten Middle East Best Select Fonds, der gemeinsam 
mit Wirtschaftsgrößen des landes in ein „Green label 
Projekt“ zur Herstellung von modernen Baumaterialien 
investiert. (Details auf den Seiten 50 und 51)

Ländername   
Staat Kuwait; „Daulat Al-Kuwait“

Klima   
heißer Sommer mit über 50°C, starken 
Sand- und Staubstürmen, extrem trocken 
mit feuchten Phasen wechselnd; kühler 
Winter

Lage     
nordwestl. Küstenbereich des Arabischen 
Golfs

Größe   
17.818 km² (vergleichbar Rheinland-Pfalz)

Hauptstadt    
Kuwait City

Bevölkerung   
ca. 3,4 Mio. - davon: Kuwaiter: ca. 1,1 
Mio., Ausländer: ca. 2,3 Mio. (Herkunft: 
arabische länder, indischer Subkontinent)
Wachstumsrate: ca. 6,8 % (Einheimische + 
Gastarbeiter)

Landessprache   
Amtssprache: Arabisch; Verkehrssprache: 
Englisch

Religion   
Kuwaiti: Islam (ca. 65% Sunniten, 
35% Schiiten), einige Christen   
Ausländer: Muslime, Christen, Hindus u.a.

Nationaltag:  
25. Februar (unmittelbar gefolgt vom Befrei-
ungstag: 26. Februar)

Unabhängig    
seit 19. Juni 1961

Staatsform/Regierungsform  
Erbliches Fürstentum (Emirat), Monarchie 
mit parlamentarischer Beteiligung

Staatsoberhaupt  
S.H. Scheich Sabah Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah , Emir des Staates Kuwait (seit 
24.01.2006)

Vertreter   
S.H. Kronprinz Scheich nawaf Al-Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah

Regierungschef   
S.H. Premierminister Scheich nasser  
Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah

Außenminister  
S.E. Dr. Mohammad Sabah Al-Salem  
Al-Sabah

Parlament   
nationalversammlung („Majlis Al-Umma“); 
nur eine Kammer; 50 gewählte Mitglieder 
sowie das gesamte Kabinett (15 Personen 
als ex-officio-Mitglieder); Präsident („Spea-
ker“) S.E. Jassem Mohammad Al-Khorafi; 
Parlamentswahlen am 17.05.2009 (Frauen 
haben seit 2006 das Wahlrecht)

Verwaltung   
6 Gouvernorate, einheitlicher Gemeinderat 
für das gesamte Staatsgebiet

Wechselkurs  
1 Euro = 0,3645 Kuwait Dinar  (KWD)  
(07.01.2011)

Stand: März 2010



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

»privilegiert investieren« |  39

Saudi- Arabien

Saudi-Arabien ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) die mit Abstand bedeutendste Volkswirtschaft 
in der arabischen Welt. Sie wächst weiter, nahezu un-
beschadet von der globalen Wirtschaftskrise. Für das 
Jahr 2011 erwartet der Internationale Währungsfonds 
(IWF) eine Zunahme des realen BIP um 4,5 Prozent. 
Im Krisenjahr 2009 hatte die saudische Wirtschaft um  
0,6 Prozent zugelegt.

Für ausländische Unternehmen und Investoren bietet 
das land sehr gute Rahmenbedingungen. Im Doing 
Business Report 2011 der Weltbank belegt das König-
reich als geschäftsfreundlichstes land der arabischen 
Welt den 11. Rang. In wachsendem Maße setzt die Re-
gierung bei der Realisierung von Investitionsprojekten 
auf Public Private Partnership.

Das Engagement ausländischer Unternehmen wird von 
der Regierung ausdrücklich gefördert und unterliegt 
keinerlei Restriktionen, was den transfer von Kapital 
und Gewinnen anbelangt. Ausländische Direktinves-
titionen in Saudi-Arabien haben daher in der jüngeren 

Vergangenheit deutlich zugenommen. Das Engagement 
deutscher Investoren blieb bisher allerdings begrenzt. 

Die Middle East Best Select Fonds wollen dazu bei-
tragen, dass sich diese Situation zukünftig verbessert. 
lukrative Investitionsmöglichkeiten in Saudi-Arabi-
en befinden sich jedoch zurzeit erst im Stadium der 
Vorprüfung und können deshalb zum Zeitpunkt der  
Prospektaufstellung noch nicht beschrieben werden.

 
Wirtschaftsexperten sind sich einig:

„In den arabischen Staaten am Golf wird 
die Zukunft gebaut“

Ländername  
Königreich Saudi-Arabien; Al-Mamlaka al-
Arabia as-Saudia

Klima   
Überwiegend arides Wüstenklima, in Mee-
resnähe hohe luftfeuchtigkeit, geringe 
Bergwaldbestände im äußersten Südwes-
ten

Lage    
Arabische Halbinsel

Größe    
2,15 Millionen km², rund sechsmal so groß 
wie Deutschland (circa 80 % der arabischen 
Halbinsel)

Hauptstadt   
Riad (circa 5 Millionen Einwohner)

Bevölkerung   
Etwa 25,5 Millionen Einwohner, davon etwa 
7 Millionen legal im land lebende Auslän-
der, besonders aus arabischen ländern (vor 
allem Ägypten, Jordanien, Sudan) und aus 

Asien (vor allem Pakistan, Indien, Philippi-
nen, Indonesien), Wachstumsrate: 2,5%

Landessprache   
Arabisch, als Geschäftssprache ist zusätz-
lich Englisch verbreitet

Religion    
Islam (Staatsreligion; überwiegend wahha-
bitische Sunniten); schiitische Minderheiten 
hauptsächlich in der ostprovinz

Nationaltag   
23. September 

Unabhängig   
seit 23. September 1932 (Proklamation des 
Königreichs)

Regierungsform   
Absolute Monarchie auf religiöser Grund-
lage

Staatsoberhaupt und Regierungschef 
König Abdallah bin Abdulaziz Al Saud  
(titel: „Hüter der beiden Heiligen Stätten und  
König von Saudi-Arabien“)

Außenminister  
Prinz Saud al-Faisal bin Abdulaziz Al Saud

Parlament   
Kein Parlament, aber Beratende Versamm-
lung („Madjlis al-Shura“), inzwischen 150 
Mitglieder, vom König ernannt

Verwaltung   
13 Provinzen, gegliedert in Bezirke und 
Unterbezirke. An der Spitze der regionalen 
Verwaltung stehen Emire im Ministerrang

BIP     
415,4 Milliarden Dollar (2009)

Pro-Kopf-Einkommen   
23.269 Dollar (2009)

Wechselkurs   
1 Euro = 4,851 Saudischer Riyal (SAR)  
(07.01.2011)

Stand: Februar 2010
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6.1.4 Auf Wachstum programmiert

Die Bevölkerung in den Golfstaaten wächst jährlich mit 
hohen Raten: In Kuwait sind es letzten Schätzungen 
zufolge 3,6 Prozent, im oman 3,1 Prozent, in Saudi-
Arabien 1,9 Prozent und in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten 3,7 Prozent. Insgesamt geht McKinsey in ei-
ner Studie davon aus, dass sich die Bevölkerung in den 
GCC-Staaten bis zum Jahr 2025 verdoppeln wird.

Zugleich nimmt die lebenserwartung der Menschen zu. 
Die Bevölkerungen werden also älter. neben zusätzli-
chem Wohnraum wächst auch die nachfrage nach Ge-
sundheitsdienstleistungen. Beispielsweise wird in Sau-
di-Arabien die Zahl der Menschen, die älter als 65 Jahre 
sind, McKinsey zufolge, in den kommenden 25 Jahren 
etwa um das Siebenfache zunehmen. (Quelle: Ghorfa)

Die Staaten am Arabischen Golf gehören weltweit zu den 
wenigen Regionen, die zurzeit günstige Wachstums- 
und Renditechancen bieten. Von den Auswirkungen  
der Finanz- und Wirtschaftskrise blieben die Golf- 

länder weitgehend verschont. Das Ziel, die Volkswirt-
schaften für die Zeit nach dem Öl und Gas fit zu ma-
chen, wird mit unverminderter Dynamik weiter verfolgt. 

Der Umbau der Volkswirtschaften geht zügig voran. Im 
Rahmen eines enormen Wissens- und technologie-
transfers werden vor allem Branchen mit Zukunftspo-
tenzial in den Golf-Kooperationsländern auf- bzw. 
ausgebaut. Viele Kennziffern deuten darauf hin, dass 
die Golf-länder noch viele Jahre von einem enormen 
Wachstumspotenzial profitieren werden.

Allein das Königreich Saudi-Arabien, auf das ca. 38 Pro-
zent aller Bau-Vorhaben in der Region entfallen, werde 
in 2011 neue Projekte im Wert von 86 Mrd. US-Dollar 
vergeben, so Deloitte in ihrem jüngsten Report (Quelle 
Ghorfa), der den  Wachstumskurs des  Immobilienmark-
tes in den Golf-Kooperationsstaaten beschreibt.  Derzeit 
seien in dem größten Golfstaat Bauvorhaben im Wert 
von insgesamt 624 Mrd. US-Dollar geplant oder schon 
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auf den Weg gebracht. neben Saudi-Arabien seien Abu 
Dhabi und Katar die Märkte mit dem größten Potenzial für 
die Bauwirtschaft. Der Anteil der Vereinigten Arabischen 
Emirate an den regionalen Bauvorhaben belaufe sich 
auf 36 Prozent. Die Bauwirtschaft werde dort bis 2014 
um jährlich 9,6 Prozent wachsen. Den Marktanteil von 
Katar veranschlagt Deloitte auf 15 Prozent, das jährliche 
Wachstum der Bauindustrie bis 2014 auf zwölf Prozent. 
2010 war laut Deloitte für die Baubranche in der Region 
eine Herausforderung. Doch jetzt setze sich der seit Jah-
ren anhaltende Bauboom fort. Dieser werde vor allem von 
staatlichen Investitionen in die Infrastruktur getragen.

Für infrastrukturell geprägte Projekte ergeben sich des-
halb für dieses Beteiligungsangebot zahllose Investiti-
onsmöglichkeiten – stets am Anfang der Wertschöp-
fungskette.

6.1.5 Investitionen außerhalb der GCC-Staaten

Mit einem teil des Investitionsvolumens kann sich die-
ser Fonds auch außerhalb der GCC-Staaten engagie-
ren. Aber auch interessante Investitionsmöglichkeiten 
außerhalb der Golf-Region sollen ggf. gemeinsam mit 
wichtigen Marktteilnehmern aus den Golf-ländern re-
alisiert werden. Als äußerst lukrativ könnten sich z. B. 
Investitionen im Bereich Solar Energy / Photovoltaik in 
den ländern des Sonnengürtels (länder der afrikani-
schen und asiatischen Kontinente) erweisen. 

6.2 Investitionsgrundlagen

6.2.1 Warum sind deutsche Investoren erwünscht?

Die wohl am häufigsten gestellte Frage deutscher Inves-
toren, die an uns gerichtet wird lautet: 

„Wird unser Geld denn überhaupt benötigt,  
die Scheichs haben doch genug Geld?“

Die Antwort heißt schlicht: 

„Nein, aus dem Ausland wird im Prinzip kein Kapital 
benötigt.“

Die länder am Arabischen Golf verfügen über nahezu 
unerschöpfliche ökonomische Reserven: Die Petrodol-
lar-Reserven liegen derzeit, nach inoffiziellen Schätzun-
gen, bei über 3,5 Billionen US-Dollar. Bei einem Ölpreis 
von nur 70 US-Dollar pro Barrel, soll sich diese Summe 
nach Berechnungen von J. P. Morgan bis Ende 2012 
auf rund 7 Billionen US-Dollar verdoppeln. Die GCC-
Staaten benötigen somit kein Kapital aus dem Ausland. 
Ganz im Gegenteil: Sie stellen dem Ausland regelmä-
ßig gewaltige Summen an liquidität zur Verfügung. Die 

länder am Golf sind (mit Ausnahme von Dubai und 
weiteren, eher unbedeutenden VA-Emiraten) netto- 
Gläubiger - und keine Schuldner.

Die Staatsfonds dieser länder investieren überwiegend 
strategisch: Investitionen bei Daimler, Porsche, Sie-
mens, Hochtief, Deutsche Bahn etc., die in Deutschland 
durch Presseschlagzeilen bekannt wurden, sind gute 
Beispiele für strategische Engagements.

So findet der notwendige technologie- und Know-how-
transfer statt, um Wachstum und Diversifikation der 
Volkswirtschaften in den ländern des Golf-Koopera-
tionsrates zu realisieren. Deutsche Unternehmen sind 
aber längst noch nicht so stark vertreten, wie die domi-
nierenden angelsächsischen und asiatischen Konzerne.

Die Staaten am Golf schaffen gesetzliche Vorausset-
zungen, damit auf allen Ebenen der Wirtschaft „Know 
How-Joint Ventures“ mit internationalen Unternehmen 
entstehen können. Ausländischen Unternehmen und 
Investoren werden Zugänge zu den lokalen Märkten 
geöffnet. Gleichzeitig werden auf diese Weise neue, 
zukunftsorientierte Branchen angesiedelt und neue Ar-
beitsplätze geschaffen.

Auf diese Weise führt die Diversifizierung der Volks-
wirtschaften am Golf zu einer Öffnung im Handels-,  
Güter- und Kapitalverkehr und ermöglicht ausländi-
schen Investoren in zunehmendem Maße die teilnahme 
am Wertzuwachs in den Golf-Kooperationsstaaten.

Fazit:  
Investitionen aus dem Ausland sind nötig, um die 
Diversifikation der Volkswirtschaften realisieren zu 
können. Ökonomisches Engagement ist gewünscht 
und wird in der Regel mit hoher Gewinn-Partizipati-
on belohnt.
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6.2.2 Die Bedeutung der vermögenden Araber

 
Während bis in die 90er Jahre die meisten der vermö-
genden Araber vorwiegend in Konsum und renditeorien-
tiert im Ausland investiert haben, wird jetzt, aufgrund der 
geänderten Rahmenbedingungen, verstärkt lokal in den 
Um- und Aufbau der eigenen Ökonomien investiert.

Grund: Die meisten infrastrukturell bedeutsamen Projek-
te werden staatlich gefördert und unterstützt – zudem 
wurde das Renditeniveau angehoben. Auf diese Weise 
werden lukrative Investmentmöglichkeiten geschaffen, 
die den hohen Renditeerwartungen der lokalen Inves-
toren entsprechen.

Hohe Renditen bei vergleichsweise hoher Sicherheit  
erzielen zu können, sind die Grundvoraussetzungen für 
vermögende Araber, in die eigenen Märke zu investieren 
und damit aktiv den Aufbau der eigenen Volkswirtschaf-
ten zu beschleunigen. 

Bei großen strategischen Investitionen der Staatsfonds 
wird hingegen kein ausländisches Kapital benötigt. Hier 
werden sich auch keine Investitionsmöglichkeiten für 
dieses Beteiligungsangebot ergeben. Denn: Das Kapital 
dieses Beteiligungsangebots soll in der Regel gemein-
sam mit lokalen Investoren investiert werden und von 
deren Interessen profitieren.

6.2.3 Der Schlüssel zu privilegierten Investitionen

Die arabische Geschäftswelt basiert in hohem Maße auf 
persönlichen, geschäftlichen Beziehungen, über die der 
Middle East Best Select Fonds-Berater, die terra nex 
Gruppe, in hohem Maße verfügt.

Die Asset Manager der Middle East Best Select Fonds, 
vor allem die lokalen Partner der terra nex Fund Advisors 
W.l.l. in Bahrain - unter ihnen Mitglieder verschiedener 
Herrscherhäuser sowie Bank- und Wirtschafts-Magna-
ten -, sind exzellent mit Entscheidungsträgern in der 
Wirtschaft und mit wichtigen Persönlichkeiten aus dem 
politischen leben vernetzt. 

Dieses netzwerk, die persönlichen guten Beziehungen 
und die bis hin zu über vielen Jahren gewachsenen 
Freundschaften zu einflussreichen Persönlichkeiten der 
Golfländer, ermöglicht einen Zugang zu privilegierten 
Investments, die ansonsten ausschließlich den vermö-
genden lokalen Investoren vorbehalten sind.

nur über diese speziellen Verbindungen ist es den Midd-
le East Best Select Fonds möglich, sich mit vergleichs-
weise kleinen Investitions-tranchen zwischen zwei und 
fünf Mio. Euro an größeren Exklusiv-Projekten beteiligen 
zu können. ohne diese Beziehungsnetzwerke blieben 
diese Investitions-Perlen für Ausländer verschlossen. 

> 1 Mrd. 
US-$

ca. 200 Familien

500-1.000 
Mio. US-$

ca. 400 Familien

300-500 Mio. US-$
ca. 600 Familien

100-300 Mio. US-$
ca. 1.800 Familien

30-100 Mio. US-$
ca. 7.000 Familien

über 1 Mio. US-$
ca. 400.000 Familien

Die Petro-Dollar-Pyramide  
Die Zahl der vermögenden Familien 
am Golf ist hoch und ihre Investi- 
tionskraft von großer Bedeutung für die  
eigenen Volkswirtschaften.
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6.2.4  Sicherheitsmerkmale der Middle East Best 
Select-Investments

 
Die Investitionen dieses Beteiligungsangebots sind 
gleichrangig mit den Investitionen der lokalen Investo-
ren gestellt.

Gemeinsam mit wichtigen Bankpartnern in Middle  
East  -  darunter das Abu Dhabi Investment House  (wird 
auf den Seite 45 und 46 noch näher vorgestellt) schnürt die  
terra nex Einzelinvestitionen lokaler institutioneller 
und privater Investoren - zusammen mit der Fonds- 
tranche - in ein gemeinsames „Investitionspaket“, um 
sich so mit größerem Volumen an lokalen Investoren 
vorbehaltenen Investitionsprojekten zu beteiligen.

Durch diese Form der „Co-Investments“ soll dieses 
Beteiligungsangebot in die lage versetzt werden, trotz 
vergleichsweise kleinerer Investitionsbeträge pro Pro-
jekt, eine Diversifikation nach ländern und  Branchen 
realisieren zu können.

Die nach ländern und Sektoren diversifizierten Investiti-
onen des Middle East Best Select Dritte Fonds erhöhen 
die Investitionssicherheiten. Gemeinsam mit starken lo-
kalen Investoren investieren zu können, generiert noch 
weitere Sicherheiten. 

Die terra nex und die jeweils involvierten Bankpartner 
bestimmen bei großen Projekten, eine Person aus ihren 
Reihen, die in die Aufsichtsgremien der jeweiligen Pro-
jekte (oder Gesellschaften) entsendet wird. 

Diese Investmentexperten sind in der Regel namhaf-
te Persönlichkeiten, die die Interessen der Investoren 
wahrnehmen. Die jahrelange Erfahrung zeigt, dass die 
Interessen und Erwartungen der lokalen Anleger so gut 
wie nie enttäuscht wurden. „Verluste“ sind für diese In-
vestoren eine rare Begebenheit.

Das Bündeln der Investoren-Interessen und die 
Gleichbehandlung des Investitionskapitals dieses 
Beteiligungsangebotes mit dem Kapital der lokalen 
Investoren ist ein wichtiger Sicherheitsbaustein.

Es gibt aber noch ein weiteres, ganz wesentliches Merk-
mal, das Sicherheit und hohe Renditen ideal kombiniert: 
Es wird grundsätzlich immer in den vordersten Gliedern 
der Wertschöpfungskette investiert.

6.2.4.1 Investitionen zu Beginn der Wertschöpfung
Aufgrund der neuansiedlung von Unternehmen und der 
u. a. dadurch wachsenden Bevölkerung, gibt es unzäh-
lige Investitionsmöglichkeiten am Golf und der MEnA-
Region. Die lukrativsten Projekte versucht die „besitzen-
de Klasse“ für sich selbst umzusetzen. Da Investitionen 
ohne Banken, Berater und Asset Manager aber kaum zu 
realisieren sind, kann man selten „unter sich“ bleiben. 
Wenn man wie die terra nex und ihre Partnerbanken 
zum „Inneren Kreis“ gehört, der die sehr reichen und 
ultrareichen Familien betreut, hat man die Chance, zu 
Beginn der Wertschöpfung dabei zu sein. Die erzielba-
ren Renditen zu Beginn der Wertschöpfung sind in der 
Regel höher, ohne dass die Sicherheit darunter leidet. 

 
Das etablierte Netzwerk der Asset Manager in  
Middle East ermöglicht privilegierte Investi-
tionen ganz am Anfang der Wertschöpfungs- 
kette,  die hohe Renditen bei gleichzeitig hohen  
Sicherheiten bieten können.

 
6.3 Investmentberater und -Partner

6.3.1 Der Asset Manager  -  terra nex

Schon von Beginn des ersten Middle East Best Select-
Fonds  ist die enge und exklusive Zusammenarbeit zwi-
schen den Middle East Best Select-Gesellschaften und 
der terra nex-Gruppe fixiert. Für die Middle East Best 
Select Fonds (1. bis 3. KG) ist die terra nex als Invest-
ment-Berater tätig.

Die niederlassung in Bahrain, terra nex Fund Advisors 
W.l.l., ist mit ihren vernetzten Beratern im Wesentli-
chen für die Auswahl und Bewertung der Middle East 
Best Select-Investments in Middle East verantwortlich.
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Die Prozessbeschreibungen für die Auswahl der Invest-
ments finden Sie auf den folgenden Seiten.

Die terra nex ist ein Vermögensverwalter / Asset Mana-
ger mit Gesellschaften in der Schweiz, Bahrain, British 
Virgin Islands, Panama, Zypern und Cayman Islands. In 
Deutschland werden die terra nex-Interessen zuneh-
mend von der Anbieterin dieses Beteiligungsangebotes, 
der best select Vertriebsgesellschaft mbH, wahrgenom-
men. Eine Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich 
der Marktbetreuung in Deutschland ist geplant.

Die terra nex ist spezialisiert auf das Asset Manage-
ment in Middle East und verwaltet Vermögen von ins-
titutionellen und vermögenden Privatkunden, die in der 
Golfregion investieren. Eine wichtige Zielgruppe bilden 
die vermögenden Mitglieder der Herrscherhäuser sowie 
wichtige Entscheidungsträger aus der Wirtschaft in den 
Golf-Kooperationsstaaten.

Die terra nex investiert zusammen mit seinen Partnern, 
wie z. B. diesem Middle East Best Select Dritte Fonds, 
in Direktinvestitionen und selbst strukturierte Anlagen.

Gemeinsam mit ihren Associates und Partner Ban-
ken hat die Terra Nex, seit ihrer Gründung in 2004, 
umgerechnet rund 2 Milliarden Euro Investment- 
volumen mit verantwortet.

Die terra nex unterhält mit fünf europäischen Banken 
eine bedeutende Anzahl Vermögensverwaltungsman-
date von Investoren, für die terra nex die Investment-
entscheide trifft und umsetzt.

Zu den starken Senior-Partnern der terra nex, die aus-
gewiesene international tätige Finanzprofis sind, gehö-
ren auch Mitglieder der Königsfamilien in den Golf-län-
dern. Sie sind schon seit Jahrzehnten in der Golfregion 
erfolgreich als Investment-Manager oder –Banker tätig, 
haben diverse erfolgreiche Projekte realisiert und stehen 
oft selbst an der Spitze führender Banken und Unter-
nehmen am Golf. Diese namhaften Persönlichkeiten des 
öffentlichen lebens in Middle East haben grundsätzlich 
ein hohes Bedürfnis, ihre Privatsphäre zu schützen und 
sie lehnen deshalb jede Publikation zu ihrer Person und 
jede Abbildung ihrer Person ab.

Ein wichtiges Mitglied des terra nex Berater-teams in 
Middle East hat für dieses Beteiligungsangebot eine 
Ausnahme erteilt. Wir freuen uns deshalb, quasi stell-
vertretend für andere herausragende Persönlichkeiten 
des hochkarätigen terra nex Beraterteams und Exeku-
tiv-Komitees, S. E. Scheich Abdulla Bin Ali Bin Jabor 
Al-Thani, an dieser Stelle vorstellen zu dürfen. 

  

Scheich Abdulla Bin Ali Bin Jabor Al-Thani, ist Mitglied 
der königlichen Familie von Katar, die auf den Banu Ta-
mim-Stamm gründet, der Katar seit 1825 regiert. Er ist 
erster Cousin und Schwager des Ministerpräsidenten 
von Katar, Scheich Hamed Bin Jassim Bin Jabr Al Thani. 

Scheich Abdulla Bin Ali Bin Jabor Al-Thani gehört zu 
den einflussreichen Wirtschaftsführern am Golf und ist 
mit den Königshäusern und Entscheidungsträgern der 
Region optimal vernetzt. Zu seinem beeindruckenden 
Firmenimperium gehören auch nennenswerte Anteile an 
vier wichtigen Banken in den GCC-Staaten. Er selbst ist 
Deputy Chairman der Commercial Bank of Katar, Direk-
tor der National Bank of Oman sowie Verwaltungsrat der 
United Arab Bank in Abu Dhabi. 

Scheich Abdulla Bin Ali Bin Jabor Al-Thani ist Eigen-
tümer verschiedener Unternehmen, wie Abdullah bin Ali 
trading Company und Vista trading Company. 

Er ist darüber hinaus teilhaber des Abu Dhabi Investment 
House (siehe Folgekapitel) sowie Gründer von Domopan 
Qatar W.L.L. / Member of Q Build-Group (siehe Seite 50). 
 
Dieser wichtige Partner unseres Asset Managers,  
terra nex, erschließt diesem Beteiligungsangebot wei-
tere exklusive Investment-Möglichkeiten, die zusam-
men mit Mitgliedern der Königlichen Familie in Katar 
wahrgenommen werden können. Insbesondere eröffnen 
sich diesem Fonds durch diese Partnerschaft attraktive  
Investment-Chancen im Segment Erneuerbare Energien 
in Katar, die staatlich gefördert werden.

Scheich Abdulla Bin Ali Bin Jabor Al-Thani 
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6.3.2  Wichtige  Partnerbanken der terra nex 
 in  Middle East
 
Abu Dhabi Investment House in Abu Dhabi

Gulf Finance House in Bahrain

Dar Bank in Kuwait

Diese Banken sind von großer Bedeutung, wenn es dar-
um geht, die türen zu lukrativen Co-Investments, IPo’s, 
Pre-IPo’s und Privatisierungen zu öffnen. 

6.3.3  Abu Dhabi Investment House (ADIH) – Etablierter 
Partner

 
Weder die terra nex noch die Middle East Best Select 
Fonds sind an bestimmte Bankpartner gebunden. Die 
Zusammenarbeit mit den Banken vor ort hängt von den 
Investmentmöglichkeiten und davon ab, ob bereits eine 
definierte Bank im favorisierten Projekt fix eingebunden 
ist. Für diesen Fall würde man dann eine Zusammenar-
beit mit dieser Bank anstreben.

Andererseits sind die genannten Partnerbanken der 
terra nex vorwiegend im Besitz der Herrscherhäuser 
und mit den Entscheidungsträgern der Golf-länder eng 
verbunden. Deshalb kommen sehr interessante Invest-
mentvorschläge oft von diesen Banken selbst.

Stellvertretend für die verschiedenen Bankpartner 
wollen wir an dieser Stelle das Abu Dhabi Investment 
House kurz vorstellen, weil sich die Zusammenarbeit 
mit diesem jungen, sehr profiliertem Institut bereits 
bestens bewährt hat und sehr interessante Projekte 
„in der Pipeline“ sind, die für dieses Beteiligungsan-
gebot in Frage kommen könnten, wie z. B. Projekte in 
den Segmenten Health Care, Erneuerbare Energien,  
telekommunikation und Bildung.

Die Erfolgsgeschichte des Abu Dhabi Invest-
ment House begann in 2005 als Aktiengesell-
schaft unter der Aufsicht der Zentralbank der Ver-
einigten Arabischen Emirate, die sich zu einem 
hohen Anteil im Besitz hochrangiger Persönlich-
keiten  aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, 
Bahrain, Saudi Arabien und Kuwait befindet.  ADIH  
erfreut sich seit seinem Bestehen an einem kontinu-
ierlichen Wachstum. 

Die besten Finanz- und Investment-Experten des ADIH, 
die z. t. auch aus dem Ausland rekrutiert wurden, über-
treffen regelmäßig die in sie gesetzten Erwartungen. 
Selbst im für Banken schwierigen Wirtschaftsjahr 2009 
konnte ein positives Resultat für ADIH erzielt werden. 
Die Erwartungshaltung der Investoren wurde von den 
letzten Exits übertroffen. 

So konnte z.B. der Al Arabi Private Equity Fund  
30 Monate früher als geplant geschlossen werden und 
erzielte mit zwei teilexits von 25% p.a. und 22 % p.a. 
Ergebnisse über den ursprünglich geplanten 20% p.a.

Das Gleiche gilt für den Lagoon Fund, der die ursprüng-
lichen Ziele ebenfalls übertraf und mit einem RoI (Re-
turn on Investment) von 30% nach knapp 18 Monaten 
geschlossen werden konnte. 
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laufende Projekte wie z. B. Al Wataniya Development in 
Abu Dhabi und Wellpharma Medical Solutions werden 
auf 30% Rendite p. a. (IRR) geschätzt. 

Der erste Middle East Best Select Fonds konnte sich mit 
einer Ausnahmegenehmigung der Regierung von Abu 
Dhabi an Wellpharma beteiligen, einem Investment, das 
mit zusätzlichen staatlichen Sicherheiten ausgestattet 
ist. (Siehe auch Seite 49)

Zurzeit verwaltet ADIH ein Vermögen im Wert von über  
1,5 Mrd. US-Dollar.

ADIH unterhält repräsentative niederlassungen in Abu 
Dhabi, Dubai, Bahrain, Doha (Katar), Muscat (oman), 
dreimal in Saudi Arabien, Kuwait und in Genf (Schweiz).

6.3.4 Die Leistungsbilanz der Terra Nex

Investitions-BEISPIELE mit Terra Nex-Beteiligung

Investment Sektoren in Mio. Land   Dauer ROI 

Financial Harbour Phase 1 Mixed use Real 
Estate 

1.400 USD Bahrain 24 Monate 
Exit 2007 

50 %

Energy City Qatar Energy 2.600 USD Qatar 19 Monate  
Exit 2007 

35 %

Asset Restructuring Finance 100 USD n.a. 1 Monat  
Mai 2007 

10 %

Mekka Hill Real Estate 150 SAR Saudi  
Arabien 

24 Monate  
Exit 2008 

50 %

landerschliessung 
Al-Salam 

Reclaming 
Infrastructure 

430 BD Bahrain 3 Monate  
Exit 2008 

23 %

APCC Qatar Infrastructure 
Industry 

115 EUR Qatar 8 Monate  
teil-Exit 2009 

17 %

Porta Reef Real Estate 33 USD Bahrain 24 Monate  
teil-Exit 2009 

30 %

IMo Qatar Infrastructure 
Industry 

152 EUR Qatar 12 Monate 
teil-Exit 2010 

21 %

Dokumente erfolgreich abgeschlossener Projekte der Terra Nex können gegen Vertraulichkeitserklärung (NDA – Non Disclosure 
Agreement) eingesehen werden.

Das Projekt Energy City als teil der neuen Metropole lusail City 
in Katar, konnte gemeinsam mit Gulf Finance House in Bahrain 
nach 18 Monaten mit 35% RoI abgeschlossen werden.
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6.4  Investmentstruktur und Weg des Kapitals  
(Anlageziele und Anlagepolitik)

6.4.1  Blind-Pool Struktur und Realisierungsgrad von 
Projekten

Bei der Vermögensanlage handelt es sich um einen op-
portunity Fonds als Blind-Pool Konzept. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurden noch 
keine Projekte realisiert. In diesem Verkaufsprospekt 
können keine konkreten Projekte und keine konkre-
ten Anlageobjekte beschrieben werden, in die inves-
tiert werden wird, weil die jeweiligen Investitionen der 
Fondsgesellschaft vorbereitenden Prüfungs- und Aus-
wahlprozessen und einer Investitionsentscheidung der 
Fondsgesellschaft unterliegen. Weder solche Prüfungs- 
und Auswahlprozessen sind bisher eingeleitet noch 
etwaige Investitionsentscheidungen getroffen. Es be-
stehen zudem keine für die Fondsgesellschaft und die 
Investmentberaterin verbindlichen Investitionskriterien. 

6.4.2 Anlageobjekte

Angesichts des „Blind-Pool Charakters“ des Angebots 
können zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung keine 
genauen Angaben zu den Anlageobjekten gemacht 
werden. Im Rahmen des Unternehmensgegenstands 
der Fondsgesellschaft ist denkbar, dass die Fondsge-
sellschaft in folgende Anlageobjekte investiert:

Beteiligungen an Beteiligungsgesellschaften und •	
anderen Fonds, die sich an anderen Unternehmen 
oder Anlagemöglichkeiten beteiligen,

Direktbeteiligungen an zwischengeschaltete Pro-•	
jektgesellschaften zur Umsetzung einzelner Anla-
geprojekte,

Direktbeteiligungen an bestehenden Unternehmen, •	

jeweils auch in Form von Gemeinschaftsunternehmen 
mit anderen Marktteilnehmern.

Daneben kann die Fondsgesellschaft als nebentätigkeit 
zum vorgenannten Anlageschwerpunkt vorübergehend 
in einzelne Projektphasen oder zur dauerhaften Anlage 
von liquiditätsreserven in folgende Anlageobjekte in-
vestieren, jeweils aber nur soweit eine vorhergehende 
rechtliche Prüfung jedes Einzelfalls ergibt, dass dieses 
tätigkeiten und Anlegen keine nach KWG erlaubnis-
pflichtigen Geschäfte sind oder zu einer sonstigen Er-
laubnispflicht nach KWG führen:

Erwerb, Halten und Veräußern von in- und auslän-•	
dischen Wertpapieren (z.B. kurzfristige Finanzinst-
rumente) sowie die 

unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an Bör-•	
sengängen oder Kapitalerhöhungen.

Regional liegt der Schwerpunkt aller Anlageobjekte in 
den ländern des Golf-Kooperationsrats, aber auch In-
vestitionen außerhalb dieser Region sind möglich (z.B. 
als Gemeinschaftsunternehmen mit wichtigen Marktteil-
nehmern aus ländern des Golfkooperationsrats). Bevor-
zugt investiert werden soll zudem in staatlich geförderte 
Projekte in Sektoren mit großem Zukunftspotenzial wie 
z. B.: Erneuerbare Energien, Gesundheitswesen, Bau-
wesen, Infrastruktur, logistik, Petrochemie, Bildung, 
Kultur, It, telekommunikation.

6.4.3 Prüfungs- und Auswahlprozess

Die Investment Beraterin terra nex bereitet die Ent-
scheidung der Fondsgesellschaft vor, in eines der Anla-
geobjekte zu investieren. 

Den Senior Partnern der terra nex, die in erster linie 
beratende Aufgaben wahrnehmen, steht hierfür ein er-
fahrenes Expertenteam zur Seite, die Anlagevorschläge 
nach einem klar definierten Prüfungs- und Auswahlpro-
zess vornehmen, die dann Grundlage für die Investiti-
onsentscheidung der Fondsgesellschaft sind.

Quantitatives 
& qualitatives 
Screening

Das Screening 
erfolgt nach 
strengen Krite-
rien

Detailierte Ana-
lyse durch das 
Anlagekomitee

Die Referenz-
auskünfte wer-
den eingeholt 
und überprüft

Vorsondieren-
der Selektions-
prozess

Die Firmen 
werden vor Ort 
besucht und 
das Manage-
ment befragt

Abschliessen-
der Selektions-
prozess

Das Invest-
ment muss in 
die derzeitige 
Sektor-Allokati-
on passen

Anlage Komitee 
Entscheid

Die besten 5 
bis 10 Projekte 
werden weiter-
verfolgt und in 
diese investiert

Definition der 
Zielvorgaben 
für den Anlage-
prozess

Phase I                   Phase II                 Phase III                  Phase IV                 Phase V                 Phase VI
                               100     50-80                        35-50                      10-20                      5-10
                               Firmen                   Firmen                     Firmen                    Firmen                  Firmen             



6.4.4 Allokation der Investitionen in Anlageobjekte

Die Entscheidung, in welche Anlageobjekte investiert wer-
den soll, richtet sich vor allem nach folgenden Kriterien:
•	 Günstiges	Rendite-Risiko-Profil
•	 Projekte	in	den	ersten	Gliedern	der	Wertschöpfungskette
•	 Gemeinsames	 Engagement	 mit	 namhaften	 lokalen	 

Investoren
•	 Länder	und	Sektoren	übergreifende	Diversifikation,	be-

vorzugt in den GCC-Staaten und in Zukunftsbranchen 
wie: Gesundheitswesen, Erneuerbare Energien, Clean 
tech- und Green-label-Projekte, Kultur, Bildung, Infra-
struktur, Kommunikation etc.

•	 Begleitung	von	IPO’s	und	Pre-IPO’s	sowie	Privatisierungen.

Damit die Fondsgesellschaft möglichst flexibel auf attrak-
tive Investment-opportunitäten reagieren kann, werden 
der Investmentberaterin bezüglich Allokations-Details 
keine Vorschriften gemacht. Es ist jedoch geplant, das 
Fondsvermögen zur optimierung des Rendite-/Risiko- 
Verhältnisses auf mehrere Zielinvestments (geplant sind 
mindestens vier) zu verteilen.

6.4.5 nutzung der nettoeinnahmen

Die nettoeinnahmen aus dem Angebot werden für  
Investitionen in Anlageobjekte genutzt werden. Während 
der Platzierungsphase werden die eingenommenen Ein-
lagen der Anleger in kurzfristige, zu dieser Zeit nicht 
feststehende Finanzinstrumente investiert. nach erfolg-
reichem Abschluss der Platzierungsphase werden die 
nettoeinnahmen aus den kurzfristigen Anlagen abgezo-
gen und im Rahmen des Anlageschwerpunkts vorrangig 
unmittelbar dazu verwendet, Investitionen in unmittel-
bare oder mittelbare Beteiligungen an Unternehmen zu 
tätigen. Angesichts des Blind-Pool Konzepts und der 
noch offenen Investitionsentscheidungen steht jedoch 

nicht fest, für welche konkreten Projekte die nettoein-
nahmen aus dem Angebot genutzt werden. 

Die nettoeinnahmen werden nicht für sonstige Zwecke 
genutzt.

6.4.6 Realisierung der Anlageziele durch  
nettoeinnahmen

Die nettoeinnahmen werden planmäßig alleine für die Rea-
lisierung der Anlageziele ausreichen. Die Anlagepolitik sieht 
vor, dass keine Fremdfinanzierung auf Ebene der Fonds-
gesellschaft erfolgt und diese sich überwiegend durch das 
einzuwerbende Kommanditkapital finanziert. Auf nachge-
lagerten Ebenen (z.B. der Ebene von Projektgesellschaf-
ten) ist eine Aufnahme von Fremdkapital aber vorbehalten. 
Denn die vorzunehmenden Investitionen in die Anlageob-
jekte werden zwar grundsätzlich aus Eigenmitteln erwor-
ben. Es können jedoch im Rahmen einer Investition in eine 
unmittelbare oder mittelbare Unternehmensbeteiligung 
oder ein Projekt Fremdmittel zur Finanzierung eines teils 
dieser Investition aufgenommen werden, wenn und soweit 
als Sicherheit für diese Kreditaufnahme nur die (gesamte) 
Beteiligung bzw. das finanzierte Projekt gestellt wird und 
die Fondsgesellschaft selbst die Rückzahlung der Zinsen 
und des Kredites nicht schuldet und damit auch das üb-
rige Vermögen der Fondsgesellschaft für diese Finanzie-
rung nicht haftet. 

Zur Überbrückung eines kurzfristigen liquiditätsbedarfs 
können in Ausnahmefällen und in begrenztem Maße 
Fremdmittel aufgenommen werden, für die die Fonds-
gesellschaft mit ihrem gesamten Vermögen haftet, wenn 
diese durch mit hoher Wahrscheinlichkeit zu realisierende 
Zahlungseingänge zeitnah ausgeglichen werden können. 

6.4.7 Weg des Kapitals
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Berater/Vermittler

Anleger/Treugeber

Eigenkapital-
vermittlung

Fondsgesellschaft
MEBS Dritte KG

Middle East Beteiligungen

Mittelverwendungs-
kontrolle

Geschäftsführung
MEBS Fonds GmbH

Fondsberater

Schweiz / Bahrain

Treuhandkommanditist

Weg des Geldes

Legende:
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6.5  Bisherige Fonds-Investments: Middle East 
Best Select Erster und Zweiter Fonds

Wellpharma Medical Solutions LLC –  
Abu Dhabi

Am 1. April 2010 investierte der Middle East Best  
Select (Erster) Fonds zusammen mit dem Herrscher-
haus in Abu Dhabi, in den Aufbau eines staatlich geför-
derten Pharma-Unternehmens  -  Wellpharma Medical 
Solutions llC  -  in Abu Dhabi. Höhe der Investition: 
3.060.000 US-Dollar 

Wellpharma schließt eine Versorgungslücke für intrave-
nöse lösungen in Abu Dhabi und den ländern des Golf-
Kooperationsrates (GCC). Das Abu Dhabi Investment 
House (ADIH), renommierter Bankpartner der Middle 
East Best Select (MEBS) Fonds, verschaffte dem ers-
ten MEBS Fonds einen privilegierten Zugang zu diesem 
Investment, das ursprünglich ausgewählten lokalen Co-
Investoren vorbehalten sein sollte. Der Middle East Best 
Select (Erster) Fonds erhielt eine Ausnahmegenehmi-
gung des Staates und nutzte die einmalige Gelegenheit, 
gemeinsam mit der Regierung von Abu Dhabi in dieses 
lukrative Pharma-Projekt zu investieren.

Wellpharma in Abu Dhabi erstellt mit staatlicher Beteili-
gung und Unterstützung die erste Produktionsanlage für 
intravenöse lösungen in Abu Dhabi und schließt damit 
eine Versorgungslücke in Abu Dhabi, VAE und den an-
deren GCC-Staaten. 

Der Staat selbst und Mitglieder der Königsfamilie sind 
am Investment beteiligt.

Der Staat, als Förderer des Projektes, garantiert die 
Abnahme der Fertigprodukte über sein Gesundheits-

 
ministerium, stellt das Baugrundstück bis zur Fertigstel-
lung der Fabrik unentgeltlich zur Verfügung und hat die 
lizenzen für das Projekt erteilt.

Nach Berechnungen von Ernst & Young TAS, Abu  
Dhabi, wird für das Projekt eine Rendite von über 30%  
p.a. prognostiziert.

Es handelt sich um ein typisches „off-taker Projekt“, 
bei dem starke lokale Sponsoren das Projekt starten 
und unterstützen und den beteiligten Erst-Investoren 
eine attraktive Rendite überlassen.

Ziel: Verdoppelung des investierten Kapitals nach rund 
3,5 Jahren durch Verkauf der dann operativ tätigen  
Fabrik an neue Investoren, gegebenenfalls Börsengang 
(IPo). Ein Verkauf der Anteile oder eines teils der Anteile 
ist grundsätzlich zu jeder Zeit möglich.

Solar Energy  -  Photovoltaik Oman

Vor dem Hintergrund etablierter Beziehungen zum Herr-
scherhaus in oman haben die Middle East Best Select 
Fonds (Erste KG und Zweite KG) die Möglichkeit, sich 
an der Entwicklung von Projektgesellschaften zur Errich-
tung von Photovoltaik-Kraftwerken in oman mit einer 
Größenordnung von 50 MW bis 80 MW zu beteiligen und 
Geschäftsanteile an diesen Gesellschaften zu erwerben.  
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Die Projektgesellschaften sollen die Partner zusammen-
bringen, die zum Bau und zum Betreiben von großen 
Photovoltaik-Anlagen benötigt werden, alle notwendi-
gen Verträge aushandeln und das PPA (Power Purchase 
Agreement / Stromabnahmevertrag) mit der staatlichen 
Procurement-Gesellschaft (oPWP) schließen. Der Staat 
oman soll Baugrund zur Verfügung stellen.

Sobald alle Partner vertraglich gebunden sind, die Er-
stellung der Solaranlage, deren Betrieb und die garan-
tierte Stromlieferung sichergestellt sind und sobald das 
unterschriebene PPA vorliegt, wird eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, voraussichtlich Ernst & Young, mit 
der neubewertung der Projektgesellschaft bzw. deren 
Anteilswerte beauftragt.

Im Rahmen der folgenden Kapitalerhöhung, zur Be-
schaffung weiteren Eigenkapitals zur Finanzierung der 
Photovoltaik-Anlage, sollen die neuen Investoren den 
neu festgelegten, höheren Anteilspreis zahlen. Die Midd-
le East Best Select Fonds werden zu diesem Zeitpunkt 
planen, alle Bezugsrechte aus der Kapitalerhöhung bei 
der Projektgesellschaft zu verkaufen.

Der Middle East Best Select (Erster) Fonds soll zu die-
sem Zeitpunkt mit einem erwarteten Gewinn im hohen 
zweistelligen Bereich aussteigen und die so erwirtschaf-
tete Fondsrendite an die Anleger ausschütten.

Die liquidität, die aus dem Verkauf der Bezugsrechte 
generiert wird, soll im Rahmen der Middle East Best Se-
lect (Zweiter) Fonds (Private Placement) dazu verwen-
det werden, die geplanten ersten Ausschüttungen an 
die Anleger des Beteiligungsangebots zu realisieren. Für 
Ausschüttungen nicht benötigte liquidität soll zum Kauf 
neuer Anteile verwendet oder, wenn möglich, in neue 
Photovoltaik-Kraftwerkprojekte in der ersten Phase der 
Wertschöpfungskette investiert werden.

Verbleibende Anteile an der Photovoltaik-Gesellschaft, 
die dann operative Gewinne erwirtschaften soll, wer-
den voraussichtlich jährliche Dividenden in zweistelliger 
Höhe generieren, die ebenfalls für Ausschüttungen an 
die Anleger des jeweiligen Beteiligungsangebots ver-
wendet werden können.

Für den Middle East Best Select (Zweiter) Fonds  
(Private Placement) ist geplant, in mehrere Photovoltaik-
Projektgesellschaften in oman zu investieren. 

Prognostiziert wird eine Kapitalverdoppelung inner-
halb von längstens fünf Jahren.

nettoerträge, die über 100% des investierten Kapitals  

(ohne Agio) hinausgehen, d.h. nach Erreichung der Kapi-
talverdoppelung, werden zwischen den Anlegern und dem  
Management im Verhältnis 30:70 geteilt. 
 
Die erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung des Manage-
ments erfolgt erst, wenn die Anleger ihr investiertes Ka-
pital zzgl. einer Rendite von 100% erhalten haben.

Q Build International FZ-LLC

Abu Dhabi Investment House (ADIH), Promoter des 
vorliegenden Investments und Berater der Q Build In-
ternational, bietet ausschließlich ausgewählten lokalen 
Co-Investoren die einmalige Gelegenheit, gemeinsam 
mit Mitgliedern von Königsfamilien aus Katar und Sau-
di Arabien direkt in die Holding-Gesellschaft Q Build 
International zu investieren, die in Ras Al Khaimah ge-
gründet wurde und im Bereich der Materialien für „grü-
ne Gebäude“ (engl. green building) tätig sein wird. In 
diesem Zusammenhang wird die Holding unterliegende 
Gesellschaften verwalten, die umweltfreundliche Fertig-
elemente für den Hochbau herstellen. Durch das paten-
tierte Herstellungsverfahren mithilfe der „Domosystem“-
technologie können Energien eingespart, für bessere 
Gebäude-Isolierungen gesorgt, die Bauzeit verkürzt 
und die Co2-Emission verringert werden, indem bei der 
Planung und Sanierung von entsprechenden Konstruk-
tionen auf besonders ressourcenschonendes Bauen 
gesetzt wird.

 

In der Vergangenheit wurde auf die Isolation der Bau-
ten und auf ein energiesparendes Bauen wegen der vor 
ort verfügbaren günstigen Energie wenig Wert gelegt. In 
Katar sind beispielsweise das Gas und die Elektrizität 
für lokale Katari nach wie vor gratis. Es hat jedoch kürz-
lich eine Entwicklung eingesetzt, die das Bewusstsein 
für den Umgang mit der Energie verändert. Die Subven-
tionen für die Energie werden kontinuierlich abgebaut 
und die lokalen Energiepreise passen sich langsam 
dem Markt an. Umweltschonendes und energiespa-
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rendes Bauen wird gefördert und teilweise bereits von 
den Staaten unterstützt, wie dies in Europa schon seit 
Jahrzehnten der Fall ist. Diese Entwicklung ist in Middle 
East erst am Anfang und eröffnet Firmen, die sich im 
Bereich der ökofreundlichen Bauten positionieren enor-
me Wachstumschancen. 

Die Q Build International ist mit ihrer technologie eine 
der ersten Firmen, die sich auf diesen Wachstumsmarkt 
zur Fertigung von ökofreundlichen Bauteilen positioniert 
und profitiert zudem durch ihre einflussreichen Aktionä-
re von Großaufträgen. 

Das Investment bezweckt Mittel für 49% des Aktienpakets 
der Q Build International zu akquirieren. 51% der Aktien 
werden bei den ursprünglichen Aktionären verbleiben. Die 
bereits operativ tätigen Gesellschaften, die von der exklu-
siven und bewährten „Domosystem“-technologie profitie-
ren, weisen einen guten track Record auf, womit Erträge 
und starke Wachstumsaussichten vorprogrammiert sind. 

Ziel der Q Build International ist es, die bereits erfolgrei-
chen unterliegenden Gesellschaften in einer operativen 
Holding zusammenzuführen, auf einem effizienten und 
profitablen level weiter zu entwickeln und anschließend 
an die Börse zu bringen. Es handelt sich hier um ein 
klassisches Pre-IPo (vorbörsliches) Investment. 

Zusammen mit starken und einflussreichen Mitgliedern 
von Königshäusern aus Katar und Saudi Arabien, die 
durch ihren Einfluss und ihr exklusives netzwerk den 

Markteintritt sicherstellen, stellt das Investment eine 
attraktive Möglichkeit dar, direkt in eine Holding-Gesell-
schaft im nachhaltigen und wachsenden „green buil-
ding“ Sektor in den Golf-Kooperationsstaaten zu inves-
tieren, der nach Zusage der FIFA Fußball-WM für Katar 
eine zusätzliche enorme Dynamik erfährt.

Der Rohertrag wird auf ca. 21% p.a. prognosti-
ziert. Die jährliche Dividendenausschüttung wird 
ab 2011 auf ca. 30% geschätzt. Die erwartete  
Netto-Gesamtrendite auf Projektebene soll  
114,7 % in 48 Monaten betragen.

Die Gewinn- und Wachstumserwartungen basieren auf 
der allgemeinen Markterwartung in dieser Branche. Da-
bei wurden die privilegierten Marktzugänge der Aktionä-
re noch nicht berücksichtigt. 

Es ist zu beachten, dass die Aktionäre und ihr netzwerk 
zurzeit über eigene und ihrem netzwerk stammende 
Bauprojekte von US-Dollar 418,3 Mio. verfügen, die 
von Q Build International ausgeführt werden sollen (US-
Dollar 281,7 Mio. in Katar, US-Dollar 36,6 Mio. in oman, 
US-Dollar 100 Mio. in Saudi Arabien). Allein im Falle der 
Realisierung der „eigenen“ Projekte werden die ermittel-
ten Gewinnerwartungen bei weitem übertroffen. 

Insgesamt werden 19 Mio. US-Dollar akquiriert. Der 
Middle East Best Select (Erster) Fonds hat sich an 
Q Build International FZ-llC mit 4 Mio. US-Dollar  
beteiligt. 
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7. PlAn- UnD PRoGnoSERECHnUnGEn

Die folgende Darstellung zeigt auf, in welchem Umfang 
Kapital durch die Anleger aufzubringen ist und welche 
konkreten Mittelverwendungspositionen hieraus be-
dient werden.

Wichtiger Hinweis:  
Die nachfolgende Darstellung (tabelle und Erläuterun-
gen) geben für die Mittelverwendung die fondsabhängi-
gen und laufenden Kosten in der derzeit erwarteten und 
vorhersehbaren Höhe wieder. Es kann aber nicht aus-
geschlossen werden, dass sich diese Kosten erhöhen – 
z.B. durch allgemeine Kostensteigerungen, Änderungen 

in der Besteuerung bzw. der Steuerhöhe einzelner Kos-
ten oder sonstige kostensteigernde Effekte. Eine Kos-
tensteigerung kann sich insbesondere auch dann erge-
ben, wenn für eine von der Gesellschaft zu vergütende 
leistung, die bisher nicht der Umsatzsteuer unterliegt, 
künftig Umsatzsteuer zu entrichten ist und nach den 
Vereinbarungen der Gesellschaft mit dem leistenden 
die Gesellschaft die Umsatzsteuer als Aufschlag auf die 
Vergütung zu erstatten hat.

Solche Erhöhungen der Kosten gehen zu lasten der Ge-
sellschaft, die diese aus ihrer liquidität heraus bestrei-
ten muss, und damit letztlich zu lasten der Anleger. 

PROGNOSE der Mittelherkunft und Mittelverwendung für die Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG

Mittelherkunft in TEUR in Prozent

Kommanditkapital* 20.000 100,00%

Fremdkapital 0 0,00%

Mittelherkunft gesamt 20.000 100,00%

Agio 1.000 5,00%

Mittelherkunft gesamt inkl. Agio 21.000 105,00%

Mittelverwendung

Investitionskapital 16.859 84,30%

Gründungskosten, Fondsentwicklung 290 1,45%

Rechtliche und steuerliche Beratung Konzeption, Prüfungsgutachten 150 0,75%

Einrichtung treuhand- und Beteiligungsverwaltung 28 0,14%

Mittelverwendungskontrolle 20 0,10%

Präsentationen, layout, Druck, Veranstaltungen 280 1,40%

Marketing, Öffentlichkeitsarbeit 300 1,50%

Vertriebs-Koordination 270 1,35%

Eigenkapitalvermittlung 1.600 8,00%

Umsatzsteuer initiale Kosten 203 1,01%

Mittelverwendung gesamt 20.000 100,00%

Agio 1.000 5,00%

Mittelverwendung gesamt inkl. Agio 21.000 105,00%

* Der Vereinfachung halber wird ohne Berücksichtigung der Kapitalanteile der beiden Gründungskommanditisten (6.000 €) von 
einem Beteiligungskapital von 20.000.000 € ausgegangen, zumal diese Anteile wirtschaftlich treuhänderisch für künftige Anle-
ger gehalten werden und insofern künftig ein teil des Gesamtkommanditkapitals sind.
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Erläuterungen der Mittelherkunft und  
Mittelverwendung

Vorbemerkungen

Die Prognoseberechnungen gehen von geschätzten 
Angaben aus. So wurde beispielsweise die Höhe des 
Platzierungskapitals mit 20.000.000 € angenommen. 
Des Weiteren wurden der Platzierungszeitraum und die 
wirtschaftlichen Ergebnisse aus den geplanten Inves-
titionen geschätzt. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, 
dass die getroffenen Annahmen nicht exakt eintreffen 
und die später tatsächlich erzielten Gewinne von den 
Prognosen abweichen werden.

Mittelherkunft

Die Darstellung der Mittelherkunft basiert aus Vereinfa-
chungs- und Verdeutlichungsgründen auf einem Betei-
ligungskapital von 20.000.000 €. Durch Beschluss der 
Komplementärin kann das Zeichnungsvolumen auf bis 
zu 30.000.000 € erhöht werden. Das Mindest-Zeich-
nungsvolumen beträgt 3.000.000 €.

Fremdkapital 
Fremdmittel sind weder als Zwischenfinanzierungs- 
noch als Endfinanzierungsmittel vereinbart oder ver-
bindlich zugesagt.

Agio 
Auf das gezeichnete Kapital wird ein Agio von 5%  
erhoben. 

Mittelverwendung
 
Provisionen, insbesondere Vermittlungsprovisionen 
oder vergleichbare Vergütungen
Es steht nicht fest, in welcher Gesamthöhe Provisi-
onen, insbesondere Vermittlungsprovisionen oder 
vergleichbare Vergütungen, geleistet werden. Die 
Gesamthöhe der Provisionen, insbesondere Vermitt-
lungsprovisionen und vergleichbare Vergütungen, 
einschließlich des vom Anleger zu tragenden Agios, 
setzt sich aus einem fixen teil von 290.000 € und ei-
nem variablen teil, der 14,35 % des platzierten Be-
teiligungskapitals (ohne Agio) beträgt, zusammen.  
Beim fixen teil handelt es sich um die Vergütung der 
Gründungs- und Fondsentwicklungskosten. Der varia-
ble teil entfällt auf die Eigenkapitalvermittlung in Höhe 
von 8,0 %, das Agio von 5,0 % und die Vertriebs-Koor-
dination von 1,35 % jeweils bezogen auf das platzierte 
Beteiligungskapital (ohne Agio). Bei einem einzuwerben-
den Eigenkapital von 20 Mio. € beträgt die Gesamthöhe 
der Provisionen 2,87 Mio. € (mit Agio).

Investierter Betrag (Prognose)  
Gemäß Prognoseberechnung wird ein Betrag von 
16.859.000 € investiert. Die Gewinnermittlung erfolgt jedoch 
auf Basis eines Beteiligungsvolumens von 20.000.000 €, 
so dass die Anleger/Gesellschafter des Fonds eine Inves-
titionsquote (ohne Agio) von 100% erreichen.

Bei abweichendem, geringerem Gesellschaftskapital 
würde sich die Mittelverwendungsstruktur nicht maß-
geblich verändern, da die Kosten für die Eigenkapitalbe-
schaffung, Vertriebs-Koordination, treuhand- und Beteili-
gungsverwaltung sowie Mittelverwendungskontrolle und 
zum teil die Umsatzsteuer abhängig vom zu realisieren-
den Zeichnungsvolumen vereinbart worden sind.

Gründungs- und Fondsentwicklungskosten  
Bei den Gründungs- und Fondsentwicklungskosten han-
delt es sich um bereits entstandenen bzw. noch entste-
henden Aufwand, der direkt und sofort, ohne weiteren 
nachweis, als Pauschale, von der best select Vertriebs-
gesellschaft mbH in Rechnung gestellt werden kann.

Rechtliche und steuerliche Beratung Konzeption,  
Prüfungsgutachten  
Bei den im Zusammenhang mit der rechtlichen und steu-
erlichen Konzeption sowie mit dem Prüfungsgutachten 
nach IDW S4 dargestellten Kosten handelt es sich um 
eine Prognose. Die tatsächlichen Kosten können hö-
her, aber auch niedriger ausfallen als angenommen und 
gehen entweder zu lasten oder zu Gunsten der liqui-
ditätsreserve. Der Aufwand entsteht unabhängig vom 
Platzierungsergebnis nach Beendigung der ersten Plat-
zierungsphase, spätestens jedoch sechs Monaten nach 
Ablauf der Verlängerung der Platzierungsphase.

Einrichtung treuhand- und Beteiligungsverwaltung  
Für die Übernahme und Einrichtung der treuhand-
schaft/Übernahme und Einrichtung der Betreuung der 
Kommanditisten sowie die Besorgung der Eintragun-
gen der Kommanditisten im Handelsregister erhält die 
treuhand-Kommanditistin, die IntEGRA treuhandge-
sellschaft mbH, eine einmalige Vergütung von 0,14% 
bezogen auf alle am Ende der Platzierungsphase be-
stehenden nominellen Kapitalanteile (ohne Agio). Das  
Honorar wird fällig zum Ende des Platzierungszeitraums, 
spätestens jedoch zum 31. Dezember 2012.

Mittelverwendungskontrolle
Für die Mittelverwendungskontrolle erhält die treuhand-
Kommanditistin, die IntEGRA treuhandgesellschaft 
mbH, eine einmalige Vergütung von 0,10%, bezogen 
auf alle am Ende der Platzierungsphase bestehenden 
nominellen Kapitalanteile (ohne Agio). Die Vergütung 
wird fällig zum Ende der Platzierungsphase, spätestens 
jedoch zum 31. Dezember 2012.
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Präsentationen, layout, Druck,   
Vertriebsveranstaltungen  
Die prognostizierten Kosten für Präsentationen, layout 
und Druck sowie von Vertriebsveranstaltungen im In- 
und Ausland (z. B. Roadshows) und damit zusammen-
hängende Reise- und Bewirtungskosten in Höhe von 
280.000 € werden pauschal an die best select Vertriebs-
gesellschaft gezahlt  Die tatsächlichen Kosten können 
höher, aber auch niedriger ausfallen als angenommen 
und gehen entweder zu lasten oder zu Gunsten der 
liquiditätsreserve. Der Aufwand entsteht unabhängig 
vom Platzierungsergebnis.

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit  
Für die Durchführung und organisation der Öffentlich-
keitsarbeit erhält die best select Vertriebsgesellschaft 
mbH eine einmalige Vergütung von 300.000 €, die von ihr 
sofort in Rechnung gestellt werden kann. Die best select 
Vertriebsgesellschaft mbH wird diese Aufgabe ungeach-
tet der tatsächlichen Aufwendungen wahrnehmen.

Vertriebs-Koordination   
Für die Vertriebs-Koordination erhält die best select Ver-

triebsgesellschaft mbH eine einmalige Vergütung von 1,35% 
bezogen auf das vermittelte Eigenkapital (ohne Agio).

Eigenkapitalbeschaffung  
Für die Beschaffung der geplanten Eigenmittel (Be-
teiligungskapital) erhält die mit dem Vertrieb be-
auftragte best select Vertriebsgesellschaft mbH 
eine einmalige Vergütung in Höhe von 8,0% bezo-
gen auf das vermittelte Eigenkapital (ohne Agio).  
 
Umsatzsteuer initiale Kosten  
Mit Ausnahme der Kosten für die Vertriebs-Koordina-
tion sowie der Kosten für die Eigenkapitalbeschaffung 
verstehen sich sämtliche Kosten der Mittelverwen-
dung zuzüglich der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Da die Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG  
voraussichtlich zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt ist, 
sind die Kosten für die Umsatzsteuer in dieser Kostenposi-
tion in der vorstehenden tabelle gesondert ausgewiesen. 

Eine höhere oder geringere Umsatzsteuer würde zu las-
ten oder zu Gunsten der liquiditätsreserve gehen. Hier-
durch würde sich die Investitionsquote entsprechend 
erhöhen bzw. verringern.

PROGNOSE der laufenden Fondskosten

Laufende Verwaltungskosten in TEUR in Prozent

Geschäftsführung Fondsgesellschaft 120 0,60%

Haftungsvergütung Komplementärin 10 0,05%

Verwaltungskosten, Anlegerbetreuung 80 0,40%

laufende Rechtsberatung 40 0,20%

laufende Steuerberatung/Jahresabschluss/testat WP 60 0,30%

laufende treuhand und Beteiligungsverwaltung 48 0,24%

Aufwandsentschädigung Investmentberater 100 0,50%

Umsatzsteuer laufende Kosten 68 0,34%

laufende Kosten gesamt pro Jahr 526 2,63%

Prognose der laufenden Fondskosten 

Geschäftsführung  
Für die Übernahme der Geschäftsführung erhält die 
Middle East Best Select Fonds GmbH eine jährliche 
Vergütung von 120.000 €. Der Vergütungsanspruch ent-
steht mit Beginn des Geschäftsjahres 2011 und wird in 
vier teilbeträgen jeweils zum Ende eines Quartals fällig.

Haftungsvergütung  
Für die Übernahme der Haftung erhält die Komplemen-

tärin ab dem Jahr 2011 eine jährliche Vergütung von 
10.000 €. Der Betrag ist jeweils nach Ablauf eines Ge-
schäftsjahres fällig.

Verwaltungskosten und Anlegerbetreuung
Die Middle East Best Select Fonds GmbH erhält zudem 
einen jährlichen Betrag von 0,40% des gezeichneten 
Kommanditkapitals (ohne Agio), mit dem sämtliche Ver-
waltungskosten sowie die Kosten für die Anlegerbetreu-
ung abgegolten sind. Die Verwaltungskosten beinhalten 
alle Aufwendungen für den laufenden Geschäftsbetrieb 
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(z. B. Kosten für Büroräume und nebenkosten, Büro-
personal, KFZ, Büroeinrichtungen (z. B. EDV-Anlagen, 
telefonanlage, Faxgerät, Farb-Kopierer, Falz- und Cou-
vertiermaschine, Drucker, Beamer), Büromaterial (z. B. 
Porto, Couverts, Briefpapier, Verbrauchsmaterialen für 
Farb-Kopierer und Drucker, Kleinmaterial) sowie sämtli-
che Reise- (einschließlich häufiger Auslandsreisen) und 
Bewirtungskosten. 
 
Der Vergütungsanspruch entsteht mit Beginn des Ge-
schäftsjahres 2011 und wird in vier teilbeträgen jeweils 
zum Ende eines Quartals fällig.

Rechtsberatung  
Als Vergütungen für laufende Rechtsberatung sind 
0,20% des gezeichneten Kommanditkapitals (ohne 
Agio) pro Jahr eingeplant. Diese Kosten fallen nur bei 
Vorlage entsprechender Honorarrechnungen an.

Steuerberatung und Jahresabschluss  
Für die laufende Steuerbuchhaltung und -Beratung der 
Fondsgesellschaften sowie die Erstellung der Jahresab-
schlüsse, der Steuererklärungen sowie eines testats ei-
ner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind jährlich 0,30% 
des gezeichneten Kommanditkapitals (ohne Agio) ver-
einbart. Zum Ausgleich der allgemeinen Preissteigerung 
erhöhen sich die Kosten ab dem Jahr 2012 jährlich um 
2,0%. Die Vergütung ist fällig nach Abschluss aller Ar-
beiten für das Vorjahr einschließlich Jahresabschlüsse, 
Steuererklärungen und Jahresabschlussprüfungen. Das 
Honorar für den Abschlussprüfer ist in der vorgenannten 
Vergütung enthalten.

treuhand und Beteiligungsverwaltung  
Die Vergütung der treuhänderin beträgt jährlich 0,24% des 
gezeichneten Kommanditkapitals (ohne Agio) und ist für 
das Geschäftsjahr 2011 fällig zum 31. Dezember 2011. In 
den Folgejahren werden auf die (voraussichtliche) Jahres-

vergütung vierteljährliche Abschlagszahlungen zu je einem 
Viertel zum Ende eines jeden Quartals abgerechnet. Zum 
Ausgleich der allgemeinen Preissteigerung erhöhen sich 
die Kosten ab dem Jahr 2012 jährlich um 2,0%.

Aufwandsentschädigung Berater  
Im Rahmen dieses Beteiligungsangebots ist eine er-
höhte Präsenz der ausländischen Investmentberater in 
Deutschland, den Staaten des Golf-Kooperationsrats so-
wie ggf. im nahen und Mittleren osten, Afrika und Asien 
erforderlich. Zur Deckung von Auslagen erhält die Bera-
tungsgesellschaft pauschal und ohne Aufwandsnachweis 
25.000 € pro Kalenderquartal für die Dauer des Vertrages, 
beginnend ab dem 1. Quartal 2011. Mit dieser Aufwands-
pauschale sind sämtliche Sach-, Personal-, Fremd- und 
Reisekosten der Berater abgegolten.
Umsatzsteuer laufende Kosten
Mit Ausnahme der Aufwandsentschädigung für die aus 
dem Ausland tätigen Berater verstehen sich sämtliche 
laufenden Fondskosten der Mittelverwendung zuzüglich 
der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer (soweit diese an-
fällt). Da die Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte 
KG voraussichtlich zum Vorsteuerabzug nicht berech-
tigt ist, sind die Kosten für die Umsatzsteuer in dieser 
Kostenposition in der vorstehenden tabelle gesondert 
ausgewiesen. Eine höhere oder geringere Umsatzsteuer 
würde zu lasten oder zu Gunsten der liquiditätsreserve 
gehen. Hierdurch würde sich die Investitionsquote ent-
sprechend erhöhen bzw. verringern.

liquiditätsreserve   
Es wird davon ausgegangen, dass die laufenden Fonds-
kosten ab 2011 aus erwirtschafteten Rückflüssen der 
Investition(en) bezahlt werden können. Sollte dieses 
nicht möglich sein, können die Kosten aus noch nicht 
investiertem Kapital beglichen werden. Hierdurch würde 
sich ggfls. eine entsprechende Reduzierung der Investi-
tionsmittel ergeben.

Prognostizierte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie Erläuterung der wesentlichen Annahmen und 
Wirkungszusammenhänge

Die Middle East Best Select Dritte KG hat am 17. Februar 2011 den vorliegenden Verkaufsprospekt gemäß den gesetz-
lichen Anforderungen der VermVerkProspV erstellt.

Mit der Platzierung des Kommanditkapitals wird die Middle East Best Select Dritte KG einen Werktag nach des-
sen Veröffentlichung beginnen. Das Kommanditkapital soll gemäß § 5 Ziff. 1 des Gesellschaftsvertrages bis zum  
31. Dezember 2011, vorbehaltlich einer Verlängerung der Platzierungsphase durch die Komplementärin bis zum 
31. Dezember 2012, auf mindestens 3 Mio. € und maximal 30 Mio. € erhöht werden. Die Gesellschaft kann bereits 
während der Platzierungsphase gemäß § 2 „Gegenstand des Unternehmens“ des Gesellschaftsvertrages investie-
ren und entsprechende Verpflichtungen übernehmen.

Bis zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Middle East Best Select Dritte KG keine aktive Geschäftstätigkeit 
ausgeübt.
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* Diese Ausschüttungen verstehen sich nach (Gewerbe-) Steuern auf Ebene der KG sowie der ausländischen Gesellschaften und   
  unterliegen ggf. der individuellen Besteuerung beim Anleger (teileinkünfteverfahren oder persönlicher Steuersatz)

Sensitivitätsanalysen können bei diesem Beteiligungsangebot nicht dargestellt werden, da es sich um ein Blind-
pool-Konzept handelt und zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung die einzelnen geplanten Investitionen noch nicht 
feststehen und deshalb eine Beschreibung nicht möglich ist. 

PROGNOSE der Liquiditätsberechnung auf Ebene der Fondsgesellschaft
auf Basis der Plan-Rendite von 14% p.a. (insgesamt 70% zzgl. Frühzeichner-Bonus) 

Jahr - alle Angaben in TEUR 2011 2012 2013 2014 2015 Summe
Einnahmen 

Kommanditkapital (ohne Agio) 20.000 0 0 0 0 20.000

Agio 1.000 0 0 0 0 1.000

Fremdkapital 0 0 0 0 0 0

Einnahmen aus der liquiditätsverwaltung 65 170 0 0 0 235

Einnahmen und Rückführungen aus den Investitionen 0 800 2.900 2.900 29.421 37.021

Initiale Fondskosten

Investition in die Beteiligung -8.000 -8.859 0 0 0 -16.859

Gründungskosten, Fondsentwicklung -290 0 0 0 0 -290

Rechtliche und steuerliche Beratung Konzeption -150 0 0 0 0 -150

Präsentationen, layout, Druck, Veranstaltungen -280 0 0 0 0 -280

Marketing, Öffentlichkeitsarbeit -300 0 0 0 0 -300

Einrichtung treuhand- und Beteiligungsverwaltung -28 0 0 0 0 -28

Mittelverwendungskontrolle -20 0 0 0 0 -20

Vertriebs-Koordination -270 0 0 0 0 -270

Eigenkapitalbeschaffung -1.600 0 0 0 0 -1.600

Umsatzsteuer initiale Kosten -203 0 0 0 0 -203

Laufende Fondskosten

Geschäftsführung Komplementär -120 -120 -120 -120 -120 -600

Haftungsvergütung Komplementär -10 -10 -10 -10 -10 -50

Verwaltungskosten, Anlegerbetreuung -80 -80 -80 -80 -80 -400

laufende Rechtsberatung -40 -40 -40 -40 -40 -200

laufende Steuerberatung, Jahresabschluss/testat WP -60 -61 -62 -64 -65 -312

treuhand- und Beteiligungsverwaltung -48 -49 -50 -51 -52 -250

Aufwandsentschädigung  Berater -100 -100 -100 -100 -100 -500

Umsatzsteuer laufende Kosten -68 -68 -69 -69 -70 -344

liquidität 9.398 981 2.750 2.716 29.200 0

liquidität für Ausschüttung (vor Kapitalrückzahlung) 0 600 2.400 2.400 9.200 14.600

Rückflüsse aus Investitionen

Aufzuteilender Gewinn 0 600 2.400 2.400 9.200 14.600

Ausschüttung an Kommanditisten* 0 600 2.400 2.400 7.200 12.600

Erfolgsbeteiligung Kommanditisten
-  40% der Gewinne nach 12% p.a. Vorzugsausschüttung
    und nach Frühzeichnerbonus

0 0 0 0 800 800

Erfolgsbeteiligung Management
-  60% der Gewinne nach 12% p.a. Vorzugsausschüttung
    und nach Frühzeichnerbonus

0 0 0 0 1.200 1.200

Kapitalrückzahlung an Kommanditisten 0 0 0 0 20.000 20.000

Gesamtrückflüsse an Kommanditisten  
und Management

0 600 2.400 2.400 29.200 34.600
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Eröffnungsbilanz, Zwischenübersicht und Planbilanzen (Prognose) der MEBS GmbH & Co. Dritte KG

alle Beträge in EUR Eröffnungs-
bilanz

Zwischen-
übersicht

Planbilanz 
(Prognose)

Planbilanz
(Prognose)

Planbilanz
(Prognose)

Planbilanz
(Prognose)

01.02.2011 03.02.2011 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Aktiva

A. Anlagevermögen

Finanzanlagen 0 0 8.000.000 16.859.000 16.859.000 16.859.000

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

6.000 0 0 0 0 0

Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben,

Guthaben bei Kreditinstituten 
und Schecks

0 6.000 9.398.000 381.000 350.000 316.000

Summe Aktiva 6.000 6.000 17.398.000 17.240.000 17.209.000 17.175.000

Passiva

Eigenkapital

1. Persönlich haftender Gesell-
schafter

0 0 0 0 0 0

2. Kommanditisten

Kapitalkonto I (Kapitaleinlage) 6.000 6.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Kapitalkonto II (Verrechnungs-
konto)

0 0 1.000.000 -3.202.000 -5.160.000 -7.191.000

Kapitalkonto II (Jahresüber-
schuss)

0 0 -3.602.000 442.000 2.369.000 2.366.000

Summe Passiva 6.000 6.000 17.398.000 17.240.000 17.209.000 17.175.000

Die Eröffnungsbilanz, sowie die Planbilanzen und die Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen wurden unter Berücksichtigung der Rechnungs-
legunsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Die Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG wurde am 1.2.2011 gegründet. Bis zum 3.2.2011 erfolgte die Einzahlung der Komman-
diteinlagen. Zwischen Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Zwischenübersicht zum 3.2.2011 sowie bis zum Datum der Prospektauf-
stellung (17.2.2011) haben sich keine erfolgswirksamen Geschäftsvorfälle ereignet, so dass auf die Darstellung einer Zwischen-GuV für 
diesen Gesamtzeitraum verzichtet wird.  

Entsprechend der Vermögensanlagenverkaufsprospektverordnung (VermVerkProspV) werden im Folgenden Angaben zur voraussicht-
lichen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gemacht. Die Darstellung erfolgt in den Planbilanzen und Plan-Gewinn- sowie Verlustrech-
nungen nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Planbilanzen um Prognosen handelt, 
die erheblich von den tatsächlichen Bilanzen abweichen können. Die Planbilanzen beruhen auf der Annahme, dass zum 31.12.2011  
Kommanditanteile von insgesamt 20 Mio. (ohne Agio) durch  Anleger gezeichnet werden.

Beteiligungen: Es wird angenommen, dass das gesamte eingezahlte Kapital abzüglich einer liquiditätsreserve und der zahlungs-
wirksamen Aufwendungen in 2011 und 2012 in die Zielfonds investiert wird, sowie, dass Beteiligungserträge aus den Investments 
ab 2012 zufließen. Wertsteigerungen wirken sich auf die bilanziellen Beteiligungswerte nicht aus. Auschüttungen aus Beteiligun-
gen sind handelsrechtlich als Beteiligungsertrag zu erfassen, sofern handelsrechtlich ein entsprechender Gewinn auf Ebene der 
Beteiligung entstanden ist. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten: Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit soll eine  
liquiditätsreserve von rund 1,5 % des Kommanditkapitals der Gesellschaft gebildet werden.  
    

Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen der Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG (Prognose) 

alle Beträge in EUR Plan-GuV Plan-GuV Plan-GuV Plan-GuV

01.02.-31.12.11 01.01.-31.12.12 01.01.-31.12.13 01.01.-31.12.14

1. Erträge aus Beteiligungen 0 800.000 2.900.000 2.900.000,00

2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 65.000 170.000 0 0,00

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.667.000 -528.000 -531.000 -534.000

4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -3.602.000 442.000 2.369.000 2.366.000
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Erträge und Aufwendungen leiten sich aus den oben dargestellten Annahmen ab. Ab 2012 werden Erträge aus den Beteiligungen prognos-
tiziert. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge resultieren aus der Anlage des nicht investierten Kapitals in 2011. 

Im Jahr 2011 wird ein negatives Ergebnis erwartet, da den Anlaufkosten noch keine Erträge aus den Investments gegenüber stehen.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Planbilanzen und Plan-GuVs um Prognosen handelt, die erheblich von den tatsächlichen 
Bilanzen und GuVs abweichen können. 

Eine Gewerbesteuerberechnung wurde nicht durchgeführt, da diese von Faktoren abhängt, zu denen zum Zeitpunkt der Prospekt- 
aufstellung keine verlässlichen Aussagen getroffen werden können.  
  

Voraussichtliche Finanzlage für das laufende und die folgenden drei Geschäftsjahre der Middle East Best 
Select GmbH & Co. Dritte KG (Prognose)

Cash-Flow-Prognose der Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG    

alle Beträge in EUR Plan-Cash-
Flow

Plan-Cash-
Flow

Plan-Cash-
Flow

Plan-Cash-
Flow

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Zuflüsse

1. Kommanditeinlagen 20.000.000 0 0 0

2. Agio 1.000.000 0 0 0

3. Zinsen und Ausschüttungen aus Investitionen 65.000 970.000 2.900.000 2.900.000

4. Summe Zuflüsse 21.065.000 970.000 2.900.000 2.900.000

Abflüsse

5. Investitionen in Zielfonds -8.000.000 -8.859.000 0 0

6. Ausgaben -3.667.000 -528.000 -531.000 -534.000

7. Ausschüttungen 0 -600.000 -2.400.000 -2.400.000

8. Summe Abflüsse -11.667.000 -9.987.000 -2.931.000 -2.934.000

9. Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres 0 9.398.000 381.000 350.000

10. Veränderung des Finanzmittelbestandes 9.398.000 -9.017.000 -31.000 -34.000

11. Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres 9.398.000 381.000 350.000 316.000

Kommanditeinlagen und Agio: Die Kommanditeinlagen entsprechen der in der Prognose der liquiditätsberechnung der Gesellschaft ausge-
wiesenen Position. Zinsen und Ausschüttungen: Die Zinsen resultieren aus der Anlage der Kommanditeinlagen bis zur vollständigen Investition. 
Die Ausschüttungen sind prognostizierte Ausschüttungen der Zielinvestments sowie prognostizierte Rückführungen. Investitionen in Zielin-
vestments: Die Gesellschaft beabsichtigt, sich an unterschiedlichen Zielinvestments zu beteiligen. Es handelt sich hierbei um die prognostizierten  
Anschaffungskosten. Ausgaben: Diese Position entspricht den in der liquiditätsberechnung dargestellten fondsabhängigen Kosten,  
sowie den laufenden Gesellschaftskosten. Ausschüttungen: Bei dieser Position handelt es sich um Ausschüttungen an die Anleger. 
Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres: Der Finanzmittelbestand zu Beginn des Jahres entspricht dem Finanzmittelbestand am 
Ende des Vorjahres. Veränderung des Finanzmittelbestandes: Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich als Summe der 
Zuflüsse abzüglich der Summe der Abflüsse. Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres: Der Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 
entspricht dem Saldo zu Beginn des Jahres und der Veränderung des Finanzmittelbestandes.

Planzahlen zu Investition, Produktion und handelsrechtlichem Ergebnis der   
Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG (Prognose)

alle Beträge in EUR 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Investitionen (Beteiligungen) 8.000.000 8.859.000 0 0

Produktion 0 0 0 0

Umsatzerlöse 0 0 0 0

Handelsrechtliches Ergebnis -3.602.000 442.000 2.369.000 2.366.000

Investition: nach der Prognose erwirbt die Beteiligungsgesellschaft in 2011 und 2012 Beteiligungen (da es sich um einen Blind Pool 
handelt ist eine genauere Angabe nicht möglich). Die hier ausgewiesenen Investitionen entsprechen den in diesem Zusammenhang ent-
stehenden handelsrechtlichen Anschaffungskosten. Produktion: Die Fondsgesellschaft unterhält keinen Produktionsbetrieb. Umsatzer-
löse: Die Fondsgesellschaft erwirtschaftet keine Umsatzerlöse, sondern Erträge aus Beteiligungen. Handelsrechtliches Ergebnis: Das 
handelsrechtliche Ergebnis entspricht dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag, wie er sich aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Ver-
lustrechnung des jeweiligen Jahres prognosegemäß ergibt.
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Die folgende Beschreibung stellt lediglich eine Zusam-
menfassung der rechtlichen Grundlagen des Beteiligungs-
angebots dar. Jedem Anleger wird daher dringend gera-
ten, sich nicht ausschließlich auf diese Beschreibung zu 
verlassen, sondern den gesamten Verkaufsprospekt mit 
Gesellschaftsvertrag, treuhand- und Verwaltungsvertrag, 
Beratungsvertrag und Mittelverwendungskontrollvertrag, 
die diesem Verkaufsprospekt als Anhänge 1 bis 4 beige-
fügt sind, aufmerksam zu lesen. Gleiches gilt für die Bei-
trittserklärung einschließlich der Widerrufsbelehrung und 
die Verbraucherinformationen für den Fernabsatz. 

8.1 Struktur des Beteiligungsangebots

Zunächst kann sich ein Anleger an der Middle East Best 
Select GmbH & Co. Dritte KG (die „Fondsgesellschaft“) nur 
mittelbar als treugeber über die treuhand-Kommanditistin, 
die IntEGRA treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungs-
gesellschaft, beteiligen. Die treuhand-Kommanditistin ist der 
treuhänder i.S.d. § 12 Abs. 3 VermVerkProspV. Der Anleger 
hat jedoch die Möglichkeit, seine indirekte Beteiligung zu ei-
nem späteren Zeitpunkt (frühestens ab dem 1. Januar 2012, 
danach unter Wahrung der Kündigungsfrist von vier Wochen 
für den treuhand- und Verwaltungsvertrag jederzeit) in eine 
direkte Beteiligung als Kommanditist umzuwandeln, die der 
Anleger nach seiner freien Wahl dann ebenfalls von der treu-
hand-Kommanditistin verwalten lassen oder selbst verwalten 
kann. Die Rechte und Pflichten eines Anlegers gegenüber 
der Fondsgesellschaft, anderen Gesellschaftern sowie der 
treuhand-Kommanditistin sind im Gesellschaftsvertrag und 
im treuhand- und Verwaltungsvertrag niedergelegt. 

Die wesentlichen Rechtsbeziehungen der Fondsgesell-
schaft zur Investmentberaterin ergeben sich aus dem Be-
ratungsvertrag, der unter Abschnitt 8.4 beschrieben ist. 

8.2  Die Fondsgesellschaft

Die Fondsgesellschaft ist eine Personengesellschaft in 
der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft und in der 
Ausgestaltung als GmbH & Co. KG organisiert, die deut-
schem Recht und insbesondere den Bestimmungen des 
Handelsgesetzbuches unterliegt. Sie wurde am 1. Februar 
2011 gegründet und ist beim Handelsregister des Amts-
gerichts Bremen unter HRA 25803 HB eingetragen. Per-
sönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ohne 
Vermögenseinlage ist die Middle East Best Select Fonds 
GmbH mit Sitz in Bremen. Die Handelsregisternummer 
lautet HRB 26777 HB. treuhand-Kommanditistin mit einer 
Einlage von 1.000 € ist die IntEGRA treuhandgesellschaft 
mbH Steuerberatungsgesellschaft, mit dem Sitz in Mün-
chen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
München unter HRB 67077. Sie wird diesen Kapitalan-
teil zukünftig für einen treugeber und nicht auf eigene 

Rechnung halten. Weiterer Gründungskommanditist ist 
Herr Hans-Jürgen Döhle, Bremen, mit einer Einlage von 
5.000 €. Es ist zudem vereinbart, dass Herr Döhle seinen 
Kommanditanteil spätestens bis zum Ende des Platzie-
rungszeitraums an die IntEGRA treuhandgesellschaft 
mbH Steuerberatungsgesellschaft, überträgt, die diesen 
Kommanditanteil wiederum für einen treugeber und nicht 
auf eigene Rechnung halten wird. Der Gesellschaftsvertrag 
der Fondsgesellschaft ist als Anhang 1 beigefügt. 
 
Die Fondsgesellschaft ist nach § 3 Ziffer 1 des Ge-
sellschaftsvertrags zunächst für eine Dauer bis zum  
31. Dezember 2015 eingegangen. Die Dauer der Fonds-
gesellschaft kann durch die Komplementärin bis zum  
31. Dezember 2016 verlängert werden. Die Gesellschaf-
terversammlung kann mit einer Mehrheit von 75 % der 
abgegebenen Stimmen sowie mit Zustimmung der Kom-
plementärin eine darüber hinausgehende Verlängerung der 
Dauer der Gesellschaft beschließen (vgl. §§ 25 Ziffer 1, 12 
Ziffer 2 lit. j) und 3 Ziffer 1 Satz 4 des Gesellschaftsvertrags). 
Damit steht die Gesamtdauer des Bestehens der Fondsge-
sellschaft zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht fest; 
sie ist insofern nicht für eine bestimmte Zeit gegründet. Die 
Fondsgesellschaft ist eine Zweckgesellschaft. neben den tä-
tigkeiten im Zusammenhang mit diesem Beteiligungsangebot 
führt die Fondsgesellschaft keine weiteren Geschäftstätigkei-
ten aus; sie beabsichtigt dies auch nicht in der Zukunft. 

Die Fondsgesellschaft wird ihren Jahresabschluss gemäß 
den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufstellen und 
prüfen lassen.

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung verfügt der Grün-
dungskommanditist Herr Hans-Jürgen Döhle über die 
Stimmenmehrheit für Gesellschafterbeschlüsse der Fonds-
gesellschaft. Zudem ist er einzelvertretungsberechtigter 
Geschäftsführer der Komplementärin und kann so auf die 
Geschäftsführung der Gesellschaft einwirken. Im Hinblick 
auf diesen Einfluss Herrn Döhles und auf seine anderwei-
tige wirtschaftliche Interessensbindung bei der Anbieterin 
bilden die Fondsgesellschaft und Herr Döhle zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung einen Konzern im Sinne der 
§§ 15 ff. AktG. neben seiner Beteiligung als Kommanditist 
an der Fondsgesellschaft ist Herr Döhle Gesellschafter der 
Komplementärin (40%), der Anbieterin (33,3%), der Midd-
le East Best Select Management GmbH (AG Bremen, HRB 
25287 HB) (35%), der Middle East Best Select Verwal-
tungs GmbH (AG Bremen, HRB 25286 HB) (50%) und der  
Hans-Jürgen Döhle Gesellschaft für internationale und 
steuerbegünstigte Kapitalanlagen mbH (AG Bremen, 
HRB 20200 HB) (100%). Der Konzern ist im Bereich der 
Beteiligung an Unternehmen und der Verwaltung von Ver-
mögen tätig. Die hieraus folgende Stellung der Fondsge-
sellschaft als Konzernunternehmen endet jedoch, sobald 

8. RECHtlICHE GRUnDlAGEn
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Herr Döhle infolge des Beitritts von Anlegern nicht mehr 
über die Mehrheit der Stimmrechte verfügt. Und - darüber 
hinaus und vom Beitritt der Anleger unabhängig - sobald 
Herr Döhle wie vereinbart seinen Kommanditanteil an die 
IntEGRA treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsge-
sellschaft übertragen hat und damit aus der Fondsgesell-
schaft ausgeschieden ist.

Das gezeichnete Kapital der Fondsgesellschaft/Emit-
tentin beträgt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung  
6.000 € und ist vollständig eingezahlt; Einlagen stehen 
nicht aus. Es handelt sich dabei ausschließlich um Kom-
manditkapital.

8.2.1 Geschäftsgegenstand / wichtigste tätigkeitsbereiche

Gegenstand des Unternehmens und wichtigster tätigkeits-
bereich der Fondsgesellschaft/Emittent ist die auf Wertstei-
gerung und Gewinnmaximierung ausgerichtete Verwaltung 
des eigenen Vermögens, insbesondere durch den Erwerb, 
das Halten, aktive und passive Verwalten und die Verwer-
tung von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen, 
vorrangig und grundsätzlich in den Staaten des Golf-Ko-
operationsrats sowie zusätzlich in Einzelfällen im nahen 
und Mittleren osten, Afrika und Asien, sowie alle hiermit 
zusammenhängenden Geschäfte. Im Rahmen des Gegen-
stands – und insbesondere als nebentätigkeit zum Anla-
geschwerpunkt, zur vorübergehenden Anlage in einzelnen 
Projektphasen oder zur dauerhaften Anlage von liquiditäts-
reserven – kann die Fondsgesellschaft in- und ausländische 
Wertpapiere sowie andere Finanzinstrumente erwerben, 
halten und veräußern und sich unmittelbar oder mittelbar 
an in- und ausländischen Börsengängen und Kapitalerhö-

hungen als abgebender Aktionär oder Zeichner der ange-
botenen Aktien beteiligen, jeweils soweit dieses tätigkeiten 
keine nach KWG erlaubnispflichtigen Geschäfte sind oder 
zu einer sonstigen Erlaubnispflicht nach KWG führen. Die 
Fondsgesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften, Rechts-
handlungen und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Ge-
genstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihn 
unmittelbar oder mittelbar fördern. Die Fondsgesellschaft 
kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen im 
In- und Ausland beteiligen, solche gründen oder erwerben 
sowie Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer 
Firma im In- und Ausland errichten, Unternehmensver-
träge schließen und Interessengemeinschaften eingehen. 
Insbesondere ist die Gründung oder der Erwerb einer oder 
mehrerer in- oder ausländischer Kapital- oder Personenge-
sellschaften, deren gesamte Anteile oder deren Mehrheit 
der Anteile die Fondsgesellschaft hält, zulässig, wenn über 
diese mittelbare und/oder unmittelbare Beteiligungen oder 
Kapitalanlagen zur Erreichung des Unternehmensgegen-
standes gehalten werden. Die Fondsgesellschaft kann im 
Rahmen ihres Unternehmensgegenstandes alle zur Errei-
chung ihres Zweckes erforderlichen, zweckmäßigen oder 
förderlichen Handlungen selbst vornehmen oder durch 
Dritte vornehmen lassen. Die Fondsgesellschaft darf kei-
ne erlaubnispflichtigen tätigkeiten ausüben, insbesondere 
nicht die in § 34c Gewo und die in §§ 1; 1a KWG genann-
ten und nach § 32 KWG erlaubnispflichtigen tätigkeiten.“
 
8.2.2  Gründungsgesellschafter / Hauptmerkmale der  
 Anteile

Die Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG hat vor 
dem Beitritt der Anleger folgende Gründungsgesellschafter:

Firma, Sitz Middle East Best Select Fonds 
GmbH, Bremen

Hans-Jürgen Döhle INTEGRA Treuhandgesell-
schaft mbH, München

Geschäftsanschrift Marcusallee 19, 28359 Bremen Marcusallee 19, 28359 Bremen Innere Wiener Straße 17, 
81667 München

Gründungsgesellschaf-
terstatus

Komplementärin Kommanditist Kommanditistin

Funktion in der Fonds-
gesellschaft

Persönlich haftende Gesellschafterin Gründungs kommanditist treuhand-Kommanditistin

Eingezahlte Kapitalbetei-
ligung an der Fondsge-
sellschaft (Kapitalanteil)

Keine Kapitalbeteiligung 5.000 €  
(in das Handelsregister einge-
tragene Hafteinlage 1.000 €)

1.000 €  
(in das Handelsregister einge-
tragene Hafteinlage 1.000 €)

Stimmrechte an der 
Fondsgesellschaft

10% der Stimmen aller vorhande-
nen Kapitalanteile der treugeber/ 
Komman ditisten und Zustimmungs-
vorbehalt für bestimmte Gesell-
schafterbeschlüsse

1 Stimme je 1.000 € Kapital 1 Stimme je 1.000 € Kapital

Geschäftsführer Hans-Jürgen Döhle, Heinz Günter 
Wülfrath, David Heimhofer

n/a Stefan Köglmayr, Harald 
Henning, Anette Holzinger

Beteiligung an Gewinn 
und Verlust 

Grundsätzlich keine Beteiligung an 
Gewinn- und Verlust.
Erst wenn der Anleger sein Kapital 
zzgl. einer Rendite von 12% p.a. 
(Hurdle-Rate) erhalten hat, wird das 
Fondsmanagement über seine Beteili-
gung an der Komplementärin zu 60% 
am darüber hinausgehenden Gewinn 
erfolgsabhängig beteiligt. 

Grundsätzlich in Höhe des 
Kapitalanteils.
nach Erhalt des eingezahlten 
Kapitals zzgl. einer Rendite 
von 12% p.a. (Hurdle-Rate), 
ist der Kommanditist nur noch 
insgesamt zu 40% an darüber 
hinausgehenden Gewinnen 
beteiligt. 

Grundsätzlich in Höhe des 
Kapitalanteils. 
nach Erhalt des eingezahlten 
Kapitals zzgl. einer Rendite 
von 12% p.a. (Hurdle-Rate), 
ist die Kommanditistin nur 
noch insgesamt zu 40% an 
darüber hinausgehenden 
Gewinnen beteiligt.
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Der Gesamtbetrag der von den Gründungsgesellschaf-
tern insgesamt gezeichneten und voll eingezahlten Ein-
lagen beträgt 6.000 €. Es handelt sich dabei ausschließ-
lich um Kommanditkapital.

Die Komplementärin und die treuhand-Kommanditis-
tin erhalten von der Fondsgesellschaft einmalige und 
jährliche Vergütungen, wie unter Abschnitt 8.2.8, 8.2.9, 
8.2.16, in der Übersicht unter 8.7 und unter Kapitel 7 
"Plan- und Prognoserechnungen" und in § 11 und §§ 17, 
18 des Gesellschaftsvertrags beschrieben. 

Grundsätzlich haftet die Komplementärin einer Komman-
ditgesellschaft unbeschränkt. Vorliegend ist die Komple-
mentärin eine GmbH und haftet daher nur beschränkt auf 
ihr Gesellschaftsvermögen. Das Stammkapital der Kom-
plementärin Middle East Best Select Fonds GmbH be-
trägt EUR 25.000 und ist voll eingezahlt. Geschäftsführer 
der Komplementärin sind Herr Hans-Jürgen Döhle, Herr  
David F. Heimhofer und Herr Heinz G. Wülfrath. Der Gesell-
schaftsvertrag der Komplementärin enthält folgende, von 
der gesetzlichen Regelung abweichende Bestimmung. In 
Abweichung vom GmbH-Gesetz kann bei Bestellung meh-
rerer Geschäftsführer die Vertretung der Gesellschaft durch 
zwei Geschäftsführer bzw. einen Geschäftsführer zusam-
men mit einem Prokuristen erfolgen. 

Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäfts-
führern die Befugnis zur Alleinvertretung übertragen und 

sie von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Alle 
derzeitigen Geschäftsführer der Komplementärin sind auf 
dieser Grundlage einzelvertretungsberechtigt und von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Geschäftsfüh-
rer der Komplementärin unterliegen keinem Wettbewerbs-
verbot. Eine Übersicht zu der Struktur der Komplementärin 
befindet sich in Abschnitt 10.2 (S. 86).

8.2.3 Gesellschaftsvertrag / abweichende   
Bestimmungen von gesetzlichen Regelungen 

Die Rechte und Pflichten eines Anlegers gegenüber der 
Fondsgesellschaft sowie gegenüber den anderen Ge-
sellschaftern sind im Gesellschaftsvertrag niedergelegt, 
welcher deutschem Recht unterliegt. Die gesetzlichen 
Bestimmungen nach deutschem Recht, insbesondere 
die Bestimmungen des BGB und des HGB, gelten ergän-
zend zu den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Von der gesetzlichen Regelung über Kommanditgesell-
schaften enthält der Gesellschaftsvertrag abweichende 
Bestimmungen, die in der nachfolgenden tabelle kurz 
dargestellt werden. Aufgrund dieser zahlreichen Abwei-
chungen des Gesellschaftsvertrags von den gesetzli-
chen Bestimmungen, sollten Anleger den Gesellschafts-
vertrag vor ihrer Anlageentscheidung genau lesen und 
– gegebenenfalls mit Hilfe eines Rechtsanwalts oder 
Steuerberaters – die in ihm enthaltenen Regelungen und 
ihre Auswirkungen auf sie selbst genau verstehen.

Gesetzliche Bestimmung Abweichung des Gesellschaftsvertrags

nach §§ 161 Abs. 2, 105 Abs. 3 HGB i.V.m. § 708 BGB 
haben Gesellschafter bei der Erfüllung der ihnen oblie-
genden Verpflichtungen für diejenige Sorgfalt einzuste-
hen, welche sie in eigenen Angelegenheiten anzuwen-
den pflegen.

Die Komplementärin, die die treuhand-Kommanditistin 
und die übrigen Gesellschafter haften nach Maßgabe 
des Gesellschaftsvertrags nur eingeschränkt und zwar 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten haften die genann-
ten Gesellschafter auch bei einfacher Fahrlässigkeit, 
jedoch nur für den typischerweise vorhersehbaren 
Schaden. (§ 10 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrags)

nach § 161 Abs. 1 HGB i.V.m § 110 HGB haben Gesell-
schafter einen Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen 
in Gesellschaftsangelegenheiten sowie von Verlusten, 
die durch die Geschäftsführung entstanden sind.

Die Komplementärin und die treuhand-Kommanditis-
tin haben nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags 
Anspruch auf eine besondere Vergütung. (§ 11 des 
Gesellschaftsvertrags)

nach § 161 Abs. 1 HGB i.V.m §112 HGB besteht für 
Gesellschafter ein Wettbewerbsverbot.

Das Wettbewerbsverbot nach § 112 HGB ist für alle 
Gesellschafter ausgeschlossen. (§ 28 des Gesell-
schaftsvertrags)

nach den für Personengesellschaften geltenden ge-
sellschaftsrechtlichen Grundsätzen setzt die Übertra-
gung eines Kommanditanteils die Zustimmung aller 
Gesellschafter voraus.

Die Übertragung eines Kommanditanteils eines Anle-
gers bedarf grundsätzlich der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Komplementärin. Der Zustimmung 
der jeweils übrigen Gesellschafter bedarf es nicht.  
(§ 19 Ziffer 1 und 2 des Gesellschaftsvertrags)
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Gesetzliche Bestimmung Abweichung des Gesellschaftsvertrags

nach allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Grundsät-
zen erfordert die Kapitalerhöhung eines Gesellschaf-
ters eine Änderung des Gesellschaftsvertrags.

Die treuhand-Kommanditistin kann ihre Anteile durch 
Aufnahme von treugebern ohne Zustimmung der Mit-
gesellschafter erhöhen. (§ 5 Ziffer 1 des Gesellschafts-
vertrags)

nach allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Grundsät-
zen erfordert der Beitritt eines Gesellschafters eine Än-
derung des Gesellschaftsvertrags.

treugeber haben ab dem im Gesellschaftsvertrag fest-
gelegten Zeitpunkt die Wahl, sich als Direktkomman-
ditisten an der Gesellschaft zu beteiligen. (§ 5 Ziffer 5 
des Gesellschaftsvertrags)

Gesellschafterbeschlüsse werden nach allgemei-
nen gesellschaftsrechtlichen Grundsätzen in Gesell-
schafter versammlungen gefasst.

In Abweichung hiervon werden Gesellschafterbe-
schlüsse der Gesellschaft jedoch grundsätzlich au-
ßerhalb der Gesellschafterversammlung in textform 
gefasst oder, soweit dies gesetzlich zulässig ist, durch 
elektronische Abstimmung durch ein von der Gesell-
schaft einzurichtendes Internet-Voting Portal gefasst. 
(§ 14, 15 des Gesellschaftsvertrags)

Gemäß § 119 HGB bedarf es für die von den Gesell-
schaftern zu fassenden Beschlüsse der Zustimmung 
aller zur Mitwirkung bei der Beschlussfassung berufe-
nen Gesellschafter.

Die Beschlüsse der Gesellschaft werden grundsätzlich 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Änderungen des Gesell-
schaftsvertrags, der Wechsel der treuhand-Kommandi-
tistin, der Ausschluss von Gesellschaftern, die Zulassung 
weiterer Kommanditisten/treugeber nach der Platzie-
rungsphase und eine vorzeitige Auflösung oder eine Ver-
längerung der Fondsgesellschaft über den 31. Dezember 
2016 bedarf eines mit 75% der abgegebenen Stimmen 
gefassten Gesellschafterbeschlusses (Ausschluss eines 
Gesellschafters: 50%) und, unabhängig von einer Betrof-
fenheit der Komplementärin, stets deren Zustimmung.  
(§ 12 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrags)

Gemäß § 168 HGB i.V.m. § 121 HGB gebührt jedem 
Gesellschafter zunächst ein Anteil am Gewinn der Ge-
sellschaft in Höhe von 4 % seines Kapitalanteils; der 
nach Verteilung verbleibende Gewinn wird in einem 
nach den Umständen angemessenen Verhältnis ver-
teilt. Im Jahr der Einlage wird zeitanteilig berücksich-
tigt, wann die Einlage erbracht wurde.

Die Gewinnverteilung erfolgt nach den besonderen 
Regelungen des Gesellschaftsvertrags. (§ 17 des Ge-
sellschaftsvertrags)

Gemäß §§ 167, 168 i.V.m. §§ 120, 121 HGB werden 
Gewinn und Verlust dem Kapitalanteil zu- bzw. von ihm 
abgeschrieben.

nach dem Gesellschaftsvertrag besteht ein festes Ka-
pitalkonto I, auf dem der nominale Kapitalanteil des 
Gesellschafters unabhängig von der Einlageleistung 
erfasst wird. Das Kapitalkonto I ist maßgebend für 
Stimm- und Entnahmerechte, für die Ergebnisvertei-
lung, für die Beteiligung am Gesellschaftsvermögen 
sowie den Anspruch auf das Auseinandersetzungs-
guthaben, soweit in diesem Gesellschaftsvertrag 
nichts abweichendes bestimmt ist. 

Die verfügbaren Gewinnanteile und Entnahmen jedes 
Gesellschafters sowie sämtliche anderen Zahlungen 
zwischen der Gesellschaft und dem Gesellschafter 
werden auf dem variablen Beteiligungskonto (Kapi-
talkonto II) gebucht; Verlustanteile werden auf dem 
Verlustvortragskonto gebucht. (§ 8 Ziffer 1 bis 2 des 
Gesellschaftsvertrags)
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Gesetzliche Bestimmung Abweichung des Gesellschaftsvertrags

Gemäß § 169 Abs. 1 HGB können Auszahlungen nicht 
erfolgen, wenn das Kapitalkonto eines Kommanditis-
ten negativ ist oder werden würde.

Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass Ausschüttun-
gen an die Gesellschafter auch dann erfolgen können, 
wenn der Saldo der Kapitalkonten negativ ist oder 
durch die Ausschüttung negativ wird. (§ 18 Ziffer 4 des 
Gesellschaftsvertrags)

Gemäß §§ 738 BGB i.V.m. §§ 161 Abs. 2, 105 Abs. 2 
HGB haben ausscheidende Gesellschafter einen An-
spruch auf eine Abfindung nach Maßgabe des Ausein-
andersetzungsguthabens, das sofort fällig ist.

Der Gesellschaftsvertrag sieht grundsätzlich eine Ab-
findung vor, die unter dem Verkehrswert der Beteili-
gung liegt. In allen Fällen des Ausscheidens aus der 
Gesellschaft kann der Abfindungsanspruch in mehre-
ren Raten zur Auszahlung kommen. (§ 24 Ziffer 1, 3 
des Gesellschaftsvertrags)

Gemäß § 132 HGB kann die Kündigung des Gesell-
schafters, wenn die Gesellschaft für eine unbestimmte 
Zeit eingegangen ist, mit einer Frist von sechs Mona-
ten für den Schluss eines Geschäftsjahres erfolgen.

Der Gesellschaftsvertrag schließt das Recht zur  
ordentlichen Kündigung aus. (§ 22 Ziffer 1 des Gesell-
schaftsvertrags)

nach allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Grundsät-
zen können Gesellschafter ihr Stimmrecht nur einheit-
lich ausüben.

Die treuhand-Kommanditistin ist berechtigt, ihr Stimm-
recht gespalten nach Maßgabe der Entscheidung und 
Weisung der hinter ihr stehenden treugeber bzw.  
Anleger auszuüben. (§ 12 Ziffer 3 des Gesellschafts-
vertrags)

Das Gesetz sieht eine Ausschlussfrist für die Geltend-
machung der Unwirksamkeit von Gesellschafterbe-
schlüssen nicht vor. Eine entsprechende Klage ist ge-
gen die Mitgesellschafter zu richten.

Der Gesellschaftsvertrag sieht vor, dass die vollstän-
dige oder teilweise Anfechtung eines Gesellschafter-
beschlusses nur innerhalb von 45 tagen nach Zugang 
oder Bekanntgabe des ortes/Mediums der Veröffent-
lichung des Protokolls des jeweiligen Gesellschafter-
beschlusses, jedoch spätestens bis sechs Monate 
nach Beschlussfassung bzw. nach Ablauf der Frist 
zur Stimmabgabe, durch Erhebung der gerichtlichen 
Klage möglich ist. (§ 12 Ziffer 7 des Gesellschaftsver-
trags)

nach dem Gesetz hat der Kommanditist zur Über-
prüfung der Richtigkeit des Jahresabschlusses einen 
Anspruch auf Einsicht in die Papiere und Bücher der 
Gesellschaft (§ 166 HGB). Ferner kann er Geschäfts-
führungsmaßnahmen, die über den gewöhnlichen 
Geschäftsbetrieb hinausgehen, widersprechen (§ 164 
HGB). 

nach dem Gesellschaftsvertrag haben die Kommandi-
tisten über das Überwachungsrecht nach § 166 HGB 
hinaus das Recht, jederzeit die Handelsbücher und die 
Papiere der Gesellschaft durch einen zur Verschwie-
genheit verpflichteten Sachverständigen auf eigene 
Kosten einsehen zu lassen sowie von der Komple-
mentärin alle erforderlich erscheinenden Aufklärungen 
zu verlangen. Das Widerspruchsrecht aus § 164 HGB 
entfällt, sofern die Gesellschafter mit der erforderli-
chen Mehrheit ihre Zustimmung zu der betreffenden 
Maßnahme erteilt haben oder eine Zustimmung der 
Gesellschafter nicht erforderlich ist. (§ 9 Ziffer 5 des 
Gesellschaftsvertrags)
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8.2.4 Mittelbarer Beitritt der Anleger im Wege der 
Kapitalerhöhung

Die treuhand-Kommanditistin ist unter Befreiung von 
den Beschränkungen des § 181 BGB bevollmächtigt, ihr 
Kommanditkapital (Summe der Haft- und zusätzlichen 
Pflichteinlagen) durch Aufnahme von treugebern ohne 
Zustimmung der Mitgesellschafter bis zum 31. Dezem-
ber 2011 auf bis zu 30 Mio. € („maximales Platzierungs-
volumen“) zu erhöhen. Eine Verlängerung dieser Plat-
zierungsphase um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2012 
kann die Komplementärin nach freier Entscheidung er-
klären; eine darüber hinausgehende Verlängerung be-
darf eines Gesellschafterbeschlusses und der Zustim-
mung der Komplementärin.

Ist das maximale Platzierungsvolumen erreicht, wird die 
treuhand-Kommanditistin keine weiteren Angebote der 
Anleger annehmen. Darüber hinaus kann die Komple-
mentärin entscheiden, dass die treuhand-Kommanditis-
tin keine weiteren Angebote der Anleger annehmen darf, 
soweit die bereits erfolgten Angebote einen Betrag von 
3 Mio. € (Mindestplatzierungsvolumen) übersteigen.

Die Einlage jedes sich über den Abschluss eines treu-
hand- und Verwaltungsvertrags mit der treuhand-Kom-
manditistin indirekt beteiligenden treugebers muss min-
destens auf 10.000 € oder einen höheren, durch 1.000 
ohne Rest teilbaren Betrag lauten. In begründeten Ein-
zelfällen können mit Zustimmung der Komplementä-
rin treugeber mit einer niedrigeren Mindestbeteiligung 
(Mindestpflichteinlage) aufgenommen werden. Ferner 
ist grundsätzlich ein Agio in Höhe von 5,0 % bezogen 
auf den jeweiligen Kapitalanteil zu zahlen. Im Einzelfall 
kann die treuhand-Kommanditistin nach eigenem Er-
messen ein Agio in abweichender Höhe zulassen oder 
auf dieses ganz verzichten. 

Der mittelbare Beitritt eines treugebers zur Fondsgesell-
schaft setzt zunächst den Abschluss des treuhand- und 
Verwaltungsvertrags mit der treuhand-Kommanditistin 
voraus. Der treugeber macht der treuhand-Komman-
ditistin hierzu in der Beitrittserklärung ein Angebot auf 
Abschluss des treuhand- und Verwaltungsvertrags. 
Der treugeber ist an sein Angebot für die Dauer von 30 
tagen ab Unterzeichnung der Beitrittserklärung gebun-
den, es sei denn er widerruft seine Beitrittserklärung 
nach Maßgabe der ihm erteilten Widerrufsbelehrung 
fristgerecht. Die treuhand-Kommanditistin ist nicht zur 
Annahme des Angebots eines Anlegers zum Abschluss 
des treuhand- und Verwaltungsvertrags und damit auf 
dessen mittelbaren Beitritt zur Gesellschaft verpflichtet. 
Insbesondere enthält der Gesellschaftsvertrag in § 5 
Ziffer 2 einen grundsätzlichen Ausschluss der Beteili-
gung von Anlegern, die die Beteiligung für Dritte halten 

oder die eine im Gesellschaftsvertrag näher beschrie-
bene Beziehung zu den USA, Kanada, Australien, Irland 
oder Japan aufweisen. Zudem ist der Beitritt von BGB-
Gesellschaften grundsätzlich ausgeschlossen. Der Bei-
tritt von Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen sowie in- und ausländische Perso-
nengesellschaften, insbesondere in der Rechtsform der 
Kommanditgesellschaft oder vergleichbaren ausländi-
schen Rechtsformen, ist möglich. Diese müssen sich 
aber in ihrer Beitrittserklärung zu weiteren Maßnahmen 
verpflichten, die sicherstellen sollen, dass die Mindest-
beteiligung und die Stellung als geeigneter Anleger für 
die Dauer der Gesellschaft gewährleistet ist (vgl. § 5 Zif-
fer 2 des Gesellschaftsvertrags).

Der mittelbare Beitritt eines treugebers erfordert über-
dies grundsätzlich, dass der treugeber das von ihm ge-
zeichnete Kapital vollständig jeweils zuzüglich des in der 
Beitrittserklärung vereinbarten Agios auf den gesamten 
Zeichnungsbetrag auf das in der Beitrittserklärung an-
gegebene Konto der Gesellschaft eingezahlt hat. 

Bei Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen ist der 
Beitritt bewirkt und der Kommanditanteil der treuhand-
Kommanditistin erhöht sich in Höhe der Zeichnungs-
summe für Rechnung des jeweiligen treugebers. Die 
Komplementärin kann einen erfolgten mittelbaren Bei-
tritt aber mit einer Frist von drei Wochen ab Kenntnis 
des Widerrufsgrunds widerrufen (auflösende Bedin-
gung), wenn ein wichtiger Grund in der Person des treu-
gebers vorliegt, der dessen Aufnahme unzumutbar ma-
chen würde (z.B. Wettbewerber der Gesellschaft). (vgl. 
insgesamt § 5 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrags).

Weitere Einzelheiten und einzelne Ausnahmen zu den 
beschriebenen Beitrittsvoraussetzungen enthalten § 5 
Ziffer 2 bis Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrags.

8.2.5 Mögliche Rückgängigmachung des Beteili-
gungsangebots

Sollte bis zum 31. Dezember 2011 ein Mindestplatzie-
rungsvolumen in Höhe von 3 Mio. € nicht erreicht wer-
den, kann die Komplementärin jederzeit entscheiden, 
das Beteiligungsangebot nicht fortzuführen. 

Entscheidet sich die Komplementärin, das Beteiligungs-
angebot nicht fortzuführen, wird die treuhand-Komman-
ditistin hinsichtlich der Anleger, deren in der Beitrittser-
klärung enthaltenes Angebot auf Beteiligung noch nicht 
angenommen ist, dieses Angebot auf Beteiligung nicht 
annehmen. Die Verpflichtung zur Erbringung der Pflicht-
einlage und des Agios durch Anleger, deren Angebot 
auf Beteiligung die treuhand-Kommanditistin bereits 
angenommen hat, die ihrer Einlageverpflichtung jedoch 
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noch nicht nachgekommen sind, besteht in diesem Fall 
nicht weiter fort. In Bezug auf Anleger, die ihrer Einla-
geverpflichtung bereits nachgekommen sind, erfolgt 
die Rückabwicklung in der Weise, dass diese Anleger 
ihre bereits eingezahlte Einlage und das Agio, abzüglich 
entstandener Kosten, zurückerhalten. Eine Verzinsung 
erfolgt nicht. Vom Anleger individuell getätigte Ausga-
ben werden nicht erstattet (vgl. hierzu auch insgesamt 
§ 5. Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrags).

8.2.6 Frühzeichnerbonus

Anleger erhalten einen Frühzeichnerbonus, wenn sie 
sich bis zum regulären Ende der Platzierungsphase, d.h. 
bis zum 31. Dezember 2011, an der Fondsgesellschaft 
beteiligen. Maßgeblich ist das Wirksamwerden des Bei-
tritts. Anleger, die erst nach einer möglichen Verlänge-
rung der Platzierungsphase der Gesellschaft beitreten, 
erhalten keinen Frühzeichnerbonus.

Der Frühzeichnerbonus entspricht einer Verzinsung der 
jeweiligen Einlage eines Gesellschafters/treugebers 
auf seinen (treugeber)Kapitalanteil von 6% p.a. für den 
Zeitraum ab Gutschrift der Einlage auf dem in der Bei-
trittserklärung genannten Konto der Gesellschaft bis 
zum regulären Ende der Platzierungsphase am 31. De-
zember 2011.

Der Frühzeichnerbonus wird aus den ausschüttungs-
fähigen Gewinnen nach Maßgabe der Regelungen des 
Gesellschaftsvertrags gezahlt (insbesondere § 17 Ziffer 
3 und § 18 Ziffer 1; vgl. auch unter 8.2.16); und zwar 
erstmals im Rahmen der jährlichen Ausschüttung für 
das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr 
bzw. – im Fall der Platzierungsverlängerung bis zum 
31. Dezember 2012 – im Rahmen der jährlichen Aus-
schüttung für das am 31. Dezember 2013 endende Ge-
schäftsjahr. Reichen die ausschüttungsfähigen Gewinne 
eines Geschäftsjahrs nicht aus, um den Frühzeichner-
bonus insgesamt an alle Gesellschafter zu zahlen, so 
erhält jeder Gesellschafter/ treugeber nur einen solchen 
Anteil des ihm zustehenden Frühzeichnerbonus, der 
dem Anteil der vorhandenen ausschüttungsfähigen Ge-
winne an dem Gesamtbetrag der insgesamt geschulde-
ten Frühzeichnerboni entspricht; die restlichen Anteile 
des Frühzeichnerbonus werden den Gesellschaftern/
treugebern aus den ausschüttungsfähigen Gewinnen 
nachfolgender Geschäftsjahre gezahlt.

8.2.7 Kapitaleinlagen

Die treugeber sind verpflichtet, Einlagen in Höhe der 
von ihnen übernommenen Beteiligung zu zahlen („treu-
gebereinlage“). Die auf die Beteiligungen zu leistenden 
treugebereinlagen (exklusive Agio) bilden (unabhängig 

davon ob und wann diese fällig sind) deren von der 
treuhand-Kommanditistin treuhänderisch gehaltene 
Kapitalanteile („treugeber-Kapitalanteile“). nach Voll-
einzahlung der geschuldeten treugebereinlagen sind 
die treugeber-Kapitalanteile fest. 1 % des jeweiligen 
treugeber-Kapitalanteils wird als Haftsumme in das 
Handelsregister eingetragen. Abweichend davon be-
tragen die mit der Hafteinlage identische Pflichteinlage 
der treuhand-Kommanditistin zunächst 1.000 €  und die 
Kapitaleinlage Herrn Hans-Jürgen Döhles 5.000 €, wo-
von 1.000 € die Hafteinlage ausmachen. (§ 4 Ziffer 2 und 
3 i.V.m. § 6 Ziffer 1 erster Absatz Gesellschaftsvertrag). 

8.2.8 Vertretung der Fondsgesellschaft/Geschäfts-
führung/ Vergütung der Komplementärin

Die Komplementärin führt die Geschäfte der Fonds-
gesellschaft und ist kraft Gesetzes alleinvertretungs-
berechtigt; sie ist von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit. Zu weiteren Einzelheiten hierzu siehe § 9 
Ziffer 1 und Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrags.

Die Komplementärin ist berechtigt, alle Handlungen, die 
nicht über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinaus-
gehen, vorzunehmen (siehe dazu den Beispielskatalog 
in § 9 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrags).

Der Beschlussfassung durch die Gesellschafter unter-
liegen sämtliche wesentlichen Geschäftsvorgänge (sie-
he dazu den Beispielskatalog in § 9 Ziffer 4 des Gesell-
schaftsvertrags).

Die Komplementärin erhält für die Übernahme der 
persönlichen Haftung eine erstmals für das endende 
Geschäftsjahr am 31. Dezember 2011 eine Vergütung 
in Höhe von jeweils 10.000 € jährlich und für ihre Ge-
schäftsführungstätigkeit eine Vergütung von jährlich 
120.000 €. Daneben erhält sie einen jährlichen Betrag 
von 0,40% bezogen auf die zum 31. Dezember eines 
Jahres bestehenden nominellen Kapitalanteile (ohne 
Agio) aller Gesellschafter einschließlich des Gründungs-
kapitals, mit dem sämtliche Verwaltungskosten sowie 
die Kosten für die Anlegerbetreuung der Komplementä-
rin abgegolten sind. Diese Vergütungen verstehen sich 
jeweils zuzüglich etwaig anfallender Umsatzsteuer und 
werden im Verhältnis der Gesellschafter zueinander als 
Aufwand der Gesellschaft und steuerlich als Betriebs-
ausgaben behandelt.

Zudem erhält die Komplementärin nachrangig zu den 
anderen Gesellschaftern eine Erfolgsvergütung, die in 
8.2.16 beschrieben und in § 17 Ziffer 3 und Ziffer 4 Ge-
sellschaftsvertrag geregelt ist. Zudem erhält die Kom-
plementärin im Falle der Auflösung und liquidation der 
Fondsgesellschaft eine Vergütung von 0,75% der Ver-
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kaufserlöse aus der liquidation, wenn sie als liquidator 
handelt (vgl. § 26 Ziffer 2 Gesellschaftsvertrag). (vgl. zu 
den Vergütungen auch die Übersicht in 8.7 und Kapitel 
7 „Plan- und Prognoserechnungen“).

8.2.9 treuhänder/treuhand- und Verwaltungsvertrag/
Vergütungen/ Wesentliche Rechte und Pflichten

treuhänderin i.S.d. § 12 Abs. 3 VermVerk-ProspV ist die 
IntEGRA treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungs-
gesellschaft (Firma) mit Sitz in München und der Ge-
schäftsanschrift Innere Wiener Straße 17, 81667 Mün-
chen. Rechtsgrundlage der tätigkeit der treuhänderin 
ist der jeweilige treuhand- und Verwaltungsvertrag in 
Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag der Fondsge-
sellschaft. Die treuhänderin hat folgende Aufgaben: Die 
treuhänderin hält ihre Kommanditeinlage für die Dauer 
der laufzeit der Fondsgesellschaft im Außenverhältnis 
als einheitlichen Gesellschaftsanteil im eigenen namen, 
handelt aber im Auftrag und für Rechnung der treugeber. 
Die Haftsumme der treuhänderin für die treuhänderisch 
gehaltenen Kapitalanteile und die Haftsumme jedes als 
direkt beteiligten Kommanditist beteiligten Anlegers be-
tragen jeweils 1 % des jeweils gezeichneten Kapitals. 

Die treuhänderin erhält für die Übernahme und Einrich-
tung der treuhandschaft/Übernahme und Einrichtung der 
Betreuung der Kommanditisten sowie die Besorgung der 
Eintragungen der Kommanditisten im Handelsregister 
eine einmalige Vergütung in Höhe von 0,14 % bezogen 
auf alle am Ende der Platzierungsphase (31. Dezember 
2011 bzw. bei Verlängerung 31. Dezember 2012) beste-
henden nominellen Kapitalanteile (ohne Agio). Für die 
laufende tätigkeit der treuhandschaft/Übernahme der 
Betreuung der Kommanditisten erhält die treuhänderin 
für jedes Jahr ab dem Jahr 2011  jeweils eine Vergütung 
in Höhe von 0,24 % p.a., stets bezogen auf die zum 
31. Dezember eines Jahres bestehenden nominellen Ka-
pitalanteile (ohne Agio). Für jedes Geschäftsjahr  wird der 
Vergütungsanspruch zum 31. Dezember fällig; ab dem 
1. Januar 2012 erhält die treuhänderin vierteljährliche 
Abschlagszahlungen auf die voraussichtliche Vergütung 
zum Jahresende. Ab dem 1. Januar 2012 erhöht sich die-
se Vergütung um jährlich 2,0 % vom Vergütungsbetrag 
des Vorjahres.

Diese Vergütungen verstehen sich jeweils zuzüglich 
etwaig anfallender Umsatzsteuer und werden im Ver-
hältnis der Gesellschafter zueinander als Aufwand der 
Gesellschaft und steuerlich als Betriebsausgaben be-
handelt. Rechnerisch sind an ihnen somit auch alle Ge-
sellschafter der Fondsgesellschaft beteiligt, die weder 
als treugeber noch als Direktkommanditist mit Verwal-
tungsmandat leistungen der treuhänderin aus dem 
treuhand- und Verwaltungsvertrag erhalten.

neben den vorgenannten Vergütungen im Zusammen-
hang mit ihrer Gesellschafterstellung und der Übernah-
me des treuhand- und Verwaltungsmandats erhält die 
treuhänderin aus einem Vertrag für steuerliche Beratung 
der Fondsgesellschaft eine Dienstleistungsvergütung. 
(vgl. zu den Vergütungen auch die Übersicht in 8.7 und 
Kapitel 7 „Plan- und Prognoserechnungen“)

Die treuhänderin hat die folgenden wesentlichen Rech-
te und Pflichten: Die treuhänderin wird die Rechte und 
Pflichten gegenüber der Fondsgesellschaft nach den 
schriftlich zu erteilenden Weisungen der als treugeber 
beteiligten Anleger ausüben. Die treuhänderin erteilt 
im treuhand- und Verwaltungs-Vertrag dem treugeber 
Vollmacht zur Ausübung der mitgliedschaftlichen Rech-
te, insbesondere der Stimm-, Informations-, Kontroll- 
und Widerspruchsrechte aus der treuhänderisch ge-
haltenen Kommanditbeteiligung. Soweit der treugeber 
unmittelbar handelt, übt die treuhänderin ihre mitglied-
schaftlichen Rechte nicht aus. Soweit der treugeber 
die ihm eingeräumten Gesellschafterrechte nicht selbst 
wahrnimmt, wird die treuhänderin die Rechte nach den 
Weisungen des treugebers ausüben. Weisungen müs-
sen schriftlich erfolgen. Erhält die treuhänderin keine 
Weisung oder ist sie nicht gesondert vom treugeber zur 
Stimmrechtsausübung bevollmächtigt worden, wird sie 
sich der Stimme insoweit enthalten. Die treuhänderin 
kann die Stimmrechte für teile ihres Kommanditanteils 
daher unterschiedlich ausüben. 

Die treuhänderin nimmt ferner die mit der Beteiligung 
verbundenen Rechte und Pflichten für direkt beteiligte 
Kommanditisten in offener Stellvertretung wahr, wenn 
diese sich für die Fortführung des treuhand- und Ver-
waltungsvertrags entscheiden. Anleger, die sich dazu 
entscheiden, in die Stellung des Direktkommanditisten 
zu wechseln, können die treuhänderin beauftragen, die 
aus der dann direkt gehaltenen Kommanditbeteiligung 
resultierenden Rechte, insbesondere Stimm-, Informa-
tions-, Kontroll- und Widerspruchsrechte, im namen und 
auf Weisung des Kommanditisten auszuüben. Die treu-
händerin macht von dieser Vollmacht Gebrauch, soweit 
der Kommanditist nicht selbst oder durch einen Vertreter 
seine Rechte ausübt. Weisungen müssen schriftlich erfol-
gen. Erhält die treuhänderin im Vorfeld einer Beschluss-
fassung der Gesellschafter keine Weisung oder erhält sie 
die Weisung nach einer von ihr gesetzten angemessenen 
Frist verspätet, wird sie sich der Stimme enthalten. 

Die treuhänderin ist kein mit der Fondsgesellschaft, 
der Komplementärin, der Anbieterin oder der Invest-
mentberaterin verbundenes Unternehmen. Auch ihre 
Gesellschafter und Geschäftsführer sind nicht mittelbar 
oder unmittelbar an den vorgenannten Gesellschaften 
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beteiligt oder als deren organmitglieder tätig. Die treu-
händerin ist aber personenidentisch mit der Mittelver-
wendungskontrolleurin. Interessenskonflikte können 
sich für die treuhänderin daher daraus ergeben, dass 
sie auch als Mittelverwendungskontrolleurin agiert und 
daraus, dass sie in vergleichbar strukturierten Fonds-
gesellschaften mit vergleichbaren Anlageschwerpunkt 
ebenfalls treuhänderin ist (vgl. hierzu Abschnitt 4.3.13 
des Risikokapitels). Weitere Umstände oder Beziehun-
gen, die Interessenkonflikte der treuhänderin begrün-
den können, existieren nicht.

8.2.10 Dauer und Kündigung des treuhand- und  
Verwaltungsvertrags; Kosten

Die Dauer des treuhandvertrages/Verwaltungsvertrages ist 
unbestimmt und endet - ohne Erklärung einer Kündigung 
– mit Abschluss der liquidation der Fondsgesellschaft 
oder dem individuellen Ausscheiden des treugebers aus 
der Fondsgesellschaft, dem Ausscheiden der treuhand-
Kommanditistin aus der Fondsgesellschaft in ihrer Funk-
tion als treuhänderin hinsichtlich des für den treugeber 
gehaltenen (teil-)Kommanditanteils oder mit dem Vollzug 
des Wechsels der treuhand-Kommanditistin, wobei in die-
sem Fall der treuhandvertrag/Verwaltungsvertrag mit der 
neuen treuhand-Kommanditistin fortgesetzt wird. 

Der treuhandvertrag/Verwaltungsvertrag kann von je-
dem treugeber jederzeit mit einer Frist von vier Wochen 
zum Monatsende gekündigt werden, wobei für den 
treuhandvertrag die Kündigung frühestens ab dem 1. 
Januar 2012 möglich ist. 

Endet der treuhandvertrag und bleibt der treugeber oder 
seine Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolger an der Fonds-
gesellschaft direkt als Kommanditist beteiligt, wird mit 
Beendigung des treuhandvertrages ein Verwaltungsver-
trag mit der treuhand-Kommanditistin begründet, wenn 
der treugeber sich in seiner Kündigungserklärung nach 
§ 15 Ziffer 4 des treuhand- und Verwaltungsvertrags für 
einen solchen Verwaltungsvertrag entscheidet. 

Das Recht der treuhand-Kommanditistin zur ordentli-
chen Kündigung des treuhandvertrages und des Ver-
waltungsvertrages ist ausgeschlossen. Das Recht der 
treugeber und der treuhand-Kommanditistin zur fristlo-
sen Kündigung des treuhandvertrags/ Verwaltungsver-
trags aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wich-
tiger Grund gelten für die treuhand-Kommanditistin 
auch die Umstände, welche im Falle einer unmittelbaren 
Beteiligung des treugebers an der Fondsgesellschaft 
dessen Ausschluss aus der Fondsgesellschaft recht-
fertigen würden. Kündigt die treuhand-Kommanditistin 
den treuhandvertrag, darf sie zugleich auch eine (teil-)
Kündigung ihrer Kommanditbeteiligung in Ansehen 

des für den betreffenden treugeber gehaltenen teils 
entsprechend den Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages erklären. Die Höhe und die Fälligkeit eines in 
diesem Falle anfallenden Abfindungsguthabens richten 
sich nach § 24 des Gesellschaftsvertrages.

Jede Kündigung hat schriftlich durch eingeschriebe-
nen Brief (Einwurfeinschreiben) zu erfolgen. Bei einer 
Kündigung des treuhandvertrags hat der treugeber zu 
entscheiden, ob er seine Beteiligung an der Fondsge-
sellschaft als Direktkommanditist von der treuhand-
Kommanditistin im Rahmen eines Verwaltungsvertrags 
verwalten lassen möchte. Die treuhand-Kommanditistin 
hat diesbezüglich jedem treugeber im treuhand- und 
Verwaltungsvertrag bereits das Angebot gemacht, mit 
ihr im Fall der Kündigung des treuhandvertrags und der 
Beteiligung des treugebers als Direktkommanditist einen 
Verwaltungsvertrag abzuschließen. Soweit der treugeber 
nicht bereits in seiner Kündigungserklärung selbst dieses 
Angebot annimmt, wird die treuhand-Kommanditistin ihn 
nach Erhalt der Kündigung nochmals auf dieses Angebot 
hinweisen und den treugeber bitten, sich für oder gegen 
eine Annahme des Angebots binnen einer Frist von 14 
tagen oder einer im Einzelfall anderen von der treuhand-
Kommanditistin gesetzten längeren Frist zu entscheiden. 
nimmt der treugeber dieses Angebot nicht innerhalb der 
genannten Fristen an, kommt kein Verwaltungsvertrag 
zustande und der treugeber muss seine Kommanditbe-
teiligung selbst verwalten.

Bei Beendigung des treuhandvertrages nach Ausführung 
des treuhandauftrages hat die treuhand-Kommanditistin 
dem treugeber den für diesen treuhänderisch gehaltenen 
teil seines Kommanditanteils zu übertragen, soweit nicht 
eine der in § 15 Ziffer 6 und 7 des treuhand- und Verwal-
tungsvertrags genannten Ausnahmen eingreift.

8.2.11 Kündigung der Beteiligung an der Fondsgesell-
schaft nur aus wichtigem Grund, Ausschluss 
und Ausscheiden 

Jeder Gesellschafter kann den Gesellschaftsvertrag nur 
aus wichtigem Grund schriftlich gegenüber der Komple-
mentärin kündigen. Das Recht zur ordentlichen Kündi-
gung ist ausgeschlossen. Die treuhand-Kommanditistin 
ist auch dann zur Kündigung einzelner treuhänderisch 
gehaltener Kapitalanteile befugt, wenn das treuhand- 
und Verwaltungsverhältnis mit dem jeweiligen treugeber 
wirksam beendet wurde, ohne dass der treuhänderisch 
gehaltene Kapitalanteil von der treuhand-Kommanditis-
tin auf den treugeber oder Dritte übertragen wird bzw. 
übergeht. Daneben kann die treuhand-Kommanditistin 
das Gesellschaftsverhältnis auch insoweit kündigen, als 
in der Person des treugebers ein wichtiger Grund vor-
liegt, der bei dessen Beteiligung als Direktkommanditist 
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zu dessen Ausschluss nach den gesellschaftsvertragli-
chen Regelungen berechtigen würde.
 
Die Fondsgesellschaft kann Gesellschafter aus wichti-
gem Grund ausschließen. Die treuhand-Kommanditistin 
kann mit dem treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteil 
eines solchen treugebers ausgeschlossen werden, in 
dem ein wichtiger Grund vorliegt. Ein solcher Ausschluss 
bedarf grundsätzlich eines Gesellschafterbeschlusses 
mit der einfachen Mehrheit der abgegeben Stimmen 
sowie der Zustimmung der Komplementärin. ohne Ge-
sellschafterbeschluss kann die Komplementärin einen 
Gesellschafter ausschließen, wenn die treuhand-Kom-
manditistin teilweise wegen in der Person eines treu-
gebers liegender Umstände (Insolvenz, Pfändung des 
Gesellschaftsanteils) ausgeschlossen wird oder wenn 
ein treugeber/Kommanditist mit seinen Einzahlungsver-
pflichtungen im Verzug ist. In gleicher Weise und unter 
den gleichen Voraussetzungen kann die Komplementä-
rin den Ausschluss eines Kommanditisten erklären, in 
dessen Person die vorgenannten Umstände (Insolvenz, 
Pfändung des Gesellschaftsanteils) eingetreten sind 
oder der mit der Erfüllung seiner Einlageverpflichtungen 
in Verzug ist. Angesicht dessen, dass Anleger grund-
sätzlich erst mit Volleinzahlung des gezeichneten Kapi-
tals nebst vereinbarten Agios als treugeber der Gesell-
schaft mittelbar beitreten, kommt ein Ausschluss eines 
treugebers nur dann in Betracht, wenn dieser entweder 
abweichend von der vorstehenden Grundregel trotz un-
terbliebener Volleinzahlung der Gesellschaft mittelbar 
beigetreten ist oder wenn dessen Einzahlungspflicht im 
nachhinein, z.B. durch unwirksame Einzahlung, wieder 
auflebt. 

Eine wirksame Kündigung oder ein wirksamer Aus-
schluss eines Gesellschafters bewirkt das Ausscheiden 
des Gesellschafters aus der Fondsgesellschaft, die mit 
den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt wird. Abwei-
chend hiervon wird die Fondsgesellschaft aufgelöst, 
wenn die Komplementärin oder die treuhand-Kom-
manditistin ausscheiden und ihre Rechtstellung nicht 
im Zeitpunkt des Ausscheidens auf Rechtsnachfolger 
übergehen. Die Gesellschafter können in diesen Fällen 
eine Fortsetzung der Gesellschaft beschließen, wenn sie 
eine neue Komplementärin bzw. eine neue treuhand-
Kommanditistin ernennen. 

Weitere Einzelheiten zu den Regelungen zur Kündigung, 
zum Ausschluss und zum Ausscheiden ergeben sich 
aus §§ 22, 23 des Gesellschaftsvertrags und §§ 13, 15 
des treuhand- und Verwaltungsvertrags. Differenzierte 
Regelungen zum Ausschluss eines treugebers/Anlegers 
wegen Zahlungsverzug finden sich überdies in § 6 Ziffer 
6 des Gesellschaftsvertrags und § 3 Ziffer 4-7 des treu-
hand- und Verwaltungsvertrags.

8.2.12 Abfindung bei Ausscheiden aus der  
Gesellschaft 

Scheidet ein Gesellschafter aus der Fondsgesellschaft 
aus (z.B. durch Kündigung oder Ausschluss), erhält er 
für seine Beteiligung am Gesellschaftsvermögen eine 
Abfindung in Geld. Die Abfindung bemisst sich nach der 
Höhe des Wertes der Beteiligung des ausscheidenden 
Gesellschafters nach der Auseinandersetzungsbilanz 
zum Stichtag des Ausscheidens oder dem letzten Bi-
lanzstichtag vor dem Ausscheiden, falls der Stichtag des 
Ausscheidens nicht der 31. Dezember sein sollte, in der 
die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft mit ihrem Zeitwert angesetzt werden. Der von der 
Komplementärin nach pflichtgemäßem Ermessen fest-
gestellte Zeitwert wird von einer Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft oder einem Wirtschaftsprüfer bestätigt. Von 
dem festgestellten Wert sind ein Sicherheitsabschlag in 
Höhe von 15% sowie die Kosten der Bestätigung der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. des Wirtschafts-
prüfers zu saldieren. 

Das entsprechende Abfindungsguthaben ist innerhalb 
von sechs Monaten nach Wirksamwerden der Beendi-
gung des Beteiligungsverhältnisses auszuzahlen. Im Fall 
des rückwirkenden Ausschlusses aus der Gesellschaft 
ist auf den Zeitpunkt der Erklärung des Ausschlusses/
Ausscheidens abzustellen. Wenn es die liquiditätslage 
der Gesellschaft erfordert, kann die Gesellschaft verlan-
gen, das Abfindungsguthaben vom Ende des Zeitraums 
nach Satz 1 bei einer Verzinsung von 5 % p.a. in maximal 
drei gleichen Jahresraten zu tilgen. Die erste tilgungs-
rate ist sechs Monate nach dem Ausscheiden fällig. Die 
Zinsen sind mit den tilgungsraten zu entrichten. Die Ge-
sellschaft ist jederzeit berechtigt, das Abfindungsgutha-
ben ganz oder in größeren Raten auszuzahlen.

Scheidet ein treugeber aus der Gesellschaft durch Kün-
digung des treuhand- und Verwaltungsvertrags aus und 
übernimmt weder der treugeber als Direktkommandi-
tist, noch die treuhand-Kommanditistin oder ein Dritter 
den gekündigten treuhänderisch gehaltenen Kapitalan-
teil, so steht – nach entsprechender Herabsetzung des 
Kommanditanteils der treuhand-Kommanditistin – der 
Abfindungsanspruch dem treugeber unmittelbar zu.

Scheidet ein Gesellschafter wegen teilweiser oder voll-
ständiger nichterbringung seiner Einlage (rückwirkend) 
aus der Fondsgesellschaft aus, steht ihm der vorge-
nannte Abfindungsanspruch nur in einem solchen Anteil 
zu, der dem Anteil seiner erbrachten Einlage im Verhält-
nis zu den nominalwerten der von ihm gezeichneten 
Kapitalanteile entspricht. Die Fondsgesellschaft erhält 
in diesem Fall zudem insbesondere mindestens das auf 
die ursprüngliche Beteiligung des ausscheidenden Ge-
sellschafters vereinbarte Agio erstattet, soweit der aus-



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

»privilegiert investieren« |  69

scheidende Gesellschafter dieses nicht bereits geleistet 
hat. Der Erstattungsbetrag ist höher anzusetzen, wenn 
die Gesellschaft einen höheren Schaden nachweist. 
Dies gilt entsprechend für den mittelbaren Ausschluss 
von treugebern, die trotz noch nicht erfolgter Vollein-
zahlung des gezeichneten Kapitals nebst vereinbartem 
Agio bereits mittelbar der Gesellschaft beigetreten sind 
und die wegen teilweiser oder vollständiger nichterbrin-
gung seiner Einlage (rückwirkend) als treugeber mittel-
bar ausgeschlossen wurden.
In den übrigen Fällen der teilweisen oder vollständigen 
nichterbringung der Einlage eines Anlegers führt diese 
nichterbringung dazu, dass der Anleger gar nicht an der 
Gesellschaft beteiligt wird und im Falle eines bei Verzug 
zulässigen Rücktritts der treuhand-Kommanditistin von 
dem treuhandvertrag von der Gesellschaft nur bereits 
eingezahlte Beträge abzüglich des vereinbarten Agiobe-
trags erhält. 

Der Gesellschaftsvertrag und der treuhand- und Ver-
waltungsvertrag sehen zudem vor, dass anstelle eines 
Ausschlusses wegen Zahlungsverzug der Kapitalanteil 
eines Gesellschafters oder treuhänders an der Gesell-
schaft auf einen Betrag herabgesetzt werden kann, der 
die Voraussetzungen der Mindestbeteiligung und Stü-
ckelung wahrt und von den bereits geleisteten Beträgen 
gedeckt ist. Für den übrigen Betrag des ursprünglich 
gezeichneten Kapitalanteils, der über die Herabsetzung 
hinaus geht, gelten die vorgenannten Regelungen.

Weitere Einzelheiten zu den Abfindungsregelungen erge-
ben sich aus § 24 des Gesellschaftsvertrags. Differenzierte 
Regelungen zum Ausscheiden eines treugebers/Anlegers 
wegen Zahlungsverzug finden sich überdies in § 6 Ziffer 6, 
24 Ziffer 2 und 4 des Gesellschaftsvertrags und § 3 Ziffer 
4-7 des treuhand- und Verwaltungsvertrags.

8.2.13 Einschränkung der freien Handelbarkeit der 
Vermögensanlagen, Übertragung und Belastung 
der Beteiligung eines Anlegers

Da es keinen etablierten Zweitmarkt für geschlossene 
Fonds gibt, ist die freie Handelbarkeit der Vermögens-
anlage und voraussichtlich eine Veräußerung der Ver-
mögensanlage nicht oder nicht zu einem angemessenen 
Preis möglich. Vor der Veräußerung und Übertragung 
sollten die steuerlichen Konsequenzen mit dem per-
sönlichen Steuerberater erörtert werden. Zudem ist eine 
Übertragung der Beteiligung nach dem Gesellschafts-
vertrag an weitere Voraussetzungen gebunden, die 
nachfolgend beschrieben werden.

Jeder treugeber/Kommanditist kann seine Beteiligung an 
der Gesellschaft ganz oder teilweise nur mit allen Rechten 

und Pflichten mit Wirkung zum 1. Januar des jeweiligen 
folgenden Jahres auf Dritte übertragen oder in sonstiger 
Weise darüber verfügen. Der veräußerungswillige Ge-
sellschafter/treugeber hat seine Veräußerungsabsicht 
der Komplementärin spätestens bis zum 1. Dezember 
eines jeden Geschäftsjahres schriftlich mitzuteilen, an-
dernfalls ist die Veräußerung der Beteiligung erst mit Wir-
kung zum 1. Januar des übernächsten Jahres möglich. 
 
Eine solche Verfügung ist nur wirksam, wenn (i) der 
Rechtsnachfolger in alle Rechte und Pflichten des aus-
scheidenden Kommanditisten/treugebers aus diesem 
Gesellschaftsvertrag und in den treuhand- und Ver-
waltungsvertrag eintritt, (ii) der Rechtsnachfolger ein 
geeigneter Anleger im Sinne des § 5 Ziffer 2 des Ge-
sellschaftsvertrags ist, (iii) der Rechtsnachfolger mit der 
Mindestbeteiligung nach § 5 Ziffer 3 des Gesellschafts-
vertrags an der Gesellschaft beteiligt sein wird und (iv) 
die Komplementärin ihre Zustimmung nach Maßgabe 
der nachfolgenden Absätze erteilt hat. Die Komplemen-
tärin darf ihre Zustimmung nur aus wichtigem Grund, 
z.B. steuerrechtlichen Gründen und wie in § 19 Ziffer 
2 des Gesellschaftsvertrags weiter ausgeführt, verwei-
gern. Soll sich der Rechtsnachfolger als Direktkom-
manditist an der Fondsgesellschaft beteiligen, kann 
die Komplementärin ihre Zustimmung zudem davon 
abhängig machen, dass der Rechtsnachfolger eine un-
widerrufliche, über den tod hinaus geltende, von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreiende Handelsre-
gistervollmacht erteilt die den Bevollmächtigten berech-
tigt, im namen des Vollmachtgebers alle Erklärungen 
gegenüber dem Handelsregister abzugeben und entge-
genzunehmen, an denen ein Kommanditist mitzuwirken 
verpflichtet ist.
 
Abweichend von dem Vorgenannten ist die Verpfändung 
oder Sicherungsabtretung einer Beteiligung an ein Kre-
ditinstitut nur zum Zwecke der Finanzierung der Betei-
ligung zulässig. Für ihre Wirksamkeit bedarf es von den 
vorgenannten Voraussetzungen allein der Zustimmung 
der Komplementärin.

Die Übertragung der Beteiligung eines Anlegers, der 
sich als treugeber oder als Direktkommanditist mit Ver-
waltungsmandat an der Fondsgesellschaft beteiligt hat, 
auf einen Rechtsnachfolger bedarf neben den im Ge-
sellschaftsvertrag vorgesehenen vorgenannten Voraus-
setzungen zudem der Zustimmung der treuhand-Kom-
manditistin. Die treuhand-Kommanditistin stimmt der 
Übertragung nur zu, sofern der Erwerber die Bedingun-
gen des treuhand- und/oder Verwaltungsvertrags und 
des Gesellschaftsvertrags anerkennt und übernimmt 
und insbesondere etwaige mit der Übertragung verbun-
denen zusätzlichen Kosten übernimmt.
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Die treuhand-Kommanditistin unterliegt für eine Über-
tragung ihrer Beteiligung abweichenden Regelungen. 
Eine gänzliche oder teilweise Übertragung von ihr ge-
haltener Kapitalanteile auf ihre treugeber ist zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt ohne Zustimmung der Komple-
mentärin sowie anderer Gesellschafter möglich. Ein 
Wechsel der treuhand-Kommanditistin als solches ist 
durch Gesellschafterbeschluss möglich. 

Weitere Einzelheiten zu den Regelungen zur Übertra-
gung der Beteiligung eines Anleger ergeben sich aus 
§ 19 des Gesellschaftsvertrags und §§ 10, 11 des treu-
hand- und Verwaltungsvertrags.

8.2.14 Mit der Vermögensanlage verbundene Rechte 
der treugeber/Kommanditisten

Die Anleger haben über das Überwachungsrecht nach 
§ 166 HGB hinaus das Recht, jederzeit die Handelsbü-
cher und die Papiere der Fondsgesellschaft durch einen 
zur Verschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen 
auf eigene Kosten einsehen zu lassen sowie von der 
Geschäftsführung alle erforderlich erscheinenden Auf-
klärungen zu verlangen. 

Jeder Anleger besitzt aufgrund seiner Beteiligung 
Stimmrechte. Für je 1.000 EUR Kapitalanteil wird eine 
Stimme gewährt (vgl. auch Abschnitt 8.2.15).  

Grundsätzlich nehmen die Anleger am Gewinn und Verlust 
sowie am liquidationserlös teil sowie haben einen An-
spruch auf Ausschüttungen und Vorabentnahmen jeweils 
im Verhältnis ihrer Kapitalanteile (siehe dazu § 17 und 18 
des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft).

Zu den mit der Beteiligung verbundenen Kündigungsrech-
ten für Kommanditisten und treugeber siehe bereits die 
Ausführungen oben unter Abschnitten 8.2.10 und 8.2.11. 

Den Rechten der Gesellschafter und treugeber stehen 
Pflichten wie die Erbringung der Einlage und des Agios 
sowie weitere treuepflichten gegenüber. 

Die mit der Vermögensanlage verbundenen Rechte der zu-
künftig beitretenden Anleger weichen mit den im Abschnitt 
8.2.2 „Gründungsgesellschafter/Hauptmerkmale der An-
teile“ (S. 60) dargestellten Hauptmerkmalen der Anteile der 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung vorhandenen der-
zeitigen Gesellschafter wie folgt ab: Die Komplementärin 
ist nicht am Kapital der Fondsgesellschaft beteiligt und die 
beiden Kommanditisten haben Hafteinlagen übernommen, 
die von den für zukünftig beitretende Gesellschafter fest-
gelegten Grundsätzen abweichen (vgl. Abschnitt 8.2.2, S. 
60 f.). Das Stimmrecht der Komplementärin ist abweichend 

zu dem Stimmrecht der Kommanditisten und zukünftig 
beitretenden Anleger geregelt; insbesondere bestehen Zu-
stimmungsvorbehalte zugunsten der Komplementärin (vgl. 
Abschnitt 8.2.15, S.70 f.). Die Komplementärin der Fonds-
gesellschaft ist erst dann am Gewinn beteiligt, wenn die 
Anleger ihr Kapital zuzüglich einer Rendite von 12% p.a. 
(Hurdle-Rate) erhalten haben, und erhält 60% des darüber 
hinausgehenden Gewinns. Ferner erhalten die Komple-
mentärin und die treuhand-Kommanditistin, die derzeitige 
Gesellschafter sind, anders als die zukünftig beitretenden 
Anleger Vergütungen von der Fondsgesellschaft. Die zu-
künftig beitretenden Anleger haben im Unterschied zur 
Komplementärin der Fondsgesellschaft über das Überwa-
chungsrecht nach § 166 HGB hinaus das Recht, jederzeit 
die Handelsbücher und die Papiere der Fondsgesellschaft 
durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Sachver-
ständigen auf eigene Kosten einsehen zu lassen sowie 
von der Komplementärin alle erforderlich erscheinenden 
Aufklärungen zu verlangen. Darüber hinaus stimmen die 
Hauptmerkmale der Anteile der derzeitigen Gesellschafter 
mit denen der zukünftig beitretenden Anleger überein.

8.2.15 Gesellschafterbeschlüsse

Gesellschafterbeschlüsse werden nach der gesetzlichen 
Grundvorstellung in Gesell schafter versammlungen (§ 13) 
gefasst. In Abweichung hiervon werden Gesellschaf-
terbeschlüsse der Gesellschaft jedoch grundsätzlich 
außerhalb der Gesellschafterversammlung in textform 
(§ 126 b BGB; u.a. Brief, telefax, Computerfax oder E-
Mail) gefasst (Ab stimmungs verfahren in textform, § 14) 
oder, soweit dies gesetzlich zulässig ist, durch elektroni-
sche Abstimmung durch ein von der Gesellschaft einzu-
richtendes Internet-Voting Portal (elektronisches Abstim-
mungsverfahren, § 15) gefasst.

Für je 1.000 € Kapitalanteil wird eine Stimme gewährt. 
Die Komplementärin hat bei Abstimmungen, die in ihre 
Rechtstellung eingreifen, 10% der Stimmen aller vor-
handenen Kapitalanteile der treugeber/Kommanditisten. 
Änderungen des Gesellschaftsvertrags, der Wechsel der 
treuhand-Kommanditistin, der Ausschluss von Gesell-
schaftern, die Zulassung weiterer Kommanditisten/treu-
geber nach der Platzierungsphase und Verlängerung der 
Fondsgesellschaft über den 31. Dezember 2016 bedarf 
eines mit 75% (bzw. im Fall des Ausschlusses eines Ge-
sellschafters von 50%) der abgegebenen Stimmen ge-
fassten Gesellschafterbeschlusses und, unabhängig von 
einer Betroffenheit der Komplementärin, stets deren Zu-
stimmung. Die treuhand-Kommanditistin ist berechtigt, 
ihr Stimmrecht gespalten auszuüben. Die Ausübung der 
mit der Beteiligung als treugeber oder Kommanditist ver-
bundenen Stimmrechte durch die treuhand-Kommandi-
tistin ist oben unter 8.2.9 näher beschrieben. 
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8.2.16 Gewinnverteilung, Zahlung des Frühzeichner-
Bonus und Ausschüttungen 

Die Gesellschafter/treugeber sind grundsätzlich und 
vorbehaltlich nachstehender Absätze im Verhältnis ihrer 
Kapitalanteile (ohne Agio) an den Gewinnen und Verlus-
ten der Gesellschaft sowie an deren liquidationserlösen 
beteiligt. Sie nehmen jedoch jeweils, soweit rechtlich 
zulässig, in voller Höhe an den Gewinnen und Verlus-
ten der Gesellschaft für alle Geschäftsjahre bis zu ihrem 
Ausscheiden aus der Gesellschaft oder bis zur Auflö-
sung der Gesellschaft teil, unabhängig davon, in wel-
chem Geschäftsjahr ihr Beitritt zur Gesellschaft als treu-
geber oder Direktkommanditist wirksam geworden ist. 
Entsprechend sind solche treugeber/ Direktkommandi-
tisten, die – im Falle einer Platzierungsverlängerung über 
den 31. Dezember 2011 hinaus bis zum 31. Dezember 
2012 – erst im Geschäftsjahr 2012 der Gesellschaft bei-
treten, auch an den Gewinnen und Verlusten der Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2011 beteiligt. Abweichend 
von dieser Gewinnverteilung gilt jedoch, dass Gesell-

schafter nur für solche Geschäftsjahre gewinnberechtigt 
sind, in denen sie die Einzahlung auf ihren Kapitalanteil 
vollständig bewirkt haben und diese Einzahlung nicht an 
sie zurückgeflossen ist (mit Ausnahme einer Rückzah-
lung im Rahmen von Ausschüttungen). 

Aus den ausschüttungsfähigen Gewinnen wird zunächst 
der einmalige Frühzeichnerbonus gezahlt (vgl. Abschnitt 
8.2.6). Gewinne und liquidationserlöse verteilen sich 
danach allein auf die Gesellschafter im Verhältnis ihrer 
Kapitalanteile, bis diese ihr eingezahltes Kapital und 
eine Rendite von 12% p.a. hierauf für die gesamte Dau-
er der Gesellschaft (Vorzugs-Ausschüttung) erhalten 
haben (ohne Berücksichtigung des Frühzeichnerbo-
nus). Gewinne und liquidationserlöse, die diese Vor-
zugsausschüttung  übersteigen (ohne Berücksichtigung 
des Frühzeichnerbonus), entfallen zu 40% auf die Ge-
sellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile und über 
ihre Beteiligung an der Komplementärin zu 60% an das 
Fondsmanagement. (vgl. hierzu § 17 Ziffer 3 und Ziffer 4 
des Gesellschaftsvertrags).

Anteil Gesellschafter Anteil Komplementärin 
(Erfolgsvergütung)

Einlage (Gesamtsumme aller Kapitalanteile) - 20.000.000 € 0 €

Ausschüttungen und Vorab-Entnahmen an Gesellschafter:
a) Frühzeichnerbonus im Jahr 2012  

(Annahme: den Bonus von 6 % erhalten rechnerisch 50% 
der Gesellschafter/treugeber)

b) Weitere Ausschüttungen in den Jahren 2013 und 2014
c) (Schluss-) Ausschüttung von Vermögen und liquidations-

erlös im Jahr 2015

600.000 €

4.800.000 €
29.200.000 €

0 €

0 €
0 €

Gesamtausschüttung:
1) Frühzeichnerbonus
2) Kapitalrückführung
3) Verteilung von 12.000.000 € 

an Gesellschafter (5 Jahre á 12% Vorzugs-Ausschüttung/
Hurdle-Rate) = 60% aller Kapitalanteile

4) Verteilung der weiteren 2.000.000 € (übersteigender Ge-
winn) im Verhältnis 40 : 60

34.600.000 €
600.000 €

20.000.000 €
12.000.000 €

800.000 €

0 €
0 €
0 €

1.200.000 €

Gesamtausschüttung: 33.400.000 € 1.200.000 €

Gesamtgewinn (nach Abzug geleisteter Einlage) 13.400.000 € 1.200.000 €

BEISPIELHAFTE Darstellung (Prognose)  
einer Gewinnverteilung bei einem angenommenen erwirtschafteten Erlös von 73% für die Gesellschafter (entspricht 
der Plan-Rendite von 14% p.a. zuzüglich des Frühzeichner-Bonus, der die Rendite erhöht und nicht als Vorab-
Gewinn gezahlt wird) bezogen auf die und zusätzlich zu der Gesamtsumme aller Kapitalanteile (ohne Agio)
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8.2.17 Mit der Vermögensanlage verbundene weitere 
Kosten

Der Anleger trägt über den Erwerbspreis hinaus die fol-
genden mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräu-
ßerung verbundenen weiteren Kosten:

Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Vermögens-
anlagen fallen für den Anleger die folgenden Kosten an: 

- Anleger haben grundsätzlich ein Agio in Höhe von  
5 % des Anlagebetrages zu zahlen. 

- Anleger tragen die für die Einzahlung ihrer Einlage 
anfallenden Kosten.

- Sich später als Direktkommanditisten beteiligende 
Anleger tragen die Kosten für die Handelsregis-
tervollmacht nach § 31 des Gesellschaftsvertrags, 
welche für die Beteiligung als Direktkommanditist 
erforderlich ist.

- Säumige Anleger tragen alle durch eine nicht bzw. 
nicht fristgerecht erbrachte Einlage bzw. ein nicht 
fristgerecht erbrachtes Agio verursachten Kos-
ten und Schäden der Fondsgesellschaft und der 
treuhand-Kommanditistin sowie ihre eigenen Auf-
wendungen, die ihnen im Zusammenhang mit dem 
Beteiligungsangebot entstanden sind, es sei denn, 
die Anleger haben die Säumnis nicht zu vertreten. 
Säumige Anleger haben vom Zeitpunkt der Fällig-
keit an auf den Betrag der verspäteten Einlage-
zahlung (zzgl. Agio) Verzugszinsen in Höhe von fünf 
Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basis-
zins gemäß § 247 BGB zu zahlen, es sei denn, sie 
haben die Säumnis nicht zu vertreten. 

- Im Falle der Herabsetzung der Einlage infolge  
eines Zahlungsverzugs hat der hiervon betroffe-
ne Anleger der treuhand-Kommanditistin bzw. 
der Fondsgesellschaft die diesbezüglichen Kos-
ten, mindestens aber eine Schadenpauschale 
in Höhe von 500 € zu ersetzen. Macht die treu-
hand-Kommanditistin bzw. die Fondsgesellschaft 
diese Schadenpauschale geltend, kann der be-
troffene Anleger einen geringeren Schaden bzw. 
das nichtvorliegen eines Schadens nachweisen. 
Im Falle der Rückabwicklung des Erwerbs der 
Vermögensanlage erhalten die Anleger, die ihrer  
Einlageverpflichtung bereits nachgekom-
men sind, ihre bereits eingezahlte Einlage 
und das Agio abzüglich entstandener Kosten.  
 
Eine Verzinsung erfolgt nicht. Vom Anleger individu-
ell getätigte Ausgaben werden nicht erstattet.

Im Zusammenhang mit der Verwaltung der Vermögens-
anlagen fallen für den Anleger die folgenden Kosten an: 

- Die Anleger tragen die Kosten für eine teilnahme an 
Gesellschafterversammlungen und eine eventuelle 
anderweitige Vertretung in Gesellschafterversamm-
lungen.

- Die Anleger haben die Kosten zu tragen, die  
verbunden sind mit der Ausübung des Rechts, 
jederzeit die Handelsbücher und die Papiere der 
Gesellschaft durch einen zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Sachverständigen einsehen zu lassen.

- Die Anleger haben, soweit eine Übersendung von 
Kontoauszügen, Belegen oder sonstigen Unter-
lagen im Rahmen des treuhand- und Verwaltungs-
Vertrags auf ihren Wunsch erfolgt, die Kosten dafür 
zu tragen.

- Die Anleger tragen die Kosten für Auskünfte aus dem 
Gesellschafterregister und dem treugeberregister.

- Der Anleger hat zusätzliche leistungen der treu-
hand-Kommanditistin im Rahmen des treuhand- 
und Verwaltungs-Vertrags zu vergüten. Darüber 
hinaus erstattet der Anleger der treuhand-Komman-
ditistin notwendige Aufwendungen, die diese in Aus-
führung dieses Vertrages tätigt, auf nachweis. Die 
Anleger haben die treuhand-Kommanditistin von 
allen Verbindlichkeiten schadlos und klaglos freizu-
halten, die im Zusammenhang mit der Begründung, 
dem Erwerb und der Verwaltung der treuhänderisch 
übernommenen Gesellschaftsbeteiligung bzw. der 
Verwaltung des Kommanditanteils stehen.

- Die treuhand-Kommanditistin behält sich vor, bei 
verspätet eingehenden Mitteilungen für den damit 
verbundenen Bearbeitungsmehraufwand für das 
jeweils betroffene Jahr 200 € zuzüglich der gesetzli-
chen Umsatzsteuer gegenüber dem betroffenen An-
leger geltend zu machen, es sei denn, dieser Anleger 
weist nach, dass ein Bearbeitungsmehraufwand gar 
nicht entstanden ist oder wesentlich geringer war.

- Zu den steuerlichen Auswirkungen der Vermögens-
anlage für den Anleger wird auf die Ausführungen in 
Kapitel 9 des Verkaufsprospekts verwiesen. Insbe-
sondere trägt der Anleger die in Bezug auf den ihm 
zugeordneten Kommanditanteil anfallenden persönli-
chen Steuern und eventuelle Steuerberatungskosten.

Im Zusammenhang mit der Veräußerung der Vermö-
gensanlagen oder einem Ausscheiden des Anlegers fal-
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len für den Anleger die folgenden Kosten an:

- Im Falle des Wechsels aus der treugeber- in die 
Kommanditistenstellung haben die Anleger alle 
durch die Übertragung der Beteiligung und durch 
die erforderliche Vollmachterteilung entstehenden 
Kosten, Auslagen, Gebühren (einschließlich notar- 
und Gerichtsgebühren) und Steuern zu tragen. 

- Sämtliche anfallenden Kosten einer Veräußerung der 
Vermögensanlage (treuhandbeteiligung oder Beteili-
gung als Direktkommanditist) des Anlegers sind durch 
den übertragenden Anleger und den Erwerber/Über-
nehmer gesamtschuldnerisch zu tragen, einschließ-
lich etwaiger Kosten einer für schenkungsteuerliche 
Zwecke erforderlichen Bewertung des Gesellschafts-
anteils. Darüber hinaus hat der Erwerber/ Überneh-
mer die Fondsgesellschaft und die übrigen Anleger 
von allen Vermögensnachteilen aufgrund des Gesell-
schafter- bzw. treugeberwechsels freizustellen.

- Für den Fall der Übertragung von Gesellschaftsan-
teilen, an denen die treuhand-Kommanditistin mit-
wirkt, haben die Anleger eine Gebühr in Höhe von 
200 € zuzüglich Umsatzsteuer zuzahlen. 

- Die bei der Fondsgesellschaft und der treuhand-
Kommanditistin durch einen Erbfall verursachten 
Kosten trägt der jeweils für den Erblasser eintre-
tende Kommanditist/ treugeber. Sämtliche etwaig 
anfallenden Kosten einer für erbschaftsteuerliche 
Zwecke erforderlichen Bewertung des Gesell-
schaftsanteils sind durch den/die Erben bzw. Ver-
mächtnisnehmer zu tragen.

- Im Falle des Ausscheidens eines Anlegers aus der 
Fondsgesellschaft hat dieser die Kosten der Be-
stätigung des Zeitwerts der Beteiligung durch eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. einen Wirt-
schaftsprüfer zu tragen. Der ausscheidende Anle-
ger hat der Fondsgesellschaft ferner alle Aufwen-
dungen zu ersetzen, die durch das Ausscheiden 
des Anlegers entstehen. Ansprüche der Fondsge-
sellschaft auf Schadensersatz bleiben unberührt, 
wenn der ausscheidende Anleger sein vorzeitiges 
Ausscheiden zu vertreten hat.

- Scheidet ein Anleger aus, wegen teilweiser oder 
vollständiger nichterbringung seiner Einlage (rück-
wirkend) aus der Fondsgesellschaft aus, erhält die 
Fondsgesellschaft mindestens das auf die ursprüng-
liche Beteiligung des ausscheidenden Anlegers ver-

einbarte Agio erstattet, soweit der ausscheidende 
Anleger dieses nicht bereits geleistet hat. Der Erstat-
tungsbetrag ist höher anzusetzen, wenn die Fonds-
gesellschaft einen höheren Schaden nachweist.

- Ein aus der Fondsgesellschaft ausscheidender An-
leger ist verpflichtet, die Fondsgesellschaft in Höhe 
des Gewerbesteuerbetrags zu entschädigen, den 
die Fondsgesellschaft auf einen etwaigen Gewinn 
aus der Veräußerung des Anteils des ausscheiden-
den Kommanditisten gemäß § 7 Satz 2 des Gewer-
besteuergesetzes zu zahlen hat. Der ausscheidende 
Anleger ist weiterhin verpflichtet, die Fondsgesell-
schaft in Höhe des Gewerbesteuerbetrags zu ent-
schädigen, den die Fondsgesellschaft deshalb zu 
zahlen hat, weil ein etwaiger gewerbesteuerlicher 
Verlustvortrag aufgrund des Ausscheidens des An-
legers gemäß § 10a des Gewerbesteuergesetzes 
vermindert ist. Der Anleger ist ferner verpflichtet, 
die Fondsgesellschaft in Höhe des Gewerbesteu-
erbetrages zu entschädigen, den die Fondsgesell-
schaft deshalb zu zahlen hat, weil der Anleger für 
die Finanzierung seines Kommanditanteils Entgelte 
für Schulden trägt (§ 8 nr. 1 lit. a des Gewerbesteu-
ergesetzes).

Daneben trägt der Anleger Kosten für telefon, Internet, 
Porti, welche sowohl bei dem Erwerb, der Verwaltung und 
der Veräußerung der Vermögensanlage anfallen können.

Darüber hinaus entstehen mit dem Erwerb, der Verwal-
tung und der Veräußerung der Vermögensanlage keine 
weiteren Kosten.

8.2.18 Haftung

Die Haftung eines jeden Kommanditisten gegenüber 
Dritten ist vom Zeitpunkt seiner Eintragung in das Han-
delsregister an für danach entstehende Verbindlichkei-
ten auf die Höhe der vereinbarten und als Haftsumme 
in das Handelsregister eingetragenen Hafteinlage be-
schränkt. Die Hafteinlage beträgt 1 % des gezeichne-
ten Kapitalanteils. Die Haftung erlischt, wenn und so-
weit die Einlage geleistet ist. Soweit Zahlungen aus der 
Gesellschaft Rückzahlungen oder Entnahmen im Sinne 
von §§ 171, 172 Abs. 4 HGB darstellen, lebt die Haf-
tung in diesem Umfang gegenüber den Gläubigern der 
Gesellschaft wieder auf. Im Falle des Ausscheidens aus 
der Gesellschaft ist die vorgenannte Haftung gemäß 
§ 161 Abs. 2, 160 HGB auf einen Zeitraum von fünf Jah-
ren nach dem Ausscheiden beschränkt. Der Anleger hat 
keinen Anspruch auf Freistellung von der Inanspruch-
nahme durch einen Gesellschaftsgläubiger.
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Für die als treugeber beteiligten Anleger gilt folgendes: 
Jeder treugeber hat die treuhand-Kommanditistin von 
allen seine Beteiligung betreffenden Verbindlichkeiten 
freizustellen, die diese für ihn bei pflichtgemäßer Erfül-
lung des treuhand- und Verwaltungsvertrags und des 
Gesellschaftsvertrags gegenüber der Gesellschaft oder 
Dritten eingeht oder die aus der Haftung als Komman-
ditist resultieren. Ausgenommen sind die Kosten der 
laufenden Verwaltung, die mit der treuhandvergütung 
abgegolten sind (vgl. § 9 Ziffer 2 des treuhand- und Ver-
waltungsvertrag).

Sofern daher durch Auszahlungen an den treugeber 
eine Haftung der treuhand-Kommanditistin aus der 
treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteiligung ge-
mäß §§ 171, 172 Abs. 4 HGB entsteht, ist der treugeber 
der treuhand-Kommanditistin nach deren Wahl bis zur 
Höhe des teils der Haftsumme, der auf den Anteil des 
jeweiligen treugebers entfällt, zur Freistellung oder zum 
Ersatz verpflichtet. 

Die Komplementärin haftet gegenüber den Gläubigern 
der Gesellschaft unbeschränkt. Gegenüber den Anlegern 
und der Gesellschaft haftet die Komplementärin nicht für 
den Erfolg ihrer tätigkeit. Ihre Haftung ist grundsätzlich 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt (siehe 
§§  6 Ziffer 7, 10 des Gesellschaftsvertrag). 

 
8.3  Zwischengeschaltete (Projekt-) Gesellschaften

Die Fondsgesellschaft wird in viele Investitionsprojekte 
nicht unmittelbar investieren, sondern mittelbar über 
zwischengeschaltete (Kapital-) Gesellschaften, die 
vorrangig ihren Sitz in einem der Staaten des Golf-Ko-
operationsrats haben und die etwaige Investitionen un-
mittelbar oder mittelbar in den Staaten des Golf-Koope-
rationsrats oder in Einzelfällen in Staaten des Mittleren 
und nahen ostens, Afrikas und Asiens tätigen. Da diese 
Gesellschaften angesichts des Blind Pool Charakters 
des Beteiligungsangebots noch nicht gegründet und 
ihre Gründungsdetails auch noch nicht absehbar sind, 
können an dieser Stelle keine weiteren Angaben zu die-
sen Gesellschaften gemacht werden. 

8.4 Beratungsvertrag mit der Investmentberaterin

Die Fondsgesellschaft hat am 07. Februar 2011 mit der 
Investmentberaterin terra nex Financial Engineering 
AG den als Anhang 3 beigefügten Beratervertrag abge-
schlossen. Im Rahmen dieses Vertrages unterstützt die 
Investmentberaterin die Fondsgesellschaft bei Investiti-
onen in den Staaten des Golf-Kooperationsrats und in 
Einzelfällen in Staaten des nahen und Mittleren ostens, 

Afrikas und Asiens und erbringt insbesondere folgende 
Beratungsleistungen:

a. Strategische Sichtung und Bewertung des jeweili-
gen aktuellen Marktumfeldes;

b. Vor-Selektion von Investitionsmöglichkeiten auf Ba-
sis vorzugebender Parameter seitens der Fondsge-
sellschaft für die Auswahl von Investitionsbereichen 
und Einzelinvestments;

c. Evaluierung der Investitions- und Beteiligungsmög-
lichkeiten hinsichtlich Management, leistungsbi-
lanz, Anlagestrategie und Investitionsprozess;

d. Due Diligence: Prüfung potentieller Investitionen 
und deren Rahmenbedingungen vor ort;

e. Investment Memo: Dokumentation („Investment 
Memo“) potentieller Investitionsmöglichkeiten vor ort;

f. Beratung und Vorbereitung bei der rechtlichen/
vertraglichen, technischen und politischen  
Durchführung der Investition,

g. Monitoring: Überwachung der Investitionen, das Re-
porting an die Fondsgesellschaft sowie gegebenen-
falls die Begleitung der Investitionen in Gremien;

h. Beratung bei der weiteren Finanzierung von Pro-
jekten, in denen die Fondsgesellschaft investiert, 
durch Dritte; insbesondere im Wege der Fremdfi-
nanzierung und der Finanzierung durch zusätzli-
ches Eigenkapital;

i. Desinvestition: Beratung und Begleitung bei der 
Veräußerung von Beteiligungen; Börsengängen, 
Beendigung (Exit) von Kapitalanlagen.

Zudem wird die Investmentberaterin die rechtliche Prü-
fung der Vertragsbeziehungen im Zusammenhang mit 
den ausgewählten Investitionen für die Fondsgesell-
schaft organisieren.

Die Investmentberaterin ist berechtigt, seine nach dem 
Beratungsvertrag übernommenen Aufgaben und Pflich-
ten auch durch Dritte, insbesondere die terra nex Fund 
Advisors W.l.l., Bahrain und dessen Advisory Board, 
ausführen zu lassen, ohne dass ihre Verantwortlichkeit 
dadurch eingeschränkt wird.

Zur Deckung von Auslagen erhält die Investmentbera-
terin pauschal und ohne Aufwandsnachweis 25.000 € 
pro Kalenderquartal für die Dauer des Beratungsver-
trages, beginnend ab dem 1. Quartal 2011. Mit dieser 
Aufwandspauschale sind sämtliche Sach-, Personal-, 
Fremd- und Reisekosten der Beraterin abgegolten.

Sämtliche Vergütungen aus dem Beratungsvertrag 
verstehen sich brutto-brutto, d.h. sämtliche anfallen-
den Steuern, Abgaben und Gebühren sind in der Ver-
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gütung enthalten, d.h. aus dieser abzuführen. Im Falle 
der vorzeitigen ordentlichen Kündigung dieses Vertra-
ges bleibt die Aufwendungspauschale für das Jahr, zu 
dessen Ende die Kündigung erfolgte, bestehen. Im Fall 
der außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages hat 
die Investmentberaterin nur Anspruch auf Zahlung der 
Aufwendungspauschale bis zu dem Kalenderquartal, in-
nerhalb dessen die Kündigung wirksam wird. 
 
Der Vertrag beginnt mit der Platzierung der Anteile an 
der Fondsgesellschaft und ist fest auf die Dauer der 
Fondsgesellschaft bis zu deren vollständiger Abwick-
lung geschlossen. Der Vertrag kann nur aus wichtigem 
Grund gekündigt werden. 

Die Herausgabe oder den Inhalt dieses Verkaufspros-
pekts oder die Abgabe oder den Inhalt dieses Angebots 
der Vermögensanlage hat die Investmentberaterin nicht 
wesentlich beeinflusst.

8.5 Leistungen der Anbieterin, Vergütung

Die Anbieterin best select Vertriebsgesellschaft mbH er-
bringt für die Fondsgesellschaft die in diesem Prospekt 
(vgl. Abschnitt 5.1 und Kapitel 7 „Plan- und Prognose-
rechnungen“) genannten und nachfolgend noch einmal 
zusammengefassten leistungen. Darüber hinaus wird 
die best select Vertriebsgesellschaft mbH als Anbieterin 
und Prospektverantwortliche keine weiteren nicht nur 
geringfügigen leistungen und lieferungen erbringen.
- Die Anbieterin übernimmt die Vertriebskoordina-

tion für die Fondsgesellschaft und erbringt inso-
weit insbesondere die in Abschnitt 5.1 genann-
ten leistungen. Für diese leistungen erhält die 
Anbieterin eine einmalige Vergütung von 1,35% 
bezogen auf die bestehenden nominellen Kapi-
talanteile (ohne Agio).

- Die Anbieterin übernimmt für die Fondsgesell-
schaft die Einwerbung, Beschaffung und Ver-
mittlung des Eigenkapitals. Für diese leistungen 
erhält die Anbieterin eine einmalige Vergütung 
in Höhe von 8,0% bezogen auf das vermittelte  
Eigenkapital (ohne Agio).

- Die Anbieterin organisiert und führt für die Fonds-
gesellschaft die Öffentlichkeitsarbeit und das Mar-
keting durch. Für diese leistungen erhält die Anbie-
terin eine einmalige Vergütung von 300.000 €, die 
von ihr sofort in Rechnung gestellt werden kann. 
Die Anbieterin wird diese Aufgabe ungeachtet der 
tatsächlichen Aufwendungen wahrnehmen.

- Des Weiteren hat die Anbieterin folgende Auf-
gaben im Interesse der Fondsgesellschaft über-
nommen, für die sie die Kosten wie nachfolgend 
geschildert erstattet erhält:

- Die Anbieterin hat die Gründung der Fondsge-
sellschaft und der Komplementärin soweit die 
Fondskonzeption und das Aufsetzen der Fonds-
gesellschaft übernommen. Die hieraus der An-
bieterin entstandenen bzw. noch entstehenden 
Kosten kann diese und sofort, ohne weiteren 
nachweis, als Pauschale, der Fondsgesellschaft 
in Rechnung stellen. Die Anbieterin schätzt die-
se Kosten auf 290.000 €.

- Die Anbieterin hat die Erstellung dieses Ver-
kaufsprospekts sowie sämtlicher Verkaufsun-
terlagen (z.B. Exposé, Kurzprospekt, Factsheet, 
Präsentationen),  deren layout und deren Druck 
übernommen. Zudem erstellt sie Präsentatio-
nen und führt Vertriebsveranstaltungen im In- 
und Ausland (z. B. Roadshows). Sie kann von 
der Fondsgesellschaft Zahlung der Kosten hier-
für pauschal verlangen. Die Anbieterin schätzt 
diese Kosten auf 280.000 €, sie können aber 
auch höher bzw. niedriger ausfallen als ange-
nommen und gehen entweder zu lasten oder 
zu Gunsten der liquiditätsreserve. Der Aufwand 
der Fondsgesellschaft für diese Kosten ent-
steht unabhängig vom Platzierungsergebnis. 

8.6 Mittelverwendungskontrolleurin,   
Mittelverwendungsvertrag

Mittelverwendungskontrolleurin ist die IntEGRA treu-
handgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft 
(Firma) mit Sitz in München und der Geschäftsanschrift 
Innere Wiener Straße 17, 81667 München. 

Rechtsgrundlage der tätigkeit der Mittelverwendungs-
kontrolleurin ist der am 07. Februar 2011 mit der Fonds-
gesellschaft abgeschlossene und als Anhang 4 beige-
fügte Mittelverwendungskontrollvertrag. 

Dieser Vertrag sieht als Aufgabe der Mittelverwendungs-
kontrolleurin vor, dass diese im Wege einer Zahlungsab-
wicklung eine Mittelverwendungskontrolle während der 
Platzierungsphase für die initialen Investitionsneben-
kosten der Fondsgesellschaft (wie im Investitionsplan 
nach Kapitel 7 „Plan- und Prognoserechnungen“ dar-
gestellt) und für etwaige Zwischenanlagen während der 
Platzierungsphase vornimmt. Für die Verwendung der 
eingezahlten Mittel der Gesellschaft im Rahmen von In-
vestitionen nach Ablauf der Platzierungsphase gilt diese 
Mittelverwendungskontrolle nicht.

Die Mittelverwendungskontrolleurin ist in diesem Rahmen 
berechtigt und verpflichtet (wesentliche Rechten und 
Pflichten), die Zahlungen der Fondsgesellschaft während 
der Platzierungsphase abzuwickeln und zu überwachen. 
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Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält für ihre leis-
tungen eine einmalige Vergütung in Höhe von insgesamt 
0,1% des am Ende der Platzierungsphase geleisteten 
Gesellschaftskapitals ohne Agio, fällig zum Ende der 
Platzierungsphase.

Die Mittelverwendungskontrolleurin ist kein mit der Fonds-
gesellschaft, der Komplementärin, der Anbieterin oder der 
Investmentberaterin verbundenes Unternehmen. Auch 
ihre Gesellschafter und Geschäftsführer sind nicht mittel-
bar oder unmittelbar an den vorgenannten Gesellschaften 
beteiligt oder als deren organmitglieder tätig. Die Mittel-
verwendungskontrolleurin ist aber personenidentisch mit 
der treuhänderin. Interessenskonflikte können sich für die 
Mittelverendungskontrolleurin daher daraus ergeben, dass 
sie auch als treuhänderin agiert. Weitere Umstände oder 
Beziehungen, die Interessenkonflikte der Mittelverwen-
dungskontrolleurin begründen können, existieren nicht.

Der Mittelverwendungskontrollvertrag endet mit dem 
Ende der Platzierungsphase; solche Zahlungen und Ab-
rechnungen auf dem Abwicklungskonto, die nach dem 
Investitionsplan während der Platzierungsphase vorge-
nommen werden sollten, aber zu deren Ende noch nicht 
durchgeführt oder abgeschlossen sind, unterliegen 
allerdings auch nach Vertragsende der Mittelverwen-
dungskontrolle.

Die Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin ist 

grundsätzlich auf 1.000.000 € beschränkt. Ansprü-
che gegen die Mittelverwendungskontrolleurin verjäh-
ren grundsätzlich nach Ablauf von drei Jahren nach 
dem der Anspruch entstanden ist und der Geschädig-
te von den den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müs-
sen. Unabhängig von der Kenntnis bzw. grob fahrläs-
sigen Unkenntnis verjährt der Anspruch spätestens 
nach Ablauf von fünf Jahren nach seiner Entstehung. 

8.7 Übersicht über Vergütungen

Die nachfolgende tabelle gibt eine verkürzte Übersicht 
über die wichtigsten von der Fondsgesellschaft zu zah-
lenden einmaligen oder laufenden Vergütungen und Auf-
wandsentschädigungen; gegen Vorlage einer Rechnung 
Dritter der Fondsgesellschaft weiterbelastete Kosten (z.B. 
Prospekterstellung) sind in der Übersicht nicht enthalten. 

Soweit sich die Vergütungen zuzüglich Umsatzsteuer 
verstehen, ist diese nicht in den angegebenen Beträ-
gen enthalten. Die genauen Bemessungsgrundlagen 
der Vergütungen ergeben sich aus den als rechtliche 
Grundlage angegebenen Verträgen. Die tabelle ergänzt 
die Beschreibungen der Kosten und Vergütungen in die-
sem Kapitel 8 „Rechtliche Grundlagen“ und im Kapitel 
7 „Plan- und Prognoserechnungen“ und ist im Zusam-
menhang mit diesen zu lesen. 

Empfänger der 
Vergütung

Höhe Absolute Höhe
(bei 20 Mio. € ge-
zeichnetem Kapital 
und Laufzeit der 
Gesellschaft bis zum 
31.12.2015)

Rechtliche Grundlage

Komplementärin:
Middle  East Best 
Select Fonds GmbH

a) Vergütung für Übernahme 
persönlicher Haftung: 
Festbetrag von 10.000 € p.a. 
ab 2011

a) 50.000 € a) § 11 Ziffer 1 a Gesell-
schaftsvertrag

b) Geschäftsführungs vergütung: 
Festbetrag von 120.000 € p.a. 
ab 2011

b) 600.000 € b) § 11 Ziffer 1 b Gesell-
schaftsvertrag

c) Aufwendungsersatz: 
jährlich bis zur Höhe von 
0,40% der Bemessungs-
grundlage (Kapitalanteile)

d) 400.000 € d) § 11 Ziffer 1 b Gesell-
schaftsvertrag

d) Erfolgsvergütung: 
60% aller Gewinne nach 
Vorzugs-Ausschüttung an 
Gesellschafter (160% des 
eingelegten Kapitals)

d) nicht darstellbar d) § 11 Ziffer 1 c; § 
17 Ziffer 4 Gesell-
schaftsvertrag 

e) liquidationsvergütung 
einmalig 0,75% der Verkaufs-
erlöse aus der liquidation, 
wenn als liquidator handelnd

e) nicht darstellbar e) § 26 Ziffer 2 Gesell-
schaftsvertrag
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Empfänger der  
Vergütung

Höhe Absolute Höhe
(bei 20 Mio. € ge-
zeichnetem Kapital 
und Laufzeit der 
Gesellschaft bis zum 
31.12.2015)

Rechtliche Grundlage

treuhand-Kommanditistin:
IntEGRA treuhandgesell-
schaft mbH Steuerbera-
tungsgesellschaft

a) Für Übernahme  
treuhandschaft: 
 
einmalig 0,14% bezogen 
auf nominelle Kapital-
anteile

a) 28.000 € a) § 11 Ziffer 2 a Gesell-
schaftsvertrag

b) Für laufende treuhand-
tätigkeit: 
 
0,2448% p.a. bezogen 
auf nominelle Kapitalan-
teile ab 2011; jährliche 
Erhöhung um 2% ab 
2012

b)  249.793,92   € b) § 11 Ziffer 2 b Gesell-
schaftsvertrag

c) Vergütung für  
Steuerberatung: 

 0,30% p.a. bezogen auf 
nominelle Kapitalanteile, 
ab 2011; jährliche Erhö-
hung um 2% ab 2012

c) 312.242,41€ c) Separater Beratungs-
vertrag

d) Vergütung für  
Mittelverwendungs- 
kon trolle:       
 
einmalig 0,1% 
 
bezogen auf nominelle 
Kapitalanteile zum Ende 
Platzierungsphase

d) 20.000 d) § 5 Mittelverwen-
dungs kon trollvertrag

Investmentberaterin:
terra nex Financial  
Engineering AG

Pauschale Aufwandsent-
schädigung:

25.000 € pro Kalenderquartal für 
Dauer des Vertrags. 

500.000 € § 3 Ziffer 1 Beratungsver-
trag
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8.8 Interessenskonflikte

Die Herren Hans-Jürgen Döhle, Heinz Günter Wülfrath 
und David F. Heimhofer sind in verschiedener Weise 
wie nachfolgend dargestellt als Gesellschafter an den 
in das Beteiligungsangebot eingebundenen Gesell-
schaften (Fondsgesellschaft, Komplementärin, Anbiete-
rin und Investmentberaterin) beteiligt oder für diese als 
Geschäftsführer oder Verwaltungsratspräsident tätig. 
Aus diesen persönlichen Verflechtungen ergibt sich der 
Interessenskonflikt, dass jeder der genannten Herren 
bei Entscheidungen in Angelegenheiten der Fondsge-
sellschaft auch noch seine weiteren Interessen bei einer 
anderen in das Beteiligungsangebot eingebundenen 
Gesellschaft berücksichtigen könnte. Dies gilt insbe-
sondere für solche Entscheidungen, die Vergütungs-
zahlungen der Fondsgesellschaft an eine andere Gesell-
schaft (z.B. die Komplementärin, die Anbieterin oder die 
Investmentberaterin) betreffen, bei der die genannten 
Herren ein wirtschaftliches Interesse haben.

Herr Hans-Jürgen Döhle ist 
- Gründungskommanditist der Fondsgesellschaft,
- Gesellschafter (40%) der Komplementärin,
- Geschäftsführer der Komplementärin,
- Gesellschafter (33,33%) der Anbieterin und
- Geschäftsführer der Anbieterin

Herr Heinz Günter Wülfrath ist
- Gesellschafter (20%) der Komplementärin,
- Geschäftsführer der Komplementärin,
- Gesellschafter (33,33%) der Anbieterin und 
- Geschäftsführer der Anbieterin.

Herr David F. Heimhofer ist
- Gesellschafter der Komplementärin (40%)
- Geschäftsführer der Komplementärin
- Gesellschafter der Anbieterin (33,33%) 
-  Verwaltungsratspräsident der  
   Investmentberaterin und  
-  mittelbarer Aktionär der Investmentberaterin.

Empfänger der  
Vergütung

Höhe Absolute Höhe
(bei 20 Mio. € ge-
zeichnetem Kapital 
und Laufzeit der 
Gesellschaft bis zum 
31.12.2015)

Rechtliche Grundlage

Anbieterin:
best select Vertriebsge-
sellschaft mbH

a)  Vertriebskoordination einma-
lige Vergütung von 1,35% 
bezogen auf die bestehenden 
nominellen Kapitalanteile 
(ohne Agio)

a)  270.000 € a) vgl. Abschnitt 8.5

b) Eigenkapitalbeschaffung 
einmalige Vergütung in Höhe 
von 8,0% bezogen auf das 
vermittelte Eigenkapital (ohne 
Agio)

b) 1.600.000 € b) vgl. Abschnitt 8.5

c) Marketing/Öffentlichkeit sarbeit 
einmalige Vergütung von 
300.000 €

c)       300.000 € c) vgl. Abschnitt 8.5

d) Präsentation/Veranstaltungen/
Druck/layout

 Pauschale, ca. 280.000 € 
einmalig

d)       ca. 280.000 € d) vgl. Abschnitt 8.5

e) Gründungskosten/  
Fondsentwicklung 
Pauschale, ca. 290.000 € 
einmalig

e)       ca. 290.000 € e) vgl. Abschnitt 8.5
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Des Weiteren kann die Investmentberaterin terra nex 
Financial Engineering AG in den einzelnen Investitions-
projekten ebenfalls mitinvestieren und mit den einzelnen 
Projektgesellschaften solcher Investitionsprojekte Bera-
terverträge abschließen. Entscheidungsträger der terra 

nex Financial Engineering AG können in solchen Pro-
jektgesellschaften ebenfalls als Direktoren positioniert 
sein. Es kann daraus ebenfalls ein Interessenkonflikt 
erwachsen (vgl. Kapitel 4 „Wesentliche Risiken der Ver-
mögensanlage“, dort S. 22).
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Dieser Abschnitt führt die wesentlichen Grundlagen der 
steuerlichen Konzeption der Vermögensanlage auf; er 
sollte zusammen mit den Informationen in Abschnitt 
4.4 „Steuerliche Risiken der Vermögensanlage“ gele-
sen werden. Die nachstehenden Angaben basieren auf 
dem zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung geltenden 
deutschen Steuerrecht und den derzeit maßgeblichen 
Verwaltungsrichtlinien und der Rechtsprechung der  
Finanzgerichte. Die gegenwärtig geltenden Gesetze 
unterliegen Änderungen, die möglicherweise rückwir-
kend anzuwenden sind. Rechtsprechung, Verwaltungs-
richtlinien und Verwaltungspraxis können sich zu einem 
späteren Zeitpunkt ändern, bevor das vorliegende Be-
teiligungsangebot beendet ist. Die in diesem Abschnitt 
dargelegten Ansichten unterliegen dem Vorbehalt ab-
weichender Auffassungen seitens der Finanzverwaltung 
und der zuständigen Gerichte. Es kann daher keine  
Zusicherung gegeben werden, dass die hier beschrie-
benen steuerlichen Grundlagen tatsächlich eintreten. 

Die nachfolgenden „steuerlichen Grundlagen“ nehmen 
nicht für sich in Anspruch, alle steuerlichen Gesichts- 
punkte zu behandeln, die im Zusammenhang mit dem  
Erwerb, dem Halten oder der Veräußerung von Beteiligun-
gen an der Fondsgesellschaft bedeutsam sein können. Es 
werden nur die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen 
Konzeption der Vermögensanlage dargestellt. Etwaige be-
sondere individuelle Umstände bestimmter Anleger oder 
Gruppen von Anlegern werden nicht berücksichtigt. Die 
nachstehenden Angaben können nicht als steuerliche  
Beratung angesehen werden. Interessierten Anlegern wird 
dringend geraten, den unabhängigen Rat eines steuerli-
chen Beraters einzuholen. Dieser Abschnitt „Steuerliche 
Grundlagen“ befasst sich mit steuerlichen Grundlagen für 
natürliche Personen, die die Beteiligung an der Fondsge-
sellschaft im Privatvermögen halten und die als in Deutsch-
land steuerlich ansässige Personen der deutschen unbe-
schränkten Einkommensteuerpflicht unterliegen. 

9.1 Stellung eines Anlegers im Verhältnis zur 
Fondsgesellschaft 

Mit dem Beitritt zur Fondsgesellschaft über die treu-
hand-Kommanditistin erlangt der Anleger für steuerliche 
Zwecke eine Stellung, die der eines Kommanditisten 
der Fondsgesellschaft entspricht. Die Struktur des treu-
handvertrags erfüllt die Voraussetzungen der Finanzver-
waltung (siehe BMF-Schreiben vom 01.09.1994, BSt-
Bl. 1994, teil I 1994, Seite 604 ff.) für die steuerliche 
Anerkennung solcher treuhandvereinbarungen. Da der  
Anleger die Folgen und Auswirkungen einer Investition 
in die Fondsgesellschaft selbst trägt und über die im 
Handelsgesetzbuch festgelegten Kontroll- und Mitbe-
stimmungsrechte eines Kommanditisten verfügt, erfüllt 

der Anleger die Kriterien der Mitunternehmerinitiative 
und des Mitunternehmerrisikos. Damit hat er die Posi-
tion des wirtschaftlichen Eigentümers einer Komman-
ditbeteiligung, und alle Ertrags- und Aufwandskompo-
nenten werden dem Anleger anteilig zugewiesen. Die 
Einkünfte der Fondsgesellschaft werden dem Anleger 
somit für steuerliche Zwecke unmittelbar zugerechnet. 
Demzufolge ist die Position des Anlegers nicht ledig-
lich die eines Darlehensgebers der Fondsgesellschaft. 
Dasselbe gilt für einen Anleger, welcher unmittelbar der 
Fondsgesellschaft als Kommanditist beitritt. 
 
Da es sich bei der Fondsgesellschaft um eine gewerb-
liche Personengesellschaft handelt, gehören sämtliche 
Einkünfte der Fondsgesellschaft und infolgedessen 
auch die Gewinnanteile der Anleger zu den gewerb-
lichen Einkünften (§ 15 Abs. 1 Satz 1 nr. 2 i.V.m. § 15 
Abs. 3 nr. 2 EStG). 

9.2 Besteuerung der laufenden Einkünfte aus den 
Projekten

9.2.1 Besteuerung außerhalb Deutschlands 

Die Prospektanbieterin ist dahingehend beraten  
worden, dass – je nach Strukturierung eines konkreten 
Projekts – die laufenden Einkünfte im Zusammenhang 
mit einem Projekt in den jeweils betroffenen Jurisdik-
tionen der Besteuerung zu den jeweils anwendbaren  
Steuersätzen unterliegen können. Auf Ausschüttungen 
an die Fondsgesellschaft kann Quellensteuer einbehal-
ten werden, die ggf. weder von dieser noch von den  
Anlegern erstattet verlangt werden kann.

9.2.2 Besteuerung in Deutschland

9.2.2.1 Einkommensteuer 
Die Fondsgesellschaft ist als Personengesellschaft für 
Einkommensteuerzwecke transparent und damit kein 
eigenständiges Steuersubjekt. Damit sind die aus den 
Projekten erzielten, an die Fondsgesellschaft ausge-
schütteten Gewinne für Zwecke der Einkommensteuer 
den Anlegern zuzurechnen. 

Die Einkünfte der Fondsgesellschaft gelten gemäß § 15 
Abs. 3 nr. 2 EStG in vollem Umfang als solche aus Ge-
werbebetrieb, denn die Fondsgesellschaft ist zwar nicht 
originär gewerblich tätig, es ist jedoch mit der Middle 
East Best Select Fonds GmbH ausschließlich eine Kapi-
talgesellschaft persönlich haftende Gesellschafterin der 
Fondsgesellschaft. Die Fondsgesellschaft ist deshalb 
eine so genannte gewerblich geprägte Personengesell-
schaft, die ungeachtet ihrer konkreten tätigkeit aus-
schließlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt. 

9. StEUERlICHE GRUnDlAGEn
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Die Fondsgesellschaft ermittelt ihren Gewinn gemäß §§ 
5 Abs. 1, 4 Abs. 1 EStG durch Betriebsvermögensver-
gleich. Bei der Gewinnermittlung durch Betriebsvermö-
gensvergleich sind sowohl die entstandenen Aufwen-
dungen als auch die erzielten Erträge periodengerecht 
zu erfassen und abzugrenzen. 

Der so als Unterschiedsbetrag zwischen dem Wert des 
Betriebsvermögens am Schluss eines Wirtschaftsjahres 
und dem Wert des Betriebsvermögens am Schluss des 
vorangegangenen Wirtschaftsjahres ermittelte Gewinn 
wird den Anlegern entsprechend ihrer Beteiligung an 
der Fondsgesellschaft im Wege der einheitlichen und 
gesonderten Feststellung nach §§ 179, 180 Abs. 1 nr. 2 
a) der Abgabenordnung (Ao) zugerechnet. 

Die von der Fondsgesellschaft erzielten und den Anle-
gern anteilig zugerechneten Einkünfte unterliegen bei 
diesen grundsätzlich vollumfänglich dem individuellen 
progressiven Einkommensteuersatz (bis zu 45 %) zu-
züglich 5,5% Solidaritätszuschlag und ggfls. Kirchen-
steuer. 

Aufgrund der transparenz der Fondsgesellschaft gilt 
dies unabhängig davon, ob die Fondsgesellschaft die 
entsprechenden Einkünfte an die Anleger ausschüttet 
oder re-investiert. 

Sofern die Fondsgesellschaft in Kapitalgesellschaften 
investiert, gelten die von der Kapitalgesellschaft an 
die Fondsgesellschaft ausgeschütteten Dividenden als 
Kapitaleinkünfte im Sinne von § 20 Abs. 1 nr. 1 EStG, 
so dass das sogenannte teileinkünfteverfahren Anwen-
dung findet. Danach sind die Dividenden nur zu 60% 
steuerpflichtig (§ 3 nr. 40 S. 2 EStG); allerdings können 
mit der Erzielung der Dividenden in Zusammenhang 
stehende Ausgaben nur zu 60% als Betriebsausgaben 
abgezogen werden. 

Sofern die Fondsgesellschaft in Personengesellschaf-
ten investiert, werden die Anleger so behandelt, als 
erzielten sie die Einkünfte dieser Personengesellschaft 
unmittelbar. In diesen Fällen ist das teileinkünftverfah-
ren grds. nicht anwendbar. Die Einkünfte der Perso-
nengesellschaften unterliegen vielmehr beim Anleger 
grundsätzlich in voller Höhe dem individuellen Einkom-
mensteuersatz zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag 
und ggfls. Kirchensteuer. Dies kann auch gelten, wenn 
die Personengesellschaft keine Ausschüttungen an die 
Fondsgesellschaft vornimmt. 

9.2.2.2 Gewerbesteuer
Abweichend von der einkommensteuerlichen Behand-
lung ist die Fondsgesellschaft aufgrund ihrer Einord-

nung als gewerbliche Gesellschaft grundsätzlich Ge-
werbesteuersubjekt. 

Sofern die Fondsgesellschaft in Kapitalgesellschaften 
investiert, kann der Anteil der Fondsgesellschaft an Ge-
winnen aus den von ihr gehaltenen Anteilen an Kapital-
gesellschaften unter bestimmten Voraussetzungen nach 
§ 9 nr. 7 GewStG gekürzt werden, so dass insoweit bei 
der Fondsgesellschaft keine Gewerbesteuer anfällt. So-
fern die Fondsgesellschaft in Personengesellschaften 
investiert, kommt unter bestimmten Voraussetzungen 
eine Kürzung nach § 9 nr. 2 GewStG in Betracht. Im 
Rahmen der Prognoserechnung wird allerdings aus Ver-
einfachungsgründen davon ausgegangen, dass die von 
der Fondsgesellschaft erzielten Einkünfte auf ihrer Ebe-
ne in vollem Umfang gewerbesteuerpflichtig sind.

Eine auf Ebene der Fondsgesellschaft anfallende Ge-
werbesteuer wird auf die Einkommensteuer des Anle-
gers anteilig und pauschal angerechnet, wobei zu er-
warten ist, dass die Gewerbesteuerbelastung auf Ebene 
der Fondsgesellschaft durch diese Anrechnung nicht 
vollständig kompensiert wird.

9.2.2.3 Mögliche Anwendbarkeit von  
 Doppelbesteuerungsabkommen 
Zwischen Deutschland und einigen Staaten der Zielregion 
bestehen gegenwärtig Doppelbesteuerungsabkommen. 
Die vorangehend dargestellten Regelungen zur steuerli-
chen Behandlung der Einkünfte können daher ggf. durch 
ein solches Abkommen eingeschränkt werden.

9.2.2.4 Mögliche Anwendbarkeit des  
 Außensteuergesetzes 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vor-
schriften des Außensteuergesetzes (AStG) auf die Be-
teiligung der Fondsgesellschaft an einer ausländischen 
Kapitalgesellschaft anwendbar sein können. In einem 
solchen Fall würden die Regeln über die so genannte 
Hinzurechnungsbesteuerung eingreifen. 

Der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen bestimm-
te Einkünfte von ausländischen Kapitalgesellschaften, 
wenn (i) in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtigen 
Personen mehr als 50% der Anteile oder Stimmrechte 
an dieser Kapitalgesellschaft (direkt oder indirekt) hal-
ten, (ii) die Einkünfte der ausländischen Kapitalgesell-
schaft (der so genannten Zwischengesellschaft) in ihrem 
Ansässigkeitsstaat niedrig besteuert werden und (iii) die 
Einkünfte nicht aus bestimmten, als „aktiv“ bezeichne-
ten tätigkeiten stammen. Eine niedrige Besteuerung im 
Sinne des Außensteuergesetzes ist nach § 8 Abs. 3 Satz 
1 AStG gegeben, wenn die Einkünfte der ausländischen 
Gesellschaft in ihrem Ansässigkeitsstaat einer Belas-



82  | Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG

tung durch Ertragsteuern von weniger als 25 Prozent 
unterliegen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann 
auch eine (indirekte) Beteiligung eines Anlegers von 
mindestens 1% (in Sonderfällen sogar von weniger als 
1%) an der ausländischen Gesellschaft für die Anwen-
dung der Hinzurechnungsbesteuerung genügen. Die 
Hinzurechnungsbesteuerung bedeutet, dass die Ein-
künfte der Zwischengesellschaft dem Anleger entspre-
chend seiner (ggfls. indirekten) Beteiligung steuerlich di-
rekt zugerechnet werden, auch wenn die ausländische 
Gesellschaft die entsprechenden Einkünfte nicht als Di-
vidende ausgeschüttet hat. Der Hinzurechnungsbetrag 
würde den Anlegern nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 
der ausländischen Gesellschaft als zugeflossen gelten. 
Das teileinkünfteverfahren wäre auf den Hinzurech-
nungsbetrag nicht anzuwenden, so dass nicht lediglich 
60%, sondern die vollen, hinzugerechneten Beträge 
beim Anleger einkommensteuerpflichtig wären.

Die (mittelbare) Beteiligung der Anleger an einer niedrig 
besteuerten Gesellschaft im Ausland ist mit gesteiger-
ten Mitwirkungs- und Auskunftspflichten nach den Vor-
schriften des Außensteuergesetzes verbunden (vgl. §§ 
16 – 18 AStG), anhand derer die Finanzverwaltung das 
Vorliegen bzw. nichtvorliegen einzelner Merkmale, die zu 
einer Hinzurechnungsbesteuerung führen können, über-
prüft. Den Anlegern wird empfohlen, sich diesbezüglich 
beraten und bei der Erfüllung der einzelnen Pflichten 
durch einen Steuerberater unterstützen zu lassen.

9.2.2.5 Mögliche Anwendbarkeit des  
 Investmentsteuergesetzes 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Vor-
schriften des Investmentsteuergesetzes (InvStG) auf 
die Beteiligung der Fondsgesellschaft an einer aus-
ländischen Gesellschaft anwendbar sein können. Dies 
wäre der Fall, wenn die ausländische Gesellschaft als 
so genanntes ausländisches Investmentvermögen (§ 2 
Abs. 8, 9 InvG) anzusehen wäre. Die Einstufung einer 
ausländischen Gesellschaft als ausländisches Invest-
mentvermögen wäre möglich, wenn diese Gesellschaft 
nach dem Grundsatz der Risikomischung in bestimmte 
taugliche Vermögensgegenstände (zum Beispiel Aktien, 
Grundstücke oder Finanzinstrumente) investiert und da-
rüber hinaus in ihrem Staat einer Investmentaufsicht un-
terliegt oder die Gesellschafter verlangen können, dass 
ihnen gegen Rückgabe ihres Anteils ihr Anteil am aus-
ländischen Investmentvermögen ausgezahlt wird.

Bei Anwendung des Investmentsteuergesetzes wäre 
der Anleger mit sämtlichen Ausschüttungen und aus-
schüttungsgleichen Erträgen der ausländischen Gesell-
schaft steuerpflichtig, d.h. es kann zu einer Besteuerung 
von Einkünften beim Anleger kommen, auch wenn die 
ausländische Gesellschaft keine Ausschüttungen an 

die Fondsgesellschaft getätigt hat. Falls die auslän-
dische Gesellschaft bestimmten Mitteilungs-, Veröf-
fentlichungs- und Bekanntmachungspflichten (vgl. § 5 
InvStG) nicht nachkommt, kann es darüber hinaus zu 
einer Strafbesteuerung gemäß § 6 InvStG beim Anleger 
kommen (d.h. der Anleger muss zusätzlich jährlich einen 
fiktiven Wertzuwachs von mindestens 6 % des Wertes 
seines (indirekten) Anteils an der ausländischen Gesell-
schaft versteuern, auch wenn ihm gar keine entspre-
chenden Einkünfte zugeflossen sind). 

9.3 Besteuerung der Zinseinkünfte der Fondsge-
sellschaft

Erzielt die Fondsgesellschaft im Rahmen der ihr gemäß 
Gesellschaftsvertrag gestatteten Anlagen Zinseinkünfte, 
insbesondere aus einer liquiditätsreserve, werden die-
se Zinsen den Anlegern aufgrund der gewerblichen Prä-
gung der Fondsgesellschaft ebenfalls als gewerbliche 
Einkünfte anteilig zugerechnet. Sie unterliegen bei den 
Anlegern daher in vollem Umfang der Einkommenstuer 
(zzgl. Solidaritätszuschlag) und ggfls. der Kirchensteu-
er. Auf der Ebene der Fondsgesellschaft unterliegen die 
Zinsen zudem der Gewerbesteuer.  

9.4 Veräußerung von Anlagevermögen oder Betei-
ligungen durch ausländische Gesellschaften

9.4.1 Besteuerung außerhalb Deutschlands 

Die Prospektanbieterin ist dahingehend beraten worden, 
dass die außerordentlichen Einkünfte im Zusammenhang 
mit einem Projekt (insbesondere aus der Veräußerung von 
Anlagevermögen oder Beteiligungen) in den jeweils be-
troffenen Jurisdiktionen der Besteuerung zu den jeweils 
anwendbaren Steuersätzen unterliegen können. Auf Aus-
schüttungen an die Fondsgesellschaft kann Quellensteu-
er einbehalten werden, die ggfls. weder von dieser noch 
von den Anlegern erstattet verlangt werden kann.

9.4.2 Besteuerung in Deutschland

Es gelten die im Abschnitt 9.2.2 dargestellten Grundsät-
ze entsprechend. 

9.5 Veräußerung von Wirtschaftsgütern (insbeson-
dere Anteilen) durch die Fondsgesellschaft 

9.5.1 Besteuerung außerhalb Deutschlands 

Es ist nicht auszuschließen, dass eine Veräußerung 
von Anteilen an ausländischen Gesellschaften durch 
die Fondsgesellschaft in der jeweiligen ausländischen 
Jurisdiktion zur Erhebung von (Quellen-)Steuern führen 
kann.
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9.5.2 Besteuerung in Deutschland

9.5.2.1 Einkommensteuer 
Ein Gewinn aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern 
der Fondsgesellschaft (insbesondere von Anteilen an 
einer ausländischen Gesellschaft) ist teil der gewerbli-
chen Einkünfte des Anlegers. Aufgrund der steuerlichen 
transparenz der Fondsgesellschaft wird die Veräuße-
rung der Wirtschaftsgüter durch die Fondgesellschaft 
steuerlich wie eine Veräußerung durch die Anleger be-
handelt. 

Grundsätzlich sind Gewinne aus der Veräußerung von 
Wirtschaftsgütern vollumfänglich steuerpflichtig. Be-
sonderheiten gelten bei der Veräußerung von Anteilen 
an ausländischen Gesellschaften: Gewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft 
unterliegen dem teileinkünfteverfahren, nach dem 60% 
des Gewinns einkommensteuerpflichtig sind. Dement-
sprechend sind Veräußerungsverluste, andere mit den 
Anteilen wirtschaftlich zusammenhängende Gewinn-
minderungen sowie mit der Veräußerung der Anteile im 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehende Betriebsaus-
gaben nur zu 60% abziehbar. Gewinne aus der Veräu-
ßerung von Anteilen an einer Personengesellschaft un-
terliegen bei den Anlegern grds. in vollem Umfang der 
Einkommenstuer (zzgl. Solidaritätszuschlag) und ggf. 
der Kirchensteuer.

9.5.2.2 Gewerbesteuer 
Die Anbieterin ist dahingehend beraten worden, dass 
die Veräußerung von Wirtschaftsgütern auf Ebene der 
Fondsgesellschaft Gewerbesteuer auslöst. Die Ermitt-
lung des hierauf entfallenden Gewerbeertrags richtet 
sich grundsätzlich nach den für den jeweiligen Anleger 
geltenden einkommensteuerlichen Regelungen. 

Besonderheiten gelten bei der Veräußerung von An-
teilen an ausländischen Gesellschaften: Sind die aus-
ländischen Gesellschaften als Kapitalgesellschaften 
strukturiert, ist auf Veräußerungsgewinne, die von na-
türlichen Personen als Anlegern erzielt werden, das tei-
leinkünfteverfahren anzuwenden, so dass lediglich 60% 
der Veräußerungsgewinne der Gewerbesteuer unterlie-
gen. Vorbehaltlich der für Zwecke der Gewerbesteuer 
allgemein geltenden Abzugsbeschränkungen sind Ver-
äußerungsverluste, andere mit den Anteilen wirtschaft-
lich zusammenhängende Gewinnminderungen sowie 
mit der Veräußerung der Anteile im wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehende Betriebsausgaben nur zu 
60% abziehbar. Sind die ausländischen Gesellschaften 
demgegenüber als Personengesellschaften strukturiert, 
unterliegt ggf. der gesamte Veräußerungsgewinn der 
Gewerbesteuer.

Die Gewerbesteuer wird in einem pauschalierten Ver-
fahren ganz oder teilweise auf die Einkommensteuer 
des jeweiligen Anlegers angerechnet. 

9.6 Übertragung einer Kommanditbeteiligung 
durch den Anleger

9.6.1 Besteuerung außerhalb Deutschlands

Es ist nicht völlig auszuschließen, dass die Übertragung 
einer Kommanditbeteiligung durch den Anleger in einer 
ausländischen Jurisdiktion zur Erhebung von (Quellen-)
Steuern führen kann.

9.6.2 Besteuerung in Deutschland

9.6.2.1 Einkommensteuer 
Der Gewinn aus der Übertragung eines Anteils an der 
Fondsgesellschaft ist teil der gewerblichen Einkünf-
te des Anlegers. Steuerlich gilt die Übertragung einer 
Kommanditbeteiligung durch den Anleger als Veräuße-
rung der anteiligen Wirtschaftsgüter der Fondsgesell-
schaft. Insofern gelten die im Abschnitt 9.5.2 dargestell-
ten Grundsätze entsprechend. 

Zudem finden die speziellen Vorschriften der §§ 16, 34 
EStG Anwendung, sodass in Abhängigkeit vom Alter 
des Anlegers (d.h. Vollendung des 55. lebensjahres) so-
wie von den weiteren Voraussetzungen des § 34 EStG 
Steuervergünstigungen anwendbar sein können.    

9.6.2.2 Gewerbesteuer 
Der Gewinn aus der Übertragung des Anteils an der 
Fondsgesellschaft unterliegt auf Ebene der Fondsge-
sellschaft nicht der Gewerbesteuer, soweit eine an ihr 
„unmittelbar beteiligte“ natürliche Person ihren Anteil 
veräußert (§ 7 Satz 2 nr. 2 GewStG).  

Die Anbieterin ist dahingehend beraten worden, dass 
dies auch gilt, wenn ein Anleger (d.h. eine natürliche 
Person) den Anteil an der Fondsgesellschaft über die 
treuhand-Kommanditistin hält. Denn eine „unmittelba-
re Beteiligung“ im Sinne von § 7 Satz 2 nr. 2 GewStG 
dürfte auch in einem solchen Fall gegeben sein, weil 
der Anleger trotz „Zwischenschaltung“ der treuhand-
Kommanditistin als Mitunternehmer der Fondsgesell-
schaft zu qualifizieren ist (vergleiche dazu Abschnitt 9.1 
„Stellung eines Anlegers im Verhältnis zur Fondsgesell-
schaft“).
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9.7 Abzugsfähigkeit von Aufwendungen 

9.7.1 Abzugsfähigkeit von Aufwendungen auf der 
Ebene der Fondsgesellschaft

nach derzeitiger Verwaltungsauffassung gilt der über-
wiegende teil der von der Fondsgesellschaft im Zusam-
menhang mit der Erstellung des vorliegenden Beteili-
gungsangebots getragenen Aufwendungen, Gebühren 
und Kosten nicht als Betriebsausgaben. Entsprechend 
sind die Kosten wie Vertriebskosten, Vergütung für die 
Beteiligungskonzeption und Kosten für die Rechtsbera-
tung derzeit nicht abzugsfähig. Sie gehören vielmehr zu 
den Anschaffungskosten der von der Fondsgesellschaft 
gehaltenen Wirtschaftsgüter (insbesondere der Beteili-
gungen an ausländischen Gesellschaften). Sie wirken 
sich folglich steuermindernd nur bei einer Veräußerung 
dieser Wirtschaftsgüter aus.

Demgegenüber sind laufende Ausgaben der Fondsge-
sellschaft (Kosten für Steuerberatung und Wirtschafts-
prüfung, Vergütung für die treuhand-Kommanditistin, 
Haftungsvergütung für persönlich haftende Gesellschaf-
terin, Honorar-Geschäftsbesorger) sofort abzugsfähig 
und mindern somit den Gewinnanteil des jeweiligen An-
legers. Bei Anwendbarkeit des teileinkünfteverfahrens 
sind diese Aufwendungen in der Regel aber steuerlich 
nur zu 60% berücksichtigungsfähig.

9.7.2 Abzugsfähigkeit von Aufwendungen auf Ebene 
des Anlegers 

Die eigenen Kosten des Anlegers für den Erwerb der Be-
teiligung sind grundsätzlich nicht als Betriebsausgaben 
abzugsfähig, sondern sie sind den Anschaffungs(neben)
kosten zuzurechnen und mindern so im Rahmen der 
Veräußerung der Kommanditbeteiligung an der Fonds-
gesellschaft den Veräußerungsgewinn. 

Im Falle einer persönlichen Fremdfinanzierung des An-
teilskaufs des Anlegers sollten Darlehenszinsen grund-
sätzlich als Sonderbetriebsausgaben des Anlegers 
von seinen (positiven) Einkünften aus der Beteiligung 
abziehbar sein und folglich den ihm zuzurechnenden 
Gewinnanteil mindern. Bei Anwendbarkeit des teilein-
künfteverfahrens sind diese Aufwendungen in der Regel 
aber steuerlich nur zu 60% berücksichtigungsfähig. 

9.8 Behandlung von Verlusten 

9.8.1 § 15a EStG 

Erzielt eine Kommanditgesellschaft einen Verlust, darf 
der einem Kommanditisten zuzurechnende Anteil am 

Verlust der Kommanditgesellschaft nicht mit anderen 
Einkünften aus Gewerbebetrieb bzw. mit Einkünften aus 
anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden, soweit 
hierdurch ein negatives Kapitalkonto des Kommanditis-
ten entsteht oder sich erhöht (§ 15a Abs. 1 Satz 1 EStG). 
Bei prognosegemäßem Verlauf sollten die Kapitalkon-
ten der Anleger bei der Fondsgesellschaft nicht negativ 
werden. Es sollte also nicht zu einer Verlustausgleichs-
beschränkung kommen. 

9.8.2 § 15b EStG (Steuerstundungsmodell) 
 
Ein Steuerstundungsmodell liegt (nur) vor, wenn aufgrund 
einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile in Form 
negativer Einkünfte erzielt werden sollen. Dies ist der Fall, 
wenn dem Steuerpflichtigen aufgrund eines vorgefertigten 
Konzepts die Möglichkeit geboten werden soll, zumindest 
in der Anfangsphase der Investition Verluste mit übrigen 
Einkünften zu verrechnen; jedoch nur, wenn innerhalb der 
Anfangsphase das Verhältnis der Summe der prognosti-
zierten Verluste zur Höhe des gezeichneten und nach dem 
Konzept auch aufzubringenden Kapitals oder bei einzel-
nen Anlegern des eingesetzten Eigenkapitals 10% über-
steigt (§ 15b Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 EStG). 

Bei prognosegemäßem Verlauf sollten in der Anfangs-
phase weder auf der Ebene der Fondsgesellschaft noch 
auf der Ebene einer ausländischen Gesellschaft Verluste 
in Höhe von 10% des eingesetzten Eigenkapitals erzielt 
werden. Ein Steuerstundungsmodell wird zudem nicht 
angenommen, wenn aufgrund unerwarteter Substanz- 
oder Marktveränderungen entgegen dem prognosege-
mäßen Verlauf Verluste erzielt werden. Die Einkünfte der 
Anleger aus der Beteiligung an der Fondsgesellschaft 
sollten mithin nicht der Verlustausgleichsbeschränkung 
des § 15b EStG unterliegen. 

9.9 Erbschaft- und Schenkungsteuer

nach deutschem Recht unterliegt die Übertragung ei-
nes Anteils an der Fondsgesellschaft durch einen in 
Deutschland ansässigen Anleger, sei es im Wege der 
schenkweisen Verfügung, sei es im Wege der Verfügung 
von todes wegen, der Erbschaft- oder Schenkungsteu-
er nach den Vorschriften des Erbschaft- und Schen-
kungsteuergesetzes (ErbStG). 

Die Bemessungsgrundlage ermittelt sich grundsätzlich 
nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes. nach 
der jüngeren Rechtsprechung (vgl. FG niedersachsen 
vom 28.07.2010, DStRE 2010, S. 1191) und entspre-
chenden Verlautbarungen der Finanzverwaltung (Erlass 
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen vom 
16.09.2010, 34 – S 3811 – 035 – 38476/10, DStR 2010, 
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S. 2084) sind auch über eine treuhand-Kommanditistin 
gehaltene Kommanditanteile gemäß der einkommen-
steuerlichen Beurteilung für Zwecke des Erbschaft-
steuer- und Bewertungsrechts als Betriebsvermögen 
im Sinne des § 12 Abs. 5 ErbStG anzusehen. Die zuvor 
von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung, die bei 
einer Beteiligung über eine treuhand-Kommanditistin 
dazu führte, dass als Bemessungsgrundlage der Wert 
des Rückforderungsanspruchs (gerichtet auf Rücküber-
tragung des Kommanditanteils) des treugebers gegen 
die treuhand-Kommanditistin anzusetzen war (verglei-
che § 9 BewG; Richtlinien des BMF vom 17.03.2003, 
BStBl. I 2003, Sonderausgabe 1, S. 2 ff., R 92 Abs. 1; 
vergleiche ebenso Schreiben des Bayerischen Staats-
ministeriums der Finanzen vom 14.06.2005, 34 – S 3811 
– 035 – 25199/05) und die für Betriebsvermögen gel-
tenden Steuerbefreiungen und Steuervergünstigungen 
nicht anwendbar waren, sollte damit hinfällig sein. 

Hält demnach der Anleger den Anteil an der Fondsge-
sellschaft entweder unmittelbar oder über die treuhand-
Kommanditistin, errechnet sich in beiden Fällen der für 
Erbschaftsteuerzwecke relevante Wert dieses Anteils 
grundsätzlich nach der Summe der Verkehrswerte der 
Wirtschaftsgüter, die die Fondsgesellschaft in ihrer 
Steuerbilanz ausweist; dieser Wert wird dem jeweili-
gen Anleger dann anteilig zugerechnet (vergleiche § 12 
ErbStG, §§ 32, 95 ff. und § 109 BewG). Gemäß § 199 
Abs. 2 BewG kann der Wert des Anteils am Betriebsver-
mögen nach dem so genannten vereinfachten Ertrags-
wertverfahren nach § 200 BewG ermittelt werden, wenn 
dieses nicht zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnis-
sen führt.  

Ferner greifen bei Ermittlung des Wertes der Beteiligung 
bestimmte Steuerbefreiungen und -vergünstigungen, 
wenn und soweit sich die fraglichen Wirtschaftsgüter 
der Fondsgesellschaft als inländisches Betriebsvermö-
gen im Sinne des § 13b Abs. 1 nr. 2 ErbStG qualifizieren. 
Wird auf die Übertragung von inländischem Betriebs-
vermögen nach Anwendung dieser Steuerbefreiungen 
und -vergünstigungen Erbschaftsteuer erhoben, hat der 
Steuerpflichtige darüber hinaus Anspruch auf einen Ent-
lastungsbetrag nach § 19a ErbStG. 

nach dem Grundmodell bleiben zunächst 85% des 
begünstigten Betriebsvermögens außer Ansatz, sofern 
eine fünfjährige Behaltensfrist eingehalten wird (§ 13a 
Abs. 1 ErbStG). Allerdings hat der Erwerber die Möglich-
keit, stattdessen das so genannte optionsmodell nach 
§ 13a Abs. 8 ErbStG zu wählen. In diesem Fall kann ein 
100%-ige Verschonung des begünstigten Betriebsver-
mögens erreicht werden, wenn eine Behaltensfrist von 
mindestens sieben Jahren eingehalten wird.

Im vorliegenden Fall bestehen gute Gründe für die An-
nahme, dass bei Übertragung einer Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft die vorgenannten Befreiungen und 
Vergünstigungen eingreifen können. Die Anbieterin 
ist dahingehend beraten worden, dass zumindest der 
von der Fondsgesellschaft an einer ausländischen Ge-
sellschaft gehaltene Anteil dem Betriebsvermögen der 
Fondsgesellschaft zuzurechnen sein und daher als in-
ländisches Betriebsvermögen gelten dürfte. Insbeson-
dere kommt es nach dem Wortlaut der einschlägigen 
Verwaltungsverlautbarung (Gleich lautende Erlasse der 
obersten Finanzbehörden der länder vom 25.09.2009, 
BStBl. I 2009, S. 719 ff., Abschnitt 20 Abs. 1 S. 2) le-
diglich darauf an, dass die Beteiligung an der ausländi-
schen Gesellschaft einem inländischen Gewerbebetrieb 
dient. Im vorliegenden Fall dürfte diese Voraussetzung 
erfüllt sein, da die Beteiligung, die die Fondsgesellschaft 
an einer ausländischen Gesellschaft hält, teil des Be-
triebsvermögens der Fondsgesellschaft – und damit in-
ländisches Betriebsvermögen – ist. 

Die genannten Steuerbefreiungen und -vergünstigun-
gen können jedoch teilweise oder vollständig entfallen, 
wenn der Erwerber – insbesondere durch eine Veräuße-
rung seines Anteils – gegen die in § 13a Abs. 5 ErbStG 
genannten Vorgaben für die fünf- bzw. siebenjährige 
Behaltensfrist verstößt. Der Erwerber ist verpflichtet, bei 
Verstößen gegen die Behaltensfrist dem zuständigen 
Finanzamt den entsprechenden Sachverhalt innerhalb 
einer Frist von einem Monat, nachdem der jeweilige tat-
bestand verwirklicht wurde, anzuzeigen. 

9.10 Verkehrssteuern 

Die Fondsgesellschaft wird keine lieferungen oder 
sonstigen leistungen gegen Entgelt erbringen und ist 
deshalb kein Unternehmer im Sinne des deutschen Um-
satzsteuergesetzes. Entsprechend ist die Fondsgesell-
schaft nicht zum Vorsteuerabzug auf erhaltene lieferun-
gen oder sonstige leistungen berechtigt.
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10.1 Fondsgesellschaft/Emittentin

Firma Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG

Sitz/Geschäftsanschrift Bremen, Marcusallee 19, 28359 Bremen

Erstes Eintragungsdatum 01. Februar 2011

Kommanditkapital 6.000 € (vor Kapitalerhöhung und Beitritt der Anleger), davon 2.000 € als 
Hafteinlage in das Handelsregister eingetragen.

Handelsregister AG Bremen, HRA 25803 HB

Komplementärin Middle East Best Select Fonds GmbH, Bremen

Kommanditisten 
(vor Kapitalerhöhung und Bei-
tritt der Anleger)

IntEGRA treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft  
(Kommanditanteil von 1.000 €, in gleicher Höhe Hafteinlage); 

Herr Hans-Jürgen Döhle (Kommanditanteil von 5.000 €, Hafteinlage von 
1.000 €) (Übertragung dieses Kommanditanteils an IntEGRA treuhand-
gesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft vereinbart)

10.2 Komplementärin (persönlich haftende Gesellschafterin)

Firma Middle East Best Select Fonds GmbH

Sitz/Geschäftsanschrift Bremen, Marcusallee 19, 28359 Bremen

Erstes Eintragungsdatum 21. Dezember 2010

Stammkapital 25.000 €, voll eingezahlt

Handelsregister AG Bremen, HRB 26777 HB

Geschäftsführer/Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin

Herr Hans-Jürgen Döhle, Herr Heinz Günter Wülfrath,  
Herr David F. Heimhofer

Gesellschafter Herr Hans-Jürgen Döhle (10.000 €); Herr Heinz Günter Wülfrath (5.000 €); 
Herr David F. Heimhofer (10.000 €)

Geschäftsanschrift der Mitglieder der Geschäftsführung: Marcusallee 19, 
28359 Bremen

10.3 Treuhand-Kommanditistin und Mittelverwendungskontrolleurin/Treuhänderin

Firma IntEGRA treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft

Sitz/Geschäftsanschrift München, Innere Wiener Straße 17, 81667 München

Erstes Eintragungsdatum 20. oktober 1981

Stammkapital 100.000 €

Handelsregister AG München, HRB 67077

Geschäftsführer Herr Stefan Köglmayr, Herr Harald Henning, Frau Anette Holzinger

Gesellschafter Herr Stefan Köglmayr

10. AnGABEn ÜBER DIE WESEntlICHEn BEtEIlIGtEn
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10.4 Weiterer Kommanditist

Name Herr Hans-Jürgen Döhle

Geburtsdatum 2. Mai 1955

Anschrift Marcusallee 19, 28359 Bremen

Nationalität Deutscher Staatsbürger

10.5 Investmentberaterin

Firma terra nex Financial Engineering AG / terra nex Financial Engineering SA

Sitz/Geschäftsanschrift Zug, Schweiz; Dammstraße 19, CH-6300 Zug

Erstes Eintragungsdatum 7. Dezember 2005

Stammkapital 100.000 CHF, aufgeteilt in 10.000 Inhaberaktien zu 10.00 CHF

Handelsregister Schweizerisches Handelsregister des Kantons Zug mit der Firmennummer 
CH-170.3.028.940-8

Mitglieder des Verwaltungsrats Herr David F. Heimhofer (Präsident), Herr Dr. Ralf Uwe Zabel, Herr Dr. Jean 
Pierre Hunziker, Herr Dr. David Michael Haas

Geschäftsführerin Frau Emel Özugur

10.6 Anbieterin/Prospektverantwortliche

Firma best select Vertriebsgesellschaft mbH 

Sitz/Geschäftsanschrift Bad Aibling/Harthauser Straße 42 b, 83043 Bad Aibling

Erstes Eintragungsdatum 13. november 2008 (vorher nördlingen); 23. Juni 2008

Stammkapital 25.000 €

Handelsregister Amtsgericht traunstein, HRB 18638

Geschäftsführer Herr Heinz Günter Wülfrath; Herr Hans-Jürgen Döhle 

Gesellschafter Herr Heinz Günter Wülfrath (8.334 €); Herr Hans-Jürgen Döhle (8.333 €); 
Herr David F. Heimhofer (8.333 €)
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Am 1. Juli 2005 ist das Anlegerschutzverbesserungsge-
setz (AnSVG) neben der Vermögensanlagen-Verkaufs-
prospektverordnung (VermVerkProspV) in Kraft getre-
ten. nach diesen Regelungen besteht u. a. die Pflicht 
zur Veröffentlichung eines Verkaufsprospekts, bevor 
Anteile an geschlossenen Fonds oder treuhandvermö-
gen öffentlich angeboten werden. Das Gesetz und die 
Verordnung regeln den Mindestinhalt des Prospektes. 

Der vorliegende Prospekt wurde nach Maßgabe des 
Gesetzes und der Verordnung erstellt und enthält die 
geforderten Mindestangaben. nachfolgende Aufstellung 
enthält neben den in den vorherigen Kapiteln des Ver-
kaufsprospekts enthaltenen Mindestangaben weitere 
Mindestangaben sowie Angaben, die für dieses Betei-
ligungsangebot nicht zutreffen bzw. nicht relevant sind. 
Die Gliederung und nummerierung entsprechen hierbei 
der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektverordnung.

§ 2  Allgemeine Grundsätze

Absatz 1 Satz 5:  
Der Verkaufsprospekt wurde weder ganz noch teilwei-
se in einer anderen in internationalen Finanzkreisen ge-
bräuchlichen Sprache abgefasst. Zusammenfassungen 
der wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Anga-
ben zu Emittenten, Vermögenslage und Anlageobjekt in 
der deutschen Sprache entfallen daher. 

§ 4  VermVerkProspV:   
Angaben über die Vermögensanlagen

Satz 1 Ziffer 2:  
Weder der Anbieter noch die Fondsgesellschaft über-
nimmt die Zahlung von Steuern für die Anleger.

Satz 1 Ziffer 3:  
Steht ein Erwerber zur Verfügung, erfolgt im Falle des 
treugebers die Übertragung der Beteiligung durch Ab-
tretung der Ansprüche und Übertragung der Pflichten 
aus dem treuhand- und Verwaltungsvertrag (im Folgen-
den „treuhandvertrag“) auf einen neuen treugeber nach 
den Vorschriften der §§ 414, 415 BGB analog durch eine 
Vertragsübernahmevereinbarung bzw. im Falle eines 
Kommanditisten durch Übertragung der Kommandit-
beteiligung auf einen neu eintretenden Kommanditisten 
nach den Vorschriften über die Abtretung gemäß §§ 398 
ff. BGB und erfordert, ebenso wie sonstige Verfügungen 
über sie, eine vertragliche Absprache zwischen dem Ver-
äußerer und dem Erwerber der Beteiligung. Im Übrigen 
wird auf Abschnitt 3.17 und Abschnitt 8.2.13 verwiesen.

Satz 1 Ziffer 7:  
Die Platzierung kann abgebrochen werden, wenn das 

maximale Platzierungsvolumen von 30 Mio. € erreicht 
worden ist. Darüber hinaus kann die Komplementärin 
entscheiden, dass die treuhand-Kommanditistin keine 
weiteren Angebote der Anleger annehmen darf, soweit 
die bereits erfolgten Angebote einen Betrag von 3 Mio. € 
(Mindestplatzierungsvolumen) übersteigen. Sollte bis 
zum Ende der Platzierungsphase (31. Dezember 2011 
bzw. bei Verlängerung durch die Komplementärin bis 
zum 31. Dezember 2012) das Mindestplatzierungsvolu-
men in Höhe von 3 Mio. EUR nicht erreicht werden, kann 
die Komplementärin entscheiden, das Beteiligungsange-
bot nicht fortzuführen, ohne dass die Gesellschafterver-
sammlung darüber entscheidet. Darüber hinaus ist eine 
vorzeitige Schließung der Zeichnung nicht möglich. 
 
Außer der im § 6 Ziffer 6 und § 22 Ziffer 5 des Gesell-
schaftsvertrags der Fondsgesellschaft sowie im § 3 
Ziffer 4 des treuhand- und Verwaltungs-Vertrags gere-
gelten Möglichkeit des teilweisen Ausschlusses eines 
Anleger, der zur Herabsetzung der Beteiligungssum-
me des Anlegers führt, sowie der Herabsetzung ihres  
Kapitalanteils durch die treuhand-Kommanditistin nach 
§ 22. Ziffer 3 und 4 des Gesellschaftsvertrags der Fonds-
gesellschaft bestehen keine Möglichkeiten zur Kürzung 
von Zeichnungen, Anteilen oder Beteiligungen.

Satz 1 Ziffer 8:  
Das Beteiligungsangebot erfolgt nicht in verschiede-
nen Staaten mit bestimmten teilbeträgen. Das Angebot  
erfolgt ausschließlich in Deutschland.

§ 5  VermVerkProspV:   
Angaben über die Fondsgesellschaft

Ziffer 2:  
Die Fondsgesellschaft als Emittentin besteht seit  
1. Februar 2011 und ist nach ihrem Gesellschaftsvertrag 
zunächst für eine Dauer bis zum 31. Dezember 2015 ein-
gegangen. Die Dauer der Fondsgesellschaft kann durch 
die Komplementärin bis zum 31. Dezember 2016 verlän-
gert werden. Die Gesellschafterversammlung kann eine 
darüber hinausgehende Verlängerung der Dauer der 
Gesellschaft beschließen. Damit steht die Gesamtdau-
er des Bestehens der Fondsgesellschaft als Emittentin 
zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht fest; sie ist  
insofern nicht für eine bestimmte Zeit gegründet.

§ 6  VermVerkProspV:   
Angaben über das Kapital der  
Fondsgesellschaft

Satz 1 Ziffer 1:  
Das Kapital der Fondsgesellschaft ist vollständig einge-
zahlt. Es bestehen keine ausstehenden Einlagen. 

11. SonStIGE PFlICHtAnGABEn, nEGAtIVFEStStEllUnGEn
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Satz 1 Ziffer 2:  
Die Fondsgesellschaft hat bisher keine Wertpapiere und/ 
oder Vermögensanlagen im Sinne des § 8 f Abs. 1 des 
Verkaufsprospektgesetzes ausgegeben. Auch sind bis-
her keine Wertpapiere und/oder Vermögensanlagen in 
Bezug auf die Fondsgesellschaft ausgegeben worden.

Satz 2 und 3:  
Die Fondsgesellschaft ist weder eine Aktiengesellschaft 
noch eine Kommanditgesellschaft auf Aktien; folglich 
sind keine Wandel- und Bezugsrechte auf Aktien vor-
handen. Aus diesem Grund wird darauf verzichtet, den 
nennbetrag der umlaufenden Wertpapiere, die den 
Gläubigern ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien 
einräumen, sowie die Bedingungen und das Verfahren 
für den Umtausch zu nennen.

§ 7  VermVerkProspV:   
Angaben über die Gründungsgesellschafter 
der Fondsgesellschaft

Absatz 1 Satz 1 Ziffer 3:  
Die Gesamthöhe der Vergütungen der Gründungsge-
sellschafter steht betragsmäßig nicht fest und setzt sich 
aus festgelegten Vergütungen der Komplementärin der 
Fondsgesellschaft (Vergütung für die Übernahme der 
persönlichen Haftung i.H.v. 10.000 € p.a.; Geschäfts-
führungsvergütung i.H.v. 120.000 € p.a.) und variablen 
Vergütungen der Komplementärin der Fondsgesell-
schaft  (Erfolgsvergütung i.H.v. 60% aller Gewinne nach 
Vorzugsausschüttung mit 160% Schwelle an andere 
Gesellschafter; ggf. liquidationsvergütung von einmalig 
0,75% der liquidationserlöse) und der treuhand-Kom-
manditistin (Vergütung für Übernahme der treuhand-
schaft i.H.v. einmalig 0,14% der nominellen Kapital-
anteile; Vergütung für laufende treuhandtätigkeit von 
0,2448% p.a. der nominellen Kapitalanteile mit jährlicher 
Erhöhung um 2%; Vergütung für Steuerberatung i.H.v. 
0,30% p.a. der nominellen Kapitalanteile mit jährlicher 
Erhöhung um 2%; Vergütung für Mittelverwendungs-
kontrolle i.H.v. 0,1% der nominellen Kapitalanteile) ggf. 
zuzüglich der Umsatzsteuer zusammen. Daneben erhält 
die Komplementärin der Fondsgesellschaft jährlich ei-
nen Aufwendungsersatz bis zur Höhe von 0,4% der Be-
messungsgrundlage (Kapitalanteile). 

Die treuhand-Kommanditistin kann der Fondsgesell-
schaft bei verspätet eingehenden Mitteilungen über 
Sonderbetriebsausgaben für den damit verbundenen 
Bearbeitungsmehraufwand für das jeweils betroffene 
Jahr 200 € zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer 
gegenüber dem jeweiligen Anleger geltend zu machen, 
es sei denn, dieser Anleger weist nach, dass ein Be-
arbeitungsmehraufwand gar nicht entstanden ist oder 

wesentlich geringer war. Sie erhält ferner im Falle der 
Herabsetzung der Einlage eines Anlegers die diesbe-
züglichen Kosten, mindestens aber eine Schadenpau-
schale in Höhe von 500 € ersetzt, wenn kein geringe-
rer Schaden bzw. das nichtvorliegen eines Schadens 
nachgewiesen wird. Die treuhand-Kommanditistin er-
hält schließlich für die Übertragung von Gesellschafts-
anteilen, an denen die sie mitwirkt, eine Gebühr in Höhe 
von 200 € zuzüglich Umsatzsteuer und die Erstattung 
notwendiger Aufwendungen, die sie in Ausführung des 
treuhand- und Verwaltungs-Vertrages tätigt. Der treu-
hand-Kommanditistin sowie Herrn Hans-Jürgen Döhle 
als Gründungskommanditisten stehen ferner eine Betei-
ligung am Gewinn der Fondsgesellschaft im Verhältnis 
ihrer Kapitalanteile an der Fondsgesellschaft sowie ein 
Recht auf Gewinnausschüttung und Vorabentnahme im 
Verhältnis ihrer Kapitalanteile an der Fondsgesellschaft 
zu, im Falle Herrn Döhles jedoch nur, falls vor seinem 
vereinbarten Ausscheiden aus der Gesellschaft Gewin-
ne anfallen oder Vorabentnahmen möglich sind. Darü-
ber hinaus stehen den Gründungsgesellschaftern im 
Zusammenhang mit dieser Vermögensanlage keine wei-
teren Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte, sonstige 
Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteili-
gungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsent-
gelte, Provisionen und nebenleistungen jeder Art, zu.
 
Absatz 2 Ziffer 1 bis 3:  
Herr Hans-Jürgen Döhle ist an der best select Vertriebs-
gesellschaft mbH, die mit dem Vertrieb der emittierten 
Vermögensanlage beauftragt ist und nicht nur gering-
fügige leistungen im Bereich der Konzeption und des 
Aufsetzens des Fonds erbringt, mit 33,33% beteiligt. 
Darüber hinaus haben die Gründungsgesellschafter 
keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen 
an Unternehmen, die mit dem Vertrieb der emittierten 
Vermögensanlage beauftragt sind, die der Fondsgesell-
schaft Fremdkapital zur Verfügung stellen sowie die in 
Zusammenhang mit der Herstellung der Anlageobjek-
te nicht nur geringfügige lieferungen oder leistungen  
erbringen.

§ 8  VermVerkProspV:   
Angaben über die Geschäftstätigkeit der 
Fondsgesellschaft

Absatz 1 Ziffer 2:  
Die Fondsgesellschaft ist vom Beratungsvertrag mit der 
Investmentberaterin (vgl. Abschnitt 8.4, S. 74) und von 
den im Abschnitt 8.5 (S. 75) dargestellten leistungen der 
Anbieterin abhängig, weil diese Vereinbarung der Um-
setzung des Beteiligungskonzeptes dient. Diese leis-
tungen der Anbieterin werden auf Grundlage mündlich 
geschlossener Verträge erbracht. Es handelt sich um 
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die Vertriebskoordination, die Eigenkapitalbeschaffung 
und das Marketing/Öffentlichkeitsarbeit. Von anderen 
Verträgen, Patenten, lizenzen oder neuen Herstellungs-
verfahren ist die Fondsgesellschaft nicht abhängig.

Absatz 1 Ziffer 3:  
Gerichts- oder Schiedsverfahren, die einen wesentli-
chen Einfluss auf die wirtschaftliche lage des Emitten-
ten haben können, existieren nicht.

Absatz 1 Ziffer 4:  
Es existieren keine laufenden Investitionen mit Ausnah-
me der Finanzanlagen.

Absatz 2:  
Die tätigkeit der Fondsgesellschaft wurde durch keiner-
lei außergewöhnliche Ereignisse beeinflusst. 

§ 9  VermVerkProspV:   
Angaben über die Anlageziele und Anlagepoli-
tik der Vermögensanlagen

Absatz 2 Ziffer 2:  
Weder der Prospektverantwortlichen, noch den Grün-
dungsgesellschaftern, den Mitgliedern der Geschäfts-
führung der Emittentin, der treuhänderin und der Mit-
telverwendungskontrolleurin steht oder stand das 
Eigentum an den Anlageobjekten oder wesentlichen 
teilen derselben oder aus anderen Gründen eine dingli-
che Berechtigung an den Anlageobjekten zu.

Absatz 2 Ziffer 3:  
Es bestehen keine nicht nur unerheblichen dinglichen 
Belastungen der Anlageobjekte.

Absatz 2 Ziffer 4:  
Es bestehen keinerlei rechtliche oder tatsächliche Be-
schränkungen der Verwendungsmöglichkeit der Anla-
geobjekte.

Absatz 2 Ziffer 5:  
Die erforderlichen behördlichen Genehmigungen liegen 
nicht vor.

Absatz 2 Ziffer 6:  
Die Fondsgesellschaft hat über die Anschaffung oder 
Herstellung der Anlageobjekte oder wesentlicher teile 
davon am 7. Februar 2011 einen Beratungsvertrag mit 
der Investmentberaterin (vgl. Abschnitt 8.4) geschlos-
sen. 

Absatz 2 Ziffer 7:  
Für die Anlageobjekte wurde kein Bewertungsgutachten 
erstellt.

Absatz 2 Ziffer 8:  
Die Anbieterin als Prospektverantwortliche erbringt 
leistungen im Bereich der Konzeption und des Aufset-
zens des Fonds, des Marketings und der Eigenkapital-
vermittlung. Die Komplementärin erbringt leistungen 
im Bereich der Fondsverwaltung sowie Geschäftsfüh-
rung innerhalb der Fondsgesellschaft. Die treuhand-
Kommanditistin als treuhänderin erbringt leistungen 
im Bereich der Eintragung der Kommanditisten und der 
Betreuung der Anleger. Die Mittelverwendungskontrol-
leurin erbringt leistungen im Bereich der Mittelverwen-
dungskontrolle.

Darüber hinaus erbringen weder die Prospektverantwortli-
che, noch die Gründungsgesellschafter, die Mitglieder der 
Geschäftsführung der Emittentin, die treuhänderin und 
die Mittelverwendungskontrolleurin nicht nur geringfügige 
leistungen und lieferungen.

Absatz 2 Ziffer 9:  
Die Eigenmittel werden auf unbestimmte Zeit gewährt. 
Weder Eigen- noch Fremdmittel wurden bereits verbind-
lich zugesagt. 

§ 12  VermVerkProspV:   
Angaben über Mitglieder der Geschäftsfüh-
rung oder des Vorstandes, Aufsichtsgremien 
und Beiräte der Fondsgesellschaft, über den 
Treuhänder und sonstige Personen 

Absatz 1 Ziffer 1:  
Es gibt weder einen Beirat noch ein Aufsichtsgremium 
der Fondsgesellschaft. Herr Heinz Günter Wülfrath, Herr 
David F. Heimhofer und Herr Hans-Jürgen Döhle sind 
als Geschäftsführer der Komplementärin die Mitglieder 
der Geschäftsführung der Emittentin im Sinne des § 12 
Abs. 1 VermVerkProspV. Geschäftsanschrift der Mitglie-
der der Geschäftsführung ist Marcusallee 19, 28359 
Bremen. Als Geschäftsführer der bei der Emittentin ver-
tretungsberechtigten und zur Geschäftsführung allein 
berechtigten Komplementärin sind sie bei der Emitten-
tin vertretungsberechtigt und üben deren Geschäftsfüh-
rung aus. Eine Unterteilung der Funktionen der Mitglie-
der der Geschäftsführung der Emittentin besteht nicht.

Absatz 1 Ziffer 2:  
Den Mitgliedern der Geschäftsführung der Emitten-
tin im Sinne des § 12 Abs. 1 VermVerkProspV wurden 
für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr keine 
Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbetei-
ligungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-
entgelte, Provisionen und nebenleistungen jeder Art, im 
Zusammenhang mit dieser Vermögensanlage gewährt. 
Allerdings fließen der Komplementärin der Fondsgesell-
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schaft als ihrer Geschäftsführerin die in Abschnitt 8.7 be-
schriebenen Vergütungen nebst Aufwendungsersatz zu. 

Absatz 2 Ziffer 1:  
Herr Hans-Jürgen Döhle und Herr Heinz Günter Wül-
frath sind als Geschäftsführer der best select Vertriebs-
gesellschaft mbH tätig, an der sie gemeinsam mit Herrn 
David F. Heimhofer zudem mit jeweils 33,33% beteiligt 
sind. Diese Gesellschaft ist mit dem Vertrieb der emit-
tierten Vermögensanlage beauftragt und erbringt nicht 
nur geringfügige leistungen im Bereich der Konzeption 
und des Aufsetzens des Fonds. Darüber hinaus sind die 
Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin in keiner 
Art und Weise für Unternehmen tätig, die mit dem Ver-
trieb der angebotenen Vermögensanlagen betraut sind. 

Absatz 2 Ziffer 2:  
Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind 
in keiner Art und Weise für Unternehmen tätig, die der 
Emittentin Fremdkapital geben. 

Absatz 2 Ziffer 3:  
Herr David F. Heimhofer ist Präsident des Verwaltungs-
rats der Investmentberaterin terra nex Financial Engi-
neering AG, welche für die Auswahl möglicher Anlage-
objekte mitverantwortlich ist. Darüber hinaus sind die 
Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin in keiner 
Art und Weise für Unternehmen tätig, die im Zusammen-
hang mit der Herstellung der Anlageobjekte nicht nur 
geringfügige lieferungen oder leistungen erbringen.

Absatz 4:  
Es gibt keine solchen Personen, die nicht in den Kreis 
der nach der Vermögensanlagen-Verkaufsprospektver-
ordnung angabepflichtigen Personen fallen, die die He-
rausgabe oder den Inhalt des Prospekts oder die Abga-
be oder den Inhalt des Angebots der Vermögensanlage 
aber wesentlich beeinflusst haben. 

§ 14  VermVerkProspV:   
Gewährleistete Vermögensanlagen

Für die angebotenen Vermögensanlagen hat keine 
juristische oder natürliche Person und keine  
Gesellschaft eine Gewährleistung der Verzinsung 
oder Rückzahlung übernommen.  
 
§ 15  VermVerkProspV:   
Verringerte Prospektanforderungen

Da die Fondsgesellschaft erst am 01. Februar 2011 
gegründet wurde und somit zum Zeitpunkt der Pro-
spektaufstellung vor weniger als 18 Monaten gegrün-
det worden ist und noch keinen Jahresabschluss im 
Sinne von § 10 VermVerkProspV erstellt hat, muss der 
Verkaufsprospekt abweichend von den Anforderungen 
nach den §§ 10, 11 und 13 VermVerkProspV nur den 
verringerten Prospektanforderungen gemäß § 15 Verm-
VerkProspV entsprechen.
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12.1 Angaben zum Vertragspartner (Treuhand-
Kommanditistin)

Vertragspartner des Anlegers im Rahmen des treuhand- 
und Verwaltungsvertrags, mit dem er sich mittelbar als 
treugeber an der Fondsgesellschaft beteiligt, ist die 
treuhand-Kommanditistin: 

Firma 
IntEGRA treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungs-
gesellschaft

Anschrift
Innere Wiener Straße 17, 81667 München

Handelsregister
Amtsgericht München, HRB 67077

Vertretungsberechtigt 
Herr Stefan Köglmayr, Herr Harald Henning, Frau Anette 
Holzinger

Hauptgeschäftstätigkeit 
Für Steuerberatungsgesellschaften gesetzlich und 
berufsrechtlich zulässige tätigkeiten gemäß § 33 in 
Verbindung mit § 57 Abs. 3 StBerG. Handels- und 
Bankgeschäfte sowie gewerbliche tätigkeiten sind aus-
geschlossen.

Die treuhand-Kommanditistin benötigt für ihre tätigkeit 
keine Zulassung einer Aufsichtsbehörde.

12.2 Angaben zu weiteren Beteiligten, mit denen 
der Anleger geschäftlich in Kontakt tritt

12.2.1  Fondsgesellschaft

Die Fondsgesellschaft, an der sich der Anleger mittelbar 
beteiligt und im Verhältnis zu der und zu deren Gesell-
schaftern er wie ein unmittelbarer Kommanditist behan-
delt wird, ist die:

Firma 
Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG

Anschrift
Marcusallee 19, 28359 Bremen

Handelsregister 
Amtsgericht Bremen, HRA 25803 HB 

Vertretungsberechtigt 
Middle East Best Select Fonds GmbH, Bremen (persön-
lich haftende Gesellschafterin), diese vertreten durch 

Herrn Hans-Jürgen Döhle, Herrn Heinz Günter Wülfrath, 
Herrn David F. Heimhofer (jeweils Geschäftsführer)

Hauptgeschäftstätigkeit 

Die auf Wertsteigerung und Gewinnmaximierung ausge-
richtete Verwaltung des eigenen Vermögens, insbeson-
dere durch den Erwerb, das Halten, aktive und passive 
Verwalten und die Verwertung von unmittelbaren oder 
mittelbaren Beteiligungen, vorrangig und grundsätzlich 
in den Staaten des Golf-Kooperationsrats sowie zusätz-
lich in Einzelfällen im nahen und Mittleren osten, Afrika 
und Asien, sowie alle hiermit zusammenhängenden Ge-
schäfte. Im Rahmen des Gegenstands – und insbeson-
dere als nebentätigkeit zum Anlageschwerpunkt, zur 
vorübergehenden Anlage in einzelnen Projektphasen 
oder zur dauerhaften Anlage von liquiditätsreserven – 
kann die Gesellschaft in- und ausländische Wertpapiere 
sowie andere Finanzinstrumente erwerben, halten und 
veräußern und sich unmittelbar oder mittelbar an in- und 
ausländischen Börsengängen und Kapitalerhöhungen 
als abgebender Aktionär oder Zeichner der angebote-
nen Aktien beteiligen, jeweils soweit dieses tätigkeiten 
keine nach KWG erlaubnispflichtigen Geschäfte sind 
oder zu einer sonstigen Erlaubnispflicht nach KWG füh-
ren.

12.2.2 Komplementärin (persönlich haftende Gesell-
schafterin) der Fondsgesellschaft

Firma
Middle East Best Select Fonds GmbH

Anschrift
Marcusallee 19, 28359 Bremen

Handelsregister 
Amtsgericht Bremen, HRB 26777 HB

Vertretungsberechtigt 
Herr Hans-Jürgen Döhle, Herr Heinz Günter Wülfrath, 
Herr David F. Heimhofer (jeweils Geschäftsführer) 

Hauptgeschäftstätigkeit 
Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von 
Beteiligungen jeglicher Art, im Inland und Ausland, so-
wie die Übernahme der persönlichen Haftung und der 
Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbeson-
dere die Beteiligung als persönlich haftende geschäfts-
führende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, 
deren Gegenstand die Verwaltung eigenen Vermögens 
und der Erwerb, das Halten und aktive sowie passive 
Verwalten von unmittelbaren und mittelbaren Gesell-
schaftsbeteiligungen und Kapitalanlagen ist. Die Ge-
sellschaft ist zudem zum Projektmanagement von Be-

12. VERBRAUCHERInFoRMAtIonEn FÜR DEn FERnABSAtZ
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teiligungen und Kapitalanlagen im Bereich des nahen 
und Mittleren ostens, Afrikas und Asiens berechtigt. 

Die Komplementärin benötigt für ihre tätigkeit keine Zu-
lassung einer Aufsichtsbehörde.

12.2.3  Anbieterin des Anlageproduktes und   
 Emittentin des Verkaufsprospekts

Firma
best select Vertriebsgesellschaft mbH

Anschrift 
Harthauser Straße 42 b, 83043 Bad Aibling

Handelsregister 
Amtsgericht traunstein, HRB 18638

Vertretungsberechtigt 
Herr Heinz Günter Wülfrath, Herr Hans-Jürgen Döhle 

Hauptgeschäftstätigkeit 
Vermittlung und Beratung von Kapitalanlagen, unterneh-
merischen Beteiligungen, Verträgen über Darlehen, Ver-
trägen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, 
gewerbliche Räume, Wohnräume sowie die Vermittlung 
von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft 
oder Investmentaktiengesellschaft gemäß § 34c Gewer-
beordnung sowie die Vermittlung von Versicherungsver-
trägen gemäß  § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung.

Für die tätigkeiten nach §§ 34c Gewo (Finanzmakler) 
besitzt die Anbieterin einer Erlaubnis des landratsamts 
Rosenheims und für die tätigkeiten nach §§ 34d Gewo 
(Versicherungsmakler) eine Erlaubnis der Industrie- und 
Handelskammer für München und oberbayern. Darüber 
hinaus benötigt die Anbieterin für ihre tätigkeit keine 
Zulassung einer Aufsichtsbehörde. 

12.2.4  Vermittler

Ein Vermittler, über den ein Anleger den Verkaufspros-
pekt und die Beitrittserklärung erhalten hat, wird einem 
Anleger gegenüber als Vermittler der Fondsbeteiligung 
tätig. Die Anschrift des jeweiligen Vermittlers ergibt sich 
in aller Regel aus den dem Anleger von dem jeweiligen 
Vermittler überlassenen Unterlagen.

12.3 Wesentliche Leistungsmerkmale; Risiken

Die treuhand-Kommanditistin übernimmt und verwaltet 
für den Anleger als treugeber einen teilkommanditan-
teil an der Fondsgesellschaft, den sie treuhänderisch im  
eigenen namen, aber im Auftrag und auf Rechnung des 

Anlegers hält. Dadurch wird der Anleger mittelbar an der 
Fondsgesellschaft beteiligt. 

Anleger können ihre Beteiligung als treugeber nach ei-
gener Wahl erstmals ab dem 1. Januar 2012 (im Fall der 
Platzierungsverlängerung bis zum 31. Dezember 2012: 
erstmals ab dem 1. Januar 2013) in eine unmittelbare 
Beteiligung als Kommanditisten der Fondsgesellschaft 
umwandeln. 

Die treuhand-Kommanditistin – für die treugeber – und 
jeder Direktkommanditist werden jeweils mit einer Haft-
summe von 1,0% des übernommenen nominellen Kom-
manditkapitals in das  Handelsregister eingetragen.

Für eine eingehende Beschreibung der leistungsmerk-
male wird auf Kapitel 6 und 8 des Verkaufsprospekts 
sowie den Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft 
und den treuhand- und Verwaltungsvertrag, die in den 
Anhängen 1 und 2 dieses Verkaufsprospekts wiederge-
geben werden, verwiesen.

Für Beteiligungen an geschlossenen Fonds existiert kein 
etablierter Zweitmarkt, so dass das Risiko besteht, dass 
der Verkauf der Beteiligungen während der laufzeit des 
Fonds schwierig oder sogar unmöglich sein kann. Der 
von einem potentiellen Erwerber angebotene Kaufpreis 
für die Beteiligung kann ggf. erheblich geringer sein als 
der ursprünglich von dem Anleger gezahlte Anlagebe-
trag (siehe Abschnitt 4.3.8 des Verkaufsprospektes). Die 
Beteiligung ist auch mit weiteren Risiken bis hin zum  
Risiko des totalverlusts des angelegten Kapitals ver-
bunden, die in Kapitel 4 des Verkaufsprospektes dar-
gestellt werden.

12.4 Zustandekommen des Vertrags im Fernabsatz

Der Anleger gibt durch Unterzeichnung und Übermitt-
lung der ausgefüllten Beitrittserklärung ein für die Dauer 
von 30 tagen ab Unterzeichnung der Beitrittserklärung 
bindendes Angebot auf Abschluss des treuhand- und 
Verwaltungsvertrages mit der treuhand-Kommanditistin 
(IntEGRA treuhandgesellschaft mbH) ab (siehe Prä-
ambel des treuhand- und Verwaltungsvertrags). Der 
Vertrag und damit die mittelbare Beteiligung kommen 
zustande, indem die treuhand-Kommanditistin dieses 
Angebot annimmt. Eines Zugangs der Annahmeerklä-
rung beim Anleger bedarf es hierfür nicht. Dem Anleger 
wird die Annahme jedoch schriftlich durch ein Informati-
onsschreiben mitgeteilt. Die Durch- und Ausführung des 
so zustande gekommenen treuhand- und Verwaltungs-
vertrages hängt ferner von der vollständigen und fristge-
rechten Einzahlung des Anlagebetrags zuzüglich Agio ab  
(siehe § 1 Ziffer 1 des treuhand- und Verwaltungsvertrags). 
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12.5 Gültigkeitsdauer des Beteiligungsangebots 
(Platzierungszeitraum)

Angebote von Anlegern auf Abschluss des treuhand- 
und Verwaltungsvertrages können nur binnen 30 tagen 
ab Unterzeichnung der Beitrittserklärung und spätestens 
bis zum Ende des Platzierungszeitraums angenommen 
werden, wenn nicht bereits früher das maximale Platzie-
rungsvolumen (30 Mio. €) erreicht werden sollte. Darü-
ber hinaus kann die Komplementärin entscheiden, dass 
die treuhand-Kommanditistin keine weiteren Angebote 
der Anleger annehmen darf, soweit die bereits erfolgten 
Angebote einen Betrag von 3 Mio. € (Mindestplatzie-
rungsvolumen) übersteigen. Der Platzierungszeitraum 
endet am 31. Dezember 2011. Eine Verlängerung um ein 
Jahr durch die Komplementärin der Fondsgesellschaft 
ist möglich; eine weitere Verlängerung bedarf zusätzlich 
eines Gesellschafterbeschlusses.

12.6 Leistungsvorbehalt

Sollte bis zum Ende der Platzierungsphase (31. De-
zember 2011 bzw. bei Verlängerung durch die Kom-
plementärin bis zum 31. Dezember 2012) ein Mindest-
platzierungsvolumen in Höhe von 3 Mio. € nicht erreicht 
werden, kann die Komplementärin jederzeit entschei-
den, das Beteiligungsangebot nicht fortzuführen. 

Entscheidet sich die Komplementärin, das Beteiligungs-
angebot nicht fortzuführen, wird die treuhand-Komman-
ditistin hinsichtlich der Anleger, deren in der Beitrittser-
klärung enthaltenes Angebot auf Beteiligung noch nicht 
angenommen ist, dieses Angebot auf Beteiligung nicht 
annehmen. Die Verpflichtung zur Erbringung der Pflicht-
einlage und des Agios durch Anleger, deren Angebot 
auf Beteiligung die treuhand-Kommanditistin bereits 
angenommen hat, die ihrer Einlageverpflichtung jedoch 
noch nicht nachgekommen sind, besteht in diesem Fall 
nicht weiter fort. In Bezug auf Anleger, die ihrer Einla-
geverpflichtung bereits nachgekommen sind, erfolgt die 
Rückabwicklung in der Weise, dass diese Anleger ihre 
bereits eingezahlte Einlage und das Agio abzüglich ent-
standener Kosten, zurückerhalten. Eine Verzinsung er-
folgt nicht. Vom Anleger individuell getätigte Ausgaben 
werden nicht erstattet.

Weiterhin sind bestimmte Anlegergruppen von der Betei-
ligung ausgeschlossen (vgl. dazu § 5 Ziffer 2 des Gesell-
schaftsvertrages der Fondsgesellschaft). Ein auf den Er-
werb der Beteiligung gerichtetes Angebot wird in diesen 
Fällen nicht angenommen. Sollte es zur Annahme des 
Angebots und zum Erwerb der Beteiligung kommen, ist 
die treuhand-Kommanditistin bzw. die Komplementärin 
berechtigt, dem Anleger mit sofortiger Wirkung zu kün-

digen und gegebenenfalls Schadensersatz zu verlangen 
(siehe dazu § 5 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages der 
Fondsgesellschaft). 

12.7 Gesamtpreis der Beteiligung und Einzelheiten 
der Zahlung und Erfüllung

Um die mittelbare Beteiligung zu erwerben, hat der An-
leger den im Zeichnungsschein eingetragenen Anlage-
betrag („Kapitaleinlage“) zuzüglich eines Agios in Höhe 
von 5% dieses Betrages einzuzahlen (zusammen in der 
Beitrittserklärung als „Gesamter Beteiligungsbetrag“ 
bezeichnet). 

Die Einlage jedes sich über den Abschluss eines treu-
hand- und Verwaltungsvertrags mit der treuhand-Kom-
manditistin indirekt beteiligenden Anlegers muss dabei 
mindestens auf 10.000 € oder einen höheren, durch 
1.000 ohne Rest teilbaren Betrag lauten. In begründeten 
Einzelfällen können mit Zustimmung der Komplementä-
rin treugeber mit einer niedrigeren Mindestbeteiligung 
(Mindestpflichteinlage) aufgenommen werden.

Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung ergeben sich aus 
dem Abwicklungshinweis in Kapitel 11 des Verkaufspro-
spekts sowie aus § 3 Ziffer 1 des treuhand- und Verwal-
tungsvertrags und § 6 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrags 
der Fondsgesellschaft.

Der mittelbare Beitritt des Anlegers zur Fondsgesellschaft 
ist bewirkt, wenn der treuhand- und Verwaltungsvertrag 
zwischen dem Anleger und der treuhand-Kommanditis-
tin abgeschlossen ist und der Anleger den Gesamten 
Beteiligungsbetrag auf das in dem Zeichnungsschein 
angegebene Konto der Gesellschaft eingezahlt hat. Bei 
Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen erhöht 
sich der Kommanditanteil der treuhand-Kommanditis-
tin in Höhe der Zeichnungssumme für Rechnung des 
jeweiligen treugebers. Der Gesellschaftsvertrag der 
Fondsgesellschaft sieht Ausnahmeregelungen vor, nach 
denen der mittelbare Beitritt zur Fondsgesellschaft auch 
schon vor vollständiger Zahlung des Gesamten Beteili-
gungsbetrags erfolgen kann.

12.8 Weitere vom Anleger zu tragende Kosten und 
Steuern

Eigene Kosten für telefon, Internet, Porti sowie die Ein-
zahlung des Anlagebetrags, die teilnahme an Gesell-
schafterversammlungen usw. hat der Anleger selbst zu 
tragen. Der Anleger hat außerdem die Kosten, Auslagen 
und Gebühren, die im Zusammenhang mit der Über-
tragung der mittelbaren Beteiligung anfallen, zu tragen. 
Gleiches gilt für die Kosten, die durch den Wechsel in 
eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist (insbe-
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sondere die Kosten einer notariellen Beglaubigung der 
Handelsregister vollmacht) sowie durch deren Über-
tragung der Beteiligung und Ausscheiden entstehen. 
Außerdem können Kosten bei Auskünften aus dem 
Gesellschafter- und dem treugeberregister entstehen. 
Die treuhand-Kommanditistin behält sich ferner vor, 
bei verspäteter Mitteilung der Sonderwerbungskosten 
eine Vergütung dem Anleger in Rechnung zu stellen. 
Die Erben eines Anlegers, auf die die Beteiligung über-
geht, haben die der treuhand-Kommanditistin und der 
Fondsgesellschaft aus dem Erbfall entstehenden Kosten 
zu erstatten. Der Gesellschaftsvertrag der Fondsgesell-
schaft (§ 33) sieht vor, dass der Anleger die Fondsge-
sellschaft für bestimmte gewerbesteuerliche nachteile 
zu entschädigen. Eine detaillierte Beschreibung der ein-
zelnen vom Anleger zu tragenden Kosten befindet sich 
in Abschnitt 8.2.17 (S. 72 f.), auf dessen Ausführungen 
verwiesen wird.
 
Zu den steuerlichen Auswirkungen der Beteiligung für 
den Anleger wird auf die Ausführungen in Kapitel 9 des 
Verkaufsprospekts verwiesen. Insbesondere trägt der 
Anleger die in Bezug auf den ihm zugeordneten Kom-
manditanteil anfallenden persönlichen Steuern und 
eventuelle Steuerberatungskosten.

12.9 Mindestlaufzeit und Kündigungsbedingungen 
des Vertrags

12.9.1  laufzeit und Kündigung des treuhand- und     
 Verwaltungsvertrags

Die Dauer des treuhandvertrages/Verwaltungsvertrages 
ist unbestimmt und endet - ohne Erklärung einer Kündi-
gung – mit Abschluss der liquidation der Fondsgesell-
schaft oder dem individuellen Ausscheiden des treuge-
bers aus der Fondsgesellschaft, dem Ausscheiden der 
treuhand-Kommanditistin aus der Fondsgesellschaft in 
ihrer Funktion als treuhänderin hinsichtlich des für den 
treugeber gehaltenen (teil-)Kommanditanteils oder mit 
dem Vollzug des Wechsels der treuhand-Kommanditis-
tin, wobei in diesem Fall der treuhandvertrag/Verwal-
tungsvertrag mit der neuen treuhand-Kommanditistin 
fortgesetzt wird. 

Der treuhandvertrag/Verwaltungsvertrag kann von je-
dem treugeber jederzeit mit einer Frist von vier Wochen 
zum Monatsende gekündigt werden, wobei für den 
treuhandvertrag die Kündigung frühestens ab dem 1. 
Januar 2012 möglich ist (bzw. (im Fall der Platzierungs-
verlängerung bis zum 31. Dezember 2012: erstmals ab 
dem 1. Januar 2013). 

Endet der treuhandvertrag und bleibt der treugeber 

oder seine Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolger an 
der Fondsgesellschaft direkt als Kommanditist betei-
ligt, wird mit Beendigung des treuhandvertrages ein 
Verwaltungsvertrag mit der treuhand-Kommanditistin 
begründet, wenn der treugeber sich in seiner Kündi-
gungserklärung nach § 15 Ziffer 4 des treuhand- und 
Verwaltungsvertrags für einen solchen Verwaltungsver-
trag entscheidet. 
 
Das Recht der treuhand-Kommanditistin zur ordentli-
chen Kündigung des treuhandvertrages und des Ver-
waltungsvertrages ist ausgeschlossen. Das Recht der 
treugeber und der treuhand-Kommanditistin zur fristlo-
sen Kündigung des treuhandvertrags/ Verwaltungsver-
trags aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wich-
tiger Grund gelten für die treuhand-Kommanditistin 
auch die Umstände, welche im Falle einer unmittelbaren 
Beteiligung des treugebers an der Fondsgesellschaft 
dessen Ausschluss aus der Fondsgesellschaft recht-
fertigen würden. Kündigt die treuhand-Kommanditistin 
den treuhandvertrag, darf sie zugleich auch eine (teil-)
Kündigung ihrer Kommanditbeteiligung in Ansehen 
des für den betreffenden treugeber gehaltenen teils 
entsprechend den Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages erklären. Die Höhe und die Fälligkeit eines in 
diesem Falle anfallenden Abfindungsguthabens richten 
sich nach § 24 des Gesellschaftsvertrages.

Jede Kündigung hat schriftlich durch eingeschriebe-
nen Brief (Einwurfeinschreiben) zu erfolgen. Bei einer 
Kündigung des treuhandvertrags hat der treugeber zu 
entscheiden, ob er seine Beteiligung an der Fondsge-
sellschaft als Direktkommanditist von der treuhand-
Kommanditistin im Rahmen eines Verwaltungsvertrags 
verwalten lassen möchte. Die treuhand-Kommanditistin 
hat diesbezüglich jedem treugeber im treuhand- und 
Verwaltungsvertrag bereits das Angebot gemacht, mit 
ihr im Fall der Kündigung des treuhandvertrags und der 
Beteiligung des treugebers als Direktkommanditist ei-
nen Verwaltungsvertrag abzuschließen. Soweit der treu-
geber nicht bereits in seiner Kündigungserklärung selbst 
dieses Angebot annimmt, wird die treuhand-Komman-
ditistin ihn nach Erhalt der Kündigung nochmals auf die-
ses Angebot hinweisen und den treugeber bitten, sich 
für oder gegen eine Annahme des Angebots binnen ei-
ner Frist von 14 tagen oder einer im Einzelfall anderen 
von der treuhand-Kommanditistin gesetzten längeren 
Frist zu entscheiden. nimmt der treugeber dieses An-
gebot nicht innerhalb der genannten Fristen an, kommt 
kein Verwaltungsvertrag zustande und der treugeber 
muss seine Kommanditbeteiligung selbst verwalten. 
 
Bei Beendigung des treuhandvertrages nach Ausfüh-
rung des treuhandauftrages hat die treuhand-Komman-
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ditistin dem treugeber den für diesen treuhänderisch 
gehaltenen teil seines Kommanditanteils zu übertragen, 
soweit nicht eine der in § 15 Ziffer 6 und 7 des treu-
hand- und Verwaltungsvertrags genannten Ausnahmen 
eingreift.

12.9.2  laufzeit und Kündigung des  
 Gesellschaftsvertrags

 
Die Fondsgesellschaft ist nach § 3 Ziffer 1 des Gesell-
schaftsvertrags für eine Dauer bis zum 31. Dezember 
2015 eingegangen. Die Dauer der Fondsgesellschaft kann 
durch die Komplementärin bis zum 31. Dezember 2016 
verlängert werden. Die Gesellschafterversammlung kann 
mit einer Mehrheit von 75% der abgegebenen Stimmen 
sowie mit Zustimmung der Komplementärin eine darüber 
hinausgehende Verlängerung der Dauer der Gesellschaft 
beschließen (vgl. §§ 25 Ziffer 1, 12 Ziffer 2 lit. j) und 3 
Ziffer 1 Satz 4 des Gesellschaftsvertrags). 

Entsprechend der Regelung im Gesellschaftsvertrag 
ist eine vorherige Kündigung nur aus wichtigem Grund 
möglich. Das Recht auf eine ordentliche Kündigung ist 
ausgeschlossen. Kündigungen sind schriftlich gegen-
über der Komplementärin zu erklären. 

12.9.3 Ausschluss aus der Gesellschaft

Ein Gesellschafter/treugeber kann unter den im Gesell-
schaftsvertrag bzw. dem treuhand- und Verwaltungs-
vertrag niedergelegten Voraussetzungen vorzeitig aus 
der Gesellschaft ausgeschlossen werden.

12.9.4  Folgen der Kündigung und des  
 Ausschlusses – Abfindung

Im Fall eines vorzeitigen Ausscheidens aus der Gesell-
schaft (z.B. durch Kündigung oder Ausschluss) erhält 
der Anleger eine Abfindung in Geld, die sich an einem 
Zeitwert der Beteiligung des Anlegers bemisst, der 
nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrags von 
der Komplementärin nach pflichtgemäßem Ermessen 
festgestellt und von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt 
wird. Von diesem festgestellten Wert werden ein Sicher-
heitsabschlag in Höhe von 15% sowie die Kosten der 
Bestätigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. 
des Wirtschaftsprüfers abgezogen. 

Des Weiteren sieht der Gesellschaftsvertrag vor, dass 
die Gesellschaft die Abfindung anstelle der grundsätz-
lichen Auszahlung sechs Monate nach Wirksamwerden 
des Ausscheidens im Fall von liquiditätsengpässen in 
maximal drei gleichen Jahresraten auszahlen kann (bei 
einer Verzinsung von 5% p.a.). 

Scheidet ein Gesellschafter wegen teilweiser oder voll-
ständiger nichterbringung seiner Einlage (rückwirkend) 
aus der Fondsgesellschaft aus, steht ihm ein Abfin-
dungsanspruch nur in einem solchen Umfang zu, der 
dem Anteil seiner erbrachten Einlage im Verhältnis zu den 
nominalwerten der von ihm gezeichneten Kapitalanteile 
entspricht. 

Die Fondsgesellschaft erhält in diesem Fall zudem 
insbesondere mindestens das auf die ursprüngli-
che Beteiligung des ausscheidenden Gesellschafters 
vereinbarte Agio erstattet, soweit der ausscheiden-
de Gesellschafter diese nicht bereits geleistet hat.  
 
Der Erstattungsbetrag ist höher anzusetzen, wenn die 
Gesellschaft einen höheren Schaden nachweist. Dies 
gilt entsprechend für den mittelbaren Ausschluss von 
treugebern, die trotz noch nicht erfolgter Volleinzahlung 
des gezeichneten Kapitals nebst vereinbartem Agio be-
reits mittelbar der Gesellschaft beigetreten sind und die 
wegen teilweiser oder vollständiger nichterbringung ih-
rer Einlage (rückwirkend) als treugeber mittelbar ausge-
schlossen wurden.

In den übrigen Fällen der teilweisen oder vollständigen 
nichterbringung der Einlage eines Anlegers führt diese 
nichterbringung dazu, dass der Anleger nicht an der 
Gesellschaft beteiligt wird und im Falle eines bei Ver-
zug zulässigen Rücktritts der treuhand-Kommanditistin 
vom treuhandvertrag von der Gesellschaft nur bereits 
eingezahlte Beträge abzüglich des vereinbarten Agio-
betrags erhält. 

Der Gesellschaftsvertrag und der treuhand- und Ver-
waltungsvertrag sehen zudem vor, dass anstelle eines 
Ausschlusses wegen Zahlungsverzug der Kapitalanteil 
eines Gesellschafters oder treuhänders an der Gesell-
schaft auf einen Betrag herabgesetzt werden kann, der 
die Voraussetzungen der Mindestbeteiligung und Stü-
ckelung wahrt und von den bereits geleisteten Beträge 
gedeckt ist. Für den übrigen Betrag des ursprünglich 
gezeichneten Kapitalanteils, der über die Herabsetzung 
hinaus geht, gelten die vorgenannten Regelungen.

12.10   Widerrufsrecht

Das mit dem Zeichnungsschein abgegebene Angebot 
auf Abschluss des treuhand- und Verwaltungsvertrags 
kann unter den in der Widerrufsbelehrung genannten 
Bedingungen widerrufen werden. Die Widerrufsbeleh-
rung mit der Angabe des Widerrufsadressaten und der 
Widerrufsfolgen ist in der Beitrittserklärung enthalten.
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12.11   Anwendbares Recht; Gerichtsstand; Sprache

Auf die vorvertragliche Kontaktaufnahme zum Anle-
ger, den treuhand- und Verwaltungsvertrag sowie den 
Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft findet aus-
schließlich deutsches Recht Anwendung. Soweit gesetz-
lich zulässig (d.h. wenn der Anleger Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-recht-
liches Sondervermögen ist), wird im treuhand- und Ver-
waltungsvertrag der Sitz der treuhand-Kommanditistin 
(München) und im Gesellschaftsvertrag der Fondsge-
sellschaft der Sitz der Fondsgesellschaft (Bremen) 
als Gerichtsstand vereinbart. Die Verträge, sämtliche 
weitere Informationen und die laufende Kommunika-
tion finden ausschließlich in deutscher Sprache statt.  
 
12.12   Außergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffend Fernabsatz-
verträge über Finanzdienstleistungen können die Betei-
ligten, unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzuru-
fen, sich an eine Schlichtungsstelle wenden, die bei der 
Deutschen Bundesbank eingerichtet ist. Ein Merkblatt 
sowie die Schlichtungsstellenverfahrensordnung sind 
erhältlich bei: 

Deutsche Bundesbank  
Schlichtungsstelle  
Postfach 11 12 32  
60047 Frankfurt am Main  
Telefon: +49 (0)69 2388-1907  
Telefax: +49 (0)69 2388-1919

Der Anleger als Beschwerdeführer hat zu versichern, 
dass er in der Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streit-
schlichtungsstelle und keine Gütestelle, die Streitbeile-
gung betreibt, angerufen und auch keinen außergericht-
lichen Vergleich abgeschlossen hat.

12.13   Einlagensicherung

Ein Garantiefonds oder andere Einlagensicherungsre-
gelungen bestehen nicht.

12.14   Gültigkeitsdauer dieser Informationen

Die Gültigkeit dieser Informationen ist nicht befristet. 
Die Beteiligung an der Fondsgesellschaft als treugeber 
ist nur bis zum Ende des Platzierungszeitraums mög-
lich, d.h. vorbehaltlich einer früheren Beendigung oder 
einer Verlängerung der Platzierung (vgl. § 12.5 und 12.6 
oben) bis zum 31. Dezember 2011. 
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Gesellschaftsvertrag  
der Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG 
mit dem Sitz in Bremen

§ 1 Rechtsform, Firma, Sitz
§ 2 Gegenstand des Unternehmens
§ 3 Dauer, Geschäftsjahr der Gesellschaft
§ 4 Gesellschafter, Kapital
§ 5 Kapitalerhöhung und Beitritt der Anleger, Min-

destanlagebetrag
§ 6 Kapitalanteile und Hafteinlagen, Ausschluss der 

nachschusspflicht, Haftung
§ 7 Rechtsstellung der treugeber
§ 8 Gesellschafterkonten und Ergebnisbeteiligung
§ 9  Geschäftsführung und Vertretung; Kontrollrech-

te der Kommanditisten und  treugeber
§ 10 Haftung der Gesellschaftsorgane und der Ge-

sellschafter
§ 11 Vergütungen der Komplementärin und der treu-

hand-Kommanditistin
§ 12 Gesellschafterbeschlüsse
§ 13 Gesellschafterversammlung
§ 14 Abstimmungsverfahren in textform
§ 15 Elektronisches Abstimmungsverfahren
§ 16 Jahresabschluss
§ 17 Beteiligung am Ergebnis
§ 18 Ausschüttungen und Vorabentnahmen
§ 19 Rechtsgeschäftliche Übertragungen von Gesell-

schaftsanteilen, Verpfändung
§ 20 Wechsel der treuhand-Kommanditistin
§ 21 tod eines Kommanditisten/treugebers
§ 22 Kündigung und Ausschluss
§ 23 Ausscheiden von Gesellschaftern
§ 24 Abfindung
§ 25 Beendigung und Auflösung der Gesellschaft
§ 26 liquidation
§ 27 Vertraulichkeit
§ 28 Befreiung von Wettbewerbsverboten
§ 29 Gesellschafter-/treugeberregister
§ 30 Geltendmachung von Sonderbetriebsausgaben, 

Steuerveranlagung
§ 31 Handelsregistervollmacht
§ 32 thesaurierungsbegünstigung, § 34a EStG
§ 33 Entschädigungspflichten
§ 34 Schlussbestimmungen

§ 1 Rechtsform, Firma, Sitz 

Die Gesellschaft ist eine Kom-a. 
manditgesellschaft unter der Firma   
 
Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG.

Sitz der Gesellschaft ist Bremen.b. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist die auf Wert-1. 
steigerung und Gewinnmaximierung ausgerichtete 
Verwaltung des eigenen Vermögens, insbesondere 
durch den Erwerb, das Halten, aktive und passi-
ve Verwalten und die Verwertung von unmittelba-
ren oder mittelbaren Beteiligungen, vorrangig und 
grundsätzlich in den Staaten des Golf-Kooperati-
onsrats sowie zusätzlich in Einzelfällen im nahen 
und Mittleren osten, Afrika und Asien, sowie alle 
hiermit zusammenhängenden Geschäfte.

Im Rahmen des Gegenstands – und insbesondere 2. 
als nebentätigkeit zum Anlageschwerpunkt, zur vo-
rübergehenden Anlage in einzelnen Projektphasen 
oder zur dauerhaften Anlage von liquiditätsreserven 
– kann die Gesellschaft in- und ausländische Wert-
papiere sowie andere Finanzinstrumente erwerben, 
halten und veräußern und sich unmittelbar oder 
mittelbar an in- und ausländischen Börsengängen 
und Kapitalerhöhungen als abgebender Aktionär 
oder Zeichner der angebotenen Aktien beteiligen, 
jeweils soweit dieses tätigkeiten keine nach KWG 
erlaubnispflichtigen Geschäfte sind oder zu einer 
sonstigen Erlaubnispflicht nach KWG führen.

Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften, 3. 
Rechtshandlungen und Maßnahmen berechtigt, 
die mit dem Gegenstand des Unternehmens zu-
sammenhängen oder ihn unmittelbar oder mittelbar 
fördern. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen 
oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland be-
teiligen, solche gründen oder erwerben sowie Zweig-
niederlassungen unter gleicher oder anderer Firma 
im In- und Ausland errichten, Unternehmensverträge 
schließen und Interessengemeinschaften eingehen. 
Insbesondere ist die Gründung oder der Erwerb ei-
ner oder mehrerer in- oder ausländischer Kapital- 
oder Personengesellschaften, deren gesamte Antei-
le oder deren Mehrheit der Anteile die Gesellschaft 
hält, zulässig, wenn über diese mittelbare und/oder 
unmittelbare Beteiligungen oder Kapitalanlagen zur 
Erreichung des Unternehmensgegenstandes gehal-
ten werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihres 
Unternehmensgegenstandes alle zur Erreichung ih-
res Zweckes erforderlichen, zweckmäßigen oder för-
derlichen Handlungen selbst vornehmen oder durch 
Dritte vornehmen lassen. Die Gesellschaft darf keine 
erlaubnispflichtigen tätigkeiten ausüben, insbeson-
dere nicht die in § 34c Gewo und die in §§ 1; 1a 
KWG genannten und nach § 32 KWG erlaubnis-
pflichtigen tätigkeiten. 

AnHAnG 1: GESEllSCHAFtSVERtRAG
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§ 3   Dauer, Geschäftsjahr der Gesellschaft

Dauer, vorzeitige Auflösung, Verlängerung  1. 
 
Die Gesellschaft läuft, vorbehaltlich einer 
vorzeitigen Auflösung oder einer Ver-
längerung, bis zum 31. Dezember 2015.   
 
Die Komplementärin ist ermächtigt, die laufzeit um 
ein Jahr, also maximal bis zum 31. Dezember 2016 
zu verlängern. Eine weitere Verlängerung kann 
durch die Gesellschafter mit Zustimmung der Kom-
plementärin nach §§ 25 Ziffer 1 und 12 Ziffer 2 lit. i) 
beschlossen werden.  

Geschäftsjahr  2. 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste 
Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und läuft 
vom Beginn der Gesellschaft bis zum 31. Dezem-
ber 2011.

§ 4 Gesellschafter, Kapital 

Gesellschafter der Gesellschaft sind: 

Persönlich haftende Gesellschafterin  1. 
 
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Middle 
East Best Select Fonds GmbH mit dem Sitz in Bre-
men, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Bremen unter HRB 26777 HB (nachfolgend 
„Komplementärin“ oder „persönlich haftende Ge-
sellschafterin“ genannt). Die persönlich haftende 
Gesellschafterin leistet keine Kapitaleinlage und ist 
am Kapital und Vermögen der Gesellschaft sowie 
anderen Verlusten der Gesellschaft nicht betei-
ligt, erhält aber eine Haftungs- und Geschäftsfüh-
rungsvergütung entsprechend § 11 Ziffer 1 lit. a) 
und b) und ist nach Maßgabe der §§ 17 Ziffer 
4, 11 Ziffer 1 lit. c) am Ergebnis und Gewinn der 
Gesellschaft beteiligt (Erfolgsvergütung).   
 
Die Gesellschafter stimmen bereits jetzt dem Beitritt 
einer weiteren Komplementärin, einer etwaigen Um-
wandlung oder Verschmelzung der jeweiligen Kom-
plementärin mit anderen Kapitalgesellschaften so-
wie dem Austausch der jeweiligen Komplementärin 
durch eine andere Komplementärkapitalgesellschaft 
zu, soweit die zusätzliche, umgewandelte oder neue 
Komplementärin sich verbindlich verpflichtet hat, 
die Gesellschafterstellung als Komplementärin mit 
allen Aufgaben, Rechten und Pflichten zu überneh-
men. Eines separaten Gesellschafterbeschlusses 
nach § 12 Ziffer 2 lit. e) bedarf es insoweit nicht mehr.  

Sofern nicht ausdrücklich ausgeschlossen, er-
streckt sich jede Bevollmächtigung bzw. Ermächti-
gung der Komplementärin seitens der Kommandi-
tisten/treugeber auch auf die neue bzw. zusätzliche 
Komplementärin. Jede Komplementärin ist einzeln 
berechtigt und ermächtigt. 

treuhand-Kommanditistin  2. 
 
treuhand-Kommanditistin ist die IntEGRA treu-
handgesellschaft mbH Steuerberatungsgesell-
schaft mit dem Sitz in München, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
HRB 67077 mit einem Kapitalanteil (in das Han-
delsregister einzutragende Haft- und Pflichteinlage) 
von 1.000 €, den sie in ihrer Funktion als treuhand-
Kommanditistin zukünftig für einen treugeber halten 
wird. Der Kapitalanteil der treuhand-Kommanditistin 
kann sich nach Maßgabe dieses Vertrags erhöhen. 
Die in das Handelsregister einzutragende Haftein-
lage erhöht sich im Fall der Kapitalerhöhung nach 
Ziffer 2 um jeweils 1% des Betrages der Erhöhung 
des Kapitalanteils der treuhand-Kommanditistin. 

Weiterer Kommanditist  3. 
 
Weiterer Kommanditist ist Herr Hans-Jürgen Döhle, 
geboren 2. Mai 1955, wohnhaft in Bremen, mit einem 
Kapitalanteil von 5.000 €, von dem er 1.000 € auf 
die in das Handelsregister einzutragende Haftein-
lage und 4.000 € auf die Pflichteinlage erbringt.  
 
Es ist vereinbart, dass Herr Döhle seinen Komman-
ditanteil spätestens bis zum Ende der Platzierungs-
phase an die IntEGRA treuhandgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft übertragt, die diesen 
Kommanditanteil wiederum für einen treugeber 
und nicht auf eigene Rechnung halten wird. Die 
Regelungen des § 19 finden auf diese Übertragung 
keine Anwendung.

§ 5 Kapitalerhöhung und Beitritt der Anleger,   
 Mindestanlagebetrag

Kapitalerhöhung, Platzierungsphase,   1. 
Platzierungsvolumen  
 
Die treuhand-Kommanditistin ist unter Befreiung 
von den Beschränkungen des § 181 BGB bevoll-
mächtigt, ihr Kommanditkapital durch Aufnahme 
von treugebern ohne Zustimmung der Mitgesell-
schafter nach Maßgabe dieses § 5 bis zum 31. De-
zember 2011 auf bis zu 30 Mio. € (maximales Plat-
zierungsvolumen) zu erhöhen. Die Komplementärin 
kann die Platzierungsphase um ein Jahr bis zum  
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31. Dezember 2012 in freier Entschei-
dung verlängern. Eine darüber hinausge-
hende Verlängerung dieser Platzierungspha-
se bedarf eines Gesellschafterbeschlusses 
und der Zustimmung der Komplementärin.  
 
Ist das maximale Platzierungsvolumen erreicht, 
wird die treuhand-Kommanditistin keine weiteren 
Angebote der Anleger annehmen. Darüber hinaus 
kann die Komplementärin entscheiden, dass die 
treuhand-Kommanditistin keine weiteren Angebo-
te der Anleger annehmen darf, soweit die bereits 
erfolgten Angebote einen Betrag von 3 Mio. € 
(Mindestplatzierungsvolumen) übersteigen.  
 
Sollte bis zum Ende der Platzierungsphase (31. 
Dezember 2011 bzw. bei Verlängerung durch die 
Komplementärin bis zum 31. Dezember 2012) 
das Mindestplatzierungsvolumen in Höhe von 
3 Mio. EUR nicht erreicht werden, kann die Kom-
plementärin entscheiden, das Beteiligungsan-
gebot nicht fortzuführen, ohne dass die Gesell-
schafterversammlung darüber entscheidet.  
 
Entscheidet sich die Komplementärin, das Betei-
ligungsangebot nicht fortzuführen, wird die treu-
hand-Kommanditistin hinsichtlich der Anleger, de-
ren in der Beitrittserklärung enthaltenes Angebot 
auf Beteiligung noch nicht angenommen ist, dieses 
Angebot auf Beteiligung nicht annehmen. Die Ver-
pflichtung zur Erbringung der Pflichteinlage und 
des Agios durch Anleger, deren Angebot auf Betei-
ligung die treuhand-Kommanditistin bereits ange-
nommen hat, die ihrer Einlageverpflichtung jedoch 
noch nicht nachgekommen sind, besteht in diesem 
Fall nicht weiter fort. In Bezug auf Anleger, die ihrer 
Einlageverpflichtung bereits nachgekommen sind, 
erfolgt die Rückabwicklung in der Weise, dass die-
se Anleger ihre bereits eingezahlte Einlage und das 
Agio, abzüglich entstandener Kosten, zurückerhal-
ten. Eine Verzinsung erfolgt nicht. Vom Anleger in-
dividuell getätigte Ausgaben werden nicht erstattet. 

Beteiligung der Anleger und   2. 
geeignete Anleger  
 
Anleger können sich entsprechend nachfolgender 
Ziffern 4 und 5 an der Gesellschaft mittelbar über die 
treuhand-Kommanditistin als treugeber und später 
unmittelbar als Kommanditist beteiligen. Die Betei-
ligung der treugeber an der Gesellschaft über die 
treuhand-Kommanditistin ist neben den entspre-
chenden Regelungen in diesem Gesellschaftsvertrag 
im treuhand- und Verwaltungs-Vertrag geregelt. Die 

treuhand-Kommanditistin wird die Beteiligungen 
der treugeber im eigenen namen, jedoch treuhän-
derisch für Rechnung der treugeber, übernehmen 
und halten. Im Außenverhältnis wird die treuhand-
Kommanditistin die Beteiligungen der treugeber 
als einheitliche Kommanditbeteiligung halten.  
 
Als treugeber kommen grundsätzlich nur (i) voll-
jährige natürliche Personen im Sinne der §§ 1 
und 2 BGB, (ii) in- und ausländische, in § 1 Abs. 
1 des Körperschaftsteuergesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung genannte Körperschaften, 
Personenvereinigungen und Vermögensmassen 
sowie (iii) in- und ausländische Personengesell-
schaften, insbesondere in der Rechtsform der 
Kommanditgesellschaft oder vergleichbaren aus-
ländischen Rechtsformen in Betracht. Andere 
Personen können nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung der Komplementärin aufgenommen werden.  
 

Ein Beitritt von BGB-Gesellschaften ist grundsätz-
lich ausgeschlossen. Vorstehend unter (ii) und (iii) 
genannte mögliche treugeber verpflichten sich 
mit ihrem Beitritt zur Gesellschaft dieser gegen-
über, dass sie für die gesamte Dauer der Gesell-
schaft ihre Beteiligung an der Gesellschaft in einer 
solchen Weise halten, dass die Beteiligung nicht 
anteilig auf einzelne ihrer Gesellschafter oder Mit-
glieder mit der Folge übertragen wird, dass (i) eine 
Person an der Gesellschaft beteiligt wird, die nach 
dieser Ziffer 2 kein geeigneter Anleger ist, oder 
(ii) die nachstehend in Ziffer 3 geregelte Mindest-
beteiligung unterschritten würde. Bei einem Ver-
stoß gegen diese Verpflichtung ruhen sämtliche 
Gesellschafter-/ treugeberrechte des jeweiligen 
treugebers mit Ausnahme der Beteiligung an Ge-
winn und Verlust und Ausschüttungen sind von 
der treuhand-Kommanditistin – oder im Fall der 
mittlerweile erfolgten Beteiligung als Direktkom-
manditist von der Komplementärin - unverzinslich 
einzubehalten, jeweils bis der Verstoß gegen die 
übernommene Verpflichtung nicht mehr andauert. 
 
Der Erwerb oder das Halten von Kommandit-
anteilen für Rechnung Dritter, insbesondere als 
treuhänder für Dritte, ist nur mit vorheriger Zu-
stimmung der Komplementärin zulässig. Ausge-
nommen von dieser Beschränkung sind die treu-
hand-Kommanditistin, die ausdrücklich berechtigt 
ist, ihren Kommanditanteil für eine Mehrzahl von 
treugebern treuhänderisch zu halten, und jeder 
etwaige Sonderrechtsnachfolger der treuhand-
Kommanditistin mit Ausnahme der treugeber, 
die ihre treuhänderische Beteiligung durch Kün-
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digung des treuhand- und Verwaltungs-Vertrags 
in eine direkte Beteiligung umgewandelt haben. 
 
Es kann der Gesellschaft nur beitreten, wer weder 
Staatsbürger der USA noch Inhaber einer dauerhaf-
ten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die USA 
(Greencard) und nicht aus einem anderen Grund in 
den USA unbeschränkt einkommensteuerpflichtig 
ist und weder einen Wohnsitz noch einen Zweit-
wohnsitz in den USA oder ihren Hoheitsgebieten 
hat. Es darf sich bei dem Anleger nicht um eine US-
amerikanische Gesellschaft oder sonstige nach dem 
US-amerikanischen Recht errichtete Vermögensein-
heit, Vermögensmasse oder einen trust, welche(r) 
der US-Bundesbesteuerung unterliegt, handeln.  
 
Vorstehender Absatz gilt entsprechend für Staats-
bürger sowie für natürliche und juristische Perso-
nen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in den ländern 
Kanada, Australien, Irland oder Japan haben.  
 
Für den Fall, dass eine oder mehrere der vorste-
henden Voraussetzungen nicht erfüllt sind, ist der 
Anleger gegenüber der Gesellschaft schadenser-
satzpflichtig, es sei denn, der Anleger hat dies nicht 
zu vertreten. Die treuhand-Kommanditistin ist be-
rechtigt, dem treugeber in den vorgenannten Fäl-
len mit sofortiger Wirkung zu kündigen. § 24 findet 
Anwendung. 

Mindestbeteiligung und Agio  3. 
 
Die Mindestbeteiligung (Mindestpflichteinlage) 
des Anlegers beträgt 10.000 € (exklusive Agio). 
In begründeten Einzelfällen können mit Zustim-
mung der Komplementärin treugeber mit einer 
niedrigeren Mindestbeteiligung (Mindestpflicht-
einlage) aufgenommen werden. Sämtliche Beträ-
ge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.  
 
Ferner ist ein Agio in Höhe von 5,0% bezogen auf 
den jeweiligen Kapitalanteil zu zahlen. Im Einzel-
fall kann die treuhand-Kommanditistin, die inso-
fern auch im namen der Komplementärin handelt, 
nach eigenem Ermessen ein Agio in abweichender 
Höhe zulassen oder auf dieses ganz verzichten.  
 
Das Agio fließt nicht in das auf dem Kapitalkonto I 
verbuchte Kapital des jeweiligen treugebers. Das 
Agio ist nicht gewinnberechtigt und steht nicht zur 
Verlustteilnahme und für Entnahmen zur Verfügung. 
Das Agio wird von der Gesellschaft an die mit der 
Vermittlung der Beteiligung beauftragten Dritten 
abgeführt. Die Zeichnungssumme entspricht der 

Einlage; das Agio ist zusätzlich zu entrichten. 

Beitritt der Anleger als treugeber4.   
 
Die treuhand-Kommanditistin wird hiermit bevoll-
mächtigt, das Angebot eines Anlegers auf mittel-
baren Beitritt zur Gesellschaft als treugeber durch 
Gegenzeichnung der Beitrittserklärung oder an-
derweitige Annahmeerklärung anzunehmen. Die 
Annahme des Angebots der Anleger durch die 
treuhand-Kommanditistin erfolgt in deren freiem 
Ermessen nach Absprache mit der Komplemen-
tärin. Die treuhand-Kommanditistin ist nicht zur 
Annahme des Angebots eines Anlegers auf mittel-
baren Beitritt zur Gesellschaft verpflichtet. Das An-
gebot kann nur durch Einreichung der ausgefüllten 
Beitrittserklärung bei der treuhand-Kommanditistin 
erfolgen. Ein Zugang der Annahmeerklärung für 
die Annahme der Beitrittserklärung und des Ange-
bots auf Abschluss des treuhandvertrages bei dem 
treugeber ist nicht erforderlich; der treugeber er-
klärt insoweit seinen Verzicht im Sinne des § 151 
BGB. Der Anleger wird jedoch durch die treuhand-
Kommanditistin mit gesondertem Schreiben über 
die Annahme seines Beitrittsangebots und das 
vorläufige – vorbehaltlich der rechtzeitigen Zah-
lung des Anlagebetrags – Beitrittsdatum informiert. 
 
Der mittelbare Beitritt eines treugebers ist mit 
Vorliegen folgender Voraussetzungen bewirkt: 
 
(i) Abschluss des treuhandvertrages, und  
 
(ii) Einzahlung des durch den treugeber ge-
zeichneten Kapitals jeweils zuzüglich des in der 
Beitrittserklärung vereinbarten Agios auf den 
gesamten Zeichnungsbetrag auf das in der Bei-
trittserklärung angegebene Konto der Gesellschaft. 
 
Die treuhand-Kommanditistin kann mit Zustimmung 
der Komplementärin auf die Voraussetzung der Voll-
einzahlung nach lit. b) für den Beitritt des treugebers 
verzichten, z.B. bei Stundung der Einzahlung nach 
§ 6 Ziffer 5 Absatz 3. Die Komplementärin kann ihre 
Zustimmung an Auflagen und Bedingungen knüp-
fen, insbesondere die Volleinzahlung bis zu einem 
bestimmten tage, und bei deren nichteinhaltung 
den teilweisen Ausschluss der treuhand-Komman-
ditistin nach § 6 Ziffer 6; § 22 Ziffer 5 betreiben. 
 
Das Vorliegen dieser Voraussetzungen bewirkt 
die Erhöhung des Kommanditanteils der treu-
hand-Kommanditistin in Höhe der Zeichnungs-
summe für Rechnung des jeweiligen treugebers.  
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Jeder mittelbare Beitritt zur Gesellschaft ist  
auflösend bedingt durch einen Widerruf der 
Komplementärin. Der Widerruf der Komple-
mentärin darf nur erfolgen, wenn ein wichti-
ger Grund in der Person des treugebers vor-
liegt, der dessen Aufnahme unzumutbar machen 
würde (z.B. Wettbewerber der Gesellschaft).  
 
Der Widerruf ist dem treugeber spätestens drei 
Wochen nach Kenntnis vom Widerrufsgrund schrift-
lich durch die Komplementärin und die treuhand-
Kommanditistin zu erklären. Maßgebend für die 
Rechtzeitigkeit des Widerrufs ist die Aufgabe des 
Widerrufs zur Post bzw. dokumentierte Versendung 
per telefax (Sendebericht mit Übermittlungsnach-
weis) an die von dem treugeber auf der Beitrittser-
klärung angegebene Adresse oder telefaxnummer.  
 
Ungeachtet der vorstehenden Voraussetzungen 
für einen mittelbaren Beitritt eines treugebers kann 
die treuhand-Kommanditistin mit Zustimmung 
der Komplementärin durch Erklärung gegenüber 
der Gesellschaft ihren Kapitalanteil für Rechnung 
eines treugebers erhöhen, auch wenn die Ein-
lage ganz oder teilweise noch nicht geleistet ist. 

Beteiligung der Anleger als Kommanditist 5. 
 
treugeber können sich nach eigener Wahl erstmals 
ab dem 1. Januar  2012 (im Fall der Platzierungsver-
längerung bis zum 31. Dezember 2012: erstmals ab 
dem 1. Januar 2013) auch persönlich und unmittel-
bar als Kommanditist an der Gesellschaft beteiligen 
und sich entscheiden, ob sie in diesem Fall ihre Be-
teiligung gemäß treuhand- und Verwaltungs-Vertrag 
durch die treuhand-Kommanditistin verwalten lassen 
(Verwaltungsmandat) oder selbst verwalten möch-
ten. Die Ausübung dieses Wahlrechts hat zusammen 
mit der ordentlichen Kündigung des treuhand- und 
Verwaltungs-Vertrags mit einer Frist von 4 Wochen 
gemäß den Regelungen des treuhand- und Verwal-
tungs-Vertrags durch den treugeber zu erfolgen. Die 
Übertragung des entsprechenden teilkommanditan-
teils an den treugeber richtet sich nach § 7 Ziffer 4.  
 
Die Beitrittsvoraussetzungen und -beschränkun-
gen der vorstehenden Ziffern 2 und 3 gelten für die 
Beteiligung als Kommanditist entsprechend mit der 
Maßgabe, dass bei Verstößen gegen Ziffer 2 die 
Komplementärin die Kündigung mit sofortiger Wir-
kung aussprechen kann. Soweit nicht ausdrücklich 
anders in diesem Gesellschaftsvertrag bestimmt, 
gelten die Bestimmungen für die treugeber ent-
sprechend für solche Gesellschafter, die sich nach 

dieser Ziffer 5 als Kommanditist unmittelbar an der 
Gesellschaft beteiligen.

§ 6 Kapitalanteile und Hafteinlagen, Ausschluss   
 der nachschusspflicht, Haftung

Kapitalanteile und Hafteinlagen1. 

 Die Kapitalanteile und die in das Handelsregister 
einzutragenden Hafteinlagen des weiteren Kom-
manditisten und der treuhand-Kommanditistin (für 
ihren ersten Kapitalanteil) ergeben sich aus § 4. 

 Die treugeber sind verpflichtet, Einlagen in Höhe 
der von ihnen übernommenem Beteiligung zu zah-
len („treugebereinlage“). Die auf die Beteiligungen 
zu leistenden treugebereinlagen (exklusive Agio) 
bilden (unabhängig davon ob und wann diese fäl-
lig sind) deren von der treuhand-Kommanditistin 
treuhänderisch gehaltene Kapitalanteile („treu-
geber-Kapitalanteile“). nach Volleinzahlung der 
geschuldeten treugebereinlagen sind die treuge-
ber-Kapitalanteile fest. 1% des jeweiligen treuge-
ber-Kapitalanteils werden als Haftsumme in das 
Handelsregister eingetragen. Die in das Handels-
register eingetragene Haftsumme der treuhand-
Kommanditistin wird am Ende der Platzierungs-
phase in einem Betrag oder auch nach eigenem 
Ermessen der treuhand-Kommanditistin während 
der Platzierungsphase stufenweise in gewissen 
Zeitabständen auf eine Höhe von 1% der treuhän-
derisch übernommenen treugeber-Kapitalanteile 
angepasst; entsprechendes gilt im Falle etwaiger 
Reduzierungen der treugeber-Kapitalanteile durch 
Ausscheiden von treugebern. 

Keine nachschusspflicht  2. 
 
Der Anspruch der Gesellschaft auf leistung der 
Einlage erlischt mit deren Einzahlung endgültig. 
Er lebt auch dann nicht wieder auf, wenn Einlagen 
durch Ausschüttungen oder in sonstiger Weise zu-
rückgezahlt werden. Die nachfolgende Regelung 
unter Ziffer 7 bleibt unberührt.

Einzahlungen auf die Kapitalanteile  3. 
 
Vorbehaltlich der nachfolgenden Ziffern 4 bis 5 zur 
Einzahlung auf die treugeber-Kapitalanteile und der 
treugeber sind die Einzahlungen auf die Kapitalan-
teile innerhalb von zehn Bankarbeitstagen nach ih-
rer Begründung durch diesen Gesellschaftsvertrag 
oder durch eine Kapitalerhöhung nach § 5 Ziffer 1 
und Ziffer 4 fällig.
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Einzahlungen auf treugeber-Kapitalanteile4.   
 
Die Einzahlungsverpflichtungen der treuhand-
Kommanditistin im Hinblick auf die treuhänderisch 
übernommenen treugeber-Kapitalanteile beste-
hen nur insoweit, als die entsprechenden treuge-
ber ihrerseits die im Innenverhältnis bestehenden 
Zahlungsverpflichtungen tatsächlich erfüllt haben. 
Soweit treugeber ihre fällige oder noch nicht fällige 
treugebereinlage noch nicht vollständig geleistet 
haben, stellt die auf den übernommenen nomi-
nalbetrag des treugeber-Kapitalanteils noch nicht 
geleistete Einzahlung der treugebereinlage eine 
ausstehende Einlage des mittelbar über die treu-
hand-Kommanditistin beteiligten treugeber dar. 

Einzahlungen der treugeber  5. 
 
Die treugeber müssen ihre treugebereinlagen 
zuzüglich vereinbartem Agio aufgrund des treu-
hand- und Verwaltungs-Vertrages rechtlich an die 
treuhand-Kommanditistin als Vertragspartnerin 
zahlen. Einer Zahlung auf das in der Beitrittser-
klärung angegebene oder in anderer geeigneter 
Form den treugebern mitgeteilte Konto der Ge-
sellschaft kommt im Verhältnis zur treuhand-Kom-
manditistin Erfüllungswirkung nach § 362 Abs. 2 
BGB für die Verpflichtung nach Satz 1 zu. Diese 
Zahlung des treugebers bewirkt auch das anteili-
ge Erlöschen des Einzahlungsanspruchs der Ge-
sellschaft gegen die treuhand-Kommanditistin 
für den entsprechenden treugeber-Kapitalanteil. 
 
Die treugebereinlagen nebst vereinbartem Agio 
sind gemäß dem treuhand- und Verwaltungs-
Vertrages spätestens 14 tage nach Zugang des 
Informationsschreibens der treuhand-Komman-
ditistin über die Annahme des Angebots auf den 
Abschluss des treuhandvertrags zur Zahlung fällig. 
 
Die treuhand-Kommanditistin ist mit Zustimmung 
der Komplementärin berechtigt, in begründeten Ein-
zelfällen die fällige treugebereinlage gegen Sicher-
heitsleistung zu stunden, wenn die Gesellschaft die 
Mittel nur der liquiditätsreserve zuführen würde und 
ihr zudem ein entsprechender Zinsnachteil ausge-
glichen wird. Im Fall einer solchen Stundung kann 
die treuhand-Kommanditistin mit Zustimmung der 
Komplementärin – ggfls. unter Bedingungen und 
Auflagen – den treugeber gemäß § 5 Ziff. 4 2. Absatz 
letzter Satz auch bereits mittelbar zur Gesellschaft 
beitreten lassen und die Komplementärin kann bei 
Wegfall der Stundung den mittelbaren Ausschluss 
des treugebers gemäß § 6 Ziffer 6 betreiben. 

Alle durch eine nicht bzw. nicht fristgerecht er-
brachte treugebereinlage bzw. ein nicht fristgerecht 
erbrachtes Agio verursachten Kosten und Schäden 
der Gesellschaft und der treuhand-Kommanditis-
tin sowie seine eigenen Aufwendungen, die ihm 
im Zusammenhang mit dem Beteiligungsangebot 
entstanden sind, trägt der säumige treugeber, es 
sei denn, er hat die Säumnis nicht zu vertreten.  
 
Säumige treugeber haben vom Zeitpunkt der Fäl-
ligkeit an auf den Betrag der verspäteten Einla-
gezahlung (zzgl. Agio) Verzugszinsen in Höhe von 
fünf Prozentpunkten über dem jeweils geltenden 
Basiszins gemäß § 247 BGB zu zahlen, es sei 
denn, sie haben die Säumnis nicht zu vertreten. 
 
Einzahlungen von teilbeträgen werden zunächst 
auf die Haftsumme, anschließend auf die restliche 
treugebereinlage und zuletzt auf das Agio ange-
rechnet. 

Ausschluss bei Zahlungsverzug  6. 
 
Befindet sich ein treugeber, der entweder abwei-
chend von der Grundregel des (§ 5 Ziff. 4 2. Ab-
satz, lit. b)) trotz unterbliebener Volleinzahlung der 
Gesellschaft mittelbar beigetreten ist oder deren 
Einzahlungspflicht im nachhinein, z.B. durch un-
wirksame Einzahlung, wieder auflebt, mit den 
Einzahlungen der treugebereinlage ganz oder teil-
weise in Verzug, so kann die Komplementärin die 
treuhand-Kommanditistin mit dem für den treu-
geber gehaltenen treugeber-Kapitalanteil ohne 
Gesellschafterbeschluss rückwirkend nach § 22 
Ziffer 5 Satz 2 und Ziffer 6 ganz oder teilweise 
aus der Gesellschaft ausschließen. In Fall eines 
vollständigen Ausschlusses endet der treuhand- 
und Verwaltungs-Vertrag nach dessen §§ 13 Zif-
fer 1, 15 Ziffer 1 automatisch ohne Erklärung ei-
ner Kündigung. Die Folgen des vollständigen oder 
teilweisen Ausschlusses ergeben sich aus § 24.  
 
Für Anleger, deren mittelbarer Beitritt zur Gesell-
schaft aufgrund unterlassener Volleinzahlung der 
treugebereinlage gemäß § 5 Ziff. 4 2. Absatz, lit. b) 
noch nicht bewirkt ist, bestimmen sich die Auswir-
kungen eines Zahlungsverzuges nach § 3 Ziffer 4 
des treuhand- und Verwaltungs-Vertrags, nach dem 
die Gesellschaft auf Aufforderung der treuhand-
Kommanditistin dem nicht beigetretenen treugeber 
bereits eingezahlte Beträge abzüglich des verein-
barten Agiobetrags unverzüglich zurückzuzahlen 
hat, es sei denn dieser tritt mit einer nach § 3 Ziffer 
4 letzter Absatz des treuhand- und Verwaltungs-
Vertrags herabgesetzten treugebereinlage bei. 
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Haftung  7. 
 
Die Haftung eines jeden Kommanditisten gegen-
über Dritten ist vom Zeitpunkt seiner Eintragung 
in das Handelsregister an für danach entstehende 
Verbindlichkeiten auf die Höhe der vereinbarten 
und als Haftsumme in das Handelsregister einge-
tragenen Hafteinlage beschränkt. Die Haftung er-
lischt, wenn und soweit die Einlage geleistet ist. 
Soweit Ausschüttungen Rückzahlungen oder Ent-
nahmen im Sinne von § 172 Abs. 4 HGB darstellen, 
lebt die Haftung in diesem Umfang wieder auf. Der 
treuhand- und Verwaltungs-Vertrag enthält diesbe-
zügliche Freistellungsverpflichtungen der treuge-
ber zugunsten der treuhand-Kommanditistin. Die 
Komplementärin haftet unbeschränkt.

§ 7 Rechtsstellung der treugeber

Verwaltungstreuhand  1. 
 
Die treuhand-Kommanditistin erwirbt, hält und ver-
waltet ihre Gesellschaftsbeteiligung treuhänderisch 
für die treugeber, mit denen er nach einheitlichem 
Muster gemäß Anlage 1 einen treuhand- und Ver-
waltungs-Vertrag schließt. Den Gesellschaftern ist 
bekannt, dass die treuhand-Kommanditistin an 
den geplanten Kapitalerhöhungen zwar im eigenen 
namen, jedoch als treuhänder für fremde Rech-
nung teilnimmt und teile ihres Kapitalanteils für den 
jeweiligen treugeber halten wird. Die Gesellschaf-
ter haben den treuhand- und Verwaltungs-Vertrag 
gemäß Anlage 1 zustimmend zur Kenntnis genom-
men. 

Innenverhältnis der Gesellschafter 2. 
und treugeber und der Gesellschaft  
 
Im Innenverhältnis der Gesellschafter/ treugeber 
untereinander und im Verhältnis zur Gesellschaft 
gelten die treugeber als Kommanditisten und wer-
den wie unmittelbar beteiligte Gesellschafter be-
handelt, wobei für den Umfang ihrer Beteiligung der 
jeweilige treugeber-Kapitalanteil (vgl. § 17 Ziffer 1) 
maßgeblich ist. Dies gilt insbesondere für die Betei-
ligung am Gesellschaftsvermögen, am Gewinn und 
Verlust, an einem Auseinandersetzungsguthaben 
und einem liquidationserlös sowie für die Ausübung 
mitgliedschaftlicher Rechte, insbesondere der 
Stimm- und Entnahme-(Ausschüttungs-) Rechte.  
 
Insoweit erwerben die treugeber eigene Rechte 
gegenüber der Gesellschaft. Den treugebern wird 
mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Ge-

sellschafter das Recht eingeräumt, an den Gesell-
schafterversammlungen selbst oder durch einen 
mit Vollmacht in textform versehenen Dritten teil-
zunehmen und kraft der ihnen durch die treuhand-
Kommanditistin gemäß dem treuhand- und Ver-
waltungs-Vertrage erteilten Vollmacht das auf ihre 
Beteiligung entfallende Stimmrecht sowie die einem 
Kommanditisten nach dem Gesetz und diesem Ge-
sellschaftsvertrag zustehenden Kontrollrechte und 
sonstigen Rechte unmittelbar selbst auszuüben 
oder durch nach diesem Vertrag zugelassene Be-
vollmächtigte ausüben zu lassen. 

Unterschiedliche Stimmrechtsausübung  3. 
 
Die treuhand-Kommanditistin kann die Stimm-
rechte für teile ihres Kommanditanteils daher un-
terschiedlich ausüben. Soweit die treugeber nicht 
unmittelbar handeln, wird die treuhand-Komman-
ditistin die Gesellschafterrechte in deren Interesse 
und nur nach deren Weisungen oder aufgrund ge-
sonderter Bevollmächtigung ausüben. liegen Wei-
sungen oder eine entsprechende Bevollmächtigung 
nicht vor, wird sich die treuhand-Kommanditistin 
der Ausübung der Gesellschafterrechte enthalten.

Eintritt eines treugebers als Kommanditist 4. 
 
Verlangt ein treugeber nach § 5 Ziffer 5, sich als 
unmittelbarer Kommanditist an der Gesellschaft 
zu beteiligen und dementsprechend als solcher in 
das Handelsregister eingetragen zu werden will, so  
 
(iii) hat dieser treugeber der Komplementärin 
oder einem von dieser benannten  Dritten unver-
züglich eine unwiderrufliche, über den tod hinaus 
geltende notariell beglaubigte Handelsregistervoll-
macht zu erteilen, die den Bevollmächtigten zu 
allen Anmeldungen zum Handelsregister ermäch-
tigt, an denen ein Kommanditist mitzuwirken ver-
pflichtet ist. Die Komplementärin wird dem treuge-
ber ein von diesem zu verwendendes Muster der 
Handelsregistervollmacht zur Verfügung stellen. 
 
(iv) ist die treuhand-Kommanditistin unter Befrei-
ung von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
vollmächtigt und verpflichtet – ohne Zustimmung 
der anderen Mitgesellschafter –, nach Maßgabe des 
treuhand- und Verwaltungs-Vertrags den für diesen 
treugeber gehaltenen treugeber-Kapitalanteil auf 
den dann als Kommanditist in die Gesellschaft eintre-
tenden treugeber zu übertragen. Diese Übertragung 
muss die Beschränkungen dieses Gesellschafts-
vertrags zur Beteiligung als Kommanditist wahren 
und muss aufschiebend bedingt auf die Eintragung 
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des treugebers als Kommanditist in das Handels-
register mit Rechtsnachfolgevermerk erfolgen. 
 
Alle durch die Übertragung und Vollmachtertei-
lung entstehenden Kosten, Auslagen und Gebüh-
ren (einschließlich notar- und Gerichtsgebühren) 
trägt der bisherige treugeber. Die treuhand-Kom-
manditistin steht als Geschäftsbesorgerin für die 
Verwaltung des Kommanditanteils des bisheri-
gen treugebers und für die Wahrnehmung sei-
ner mitgliedschaftlichen Rechte zur Verfügung.  
 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten entspre-
chend, wenn die treuhand-Kommanditistin von 
ihrem Kündigungsrecht gemäß den Regelungen 
des treuhand- und Verwaltungs-Vertrags Gebrauch 
macht.

Wechsel eines Kommanditisten   5. 
in die Stellung eines treugebers  
 
Mit Ausnahme der treuhand-Kommanditistin kann 
jeder Kommanditist durch Übertragung seines 
Kommanditanteils auf die treuhand-Kommanditis-
tin in die Stellung eines treugebers wechseln. Bei 
dieser Übertragung sind die Beschränkungen die-
ses Gesellschafsvertrags zur Beteiligung als treu-
geber zu beachten. Die treuhand-Kommanditistin 
wird die Übertragung annehmen und den treuhand- 
und Verwaltungs-Vertrag abschließen, sofern nicht 
wichtige Gründe dem entgegenstehen.

Kosten der Verwaltung durch die   6. 
treuhand-Kommanditistin  
 
Die treuhand-Kommanditistin erhält für die Über-
nahme der Verwaltungstreuhand für die treugeber 
und das Verwaltungsmandat für die Direktkomman-
ditisten die in § 11 Ziffer 2 genannten Vergütungen.

Gleichstellung Kommanditist/treugeber  7. 
 
Soweit ausdrücklich nichts abweichendes bestimmt 
ist, ist – aufgrund der Gleichstellung im Innenver-
hältnis – mit Gesellschafter bzw. Kommanditisten 
im Sinne dieses Gesellschaftsvertrages auch der 
mittelbar über den treuhandkommanditisten betei-
ligte treugeber gemeint.

§ 8 Gesellschafterkonten und Ergebnisbeteiligung

Die Gesellschaft unterhält für jeden unmittelbar an der 
Gesellschaft beteiligten Gesellschafter ein festes Kapi-
talkonto (Kapitalkonto I) und ein variables Beteiligungs-
konto (Kapitalkonto II) (nachfolgend gemeinsam auch 

„Gesellschafterkonten“ genannt), ein Einlagenkonto so-
wie ein Verlustvortragskonto. Für die treugeber werden 
entsprechende Unterkonten zu den Gesellschafterkon-
ten der treuhand-Kommanditistin geführt. Die Salden 
der Konten sind unverzinslich.

Kapitalkonto I und Einlagenkonto  1. 
 
Auf dem Kapitalkonto I wird der Betrag des nomi-
nalen Kapitalanteils eines Gesellschafters unabhän-
gig von der Höhe der geleisteten Einlagen gebucht. 
Auf dem Einlagenkonto werden die auf den Kapi-
talanteil geleisteten Einlagen eines Gesellschafters 
gebucht. Das Kapitalkonto I ist maßgebend für 
Stimm- und Entnahmerechte, für die Ergebnisver-
teilung (vgl. § 17 Ziffer 1), für die Beteiligung am 
Gesellschaftsvermögen sowie den Anspruch auf 
das Auseinandersetzungsguthaben, soweit in die-
sem Gesellschaftsvertrag nichts abweichendes be-
stimmt ist. 

Kapitalkonto II und Verlustvortragskonto  2. 
 
Die verfügbaren Gewinnanteile und Entnahmen 
jedes Gesellschafters sowie sämtliche anderen 
Zahlungen zwischen der Gesellschaft und dem 
Gesellschafter werden auf dem variablen Beteili-
gungskonto (Kapitalkonto II) gebucht; Verlustantei-
le werden auf dem Verlustvortragskonto gebucht. 

Konto für den leistungsverkehr   3. 
mit der treuhand-Kommanditistin  
 
Für den leistungsverkehr zwischen der Gesell-
schaft und der treuhand-Kommanditistin wird da-
rüber hinaus ein gesondertes Konto geführt. 

Ergebnisbeteiligung  4. 
 
Die Gesellschafter sind am Gewinn und Verlust so-
wie am Vermögen der Gesellschaft grundsätzlich 
im Verhältnis ihrer Kapitalkonten I unter Berück-
sichtigung der weiteren Bestimmungen dieses Ge-
sellschaftsvertrages, insbesondere der §§ 17, 18, 
beteiligt.

§ 9  Geschäftsführung und Vertretung;  
 Kontrollrechte der Kommanditisten und   
 treugeber

Wahrnehmung der   1. 
Geschäftsführung und Vertretung    
 
Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-
schaft ist die Komplementärin allein berechtigt und 
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verpflichtet. Bei mehreren Komplementärinnen ist 
jede einzelvertretungsberechtigt. Die übrigen Ge-
sellschafter sind für die gesamte Dauer der Gesell-
schaft von der Geschäftsführung und der Vertretung 
der Gesellschaft ausgeschlossen; die in diesem 
Vertrag gesondert geregelten Zustimmungsvorbe-
halte und Mitwirkungsbefugnisse bleiben unbe-
rührt. Die treuhand-Kommanditistin wirkt außer in 
den in diesem Vertrag ausdrücklich genannten Fäl-
len weder an der Geschäftsführung mit noch kon-
trolliert sie diese. § 117 HGB ist nicht anwendbar. 
 
Die Komplementärin hat die Geschäfte mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu führen. 

Befreiung von § 181 BGB  2. 
 
Jede Komplementärin sowie jeder ihrer Geschäfts-
führer und/oder jeder ihrer Bevollmächtigter und/
oder jeder ihrer im Rahmen von Geschäftsbesor-
gungs- und Managementverträgen Beauftragter 
und deren Geschäftsführer sind von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB hinsichtlich aller Geschäf-
te mit der Gesellschaft in ihrem eigenen namen 
oder im namen Dritter, einschließlich verbundener 
Unternehmen der Komplementärin befreit. Ent-
sprechend ist die Erteilung von Untervollmachten 
unter Befreiung von § 181 BGB sowie die Ermäch-
tigung der Unterbevollmächtigten zur weiteren Un-
terbevollmächtigung für die Gesellschaft zulässig.  
 
Die Vertretungsregelungen in § 9 Ziffer 1 und dieser 
Ziffer 2 gelten bereits vor Eintragung der Gesell-
schaft im Handelsregister, soweit die Gesellschaft 
bereits vor diesem Zeitpunkt geschäftlich tätig 
wird.

typische Geschäftsführungsaufgaben  3. 
 
Zu den Geschäftsführungsaufgaben der Komple-
mentärin gehört insbesondere:

•	 die	 gesamte	 organisatorische	 und	 administ-
rative leitung der Gesellschaft vorzunehmen, 
beispielsweise in Bezug auf die liquiditäts-
steuerung, Buchhaltung, Rechts- und Steuer-
beratung, Jahresabschlüsse und insbesondere 
auch die Kommunikation mit Dienstleistern,

•	 ein	 Portfolio-Strukturkonzept	 zu	 entwickeln,	
das den Vorgaben des Gesellschaftszwecks 
entspricht, 

•	 die	 geeignete	 Beteiligungsform	 festzulegen,	
die Vertragsverhandlungen für den Erwerb der 

unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen 
zu führen, die Beteiligungs-, Investitions- bzw. 
Erwerbsverträge zu prüfen und zu unterzeich-
nen,

•	 die	Gesellschafterinteressen	der	Gesellschaft	in	
den Beteiligungsgesellschafen und gegenüber 
den Vertragspartnern der Beteiligungen und 
Kapitalanlagen, wie z.B. Equity-Beteiligungs-
gesellschaften, Investmentbanken, Anbietern 
von Kapitalanlagen bzw. den Zielunternehmen 
im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen oder 
im Investmentvertrag vorgesehenen Kontroll-
rechte wahrzunehmen, 

•	 die	 Verhandlung	 über	 eine	 Beendigung	 oder	
Veräußerung der Beteiligungen zu führen und 
die Verträge zu unterzeichnen, 

•	 die	Gesellschaft	bei	der	Anlage	liquider	Mittel	
zu beraten und zu unterstützen und

•	 alle	übrigen	Maßnahmen	und	Handlungen	der	
laufenden Verwaltung der Gesellschaft, soweit 
nicht die vorherige Zustimmung der Gesellschaf-
terversammlung nach Ziffer 4 erforderlich ist. 

Die Komplementärin ist berechtigt, sich zur Er-
füllung ihrer Aufgaben Erfüllungsgehilfen zu 
bedienen und im Einzelfall externe Fachleu-
te (Dritte) wie beispielsweise Consultants, Re-
search-teams, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Rechtsanwälte, notare und Fachgutachter zur 
Behandlung einzelner Sonderthemenstellungen 
gegen angemessene Vergütung zu beauftragen.  
 
Die Komplementärin informiert die Gesellschafter 
durch regelmäßige schriftliche Berichte mindes-
tens jährlich über den Gang der Geschäfte und die 
lage der Gesellschaft. Die Komplementärin kann 
die treuhand-Kommanditistin mit der Übersendung 
dieser Berichte an die Gesellschafter beauftragen. 
Die Übersendung kann auch durch elektronische 
Übermittlung oder durch Veröffentlichung im Inter-
net erfolgen.

4. Zustimmungspflichtige Geschäfte  
 
Die Komplementärin bedarf zu folgenden Geschäf-
ten der vorherigen Zustimmung durch einen Be-
schluss der Gesellschafter, soweit in diesem Ver-
trag nichts anderes bestimmt ist:

a. Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen, die 
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über die Maßnahmen des gewöhnlichen Ge-
schäftsbetriebs hinausgehen oder für die Ge-
sellschaft von besonderer Bedeutung sind, 

b. Wesentliche, von den Prognosen und Grund-
strukturen erheblich abweichende Änderun-
gen des Investitionsplanes, der den Gesell-
schaftern im Zusammenhang mit ihrem Beitritt 
zur Gesellschaft im Verkaufsprospekt (insbe-
sondere Kapitel 7 „Plan- und Prognoserech-
nung“) offengelegt wurde und von diesen als 
genehmigt gilt, sowie Aufstellung eines neuen 
Investitionsplans;

c. die Bestellung von Prokuristen und Generalbe-
vollmächtigten;

d. Aufnahme neuer Geschäftszweige oder Ge-
schäftstätigkeiten außerhalb des Gegenstands 
des Unternehmens gemäß § 2 Ziffer 1;

e. Aufnahme von Darlehen über den Rahmen hin-
aus, den der ursprüngliche oder ein nach lit. b) 
mit Zustimmung der Gesellschafter geänderter 
oder neuer Investitionsplan vorsieht;

f. Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken oder grundstücksgleichen 
Rechten und die Änderung und Verpflichtung 
zur Vornahme derartiger Rechtsgeschäfte, so-
fern dies nicht im Zusammenhang mit einer 
unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an 
einem Investitionsprojekt erfolgt;

g. Abschluss, Änderung und Beendigung von 
Dauerschuldverhältnissen hinsichtlich Grund-
besitzes, Büroraume etc., insbesondere Miet-
verträge, Frachtverträge. leasingvertrage mit 
einer Zahlungsverpflichtung (Gesamtbelastung 
pro Geschäftsjahr) für die Gesellschaft von je-
weils mehr als 100.000 €; 

h. Veräußerung, Übertragung oder Verpachtung 
des ganzen oder im Wesentlichen ganzen 
Unternehmens der Gesellschaft oder wesent-
licher teile, einschließlich der Firma der Gesell-
schaft;

i. Abschluss, Änderung oder Beendigung von 
Unternehmensverträgen im Sinne von §§ 291, 
292 AktG; und

j. die Aufnahme von Prozessen oder sonstigen 
gerichtlichen und schiedsgerichtlichen Verfah-
ren als Kläger oder Antragsteller, soweit die im 

Streit stehenden Beträge (ohne Gerichts- und 
Anwaltskosten) 100.000 € übersteigen.

In dringenden, unaufschiebbaren Fällen kann die 
Komplementärin diese Geschäfte ohne vorherige 
Zustimmung der Gesellschafter vornehmen, muss 
dann aber unverzüglich eine Genehmigung der Ge-
sellschafter einholen. Die Gesellschafter können 
die Genehmigung verweigern und abweichende 
Beschlüsse fassen, soweit die betreffende Maß-
nahme noch ohne Schaden korrigiert werden kann.  
 
Für Schaden aus Geschäften, die die Komplemen-
tärin ohne die erforderliche Zustimmung der Gesell-
schafter vorgenommen hat, haftet diese gegenüber 
den Gesellschaftern, wenn sie vorsätzlich oder grob 
fahrlässig (i) das Zustimmungsrecht der Gesell-
schafter übergangen hat oder (ii) fälschlicherweise 
von einem dringenden, unaufschiebbaren Geschäft 
ausgegangen ist. 

Widerspruchs-, Kontroll- und Einsichtsrecht 5. 
der Kommanditisten/ treugeber  
 
Die Kommanditisten haben über das Überwa-
chungsrecht nach § 166 HGB hinaus das Recht, 
jederzeit die Handelsbücher und die Papiere der 
Gesellschaft durch einen zur Verschwiegenheit ver-
pflichteten Sachverständigen auf eigene Kosten 
einsehen zu lassen sowie von der Komplementä-
rin alle erforderlich erscheinenden Aufklärungen zu 
verlangen. Den treugebern werden unmittelbar die 
Rechte aus §§ 164, 166 HGB (Widerspruchs- und 
Kontrollrecht) sowie das Einsichts- und Aufklä-
rungsrecht im Rahmen des Satz 1 eingeräumt. Das 
Widerspruchsrecht aus § 164 HGB entfällt, sofern 
die Gesellschafter mit der erforderlichen Mehrheit 
ihre Zustimmung zu der betreffenden Maßnahme 
erteilt haben oder eine Zustimmung der Gesell-
schafter nicht erforderlich ist.

§ 10 Haftung der Gesellschaftsorgane und der   
 Gesellschafter 

Haftung der Komplementärin für Erfolg   1. 
ihrer tätigkeit  
 
Soweit nicht ausdrücklich abweichend in diesem 
Gesellschaftsvertrag geregelt, haftet die Komple-
mentärin den übrigen Gesellschaftern und den 
treugebern gegenüber nicht für einen Erfolg ihrer 
tätigkeit, insbesondere nicht für den wirtschaftli-
chen Erfolg von durch die Gesellschaft getätigten 
Investitionen, wohl aber für eine sorgfältige Bear-
beitung der ihr übertragenen Aufgaben. 
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Haftung der Gesellschafter  2. 
untereinander und zur Gesellschaft  
 
Die Gesellschafter (Komplementärin, Kommanditis-
ten und treugeber) haben untereinander sowie im 
Verhältnis zu der Gesellschaft nur Vorsatz und gro-
be Fahrlässigkeit zu vertreten. Bei Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten haften die Gesellschaf-
ter auch bei einfacher Fahrlässigkeit, jedoch nur für 
den typischerweise vorhersehbaren Schaden. Sie 
haften weiterhin für Schäden aus der Verletzung 
des lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die 
auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflicht-
verletzung beruhen. Schadenersatzansprüche der 
Gesellschafter untereinander und der Gesellschaft 
gegenüber den Gesellschaftern verjähren, soweit 
gesetzlich zulässig, fünf Jahre nach Entstehung 
des Schadens, soweit die Ansprüche nicht kraft 
Gesetzes einer kürzeren Verjährung unterliegen.  
 
Das Vorstehende gilt insgesamt entsprechend für 
etwaige Ansprüche von Gesellschaftern/treuge-
bern gegenüber der treuhand-Kommanditisten 
bei etwaigen Verletzungen der aus diesem Gesell-
schaftsvertrag entspringenden Pflichten.

Erstreckung auf organe, Vertreter und   3. 
sonstige Dritte  
 
Die Begrenzungen der Haftung der Komplemen-
tärin nach Ziffer 1 und 2 und der  übrigen Gesell-
schafter nach Ziffer 2 gelten in gleichem Umfang 
zugunsten ihrer jeweiligen organe, gesetzlichen 
Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Er-
füllungsgehilfen.

§ 11 Vergütungen der Komplementärin und der   
 treuhand-Kommanditistin 

1. Vergütung der Komplementärin  
 
Die Komplementärin erhält von der Gesellschaft 
folgende Vergütungen und Zahlungen für Aufwen-
dungsersatz:

a. Vergütung für die Übernahme der   
persönlichen Haftung:   
 
Für die Übernahme der persönlichen Haftung 
erhält die Komplementärin von der Gesell-
schaft erstmals für das Geschäftsjahr 2011 
eine Vergütung in Höhe von 10.000 € jährlich. 
Die Vergütung entsteht mit Ablauf des jeweili-
gen Geschäftsjahres und ist zum Ende eines 

Geschäftsjahres fällig.

b. Geschäftsführungsvergütung:   
 
Für die Übernahme der Geschäftsführung 
erhält die Komplementärin eine jährliche Ver-
gütung von 120.000 €. Der Vergütungsan-
spruch entsteht mit Beginn des Geschäftsjah-
res 2011 und wird in vier teilbeträgen jeweils 
zum Ende eines Kalendervierteljahres fällig. 
 
Mit einem jährlichen Betrag von 0,40% bezo-
gen auf die zum 31. Dezember eines Jahres 
bestehenden nominellen Kapitalanteile (ohne 
Agio) aller Gesellschafter einschließlich des 
Gründungskapitals („Bemessungsgrundlage“) 
sind sämtliche Verwaltungskosten sowie die 
Kosten für die Anlegerbetreuung der Komple-
mentärin abgegolten. Der Vergütungsanspruch 
entsteht mit Beginn des Geschäftsjahres 2011 
und wird in vier teilbeträgen jeweils zum Ende 
eines Kalendervierteljahres fällig.

c. Erfolgsvergütung  
 
Der Komplementärin steht im Rahmen der Er-
gebnisverteilung als Erfolgsvergütung eine Be-
teiligung an den Gewinnen der Gesellschaft ent-
sprechend der Regelungen des § 17 Ziffer 4 zu. 
 
Soweit die Komplementärin nach § 9 Zif-
fer 3 Dritte mit Geschäftsbesorgungs-
angelegenheiten und Beratungsaufgaben für 
die Gesellschaft beauftragt, vermindern die 
mit diesen vereinbarten Vergütungen nicht die 
vorstehenden Vergütungsansprüche der Kom-
plementärin.

Vergütung der treuhand-Kommanditistin  2. 
 
Die treuhand-Kommanditistin erhält folgende Ver-
gütungen:

Für die Übernahme und Einrichtung der treu-a. 
handschaft/Übernahme und Einrichtung der 
Betreuung der Kommanditisten sowie die 
Besorgung der Eintragungen der Kommandi-
tisten im Handelsregister erhält die treuhand-
Kommanditistin eine einmalige Vergütung von 
0,14% bezogen auf alle am Ende der Platzie-
rungsphase bestehenden nominellen Kapital-
anteile (ohne Agio). Der Vergütungsanspruch 
ist nach Abschluss der Platzierung fällig, spä-
testens zum 31. Dezember 2011 bzw. bei Ver-
längerung zum  31. Dezember 2012. 



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

»privilegiert investieren« |  109

Für die laufende tätigkeit der treuhandschaft/b. 
Übernahme der Betreuung der Kommandi-
tisten erhält die treuhand-Kommanditistin für 
jedes Jahr ab dem Jahr 2011 jeweils eine Ver-
gütung in Höhe von 0,24% p.a., stets bezo-
gen auf die zum 31. Dezember eines Jahres 
bestehenden nominellen Kapitalanteile (ohne 
Agio). Für jedes Geschäftsjahr  wird der Ver-
gütungsanspruch zum 31. Dezember fällig; 
ab dem 1. Januar 2012 erhält die treuhand-
kommanditsistin vierteljährliche Abschlags-
zahlungen auf die voraussichtliche Vergütung 
zum Jahresende. Diese Abschlagszahlungen 
werden jeweils am fünften Arbeitstag nach Ab-
lauf eines Kalendervierteljahres fällig.  
 
Ab dem 1. Januar 2012  erhöht sich die Vergü-
tung nach diesem lit. b. um jährlich 2,0% vom 
Vergütungsbetrag des Vorjahres (d.h. im Jahr 
2012 um 0,0048%).

Für die Mittelverwendungskontrolle erhält die c. 
treuhand-Kommanditistin nach dem Mittelver-
wendungskontrollvertrag eine einmalige Vergü-
tung von 0,1% bezogen auf alle am Ende der 
Platzierungsphase bestehenden nominellen 
Kapitalanteile (ohne Agio). Der Vergütungsan-
spruch ist nach Abschluss der Platzierung fäl-
lig, spätestens zum 31. Dezember 2011 bzw. 
bei Verlängerung zum  31. Dezember 2012.

Behandlung der Vergütungszahlungen  3. 
 
Zahlungen für die Vergütungen gemäß Ziffer 1 lit. a) 
und lit. b) und Ziffer 2 sind im Verhältnis der Gesell-
schafter zueinander als Aufwand der Gesellschaft 
und steuerlich als Betriebsausgaben zu behandeln. 
Sie sind auch in Verlustjahren zu zahlen. Soweit 
nichts anderes geregelt, verstehen sich die verein-
barten Vergütungen zuzüglich der jeweils geltenden 
Umsatzsteuer, falls die entsprechende leistung als 
umsatzsteuerpflichtig zu betrachten sein sollte.  
 
Zahlungen auf die Erfolgsvergütung der Komple-
mentärin nach Ziffer 1 lit. c) erfolgen im Rahmen 
der Ergebnisbeteiligung nach §§ 17, 18.

§ 12 Gesellschafterbeschlüsse 

Beschlussfassung  1. 
 
Abstimmungen der Gesellschafter über jedwe-
de Angelegenheit erfolgen durch Beschluss der 
Gesell schafter („Gesellschafterbeschluss“). 

Gesellschafterbeschlüsse werden nach der ge-
setzlichen Grundvorstellung in Gesell schafter-
versammlungen (§ 13) gefasst. In Abweichung 
hiervon werden Gesellschafterbeschlüsse der Ge-
sellschaft jedoch grundsätzlich außerhalb der Ge-
sellschafterversammlung in textform gefasst (Ab-
stimmungs verfahren in textform, § 14) oder, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist, durch elektronische 
Abstimmung durch ein von der Gesellschaft ein-
zurichtendes Internet-Voting Portal (elektronisches 
Abstimmungsverfahren, § 15) gefasst.

Zuständigkeiten  2. 
 
Gesellschafterbeschlüsse sind insbesondere für 
folgende Angelegenheiten erforderlich:

Änderungen des Gesellschaftsvertrages;a. 

Feststellung des Jahresabschlusses; die Auf-b. 
stellung des Jahresabschlusses und die damit 
im Zusammenhang stehenden Bilanzierungs-
entscheidungen obliegen ausschließlich der 
Komplementärin;

Maßnahmen der Geschäftsführung, für die ge-c. 
mäß § 9 Ziffer 4 die Zustimmung der Gesell-
schafter erforderlich ist;

Entlastung der Komplementärin und ihrer Ge-d. 
schäftsführer für das abgelaufene Geschäfts-
jahr; 

Zustimmung zur Zulassung einer zusätzlichen e. 
Komplementärin, Umwandlung der Komple-
mentärin oder Austausch der Komplementärin; 
§ 4 Ziffer 1 2. Unterabsatz bleibt unberührt,

Zustimmung zum Wechsel der treuhand-Kom-f. 
manditistin gemäß § 20 oder im Falle des § 22 
Ziffer 5;

Ausschluss von Gesellschaftern, soweit nicht g. 
ein Fall des § 22 Ziffer 5 Satz 2 oder 3 vor-
liegt;

Zulassung weiterer Kommanditisten/treuge-h. 
ber über den Rahmen gemäß § 5 hinaus;

Verlängerung der Gesellschaft über den Zeit-i. 
punkt gemäß § 3 Ziffer 1 Satz 1 und 2 hinaus 
(§ 25 Ziffer 1); 

Verwendung von liquiditätsüberschüssen j. 
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und Jahresergebnissen, soweit nicht bereits 
gemäß diesem Vertrag als Einstellung in die  
liquiditätsreserve festgelegt;

Wahl des Abschlussprüfers. k. 

Die Beschlüsse der Gesellschaft werden grundsätz-
lich mit einfacher Mehrheit gefasst. Abweichend 
hiervon bedürfen Gesellschafterbeschlüsse zu den 
vorstehenden lit. a) sowie f) bis i) der Zustimmung 
von mindestens 75% (lit. f) und h) bis i)) bzw. der 
einfachen Mehrheit (lit. g)) der abgegebenen Stim-
men sowie zusätzlich noch der Zustimmung der 
Komplementärin.

Stimmrecht  3. 
 
Je volle 1.000 € eines Kapitalanteils gewähren eine 
Stimme. Die Komplementärin hat neben dem Zu-
stimmungsvorbehalt nach Ziffer 2 letzter Absatz nur 
ein Stimmrecht bei Beschlüssen, die unmittelbar in 
ihre Rechtsstellung als Gesellschafter eingreifen. 
In diesen Fällen verfügt sie über die Anzahl von 
Stimmen, welche der Zahl von 10% der Stimmen 
aller vorhandenen Kapitalanteile der treugeber/
Kommanditisten entspricht. Jeder Gesellschafter/
treugeber ist im Übrigen zur Stimmabgabe bei 
Gesellschafterbeschlüssen berechtigt, soweit er 
nicht aufgrund dieses Gesellschaftsvertrages oder 
nach Gesetz von der Ausübung der Stimmrech-
te aus seinem Kapitalanteil ausgeschlossen ist.  
 
Die treuhand-Kommanditist kann bei Beschluss-
fassungen gegebenenfalls entsprechend der ihr 
erteilten Weisungen der treugeber voneinander ab-
weichende Stimmabgaben für verschiedene treu-
geber-Kapitalanteile abgeben. Das gleiche gilt für 
Vertreter mehrerer Gesellschafter/treugeber bei der 
Stimmabgabe. Im Übrigen können Gesellschafter/
treugeber für ihre Beteiligung nur einheitlich ab-
stimmen. 

Enthaltungen  4. 
 
Stimmt ein in einer Gesellschafterversammlung 
anwesender oder außerhalb der Gesellschafterver-
sammlung an einer Abstimmung teilnehmender Ge-
sellschafter nicht über einen Beschlussgegenstand 
ab oder enthält er sich ausdrücklich der Stimme, 
so gilt dies als nicht abgegebene Stimme, welche 
bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses 
nicht mitberücksichtigt wird. Bei Stimmengleichheit 
der abgegebenen Stimmen gilt ein Antrag als an-
genommen.

Vertretung bei Stimmabgabe 5.  
 
Jeder Gesellschafter/treugeber kann sich zum Zweck 
der Stimmabgabe bei Gesellschafterbeschlüssen 
durch einen Dritten vertreten lassen, vorausgesetzt, 
dass der vertretene Gesellschafter/treugeber der 
Komplementärin mindestens zwei Geschäftstage 
vor der Stimmabgabe eine Vollmacht in textform 
(§ 126 b BGB) übermittelt hat, in der die Person zur 
Stimmabgabe bei der Gesellschafterversammlung 
oder im Abstimmungsverfahren in textform (§ 126 
b) BGB) für den vertretenen Gesellschafter bestimmt 
wird. Die Vertretung der treugeber durch die treu-
hand-Kommanditistin bei der Stimmabgabe bedarf 
keiner gesonderten schriftlichen Anzeige der Voll-
macht gegenüber der Komplementärin.

Protokollierung  6. 
 
Die Komplementärin fertigt Sitzungsberichte von 
jeder Gesellschafterversammlung und Protokolle 
aller Gesellschafterbeschlüsse an, die sämtlichen 
Gesellschaftern/treugebern zur Verfügung zu stel-
len sind. Zur Klarstellung: Im Fall einer Abstimmung 
in textform (§ 14) oder im Fall des elektronischen 
Abstimmungsverfahrens (§ 15) ist ebenfalls ein Pro-
tokoll des gefassten Gesellschafterbeschlusses an-
zufertigen, aber kein Sitzungsbericht.

Anfechtung   7. 
 
Die vollständige oder teilweise Anfechtung eines 
Gesellschafterbeschlusses ist nur innerhalb von 45 
tagen nach Zugang oder Bekanntgabe des ortes/
Mediums der Veröffentlichung des Protokolls des 
jeweiligen Gesellschafterbeschlusses, jedoch spä-
testens bis sechs Monate nach Beschlussfassung 
bzw. nach Ablauf der Frist zur Stimmabgabe, durch 
Erhebung der gerichtlichen Klage möglich. nach 
Ablauf der vorgenannten Frist gilt ein etwaiger Be-
schlussfassungsmangel als geheilt.

Stimmverbote  8. 
 
Die Stimmverbote des § 47 Abs. 4 GmbHG gelten 
entsprechend.

§ 13 Gesellschafterversammlung

ordentliche und außerordentliche   1. 
Gesellschafterversammlung  
 
Die ordentliche Gesellschafterversammlung muss  
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jedes Jahr innerhalb der ersten acht Monate des 
Geschäftsjahres abgehalten werden. Soweit und 
solange die Gesellschaft und die Komplementä-
rin jeweils eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne 
des § 267 Absatz 1 HGB i.V.m. § 264 a Abs. 1 HGB 
sind, kann die ordentliche Gesellschafterversamm-
lung innerhalb der ersten 11 Monate des Ge-
schäftsjahres abgehalten werden. Die ordentliche 
Gesellschafterversammlung beschließt über die 
Feststellung des Jahresabschlusses und die Er-
gebnisverwendung, über die Entlastung der Kom-
plementärin und deren Geschäftsführer und – so-
weit die Gesellschaft nach § 316 Abs. 1 HGB oder 
anderen Gesetzen prüfungspflichtig ist oder die 
Gesellschafter nach § 12 Ziffer 2 lit. k) eine Prü-
fung beschließen – die Wahl des Abschlussprüfers.  
 
Die ordentlichen und außerordentliche Gesell-
schafterversammlungen können und werden 
in der Regel im Abstimmungsverfahren in text-
form (§ 14) durchgeführt werden, womit sich 
alle Gesellschafter und treugeber hiermit ein-
verstanden erklären, ohne dass es eines wei-
teren Gesellschafterbeschlusses hierzu bedarf. 
 
Der ort der Versammlung, der in Deutschland liegen 
muss, wird durch die Komplementärin festgelegt. 
 
Gesellschafterversammlungen sind überdies ein-
zuberufen, wenn Beschlussfassungen gemäß § 9 
Ziffer 4 und § 12 Ziffer 2 zu erfolgen haben, es sei 
denn, die Abstimmung erfolgt außerhalb der Ge-
sellschafterversammlung, oder wenn Gesellschaf-
ter, die mindestens 25% der Kapitalanteile der Ge-
sellschaft halten, schriftlich die Einberufung einer 
Versammlung unter Angabe eines Zwecks und der 
Gründe der Gesellschafterversammlung verlangen. 
Die Komplementärin kann zudem jederzeit Gesell-
schafterversammlungen einberufen, insbesondere 
wenn dies im Interesse der Gesellschaft ist.

Einberufung  2. 
 
Die Einberufung einer Gesellschafterversammlung 
erfolgt durch Einladung in textform (§ 126 b BGB) 
sämtlicher Gesellschafter unter Angabe von ort, 
tag, Zeit, Zweck und tagesordnung der Versamm-
lung. Die ladungsfrist beträgt 14 tage vor dem 
angesetzten termin der betreffenden Gesellschaf-
terversammlung. Maßgebend ist der tag der Ab-
sendung der Einladung (Aufgabe bei der Post). Bei 
der Berechnung der Fristen werden der tag der Ab-
sendung und der tag der Versammlung mitgezählt. 
 
 

Die ladung ist stets ordnungsgemäß, wenn sie 
an die von der teilnahmeberechtigten Person 
der Gesellschaft oder der treuhand-Komman-
ditistin zuletzt bekannt gegebene Anschrift er-
folgt. Auf den Zugang der ladung bei der teil-
nahmeberechtigten Person kommt es nicht an.  
 
Wenn die Komplementärin feststellt, dass die Ab-
stimmung über einen Beschlussgegenstand drin-
gend ist, kann die Komplementärin nach eigenem 
Ermessen die Einberufungsfrist auf zehn (10) Ka-
lendertage verkürzen. Hinsichtlich der Fristberech-
nung gilt Satz 4 des ersten Absatzes dieser Ziffer 2 
entsprechend.

Versammlungsleitung  3. 
 
Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt 
die Komplementärin, ersatzweise ein von der Kom-
plementärin ernannter Dritter (Versammlungsleiter). 
Wird ein Protokollführer vom Versammlungsleiter 
ernannt, kann die Beschlussniederschrift vom Ver-
sammlungsleiter und vom Protokollführer unter-
zeichnet werden. 

Beschlussfähigkeit  4. 
 
Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, 
wenn eine Komplementärin und mehr als 30% der 
stimmberechtigten Kapitalanteile anwesend oder 
vertreten sind. Bei mangelnder Beschlussfähigkeit 
ist unverzüglich eine neue Gesellschafterversamm-
lung mit gleicher Form und tagesordnung und einer 
Frist von mindestens zehn (10) tagen einzuberufen. 
Hinsichtlich der Fristberechnung gilt § 13 Ziffer 2 
erster Absatz Satz 4 entsprechend. Diese Ver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf den anwesenden 
oder vertretenen Betrag der Kapitalanteile oder der 
Anzahl der Gesellschafter beschlussfähig, sofern 
hierauf in der Einladung hingewiesen wurde.

§ 14 Abstimmungsverfahren in textform

Grundsatz  1. 
 
Statt einer ordentlichen oder außerordentlichen 
Gesellschafterversammlung wird durch die Kom-
plementärin grundsätzlich ein Abstimmungsverfah-
ren in textform (§ 126 b BGB; u.a. Brief, telefax, 
Computerfax oder E-Mail) zur Beschlussfassung 
vorgesehen werden. Hierfür gelten die Vorschriften 
des § 12 sowie des § 13 entsprechend, soweit sich 
nicht nachfolgend etwas anderes ergibt.
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Aufforderung zur Stimmabgabe und Stimmabgabe 2. 
 
Die Komplementärin hat alle teilnahmeberechtigten 
Personen unter genauer Bezeichnung des Gegen-
standes der Beschlussfassung in textform (§ 126 b 
BGB) zur Stimmabgabe aufzufordern. Die Auffor-
derung zur Stimmabgabe ist stets ordnungsgemäß, 
wenn sie an die von der stimmberechtigten Person 
der Gesellschaft oder treuhand-Kommanditistin 
zuletzt bekannt gegebene Anschrift erfolgt. Die Frist 
zur Stimmabgabe muss mindestens 14 tage betra-
gen. Maßgeblich für den Fristbeginn ist der tag der 
Absendung der Aufforderung zur Stimmabgabe, 
maßgebend für die Wahrung der Frist ist der tag 
des Zugangs der Stimmabgabe bei der Komple-
mentärin. Die Stimmabgabe durch die Kommandi-
tisten/ treugeber erfolgt in textform (§ 126 b BGB) 
gegenüber der Komplementärin. Verspätet zuge-
gangene Stimmabgaben gelten als nicht erfolgt. 

Quorum und Widerspruch   3. 
zur Abstimmung in textform  
 
Im Wege der Abstimmung in textform (§ 126 b BGB) 
kommt mit Ablauf der Stimmabgabefrist ein Be-
schluss nur zustande, wenn innerhalb der Fristen der 
Ziffer 2 der Abstimmung in textform (§ 126 b BGB) 
nicht mit mehr als 30% der Stimmen der Kapitalan-
teile der Gesellschaft in textform (§ 126 b BGB) ge-
genüber der Komplementärin widersprochen wird. 
Im Falle eines wirksamen Widerspruchs findet eine 
Gesellschafterversammlung nach § 13 statt. Die 
Komplementärin ist nicht verpflichtet, die Gesell-
schafter und treugeber auf ihr Widerspruchsrecht 
bei jeder Aufforderung zur Stimmabgabe hinzuwei-
sen.

Beschlussfeststellung  4. 
 
Die Auszählung der Stimmen erfolgt durch die Kom-
plementärin. Über das Ergebnis der Abstimmung 
sind die Gesellschafter in textform (§ 126 b BGB) 
zu unterrichten.

§ 15 Elektronisches Abstimmungsverfahren

Grundsatz  1. 
 
Statt einer ordentlichen oder außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung kann durch die Komple-
mentärin neben oder an Stelle eines Abstimmungs-
verfahren in textform (§ 14) ein elektronisches 
Abstimmungsverfahren zur Beschlussfassung vor-
gesehen werden. Hierfür gelten die Vorschriften 

des § 12 sowie des § 13 entsprechend, soweit sich 
nicht nachfolgend etwas anderes ergibt.

Elektronische Plattform  2. 
 
Die Gesellschaft kann ein Internetportal zur Stimm-
abgabe einrichten. Die genaue http-Adresse wird die 
Gesellschaft in diesem Fall den treugebern/Kom-
manditisten in textform (§ 126 b BGB) bekannt geben.  
 
Die Identifikation der stimmberechtigten Perso-
nen würde beispielsweise, aber nicht ausschließ-
lich durch ein tAn-Verfahren und ein persönliches 
Passwort sichergestellt werden.

Aufforderung zur Stimmabgabe und Stimmab-3. 
gabe, Quorum und Widerspruch zum elektro-
nischen Abstimmungsverfahren  
 
Im Fall des elektronischen Abstimmungsverfahrens 
gelten die §14 Ziffer 3 (Aufforderung zur Stimmab-
gabe und Stimmabgabe) und § 14 Ziffer 4 (Quo-
rum und Widerspruch zum elektronischen Abstim-
mungsverfahren) mit der Maßgabe, dass 

- maßgebend für die Wahrung der Frist zur 
Stimmabgabe der tag der Registrierung der 
Stimmabgabe auf der hierfür eingerichteten 
Website ist und

- auf die elektronische Stimmabgabe abzustel-
len ist.

Beschlussfeststellung  4. 
 
Die Auszählung der Stimmen erfolgt EDV-gestützt 
durch die Komplementärin. § 14 Ziffer 4 Satz 2 gilt 
entsprechend.

§ 16 Jahresabschluss

Aufstellung durch Komplementärin  1. 
 
Die Komplementärin hat innerhalb der gesetzli-
chen Fristen und unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung 
sowie der gesetzlichen Vorschriften den Jahresab-
schluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) für 
das vorangegangene Geschäftsjahr sowie die für 
die Zwecke der Besteuerung maßgeblichen Be-
rechnungen hierzu aufzustellen. Ertragsteuerliche 
Regelungen sind bei der Aufstellung des Jahres-
abschlusses zu beachten, soweit nicht zwingende 
handelsrechtliche Bestimmungen entgegenstehen.
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Prüfung durch Wirtschaftsprüfer  2. 
 
Die Buchführung und der Jahresabschluss sowie 
die maßgeblichen Berechnungen sind dem nach 
§ 12 Ziffer 2 lit. k gewählten Abschlussprüfer zu 
prüfen.

Vorlage an Gesellschafter  3. 
 
Der Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Ver-
lustrechnung) sowie der Bestätigungsvermerk des 
Wirtschaftsprüfers, soweit eine Jahresabschluss-
prüfung stattgefunden hat, sind nach ihrem Vorlie-
gen innerhalb einer angemessenen Frist allen Ge-
sellschaftern zur Verfügung zu stellen. 

§ 17 Beteiligung am Ergebnis

Grundsatz  1. 
 
Soweit in diesem Vertrag keine anderen Regelungen 
getroffen sind, ist für die Verteilung von Gewinn und 
Verlust der Gesellschaft das Verhältnis der Kapital-
anteile an der Gesellschaft (wie durch die Kapital-
konten I und die entsprechenden Unterkonten der 
treugeber ausgedrückt) maßgebend. Einem Ge-
sellschafter werden Verlustanteile auch dann zuge-
rechnet, wenn die insgesamt zugerechneten Verlus-
tanteile die Höhe seiner Kapitaleinlage übersteigen. 
 
Vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen die-
ser Ziffer 1 nehmen Gesellschafter jeweils, soweit 
rechtlich zulässig, in voller Höhe an den Gewinnen 
und Verlusten der Gesellschaft für alle Geschäfts-
jahre bis zu ihrem Ausscheiden aus der Gesell-
schaft oder bis zur Auflösung der Gesellschaft teil, 
unabhängig davon, in welchem Geschäftsjahr ihr 
Beitritt zur Gesellschaft als treugeber oder Direkt-
kommanditist wirksam geworden ist. 

Entsprechend sind solche treugeber/Direktkom-2. 
manditisten, die – im Falle einer Platzierungs-
verlängerung über den 31. Dezember 2011 hi-
naus bis zum 31. Dezember 2012 – erst im 
Geschäftsjahr 2012 der Gesellschaft beitreten, 
auch an den Gewinnen und Verlusten der Ge-
sellschaft für das Geschäftsjahr 2011 beteiligt.  
Abweichend hiervon gilt, dass Gesellschafter nur 
für solche Geschäftsjahre gewinnberechtigt sind, 
in denen sie die Einzahlung auf ihren Kapitalanteil 
vollständig bewirkt haben und diese Einzahlung 
nicht an sie zurückgeflossen ist (mit Ausnahme ei-
ner Rückzahlung im Rahmen der Ausschüttungen 
nach § 18 Ziffern 1 bis 3). 

Ausschüttungsfähiger Gewinn  3. 
 
Der nach diesem § 17 und § 18 an die Gesell-
schafter ausschüttungsfähige Gewinn bestimmt 
sich nach dem in der jeweiligen Gewinn- und Ver-
lustrechnung ausgewiesenen Gewinn (d.h. bereits 
nach Abzug der gemäß § 11 Ziffer 3 als Aufwand 
zu erfassenden Vergütungen der Komplementärin 
und treuhand-Kommanditistin nach § 11 Ziffer 1 
lit. a) und lit. b) und § 11 Ziffer 2) abzüglich einer 
Einstellung in die liquiditätsreserve der Gesell-
schaft. Die Komplementärin kann ohne Zustim-
mung der Gesellschafter in jedem Geschäftsjahr 
bis zu 10% des in der jeweiligen Gewinn- und Ver-
lustrechnung ausgewiesenen Gewinns in die liqui-
ditätsreserve der Gesellschaft einstellen.   
 
Die Gesellschafter können im Rahmen des Ergeb-
nisverwendungsbeschlusses gemäß § 12 Ziffer 2 
lit. j), § 13 Ziffer 1 weitere teile des Gewinnes in die 
liquiditätsreserve einstellen. 

Allgemeine Gewinnverteilung und abweichende Ge-4. 
winnverteilung bei Einmaliger Frühzeichnerbonus  
 
Aus den nach Ziffer 2 ausschüttungsfähigen Ge-
winnen erhalten die Gesellschafter/treugeber im 
Rahmen der Gewinnverteilung zunächst einen 
einmaligen Frühzeichnerbonus. Der Frühzeichner-
bonus entspricht einer Verzinsung der jeweiligen 
Einlage eines Gesellschafters/treugebers auf sei-
nen (treugeber)Kapitalanteil von 6% p.a. für den 
Zeitraum ab Gutschrift der Einlage auf dem in der 
Beitrittserklärung genannten Konto der Gesell-
schaft bis zum regulären Ende der Platzierungs-
phase am 31. Dezember 2011; Gesellschafter/
treugeber, die erst nach einer möglichen Verlän-
gerung der Platzierungsphase der Gesellschaft 
wirksam beitreten, erhalten keinen Frühzeichnerbo-
nus. Die Zahlung des Frühzeichnerbonus erfolgt im 
Rahmen der jährlichen Ausschüttungen nach § 18 
Ziffer 1. Die Gesellschafter/treugeber erhalten den 
Frühzeichnerbonus dementsprechend erstmals im 
Rahmen der jährlichen Ausschüttung für das am 
31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr bzw. 
– im Fall der Platzierungsverlängerung bis zum 
31. Dezember 2012 – im Rahmen der jährlichen 
Ausschüttung für das am 31. Dezember 2013 en-
dende Geschäftsjahr. Reichen die ausschüttungs-
fähigen Gewinne eines Geschäftsjahrs nicht aus, 
um den Frühzeichnerbonus insgesamt an alle Ge-
sellschafter zu zahlen, so erhält jeder Gesellschaf-
ter/ treugeber nur einen solchen Anteil des ihm 
zustehenden Frühzeichnerbonus, der dem Anteil 
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der vorhandenen ausschüttungsfähigen Gewinne 
an dem Gesamtbetrag der insgesamt geschuldeten 
Frühzeichnerboni entspricht; die restlichen Anteile 
des Frühzeichnerbonus werden den Gesellschaf-
tern/treugebern aus den ausschüttungsfähigen 
Gewinnen nachfolgender Geschäftsjahre gezahlt. 
 
nach Ausschüttung des Gesamtbetrags der ins-
gesamt geschuldeten Frühzeichnerboni verteilen 
sich nach Ziffer 2 ausschüttungsfähige Gewinne 
und die im Fall der Auflösung der Gesellschaft ge-
mäß § 17 Ziffer 2 zu verteilenden Vermögenswerte 
(liquidationserlöse) solange ausschließlich auf die 
Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile (wie 
durch die Kapitalkonten I und die entsprechenden 
Unterkonten der treugeber ausgedrückt und in Zif-
fer 1 geregelt), als die Gesellschafter im Rahmen 
der jährlichen Ausschüttungen nach § 18 Ziffer 1, 
durch Vorabentnahmen nach § 18 Ziffer 3 oder 
spätestens im Rahmen der Schlussausschüttung 
nach § 18 Ziffer 2 nicht einen Betrag erhalten oder 
rechtsverbindlich zugesagt bekommen haben (ohne 
Berücksichtigung des Frühzeichnerbonus), der der 
Gesamtsumme aller Kapitalanteile (nach Beitritt 
von treugebern/Direktkommanditisten) an der Ge-
sellschaft zusätzlich einer jährlichen Verzinsung der 
Einlagen der Gesellschafter/treugeber von 12% 
entspricht, so dass vor einer Beteiligung der Kom-
plementärin an den Ergebnissen der Gesellschaft 
nach nachstehender Ziffer 4 die Kommanditisten/ 
treugeber ihr eingesetztes Kapital und eine Rendi-
te von 12% p.a. hierauf für die gesamte Dauer der 
Gesellschaft erhalten haben müssen (ohne Berück-
sichtigung des Frühzeichnerbonus) (dieser Wert die 
"Vorzugsausschüttung").

Abweichende Gewinnverteilung und   5. 
Ergebnisbeteiligung der Komplementärin   
 
Eine Beteiligung der Komplementärin an den aus-
schüttungsfähigen Gewinnen und den im Fall der 
Auflösung der Gesellschaft gemäß § 17 Ziffer 2 
zu verteilenden Vermögenswerten (liquidations-
erlöse) der Gesellschaft im Rahmen der jährlichen 
Ausschüttungen nach § 18 Ziffer 1, durch Voraben-
tnahmen nach § 18 Ziffer 3 oder spätestens im 
Rahmen der Schlussausschüttung nach § 18 Zif-
fer 2 und nach den Vorgaben dieser Ziffer 4 erfolgt 
insoweit und sobald, als die Gesellschafter die 
Vorzugsausschüttung nach § 17 Ziffer 3  erhalten 
oder rechtsverbindlich zugesagt bekommen haben 
(ohne Berücksichtigung des Frühzeichnerbonus. 
 
liegen die vorgenannten Vorraussetzungen vor, 
so wird der Anteil der ausschüttungsfähigen Ge-

winne und gemäß § 17 Ziffer 2 zu verteilenden 
Vermögenswerten (liquidationserlöse) der Gesell-
schaft, der nach den Auszahlung oder rechtsver-
bindlicher Zusagen an der Vorzugsausschüttung 
verbleibt (die „übersteigenden Gewinne“), wie 
folgt im Rahmen der jährlichen Ausschüttungen 
nach § 18 Ziffer 1, durch Vorabentnahmen nach 
§ 18 Ziffer 3 oder spätestens im Rahmen der 
Schlussausschüttung nach § 18 Ziffer 2 verteilt:  
 
(i)  die Komplementärin erhält einen An-
teil von 60% (Erfolgsvergütung) an den  
übersteigenden Gewinnen und   
 
(ii)  den verbleibenden Anteil von 40% an den 
übersteigenden Gewinnen erhalten die übrigen Ge-
sellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalanteile.

§ 18 Ausschüttungen und Vorabentnahmen

Jährliche Ausschüttungen  1. 
 
nach § 17 Ziffer 2 ausschüttungsfähige Gewin-
ne sind für das betreffende Geschäftsjahr jeweils 
nach entsprechender Beschlussfassung der Ge-
sellschafter über die Ergebnisverwendung gemäß 
§ 12 Ziffer 2 lit. j), § 13 Ziffer 1 an die Gesellschaf-
ter grundsätzlich entsprechend der Gewinnvertei-
lung nach § 17 Ziffer 3 (einschließlich der Zahlung 
des einmaligen Frühzeichnerbonus) auszuzahlen 
(jährliche Ausschüttung). Im Falle übersteigender 
Gewinne i.S.v. § 17 Ziffer 4, sind diese im Rahmen 
der jährlichen Ausschüttung entsprechend der Ge-
winnverteilung nach § 17 Ziffer 4 auf die die Kom-
plementärin (70%) und die übrigen Gesellschafter 
(30%) im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zu verteilen. 
Eine periodische Ausschüttung ist erstmals für das 
am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr 
bzw. - im Fall der Platzierungsverlängerung bis zum 
31. Dezember 2012 – für das am 31. Dezember 
2013 endende Geschäftsjahr möglich.

Schlussausschüttung  2. 
 
Bei Beendigung und Auflösung der Gesellschaft 
nach § 25 sind auf Grundlage eines letzten Jah-
resabschlusses oder eines separaten Auflösungs-/
liquidationsabschlusses (Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung) die Gewinne und abzüglich von 
liquidationskosten und Ansprüchen Dritter verblei-
bende Vermögenswerte im Rahmen einer Schlus-
sausschüttung zunächst grundsätzlich nach der 
Gewinnverteilung des § 17 Ziffer 3 und danach, im 
Falle übersteigender Gewinne i.S.v. § 17 Ziffer 4, 
entsprechend der Gewinnverteilung nach § 17 Zif-
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fer 4 auf die Komplementärin (70%) und die übrigen 
Gesellschafter (30%) im Verhältnis ihrer Kapitalan-
teile auszuschütten.

Vorabentnahmen  3. 
 
Die Komplementärin ist nach pflichtgemäßem Er-
messen berechtigt, auf den voraussichtlichen Ent-
nahmeanspruch (jährliche Ausschüttungen) der Ge-
sellschafter Vorabentnahmen als Ausschüttungen 
vorzunehmen, wenn die Gesellschaft über hinrei-
chend liquide finanzielle Mittel verfügt. Im Falle über-
steigender Gewinne i.S.v. § 17 Ziffer 4 können auch 
Vorabentnahmen in der Form einer unterjährigen 
Ausschüttung an die Komplementärin nach Maßga-
be der Gewinnverteilung des § 17 Ziffer 4 erfolgen. 
Die Vorschrift des § 172 Abs. 4 HGB bleibt unberührt.  
 
Sofern den Gewinn (nach Verrechnung mit Verlust-
vorträgen) übersteigende liquide Mittel vorhanden 
sind, kann die Komplementärin auch diese aus-
schütten, sofern der Geschäftsbetrieb und der 
gegenwärtige und geplante zukünftige liquiditäts-
status und -bedarf der Gesellschaft dies erlaubt 
und die Komplementärin nicht beschließt, dass 
die Beträge aufgrund bestehender Investitionsge-
legenheiten reinvestiert werden. Durch das Finanz-
amt erteilte Steuergutschriften für einbehaltene und 
abgeführte Kapitalertragsteuer/ Quellensteuer und 
Solidaritätszuschlag hierauf, die den Gesellschaf-
tern entsprechend ihrer Beteiligungsquoten zuge-
rechnet werden, stellen ebenfalls Entnahmen dar. 

negative Kapitalkonten  4. 
 
Ausschüttungen (einschließlich der Zahlung des 
einmaligen Frühzeichnerbonus) an die Gesellschaf-
ter können auch dann erfolgen, wenn der Saldo der 
Kapitalkonten negativ ist oder durch die Ausschüt-
tung negativ wird. Für ein etwaiges Wiederaufleben 
der Haftung gilt § 172 Abs. 4 HGB.

§ 19 Rechtsgeschäftliche Übertragungen von   
 Gesellschaftsanteilen, Verpfändung

Übertragung, Übertragungszeitpunkt und Form 1. 
 
Jeder treugeber/Kommanditist kann seine Beteili-
gung an der Gesellschaft ganz oder teilweise nur 
mit allen Rechten und Pflichten mit Wirkung zum 1. 
Januar des jeweiligen folgenden Jahres auf Dritte 
übertragen oder in sonstiger Weise darüber verfü-
gen. Die Verfügung bedarf der Schriftform sowie 
der notariellen Beglaubigung der Unterschriften 
des übertragenden und des übernehmenden Kom-

manditisten/treugebers. § 4 Ziffer 3 2. Absatz bleibt 
hiervon unberührt.

Wirksamkeitsvoraussetzungen, Zustimmungen,   2. 
Handelsregistervollmacht  
 
Die Verfügung ist nur wirksam, wenn (i) der Rechts-
nachfolger in alle Rechte und Pflichten des ausschei-
denden Kommanditisten/treugebers aus diesem 
Gesellschaftsvertrag und in den treuhand- und Ver-
waltungs-Vertrag eintritt, (ii) der Rechtsnachfolger 
ein geeigneter Anleger im Sinne des § 5 Ziffer 2 ist, 
(iii) der Rechtsnachfolger mit der Mindestbeteiligung 
nach § 5 Ziffer 3 an der Gesellschaft beteiligt sein wird 
und (iv) die Komplementärin ihre Zustimmung nach 
Maßgabe der nachfolgenden Absätze erteilt hat.  
 
Der veräußerungswillige Gesellschafter/treuge-
ber hat seine Veräußerungsabsicht der Komple-
mentärin spätestens bis zum 1. Dezember eines 
jeden Geschäftsjahres schriftlich mitzuteilen, 
andernfalls ist die Veräußerung der Beteiligung 
abweichend von Ziffer 1 erst mit Wirkung zum 
1. Januar des übernächsten Jahres möglich.  
Binnen zehn Bankarbeitstagen nach der Mittei-
lung hat die Komplementärin dem Gesellschafter/
treugeber die Zustimmung zur Veräußerung der 
Beteiligung schriftlich oder in textform (§ 126 b) 
BGB) zu erteilen oder diese zu versagen. Der tag 
der Versendung der Entscheidung der Komple-
mentärin ist maßgeblich. teilt die Komplemen-
tärin dem Gesellschafter/treugeber innerhalb 
dieser Frist keine Entscheidung mit, gilt die Zustim-
mung zur Veräußerung der Beteiligung als erteilt.  
 
Die Komplementärin darf diese Zustimmung nur 
aus wichtigem Grund versagen. Als wichtiger 
Grund gilt, wenn 

•	 der	eintretende	Gesellschafter	die	übrigen	Ge-
sellschafter und die Gesellschaft von etwaigen 
gewerbesteuerlichen nachteilen aus dem Ge-
sellschafterwechsel (vgl. hierzu § 33) nicht frei-
stellt und er keine Bürgschaft einer deutschen 
Großbank oder eine vergleichbare Sicherheit 
für die freigestellten nachteile bestellt; oder 

•	 der	 übernehmende	 Gesellschafter	 nicht	 die	
Kosten der Übernahme trägt oder 

•	 der	 übertragende	 Gesellschafter	 fällige	 Ver-
pflichtungen aus diesem Gesellschaftsvertrag 
noch nicht vollständig erfüllt hat, insbesonde-
re die übernommene Pflichteinlage zuzüglich 
Agio noch nicht vollständig geleistet hat oder 
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•	 in	der	Person	des	vorgesehenen	Anteilsüber-
nehmers ein sonstiger wichtiger Grund vor-
liegt. 

Die Komplementärin darf in dem Fall der Übertra-
gung eines Kapitalanteils, den der übertragende 
Gesellschafter unmittelbar und nicht über die treu-
hand-Kommanditistin hält oder der von dem Erwer-
ber unmittelbar ohne Einschaltung der treuhand-
Kommanditistin gehalten werden soll, die Erteilung 
der Zustimmung ferner davon abhängig machen, 
dass der Übernehmer des Kapitalanteils der Kom-
plementärin oder einem von dieser bezeichneten 
Dritten eine unwiderrufliche, über den tod hinaus 
geltende, von den Beschränkungen des § 181 BGB 
befreiende Handelsregistervollmacht in notariell 
beglaubigter Form und entsprechend eines von 
der Komplementärin zur Verfügung gestellten Mus-
ters erteilt, die den Bevollmächtigten berechtigt, 
im namen des Vollmachtgebers alle Erklärungen 
gegenüber dem Handelsregister abzugeben und 
entgegenzunehmen, an denen ein Kommanditist 
mitzuwirken verpflichtet ist.

Fortführung der Gesellschaftskonten  3. 
 
Beim Übergang der Gesellschafter-/treugeber-
stellung auf einen Dritten, ob im Rahmen von Ge-
samtrechts- oder Sonderrechtsnachfolge, werden 
alle Konten gemäß § 8 unverändert und einheitlich 
fortgeführt. Der Übergang einzelner Rechte und 
Pflichten hinsichtlich nur einzelner Gesellschafter-
konten ist nicht möglich. Bei der teilweisen Übertra-
gung erfolgt die Fortführung auf getrennten Konten 
in dem der teilung entsprechenden Verhältnis. Die 
Abtretung, Verpfändung oder sonstige Verfügung 
betreffend einzelner Ansprüche aus dem Beteili-
gungsverhältnis oder hinsichtlich nur einzelner Ge-
sellschafterkonten ist getrennt vom jeweiligen Kapi-
talanteil vorbehaltlich der Regelung gemäß Ziffern 4 
und 5 unzulässig.

Verpfändung, Sicherungsabtretung  4. 
 
Die Verpfändung oder Sicherungsabtretung der in 
Ziffer 1 bezeichneten Rechtsstellung an ein Kre-
ditinstitut ist nur zum Zwecke der Finanzierung 
der Beteiligung zulässig und unterliegt nicht den in 
Ziffer 1 bis 3 niedergelegten Voraussetzungen und 
Beschränkungen, mit Ausnahme der Zustimmung 
der Komplementärin. Insoweit sind auch Verpfän-
dungen bzw. Sicherungsabtretungen einzelner ver-
mögensrechtlicher Ansprüche unter den gleichen 
Bedingungen zulässig. 

Sonderregeln für die treuhand-Kommanditistin  5. 
 
Abweichend von Ziffer 1 ist die treuhand-Kommandi-
tistin berechtigt, die von ihr treuhänderisch gehaltenen 
treugeber-Kapitalanteil sowie Auszahlungs ansprüche, 
Auseinandersetzungsguthaben, Abfindungen und 
sonstige Rechte aus der Gesellschafterstellung im 
rechtlich zulässigen Rahmen ganz oder teilweise zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt ohne Zustimmung der 
Komplementärin sowie anderer Gesellschafter auf 
ihre jeweiligen treugeber zu übertragen. Die treu-
hand-Kommanditistin hat derartige Übertragungen 
der Komplementärin schriftlich anzuzeigen. 

Haftung und Freistellung  6. 
 
Jeder ausscheidende Gesellschafter haftet für 
den Ausgleich eines etwaigen gewerbesteuer-
lichen nachteils der Gesellschaft infolge seines 
Ausscheidens in der § 33 bestimmten Höhe, ge-
samtschuldnerisch mit einem für ihn eintretenden 
Gesellschafter. Etwaigen Mehraufwand darf die 
Gesellschaft mit Ausschüttungsansprüchen ver-
rechnen. Ziffer 2 erster Aufzählungspunkt bleibt 
unberührt. Sämtliche anfallenden Kosten einer 
für schenkungsteuerliche Zwecke erforderlichen 
Bewertung des Gesellschaftsanteils sowie an-
dere Kosten des Wechsels des Kommanditis-
ten/treugebers sind durch den übertragenden 
Kommanditisten/treugeber und den Erwerber/
Übernehmer gesamtschuldnerisch zu tragen.  
 
Darüber hinaus stellt der eintretende Komman-
ditist/treugeber die Gesellschaft und die übrigen 
Kommanditisten/treugeber von allen Vermögens-
nachteilen aufgrund des Gesellschafter- bzw. treu-
geberwechsels frei.

§ 20 Wechsel der treuhand-Kommanditistin

Übertragung durch Gesellschafterbeschluss  1. 
 
Durch Gesellschafterbeschluss kann bestimmt wer-
den, dass die von der treuhand-Kommanditistin 
treuhänderisch gehaltenen treugeber-Kapitalantei-
le sowie ihre sonstigen diesbezüglichen Rechte und 
Pflichten aus diesem Gesellschaftsvertrag unter 
Ausschluss der Auseinandersetzung im Wege der 
Sonderrechtsnachfolge auf eine andere treuhand-
Kommanditistin übergehen, die zuvor verbindlich 
der Übernahme zugestimmt hat. Gleichzeitig mit 
diesem Übergang muss die Rechtsnachfolge-
rin die Rechtsstellung der treuhand-Komman-
ditistin aus den mit den einzelnen treugebern  



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

»privilegiert investieren« |  117

abgeschlossenen treuhand- und Verwal-
tungs-Verträgen im Wege der Vertragsüber-
nahme übernehmen, wozu sie sich ebenfalls 
vor der Beschlussfassung verpflichtet hat.  
 
Der Übergang wird wirksam zu dem im Gesell-
schafterbeschluss bestimmten Zeitpunkt, hilfswei-
se zum Zeitpunkt der Beschlussfassung. Bei der 
Beschlussfassung sind nur die treugeber stimmbe-
rechtigt. Die treuhand-Kommanditistin ist berech-
tigt und verpflichtet, die Stimmen abzugeben, die 
auf die von ihr gehaltenen treugeber-Kapitalanteile 
entfallen und für die die treugeber ihr Weisungen 
erteilt haben.

Zustimmung zur Übertragung  2. 
 
Die treuhand-Kommanditistin sowie die übrigen 
Gesellschafter stimmen hiermit unwiderruflich der 
Übertragung der Rechtsstellung der treuhand-
Kommanditistin aus diesem Gesellschaftsvertrag 
durch die auf diese Weise neu bestimmte treu-
hand-Kommanditistin zu, auch wenn sie selbst an 
der Beschlussfassung nicht teilgenommen haben. 
Die treugeber haben sich in den jeweiligen treu-
hand- und Verwaltungsverträgen unwiderruflich 
verpflichtet, der Übertragung der Rechtsstellung 
der treuhand-Kommanditistin aus diesem Gesell-
schaftsvertrag durch die auf diese Weise neu be-
stimmte treuhand-Kommanditistin im Rahmen der 
Beschlussfassung zuzustimmen bzw. die treuhand-
Kommanditistin zu der Abgabe ihrer jeweiligen 
Stimmen für die Übertragung unwiderruflich ange-
wiesen, falls sie an der Beschlussfassung nicht teil-
nehmen oder sich der Stimme enthalten. Die treu-
geber haben ferner in den jeweiligen treuhand- und 
Verwaltungsverträgen einer solchen Vertragsüber-
nahme der treuhand- und Verwaltungsverträge 
durch die neu bestimmte treuhand-Kommanditistin 
unwiderruflich zugestimmt.

Vollmacht zur Übertragung  3. 
 
Die treuhand-Kommanditistin kann auch bevoll-
mächtigt werden, ihre Rechtsstellung aus diesem 
Gesellschaftsvertrag sowie aus den treuhand- und 
Verwaltungs-Verträgen auf eine genau bestimmte 
neue treuhand-Kommanditistin, zu übertragen. Zif-
fern 1 und 2 gelten in diesem Fall entsprechend.

§ 21 tod eines Kommanditisten/treugebers
Grundsatz  1. 
 
Stirbt ein Gesellschafter, geht die Beteiligung un-
geteilt mit sofortiger Wirkung auf seine Erben oder 

aufgrund des Abschlusses einer rechtsgeschäftli-
chen Übertragungsvereinbarung und vorbehaltlich 
der nachfolgenden Ziffern 2 und 3 mit Wirkung zu 
dem auf den Abschluss der Übertragungsvereinba-
rung folgenden 1. Januar auf den bezüglich des Ge-
sellschaftsanteils eingesetzten Vermächtnisnehmer 
über. Die Erben können unter Beachtung der Rege-
lungen des § 19 und der nachfolgenden Ziffern 2 
und 3 die teilung des Gesellschaftsanteils des Erb-
lassers mit Wirkung zu dem auf das Ableben fol-
genden 1. Januar verlangen. Die Gesellschaft wird 
vorbehaltlich der Ziffern 2 und 3 mit den Erben oder 
Vermächtnisnehmer(n) fortgesetzt. 

Qualifizierte nachfolgeregelung  2. 
 
Jeder Kommanditist/treugeber ist verpflichtet, 
durch eine entsprechende qualifizierte nachfolge-
regelung sicherzustellen, dass

im Falle seines todes keine Aufspaltung seines a. 
Gesamtbeteiligungsbetrags in Beträge eintritt, 
die den Anforderungen des § 5 Ziffer 3 (Min-
destbeteiligung von 10.000 EUR und höhere 
Beträge durch 1.000 ohne Rest teilbar) nicht 
genügen;

keiner der Erben oder Vermächtnisnehmer b. 
Staatsbürger der USA oder Inhaber einer dau-
erhaften Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für 
die USA (Greencard) ist oder seinen Wohnsitz 
in den USA oder ihren Hoheitsgebieten hat 
bzw. eine Körperschaft oder sonstige Vermö-
gensmasse ist, die unter dem Recht der USA 
organisiert ist oder deren Einkommen dem 
US-Steuerrecht unterliegt. Gleiches gilt für 
Staatsbürger/juristische Personen mit Sitz in 
den ländern Kanada, Japan, Irland oder Aus-
tralien.

Folgen der nichtbeachtung  3. 
 
Hat der Kommanditist/treugeber für seinen to-
desfall eine nachfolgeregelung im Sinne von vor-
stehender Ziffer 1 lit. a) nicht getroffen, gilt Fol-
gendes: Die Erben bzw. Vermächtnisnehmers sind 
verpflichtet, eine Auseinandersetzung herbeizufüh-
ren, bei der Gesamtbeteiligungsbeträge entstehen, 
die den Anforderungen von § 5 Ziffern 3 genügen, 
etwaige Übertragungsverträge an Vermächtnis-
nehmer sind entsprechend auszugestalten. Über 
etwaige begründete Ausnahmen entscheiden die 
treuhand-Kommanditistin und die Komplementä-
rin einvernehmlich nach eigenem Ermessen. Bis 
dahin ruhen sämtliche Gesellschafter-/treugeber-
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rechte mit Ausnahme der Beteiligung an Gewinn 
und Verlust. Ausschüttungen sind für Komman-
ditisten von der Komplementärin, für treugeber 
von der treuhand-Kommanditistin, unverzinslich 
einzubehalten, bis die Auseinandersetzung ord-
nungsgemäß abgeschlossen ist und der/die 
eintretende(n) Erbe(n)/Vermächtnisnehmer sämt-
liche nach dem Dafürhalten der Komplementärin 
oder der treuhand-Kommanditistin notwendigen 
nachweise und Unterlagen überreicht hat/haben.  
 
Hat der Kommanditist/treugeber für seinen todes-
fall eine nachfolgeregelung im Sinne von vorstehen-
der Ziffer 1 lit. b) nicht getroffen, ist – im Falle eines 
Kommanditisten – die Komplementärin bzw. – im 
Falle eines treugebers – die treuhand-Kommandi-
tistin unwiderruflich bevollmächtigt, die Beteiligung 
des betreffenden Erben, sofern dieser unter die 
Regelung in Ziffer 1b) fällt, als Kommanditist bzw. 
treugeber durch einseitige schriftliche Erklärung mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. Die Bestimmungen 
des § 24 gelten in diesem Fall entsprechend. Im 
Falle der Kündigung gegenüber dem Erben eines 
treugebers gilt ferner § 23 Ziffer 4 entsprechend.  
 
Diese Regelung gilt entsprechend für einen Ver-
mächtnisnehmer, der die Beteiligung durch Über-
tragungsvereinbarung erwirbt und unter die Rege-
lung in Ziffer 1 lit. b) fällt.

legitimation  4. 
 
Die Erben müssen sich durch Vorlage eines Erb-
scheins gegenüber der Geschäftsführung legiti-
mieren, Vermächtnisnehmer durch Vorlage einer 
beglaubigten Abschrift der letztwilligen Verfügung 
nebst Eröffnungsbeschluss. In begründeten Aus-
nahmefällen kann auch der nachweis durch Vorla-
ge anderer geeigneter Dokumente im original oder 
in öffentlich beglaubigter Form erfolgen. 

Gemeinsamer Vertreter  5. 
 
Werden mehrere Erben bzw. Vermächtnisnehmer, 
die bislang noch nicht an der Gesellschaft beteiligt 
waren, im Wege des Erbfalls zu einer Erbengemein-
schaft oder sonstigen Gemeinschaft von treuge-
bern, so können sie ihre Stimmrechte und sonstigen 
Gesellschafterrechte nur durch einen gemeinsamen 
schriftlich bevollmächtigten Vertreter ausüben, so-
lange die Erbengemeinschaft nicht den Bestimmun-
gen des Gesellschaftsvertrags gemäß auseinander-
gesetzt wurde. Gemeinsamer Vertreter kann nur ein 
Mitglied der Erbengemeinschaft/Gemeinschaft, der 
testamentsvollstrecker oder ein kraft Gesetzes zur 

Verschwiegenheit verpflichtetes Mitglied der rechts- 
oder steuerberatenden Berufe sein. Solange ein 
gemeinsamer Vertreter nicht bestellt ist, ruhen die 
Stimmrechte, mit Ausnahme für Beschlüsse über 
die Änderung oder Ergänzung des Gesellschafts-
vertrages, und sonstigen Gesellschafterrechte mit 
Ausnahme der Beteiligung an Gewinn und Verlust. 
Ausschüttungen sind für Kommanditisten von der 
Komplementärin, für treugeber von der treuhand-
Kommanditistin, unverzinslich einzubehalten. Bis 
zum Zugang einer schriftlichen Vollmachtserklärung 
kann die Gesellschaft Zustellungen und Zahlungen 
an jeden Rechtsnachfolger mit Wirkung für und 
gegen alle übrigen Rechtsnachfolger vornehmen. 
 
Die Regelungen dieser Ziffer 5 gelten für eine Mehr-
heit von Erben/Vermächtnisnehmern eines Direkt-
kommanditisten sinngemäß, wenn die Sondererb-
folge aller Erben gegen die Bestimmungen des 
§ 5 Ziffer 3 (Mindestbeteiligung bzw. Stückelung) 
verstößt und daher ein Beitritt aller Erben/ Ver-
mächtnisnehmer als Kommanditisten nicht möglich 
ist.

Kosten   6. 
 
Die bei der Gesellschaft und der treuhand-
Kommanditistin durch den Erbfall verursach-
ten Kosten trägt der jeweils für den Erblas-
ser eintretende Kommanditist/treugeber.  
 
Sämtliche etwaig anfallenden Kosten einer für erb-
schaftsteuerliche Zwecke erforderlichen Bewertung 
des Gesellschaftsanteils sind durch den/die Erben 
bzw. Vermächtnisnehmer zu tragen.

Verfügungen im Rahmen   7. 
der Erbauseinandersetzung  
 
Eine Verfügung über Kommanditanteile im Zuge 
der Erbauseinandersetzung ist nur nach Maßgabe 
des § 19 zulässig.

§ 22 Kündigung und Ausschluss

Kündigungsmöglichkeiten  1. 
 
Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. 
Das gesetzliche Recht auf außerordentliche Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Form der Kündigung  2. 
 
Kündigungen sind schriftlich gegenüber der Kom-
plementärin zu erklären.
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Kündigung durch treuhand-Kommanditistin  3. 
 
Soweit die treuhand-Kommanditistin das treu-
hand- und Verwaltungsverhältnis mit einem treu-
geber fristlos kündigt oder ein treugeber dieses 
durch außerordentliche Kündigung aus wichtigem 
Grund oder sonst wie ohne Bestimmung einer 
Kündigungsfrist in wirksamer Weise beendet, ohne 
dass jeweils der treuhänderisch gehaltene treuge-
ber-Kapitalanteil von der treuhand-Kommanditis-
tin auf den treugeber oder Dritte übertragen wird 
bzw. übergeht, ist die treuhand-Kommanditistin 
auch insoweit zur fristlosen Kündigung des Ge-
sellschaftsverhältnisses für den betroffenen treu-
geber-Kapitalanteil mit Wirkung auf den tag der 
Beendigung des treuhandverhältnisses befugt.  
 
Die treuhand-Kommanditistin ist auch zur teil-
weisen Kündigung des Gesellschaftsverhältnis-
ses bezüglich des jeweiligen treuhänderisch ge-
haltenen treugeber-Kapitalanteils aus wichtigem 
Grund berechtigt, wenn in der Person des jeweili-
gen treugebers Umstände vorliegen, die nach den 
nachstehenden Regelungen den Ausschluss eines 
Gesellschafters rechtfertigen. 

Ausschluss eines Gesellschafters  4. 
 
Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund aus 
der Gesellschaft ausgeschlossen werden. liegen 
in der Person eines treugebers der treuhand-Kom-
manditistin Gründe vor, deren Eintritt nicht von der 
treuhand-Kommanditistin zu vertreten sind, und 
würden diese Gründe, wenn sie unmittelbar in der 
Person eines Gesellschafters liegen, dessen Aus-
scheiden zur Folge haben oder seinen Ausschluss 
aus wichtigem Grund rechtfertigen, kann die treu-
hand-Kommanditistin mit dem für den betreffenden 
treugeber gehaltenen treugeber-Kapitalanteil teil-
weise aus der Gesellschaft ausgeschlossen wer-
den.

Gesellschafterbeschluss für Ausschluss  5. 
 
Der Ausschluss eines Gesellschafters, auch der 
teilweise Ausschluss der treuhand-Kommanditistin 
wegen in der Person eines treugebers liegender 
Umstände, ist vorbehaltlich der nachstehenden Re-
gelung nur aufgrund eines Gesellschafterbeschlus-
ses nach § 12 Ziffer 2 lit. g) mit der einfachen Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen sowie zusätzlich 
noch der Zustimmung der Komplementärin zuläs-
sig. ohne Gesellschafterbeschluss kann die Kom-
plementärin den Ausschluss erklären, wenn der 

teilweise Ausschluss der treuhand-Kommanditistin 
wegen in der Person eines treugebers eingetrete-
ner Voraussetzungen des § 23 Ziffer 1 lit. c), d) (In-
solvenz, Pfändung) vorgenommen werden soll oder 
ein treugeber, der entweder abweichend von der 
Grundregel des (§ 5 Ziff. 4 2. Absatz, lit. b)) trotz un-
terbliebener Volleinzahlung der Gesellschaft mittel-
bar beigetreten ist oder dessen Einzahlungspflicht 
im nachhinein, z.B. durch unwirksame Einzahlung, 
wieder aufgelebt ist, sich mit seiner Einlageverpflich-
tung ganz oder teilweise in Verzug befindet (vgl. § 
6 Ziffer 6). In gleicher Weise und unter den gleichen 
Voraussetzungen kann die Komplementärin den 
Ausschluss eines Kommanditisten erklären, in des-
sen Person die des § 23 Ziffer 1 lit. c), d) (Insolvenz, 
Pfändung) eingetreten sind oder der mit der Erfül-
lung seiner Einlageverpflichtungen in Verzug ist. 
 
Anstelle eines vollständigen Ausschlusses der 
treuhand-Kommanditistin mit dem gesamten für 
einen treugeber gehaltenen Kommanditanteile 
oder eines Kommanditisten, kann im Fall des nur 
teilweisen Verzugs mit der Einlageverpflichtung mit 
Zustimmung der Komplementärin und treuhand-
Kommanditistin 
(i) der für einen treugeber gehaltenen Kom-

manditanteile oder der Kommanditanteil des 
Direktkommanditisten auf einen Betrag her-
untergesetzt werden, der (i) den Mindestbetei-
ligungsbetrag von € 10.000 erreicht, (ii) durch 
1.000 ohne Rest teilbar ist und (iii) unterhalb 
des bereits geleisteten Betrag abzüglich Agio 
sowie abzüglich sämtlicher Schadensersatz-
ansprüche (der „Geleistete Betrag“) liegt, (iv) 
jedoch die geringste Differenz zum Geleisteten 
Betrag aufweist (der „Herabsetzungsbetrag“); 
und

(ii) die treuhand-Kommanditistin bzw. den Direkt-
kommanditisten im Übrigen mit dem für einen 
treugeber gehaltenen Kommanditanteile oder 
dem Kommanditanteil des Direktkommandi-
tisten insoweit ausgeschlossen werden, als 
diese den Herabsetzungsbetrag übersteigen.

Im Falle einer solchen Herabsetzung hat der hier-
von betroffene treugeber bzw. Kommanditist der 
Gesellschaft die diesbezüglichen Kosten, mindes-
tens aber eine Schadenpauschale in Höhe von 
€ 500,00 zu ersetzen. Macht die Gesellschaft die-
se Schadenpauschale geltend, kann der betroffe-
ne treugeber bzw. Kommanditist einen geringeren 
Schaden bzw. das nichtvorliegen eines Schadens 
nachweisen. 
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Wirksamwerden des Ausschlusses  6. 
 
Der Ausschluss wird in den Fällen der Ziffer 5 Satz 1 
wirksam mit Zugang der schriftlichen Mitteilung der 
Komplementärin über den Ausschluss enthaltenden 
Gesellschafterbeschluss, in den Fällen der Ziffer 5 
Satz 2 und 3 mit Zugang der von der Komplementä-
rin schriftlich abzugebenden Ausschlusserklärung. 
Im Fall der Ziffer 5 Satz 2 2. Fall (Verzug bezüglich 
der Einlagenzahlung) und des entsprechenden Fal-
les der Ziffer 5 Satz 3 erfolgt der Ausschluss mit 
Rückwirkung auf den Beitrittszeitpunkt. 

Die Erklärung ist gegenüber dem betroffenen Ge-7. 
sellschafter und im Falle des teilausschlusses der 
treuhand-Kommanditistin wegen in der Person 
eines treugebers liegender Umstände gegenüber 
der treuhand-Kommanditistin und dem betroffenen 
treugeber zu erklären.

§ 23 Ausscheiden von Gesellschaftern

Anlässe für ein Ausscheiden  1. 
 
Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft 
aus, wenn 

und soweit er das Gesellschaftsverhältnis au-a. 
ßerordentlich kündigt, auf den Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Kündigung;

und soweit er aus der Gesellschaft ausge-b. 
schlossen wird, auf den nach § 22 Ziffer 6 je-
weils maßgeblichen Zeitpunkt;

über sein Vermögen das Insolvenzverfahren er-c. 
öffnet wird oder dies lediglich mangels Masse 
abgelehnt wird und die Komplementärin den 
Gesellschafter durch schriftliche Ausschlus-
serklärung gemäß Ziffer 5 Satz 2 und 3 aus-
schließt, auf den Zeitpunkt des Zugangs der 
Ausschlusserklärung;

oder sein Gesellschaftsanteil von einem Gläu-d. 
biger gepfändet wird und die Komplementärin 
den Gesellschafter durch schriftliche Aus-
schlusserklärung gemäß Ziffer 5 Satz 2 und 
3 ausschließt oder der Gläubiger das Gesell-
schaftsverhältnis kündigt, auf den Zeitpunkt 
des Zugangs der Ausschlusserklärung bzw. 
auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Kündigung.

Wirkung des Ausscheidens der Komplementärin   2. 
 
Scheidet die Komplementärin aus der Gesellschaft 
aus, ohne dass zuvor eine weitere Komplementärin 
der Gesellschaft beigetreten ist, wird die Gesell-
schaft aufgelöst. Die verbleibenden Gesellschafter 
entscheiden mit einfacher Mehrheit über die Fort-
setzung der Gesellschaft und die Aufnahme einer 
neuen Komplementärin durch Beschluss.

Wirkung des Ausscheidens   3. 
der treuhand-Kommanditistin   
 
Scheidet die treuhand-Kommanditistin aus der 
Gesellschaft aus, ohne dass die von ihm treuhän-
derisch gehaltenen treugeber-Kapitalanteile auf 
treugeber oder Dritte übergehen, wird die Gesell-
schaft aufgelöst. Die Gesellschafter und treugeber 
können die Fortsetzung beschließen und eine neue 
treuhand-Kommanditistin wählen. Die Gesellschaft 
wird mit der neu gewählten treuhand-Kommandi-
tistin fortgesetzt. Dabei gehen im Wege der Son-
derrechtsnachfolge alle Rechte und Pflichten der 
ausscheidenden treuhand-Kommanditistin unter 
Ausschluss der Auseinandersetzung auf die neue 
treuhand-Kommanditistin über. § 20 gilt im Übrigen 
entsprechend.

Wirkung des Ausscheidens in sonstigen Fällen  4. 
 
In allen übrigen Fällen führt das Ausscheiden eines 
Gesellschafters nicht zur Auflösung der Gesell-
schaft. Die Gesellschaft wird vielmehr mit den ver-
bleibenden Gesellschaftern fortgesetzt. Der Kapital-
anteil des ausscheidenden Gesellschafters wächst 
den übrigen Gesellschaftern anteilig an, soweit der 
Anteil nicht auf einen Dritten übertragen wurde. So-
bald ein treugeber ausscheidet, ist die treuhand-
Kommanditistin berechtigt und bevollmächtigt, ihre 
treuhänderisch gehaltenen treugeber-Kapitalantei-
le entsprechend teilweise gegenüber der Komple-
mentärin zu kündigen und damit ihren Kommandit-
anteil anteilig herabzusetzen. In diesem Fall nimmt 
die treuhand-Kommanditistin mit ihrem übrigen für 
Rechnung von treugebern gehaltenen Kommandit-
anteil an der Anwachsung teil. 

Aufwendungsersatz  5. 
 
Der ausscheidende Gesellschafter hat der Gesell-
schaft alle Aufwendungen zu ersetzen, die durch 
das Ausscheiden des Gesellschafters entstehen. 
Der Aufwendungsersatzanspruch wird mit dem 
Abfindungsanspruch des ausscheidenden Gesell-
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schafters gemäß § 24 verrechnet. Ansprüche der 
Gesellschaft auf Schadensersatz bleiben unbe-
rührt, wenn der ausscheidende Gesellschafter sein 
vorzeitiges Ausscheiden zu vertreten hat.

§ 24 Abfindung

Höhe der Abfindung  1. 
 
Ein aus der Gesellschaft ausscheidender Gesell-
schafter erhält für seine Beteiligung am Gesell-
schaftsvermögen eine Abfindung in Geld in Höhe 
des Wertes der Beteiligung des ausscheidenden 
Gesellschafters nach der Auseinandersetzungsbi-
lanz zum Stichtag des Ausscheidens oder dem letz-
ten Bilanzstichtag vor dem Ausscheiden, falls der 
Stichtag des Ausscheidens nicht der 31. Dezember 
sein sollte, in der die Vermögenswerte und Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft mit ihrem Zeitwert ange-
setzt werden. Der Zeitwert wird durch die Komple-
mentärin auf Basis der von der einzelnen Investition 
in Beteiligungen und Kapitalanlagen übermittelten 
Zahlen nach pflichtgemäßem Ermessen festgestellt. 
Die dieser Feststellung zugrunde liegenden Ansät-
ze und die Plausibilität dieser Bewertung sind von 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einem 
Wirtschaftsprüfer bestätigen zu lassen. Von dem 
festgestellten Wert sind ein Sicherheitsabschlag 
in Höhe von 15% sowie die Kosten der Bestäti-
gung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. des 
Wirtschaftsprüfers zu saldieren. Diese Kosten sind 
gegebenenfalls als Sicherheit durch den ausschei-
denden Gesellschafter im Vorfeld zu hinterlegen. 
Auf die Bestätigung der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft bzw. des Wirtschaftsprüfers kann verzichtet 
werden, wenn die Kosten der Prüfung das Abfin-
dungsguthaben inkl. Sicherheitsabschlag überstei-
gen und keine Sicherheiten im Vorfeld durch den 
ausscheidenden Gesellschafter geleistet wurden.

Abfindung bei nicht erbrachter Einlage  2. 
 
Scheidet ein Gesellschafter oder mittelbar ein treu-
geber, der entweder abweichend von der Grund-
regel des (§ 5 Ziff. 4 2. Absatz, lit. b)) trotz unter-
bliebener Volleinzahlung der Gesellschaft mittelbar 
beigetreten ist oder dessen Einzahlungspflicht im 
nachhinein, z.B. durch unwirksame Einzahlung, 
wieder aufgelebt ist, wegen teilweiser oder voll-
ständiger nichterbringung seiner Einlage (rückwir-
kend) aus der Gesellschaft aus, so steht ihm ein 
Abfindungsanspruch nur in einem solchen Anteil 
zu, der dem Anteil seiner erbrachten Einlage im 
Verhältnis zu den nominalwerten der von ihm ge-
zeichneten Kapitalanteile entspricht. Die Gesell-

schaft erhält in diesem Fall zudem insbesondere 
mindestens das auf die ursprüngliche Beteiligung 
des ausscheidenden Gesellschafters vereinbarte 
Agio erstattet, soweit der ausscheidende Gesell-
schafter diese nicht bereits geleistet hat. Der Er-
stattungsbetrag ist höher anzusetzen, wenn die 
Gesellschaft einen höheren Schaden nachweist. 
 
Im Fall einer Herabsetzung des treuhänderisch ge-
haltenen Kommanditanteils oder eines direkt gehal-
tenen Kommanditanteils und eines nur teilweisen 
Ausschlusses nach § 22 Ziffer 5 2. Absatz bemisst 
sich der Abfindungsanspruch nach dem vorstehen-
den Absatz, allerdings mit der Maßgabe, dass die 
erbrachten Einlagen abzüglich des Herabsetzungs-
betrags in das Verhältnis der nominalwerten der 
von ihm gezeichneten Kapitalanteile abzüglich des 
Herabsetzungsbetrags gesetzt werden. 

Zahlungsweise  3. 
 
Das Abfindungsguthaben ist innerhalb von sechs 
Monaten nach Wirksamwerden der Beendigung 
des Beteiligungsverhältnisses auszuzahlen. Im Fall 
des rückwirkenden Ausschlusses aus der Gesell-
schaft ist auf den Zeitpunkt der Erklärung des Aus-
schlusses/Ausscheidens abzustellen. Wenn es die 
liquiditätslage der Gesellschaft erfordert, kann die 
Gesellschaft verlangen, das Abfindungsguthaben 
vom Ende des Zeitraums nach Satz 1 bei einer Ver-
zinsung von 5% p.a. in maximal drei gleichen Jah-
resraten zu tilgen. Die erste tilgungsrate ist sechs 
Monate nach dem Ausscheiden fällig. Die Zinsen 
sind mit den tilgungsraten zu entrichten. Die Ge-
sellschaft ist jederzeit berechtigt, das Abfindungs-
guthaben ganz oder in größeren Raten auszuzahlen. 
Der Gesellschafter kann weder eine Besicherung 
seines Anspruchs auf das Abfindungsguthaben 
noch Freistellung von der Inanspruchnahme durch 
einen Gesellschaftsgläubiger verlangen.

Abfindungsanspruch der   4. 
treuhand-Kommanditistin  
 
Der treuhand-Kommanditistin steht eine Abfindung 
für die von ihr treuhänderisch gehaltenen treugeber-
Kapitalanteile im Falle ihres Ausscheidens nicht zu, 
wenn und soweit die treuhandverhältnisse mit einer 
neuen treuhand-Kommanditistin fortgesetzt werden 
oder die von der treuhand-Kommanditistin gehalte-
nen treugeber-Kapitalanteile auf die treugeber als 
Direktkommanditisten übertragen werden. Die treu-
hand-Kommanditistin kann eine Abfindung, die sich 
nach Ziffer 1 und ggfls. 2 berechnet, nur insoweit be-
anspruchen, als sie Anteile im eigenen namen und 
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für eigene Rechnung halten sollte oder aufgrund des 
treuhandverhältnisses – nach entsprechender Her-
absetzung ihres Kommanditanteils – zur Auszahlung 
des Werts des treuhänderisch verwalteten treuge-
ber-Kapitalanteils an den treugeber verpflichtet ist. 
Im letztgenannten Fall steht der Abfindungsanspruch 
dem treugeber unmittelbar zu und ist entsprechend 
Ziffer 3 fällig; im Fall des teilweisen mittelbaren Aus-
schluss des treugebers nach § 22 Ziffer 5 letzter Ab-
satz allerdings nur nach Maßgabe dieses § 24 Ziffer 
2 letzter Absatz.

§ 25 Beendigung und Auflösung der Gesellschaft

Beendigung durch Zeitablauf  1. 
 
Die Gesellschaft wird zum Zeitpunkt gemäß § 3 Zif-
fer 1 Satz 1 und 2 beendet, wenn nicht durch die 
Gesellschafter mit Zustimmung der Komplementä-
rin eine e Verlängerung der Gesellschaft beschlos-
sen wird. In diesem Fall endet die Gesellschaft zu 
dem in dem Beschluss genannten Zeitpunkt. Eine 
Verlängerung kann auch mehrmals beschlossen 
werden.

Auflösung aus sonstigen Gründen  2. 
 
Im Übrigen wird die Gesellschaft aufgelöst: 

durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über a. 
ihr Vermögen;

durch gerichtliche Entscheidung gemäß   b. 
§§ 131, 133 HGB; 

wenn das im Wesentlichen gesamte Vermögen c. 
der Gesellschaft veräußert oder in sonstiger 
Weise verwertet wurde;

in den Fällen des § 23 Ziffer 2 und 3 (Ausschei-d. 
den der Komplementärin und der treuhand-
Kommanditistin), wenn die verbleibenden Ge-
sellschafter keine Fortsetzung der Gesellschaft 
beschließen.

§ 26 liquidation

liquidator  1. 
 
Die liquidation erfolgt durch die Komplementärin. 
Durch Gesellschafterbeschluss mit einer Mehrheit 
von 75% der abgegebenen Stimmen kann ein an-
derer liquidator bestimmt werden.

Vergütung des liquidators  2. 

Der liquidator verwertet das Vermögen unter 
Wahrung der Interessen der Gesellschafter mit 
wirtschaftlich vertretbarer Beschleunigung. Der li-
quidator erhält zu lasten des liquidationserlöses 
(das nach Ausgleich aller noch bestehenden Ver-
bindlichkeiten verbleibende Vermögen) ein Entgelt 
von 0,75% der von der Fondsgesellschaft und den 
Beteiligungsgesellschaften erzielten Verkaufserlöse 
(ggf. zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer). Die liquida-
tionsvergütung wird mit Eingang der entsprechen-
den Beträge bei der Gesellschaft anteilig zur Zah-
lung fällig.

Kosten  3. 
 
Die Kosten der liquidation trägt die Gesellschaft.

Verteilung des Vermögens und Verfahren  4. 
 
Die Verteilung des Vermögens der Gesellschaft 
richtet sich nach § 18 Ziffer 2 (Schlussausschüt-
tung). Das Verfahren der liquidation richtet sich im 
Übrigen nach den gesetzlichen Regeln. 

§ 27 Vertraulichkeit

Jeder Gesellschafter/treugeber ist verpflichtet, alle In-
formationen hinsichtlich des Gegenstands, des Vermö-
gens, der Geschäftsaktivitäten oder sonstigen Angele-
genheiten der Gesellschaft vertraulich zu behandeln. 
Dies gilt auch nach dem Ausscheiden aus der Gesell-
schaft.

§ 28 Befreiung von Wettbewerbsverboten

Für die Gesellschafter und die treugeber sowie jeweils 
deren organe besteht keinerlei Wettbewerbsverbot. Die 
Komplementärin und die treuhand-Kommanditistin so-
wie jeweils deren organe können gleiche oder ähnliche 
Funktionen auch für weitere Gesellschaften ausüben; 
bieten sich Geschäftschancen, deren Wahrnehmung 
gegebenenfalls für mehrere Gesellschaften in Betracht 
kommt, in denen er/sie Funktionen ausüben, so ent-
scheiden sie nach freiem Ermessen darüber, für wel-
che Gesellschaft die entsprechende Geschäftschance 
wahrgenommen wird. 

§ 29 Gesellschafter-/treugeberregister

Führung und Daten des Gesellschafter-/  1. 
treugeberregisters  
 
Die Gesellschaft führt ein Gesellschafterregister 
und die treuhand-Kommanditistin führt ein Ge-
sellschafter- und treugeberregister mit den per-
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sönlichen und beteiligungsbezogenen Daten der 
Gesellschafter bzw. treugeber. Personenbezogene 
Daten sind der name, das Geburtsdatum, die Ad-
resse, das Wohnsitzfinanzamt, die Steuernummer, 
die persönliche Steueridentifikations nummer sowie 
die Bankverbindung. Die personenbezogenen Da-
ten werden nur zum Zwecke der Anlegerverwaltung 
im Rahmen des Gesellschaftsverhältnisses verar-
beitet und genutzt. Die Gesellschafter sind damit 
einverstanden, dass im Rahmen dieses Vertrages 
personenbezogene Daten in EDV-Anlagen gespei-
chert werden.

Registerauszug  2. 
 
Jeder Gesellschafter/treugeber erhält einen Regis-
terauszug, der ausschließlich seine Daten enthält. 
Ihm obliegt es, alle Änderungen seiner eingetrage-
nen Daten der Komplementärin bzw. der treuhand-
Kommanditistin unverzüglich bekannt zu geben 
und gegebenenfalls durch Vorlage entsprechender 
Urkunden (Erbschein, Übertragungsvertrag etc.) 
nachzuweisen.

Herausgabe von persönlichen Daten  3. 
 
Der Gesellschafter/treugeber hat nach diesem Ver-
trag keinen Anspruch auf Einsicht in das Gesell-
schafter-/treugeberregister oder auf Angaben über 
die übrigen Gesellschafter/treugeber, soweit sie 
über die im Handelregister enthaltenen Angaben 
hinausgehen. Anderen Personen als Mitarbeitern 
der Fondsgesellschaft, deren Geschäftsbesorgern 
sowie deren verbundenen Unternehmen, dem zu-
ständigen Finanzamt, zur Berufsverschwiegenheit 
verpflichteten Prüfern, Beratern der Gesellschaft 
und Vertriebspartnern oder sonstigen durch Ge-
setz zur Einsichtnahme oder Auskunftsverlan-
gung ermächtigten Stellen darf die Gesellschaft 
bzw. die treuhand-Kommanditistin grundsätzlich 
keine Auskünfte über die Beteiligungen und die 
Eintragungen in das Gesellschafter-/treugeber-
register erteilen, soweit nicht die betroffenen Ge-
sellschafter/treugeber ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt haben oder hierzu seitens der Gesell-
schaft bzw. der treuhand-Kommanditistin eine 
rechtliche oder gesetzliche Verpflichtung besteht.  
 
Die Gesellschaft bzw. die treuhand-Kommanditis-
tin wird auf Verlangen eines Gesellschafters/treu-
gebers an diesen Daten eines anderen Gesellschaf-
ters/treugebers nur dann und auf Kosten des dies 
Verlangenden herausgeben, wenn die Zustimmung 
des Betroffenen vorliegt oder ein Anspruch auf He-
rausgabe besteht.

§ 30 Geltendmachung von Sonderbetriebs- 
 ausgaben, Steuerveranlagung

Geltendmachung von Sonderbetriebsausgaben  1. 
 
Den Gesellschaftern und treugebern ist bekannt, 
dass sie Sonderbetriebsausgaben (persönlich ge-
tragene Kosten im Zusammenhang mit ihrer Beteili-
gung) nicht bei ihrer persönlichen Einkommensteu-
ererklärung, sondern ausschließlich im Rahmen der 
gesonderten und einheitlichen Feststellung der Ein-
künfte der Gesellschaft geltend machen können. 

Mitteilung über Sonderbetriebsausgaben  2. 
 
Die Sonderbetriebsausgaben hat jeder Komman-
ditist/treugeber bis spätestens zum 31. März 
des auf ein Geschäftsjahr folgenden Jahres der 
treuhand-Kommanditistin schriftlich mitzuteilen. 
Sonderbetriebsausgaben, die nach dem 31. Mai 
des Jahres für das vorangegangene Kalenderjahr 
bei der Gesellschaft eingehen, können erst im 
Rahmen der steuerlichen Betriebsprüfung bzw. 
der endgültigen Veranlagung für dieses Kalen-
derjahr berücksichtigt werden. Für eine Berück-
sichtigung der verspätet eingehenden Mitteilun-
gen kann keine Gewähr übernommen werden. 
 
Die treuhand-Kommanditistin behält sich vor, bei 
verspätet eingehenden Mitteilungen für den damit 
verbundenen Bearbeitungsmehraufwand für das 
jeweils betroffene Jahr € 200 zuzüglich der gesetz-
lichen Umsatzsteuer gegenüber dem jeweiligen 
Kommanditisten/treugeber geltend zu machen, 
es sei denn, dieser Kommanditist/treugeber weist 
nach, dass ein Bearbeitungsmehraufwand gar nicht 
entstanden ist oder wesentlich geringer war.

Empfangsbevollmächtigung  3. 
 
Die Gesellschafter bestellen die Komplementärin als 
gemeinsame Empfangsbevollmächtigte im Sinne 
des § 183 Ao und verpflichten sich untereinander, 
Rechtsbehelfe oder sonstige Rechtsmittel im Rah-
men der Steuerveranlagung der Gesellschaft nur im 
Einvernehmen mit ihr, d.h. nach Zustimmung durch 
den Steuerberater der Gesellschaft einzulegen, auch 
soweit sie persönlich (z. B. hinsichtlich ihrer Sonder-
betriebsausgaben) betroffen sind. Die Verpflichtung 
und die Empfangsvollmacht, die bei einem etwaigen 
Wechsel der Geschäftsführung ggf. zu erneuern ist, 
gelten unwiderruflich über die Gesellschaftszugehö-
rigkeit hinaus, soweit Steuerbescheide und Verwal-
tungsakte betroffen sind, die für die Veranlagungs-
zeiträume der Gesellschaftszugehörigkeit ergehen.
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§ 31 Handelsregistervollmacht

Alle Kommanditisten, auch im Wege einer Rechtsnach-
folge neu eintretende Kommanditisten, bevollmächtigen 
die treuhand-Kommanditistin, alle Anmeldungen zum 
Handelsregister vorzunehmen. Die Handelsregistervoll-
macht berechtigt zur Vornahme sämtlicher künftiger An-
meldungen zum Handelsregister der Gesellschaft. 

Die treuhand-Kommanditistin übermittelt dem Kom-
manditisten hierfür jeweils ein Muster. Die Vollmacht ist 
auf Kosten des beitretenden Kommanditisten in nota-
riell beglaubigter Form unverzüglich auszustellen und 
an die treuhand-Kommanditistin zu übersenden. nä-
heres ist dem treuhand- und Verwaltungs-Vertrag zu 
entnehmen. Die Kosten der Handelsregistereintragung 
der Erhöhung der Kommanditeinlage der treuhand-
Kommanditistin aufgrund eines treugeberbeitritts trägt 
die Gesellschaft.

§ 32 thesaurierungsbegünstigung, § 34a EStG

Die Kommanditisten sind nicht berechtigt, einen Antrag 
nach § 34a Abs. 1 EStG auf begünstigte Besteuerung 
nicht entnommener Gewinne zu stellen.

§ 33 Entschädigungspflichten

Entschädigungspflicht für Gewerbesteuer   1. 
auf Veräußerungsgewinn  
 
Im Falle des Ausscheidens eines Kommanditisten 
aus der Gesellschaft ist der ausscheidende Kom-
manditist verpflichtet, die Gesellschaft in Höhe 
des Gewerbesteuerbetrags zu entschädigen, den 
die Gesellschaft auf einen etwaigen Gewinn aus 
der Veräußerung des Anteils des ausscheidenden 
Kommanditisten gemäß § 7 Satz 2 des Gewerbe-
steuergesetzes zu zahlen hat.

Entschädigungspflicht für die Verminderung 2. 
des gewerbesteuerlichen Verlustvortrags    
 
Im Falle des Ausscheidens eines Kommanditisten 
aus der Gesellschaft ist der ausscheidende Kom-
manditist verpflichtet, die Gesellschaft in Höhe des 
Gewerbesteuerbetrags zu entschädigen, den die 
Gesellschaft deshalb zu zahlen hat, weil ein etwa-
iger gewerbesteuerlicher Verlustvortrag aufgrund 
des Ausscheidens des Kommanditisten gemäß 
§ 10a des Gewerbesteuergesetzes vermindert ist.

Entschädigungspflicht für   3. 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung   
 
Der Kommanditist ist verpflichtet, die Gesellschaft 
in Höhe des Gewerbesteuerbetrages zu entschä-
digen, den die Gesellschaft deshalb zu zahlen hat, 
weil der Kommanditist für die Finanzierung seines 
Kommanditanteils Entgelte für Schulden trägt (§ 8 
nr. 1 lit. a des Gewerbesteuergesetzes).

Auslösung des Steuertatbestandes   4. 
durch einen treugeber   
 
Die vorstehenden Abs. 1 bis 3 gelten nicht für die 
treuhand-Kommanditistin, soweit sie ihren Kom-
manditanteil treuhänderisch für die treugeber hält. 
Werden die in Abs. 1 bis 3 beschriebenen steu-
erauslösenden Umstände von treugebern ver-
wirklicht, so ist die treuhandkommanditistin ver-
pflichtet, entsprechende Zahlungen der treugeber 
gemäß den Regelungen des treuhand- und Verwal-
tungsvertrags an die Gesellschaft weiter zu leiten

§ 34 Schlussbestimmungen

nebenabreden und Schriftform  1. 
 
Mündliche nebenabreden sind nicht  
getroffen worden.   
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Gesell-
schaftsvertrages bedürfen der Schriftform, soweit 
sie nicht durch Gesellschafterbeschluss nach den 
Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ge-
troffen werden. Genügen sie dieser Form nicht, so 
sind sie nichtig. Dies gilt auch für die Änderung die-
ser Klausel selbst. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand,  2. 
Rechtsstreitigkeiten, Rechtswahl  
 
Erfüllungsort für die Verpflichtungen und Gerichts-
stand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Gesell-
schaftsvertrag zwischen der Gesellschaft und den 
Gesellschaftern sowie zwischen den Gesellschaf-
tern sowie über das Zustandekommen dieses Ge-
sellschafsvertrages ist der Sitz der Gesellschaft, so-
weit dies rechtlich zulässig vereinbart werden kann.  
 
Sämtliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Gesellschaftsverhältnis, wie z.B. 
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Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Bei-
tritt, Ausscheiden, Rechten und Pflichten von 
Gesellschaftern, sowie Gesellschafterbeschlüs-
sen können als Aktiv- oder Passiv-Prozesse 
von der Gesellschaft selbst geführt werden.  
 
Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt ausschließ-
lich deutschem Recht.

Gründungskosten  3. 
 
Gründungskosten bis zu € 10.000 trägt die Gesell-
schaft. Soweit die Gesellschafter Gründungskosten 
verauslagt haben, sind ihnen diese zu erstatten. Die 
Gründungskosten werden nach Ende der Platzie-
rungsphase allen als treugeber oder Direktkom-
manditisten beigetretenen Gesellschaftern im Ver-
hältnis ihrer Beteiligung zueinander zugerechnet.

Überschriften  4. 
 
Die Überschriften im text dieses Gesellschaftsver-
trages dienen lediglich der besseren orientierung. 
Sie sind für die Auslegung dieses Vertrages ohne 
Bedeutung.

Salvatorische Klausel  5. 
 
Sollten Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertra-
ges oder eine künftig in ihn aufge nommene Bestim-
mung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein 
oder ihre Rechts wirksamkeit später verlieren, oder 
sollte er eine lücke aufweisen, so soll hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages nicht berührt werden. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung 
der lücke soll eine an- gemessene Regelung zu 
vereinbaren sein, die — soweit rechtlich möglich 
— dem am nächsten kommt, was die Gesellschaf-
ter gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck 

dieses Vertrages gewollt haben würden, sofern sie 
bei dem Abschluss des Gesellschaftsvertrages 
oder der späteren Aufnahme einer Bestimmung 
den Punkt bedacht hätten. Dies gilt auch, wenn die 
Unwirksamkeit einer Bestimmung etwa auf ei nem 
in dem Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Maß 
der leistung oder Zeit (Frist oder termin) beruht; 
es soll dann ein dem Gewollten möglichst nahe-
kommendes, rechtlich zulässiges Maß der leistung 
oder Zeit (Frist oder termin) als vereinbart gelten.

 

Bremen, den 10. Januar 2011

Middle East Best Select Fonds GmbH   
gez. Heinz-G. Wülfrath (alleinvertretungsberechtigter 
Geschäftsführer der Middle East Best Select Fonds 
GmbH)

INTEGRA Treuhandgesellschaft mbH   
Steuerberatungsgesellschaft  
gez. Stefan Köglmayr (alleinvertretungsberechtigter Ge-
schäftsführer der IntEGRA treuhandgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft)

Hans Jürgen Döhle

Anlagen:

Anlage 1 – treuhand- und Verwaltungs-Vertrag (in die-
sem Verkaufsprospekt sogleich unter Anhang 2 wieder-
gegeben)
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treuhand- und Verwaltungsvertrag

der Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG

Zwischen der

IntEGRA treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungs-
gesellschaft

– nachfolgend treuhand-Kommanditistin genannt –

und

der an der Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte 
KG, Bremen, treuhänderisch beteiligten Person

– nachfolgend „treugeber“ genannt – 

oder

direkt als Kommanditist beteiligten Person

– nachfolgend „Zeichner“ genannt – 

wird nachfolgender treuhandvertrag bzw. Verwaltungs-
vertrag geschlossen:

Präambel

Der in der Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) der 
Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG (nach-
folgend „Fondsgesellschaft“) genannte treugeber will 
sich an der Fondsgesellschaft beteiligen. Gegenstand 
der Fondsgesellschaft ist die auf Wertsteigerung und 
Gewinnmaximierung ausgerichtete Verwaltung des ei-
genen Vermögens, insbesondere durch den Erwerb, 
das Halten, aktive und passive Verwalten und die Ver-
wertung von unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligun-
gen, vorrangig und grundsätzlich in den Staaten des 
Golf-Kooperationsrats sowie zusätzlich in Einzelfällen 
im nahen und Mittleren osten, Afrika und Asien,  sowie 
alle hiermit zusammenhängenden Geschäfte.

IntEGRA treuhandgesellschaft mbH ist als treuhand-
Kommanditistin nach Maßgabe des Gesellschaftsver-
trages der Fondsgesellschaft ermächtigt, ihren Ka-
pitalanteil an der Fondsgesellschaft zu erhöhen und 
treuhänderisch für Dritte zu halten.

Auf dem Zeichnungsschein hat der treugeber der In-
tEGRA treuhandgesellschaft mbH den Abschluss eines 
treuhandvertrages angeboten. Der treugeber ist an sein 
Angebot für die Dauer von 30 tagen ab Unterzeichnung 
des Zeichnungsscheins gebunden, es sei denn er wi-

derruft seine Beitrittserklärung nach Maßgabe der ihm 
erteilten Widerrufsbelehrung fristgerecht Der treuhän-
derisch für den treugeber zu haltende Kapitalanteil 
(Pflichteinlage) entspricht dem in dem Zeichnungs-
schein genannten Betrag ohne Agio. Mit Annahme die-
ses Angebotes durch Unterzeichnung durch IntEGRA 
treuhandgesellschaft mbH oder durch Bevollmächtig-
te in deren namen auf dem Zeichnungsschein kommt 
zwischen den Parteien ein treuhandverhältnis zustande, 
kraft dessen IntEGRA treuhandgesellschaft mbH bereit 
ist, nach Maßgabe der folgenden Regelungen sowie der 
Regelungen des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesell-
schaft für den treugeber einen (teil-) Kommanditanteil 
an der Fondsgesellschaft („treugut“) zu halten bzw. ei-
nen bereits durch IntEGRA treuhandgesellschaft mbH 
gehaltenen Kommanditanteil zu erhöhen. Eines Zugangs 
der Annahmeerklärung an den treugeber bedarf es für 
deren Wirksamkeit nicht. IntEGRA treuhandgesell-
schaft mbH versendet jedoch ein Informationsschreiben 
über die Annahme des Angebots auf den Abschluss des 
treuhandvertrags an die treugeber.

Der Vertrag setzt sich als Verwaltungsvertrag fort, wenn ein 
als treugeber beteiligter Zeichner das treuhandverhältnis 
beendet bzw. das treuhandverhältnis nach diesem Vertrag 
endet, der (teil-) Kommanditanteil von der treuhand-Kom-
manditistin auf ihn übertragen wird und sich der treugeber 
in seiner Kündigungserklärung nach § 15 Ziff. 4 dieses Ver-
trages für eine Verwaltung seines Kommanditanteils durch 
die treuhand-Kommanditistin entscheidet.

§ 1  treuhandgegenstand, Durchführung,   
 Rechtsverhältnis

Das treugut folgt aus der vom treugeber unter-1. 
schriebenen Beitrittserklärung. In Höhe des dort 
ausgewiesenen Betrages wird die treuhand-
Kommanditistin im Außenverhältnis im eigenen 
namen, hingegen für Rechnung des treugebers 
als Kommanditistin ihren Kapitalanteil nach Maß-
gabe des Gesellschaftsvertrages im Auftrag und 
für Rechnung des treugebers halten bzw. erhö-
hen, und so den  (teil-)Kommanditanteil halten 
und verwalten. Die Einzahlungsverpflichtungen 
der treuhand-Kommanditistin im Hinblick auf die 
treuhänderisch übernommenen teile ihres Kom-
manditanteils bestehen nur insoweit, als der treu-
geber seinerseits die im Innenverhältnis bestehen-
den Zahlungsverpflichtungen tatsächlich erfüllt hat.  
 
Die treuhand-Kommanditistin ist zur Durchfüh-
rung aller zum wirtschaftlichen Erwerb und zur 
Abwicklung der Gesellschaftsbeteiligung erfor-
derlichen Maßnahmen beauftragt und bevoll-
mächtigt. Die treuhand-Kommanditistin ist nicht 

AnHAnG 2: tREUHAnD- UnD VERWAltUnGSVERtRAG
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verpflichtet, die Geschäftsführung der Fondsge-
sellschaft, die Bonität der Vertragsparteien, die 
Angemessenheit von Kosten, Honoraren usw. 
zu überprüfen oder zu überwachen; sie wird nur 
die, durch den treugeber bereits getroffene, In-
vestitionsentscheidung der Beteiligung an der 
Fondsgesellschaft durchführen und abwickeln.  
 
Dieser treuhandvertrag mit der treuhand-Kom-
manditistin wird nach den Regelungen des Gesell-
schaftsvertrages in Gestalt der Kapitalerhöhung für 
Rechnung des treugebers automatisch zum nächs-
ten auf das Vorliegen sämtlicher nachstehender Vo-
raussetzungen lit. a) bis c) folgenden Kalendertag 
ausgeführt und der treugeber wirtschaftlich an der 
Fondsgesellschaft beteiligt, wenn

dieser treuhandvertrag gemäß der Präambel a. 
geschlossen wurde; und

der treugeber das von ihm gezeichnete Kapital b. 
zuzüglich des in der Beitrittserklärung verein-
barten Agios auf das in der Beitrittserklärung 
genannte Konto der Fondsgesellschaft einge-
zahlt hat.

Ungeachtet der vorstehenden Voraussetzungen für 
einen Beitritt eines treugebers kann die treuhand-
Kommanditistin mit Zustimmung der Komplemen-
tärin der Fondsgesellschaft durch Erklärung gegen-
über der Gesellschaft ihren Kommanditanteil für 
Rechnung eines treugebers erhöhen, auch wenn 
die Einlage ganz oder teilweise noch nicht geleistet 
ist.

Der Abschluss des treuhandvertrags ist auflösend 2. 
bedingt durch einen Widerruf der Komplementärin 
der Fondsgesellschaft gemäß § 5 Ziffer 4 des Gesell-
schaftsvertrags der Fondsgesellschaft. Der Wider-
ruf der Komplementärin der Fondsgesellschaft darf 
nur erfolgen, wenn ein wichtiger Grund in der Per-
son des treugebers vorliegt, der dessen mittelba-
ren Beitritt zur Fondsgesellschaft unzumutbar ma-
chen würde (z.B. Wettbewerber der Gesellschaft).  
 
Der Widerruf ist dem treugeber spätestens drei 
Wochen nach Kenntnis vom Widerrufsgrund 
schriftlich durch die Komplementärin der Fonds-
gesellschaft und die treuhand-Kommanditistin 
zu erklären. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit 
des Widerrufs ist die Aufgabe des Widerrufs zur 
Post bzw. dokumentierte Versendung per tele-
fax (Sendebericht mit Übermittlungsnachweis) 
an die von dem treugeber auf der Beitrittserklä-
rung angegebene Adresse oder telefaxnummer. 

liegen die Voraussetzungen gemäß Ziff. 1 lit. a) 
bis b) zur Ausführung des treuhandauftrages bis 
zum Ende der Platzierungsphase der Fondsge-
sellschaft (Zeichnungsschluss) nicht vor, steht 
der treuhand-Kommanditistin ein Rücktrittsrecht 
vom treuhandvertrag zu. nach erfolgtem Rück-
tritt vom treuhandvertrag wird die treuhand-
Kommanditistin die Fondsgesellschaft auffordern, 
die von dem treugeber eingezahlten Beträge un-
verzüglich an diesen zurückzuzahlen. Eine Haf-
tung der treuhand-Kommanditistin für einen 
zurückzuzahlenden Betrag besteht nicht.  
 
Die auf dem in der Beitrittserklärung genannten 
Konto der Fondsgesellschaft erwirtschafteten Zin-
sen stehen in jedem Fall der Fondsgesellschaft zu; 
sie hat auch die Kosten dieses Kontos zu tragen. 
 
Der treuhand-Kommanditistin steht ferner unter an-
derem das Kündigungsrecht gemäß § 5 Ziffer 2 des 
Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft zu. 

Die Beteiligung von IntEGRA treuhandgesell-3. 
schaft mbH als treuhand-Kommanditist an der 
Fondsgesellschaft erfolgt nach Maßgabe des Ge-
sellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft und 
den Bestimmungen dieses Vertrages. Die Rege-
lungen des Gesellschaftsvertrages der Fondsge-
sellschaft sind den Beteiligten bekannt. Für das 
Verhältnis zwischen der treuhand-Kommanditistin 
und dem treugeber/Zeichner gelten – soweit in 
diesem Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist 
- die Regelungen des Gesellschaftsvertrages der 
Fondsgesellschaft ergänzend; sie sind insoweit Be-
standteil dieses Vertrages. Für den Fall sich wider-
sprechender Regelungen gelten die Bedingungen 
des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft 
vorrangig, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
geregelt wird.

Die treuhand-Kommanditistin ist unter Befreiung 4. 
von § 181 BGB berechtigt und bevollmächtigt, mit 
anderen treugebern gleichlautende treuhandver-
träge zu schließen und auf deren Basis für diese 
treugeber weitere Kapitalanteile bis zur Höhe des 
nach dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesell-
schaft festgelegten Emissionsvolumens treuhände-
risch zu übernehmen, zu halten und zu verwalten.  
 
Die treuhand-Kommanditistin ist unter Befreiung 
von § 181 BGB ferner berechtigt und bevollmäch-
tigt, mit anderen Zeichnern gleichlautende Verwal-
tungsverträge zu schließen und auf deren Basis für 
diese Zeichner ihre jeweiligen Kapitalanteile zu ver-
walten.



128  | Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG

Im Außenverhältnis hält die treuhand-Kommandi-5. 
tistin ihre Kommanditbeteiligung für alle treugeber 
gemeinsam als einheitlichen Kommanditanteil. Sie 
tritt gegenüber Dritten im eigenen namen auf.

Im Innenverhältnis handelt die treuhand-Komman-6. 
ditistin ausschließlich im Auftrag, für Rechnung 
und nach Weisung des treugebers/Zeichners. Der 
treugeber wird wirtschaftlich so behandelt, als ob 
er unmittelbar Kommanditist der Fondsgesellschaft 
ist, und hat somit die ausschließliche Dispositions-
befugnis. Der treugeber hat insbesondere die Wi-
derspruchsrechte nach § 164 HGB und die Kont-
rollrechte nach § 166 HGB.

Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 7. 
über das Vermögen der treuhand-Kommanditistin 
tritt die treuhand-Kommanditistin hiermit ihren treu-
händerisch gehaltenen Kapitalanteil in Höhe des 
von dem treugeber gezeichneten Anteils an den 
treugeber ab. Die Übertragung des Kommanditan-
teils ist aufschiebend bedingt durch die Eintragung 
des treugebers als Kommanditist im Wege der 
Sonderrechtsnachfolge in das Handelsregister. Das 
gleiche gilt, falls Maßnahmen der Einzelzwangsvoll-
streckung von privaten Gläubigern der treuhand-
Kommanditistin in den treuhänderisch gehaltenen 
Kapitalanteil erfolgen. Der treugeber nimmt diese 
Abtretungen hiermit an.

§ 2  Abtretungen

Entsprechend den Bestimmungen des Gesell-1. 
schaftsvertrages der Fondsgesellschaft soll die 
Rechtsstellung des treugebers im Innenverhältnis, 
soweit wie rechtlich möglich, der eines unmittelbar 
beteiligten Kommanditisten der Fondsgesellschaft 
angenähert sein. Soweit hierdurch nicht bereits un-
mittelbare Rechte des treugebers gegenüber der 
Fondsgesellschaft begründet werden, werden vor-
sorglich die nachfolgenden Regelungen getroffen.

Die treuhand-Kommanditistin tritt hiermit sämtliche 2. 
Ansprüche und Vermögensrechte aus der treuhän-
derisch gehaltenen Kommanditbeteiligung auf den 
jeweils festzustellenden Jahresgewinn, die von den 
Gesellschaftern zu beschließenden Ausschüttun-
gen einschließlich Frühzeichnerboni und der Vora-
bausschüttungen, den liquidationserlös sowie auf 
ein etwaiges Auseinandersetzungsguthaben im Fal-
le des Ausscheidens aus der Gesellschaft an den 
treugeber, in Höhe des Anteils des treugebers, der 
seinem Beteiligungsanteil an dem Kommanditanteil 
der treuhand-Kommanditistin an der Fondsgesell-

schaft entspricht, aufschiebend bedingt durch die 
Ausführung dieses treuhandvertrags gemäß § 1 
Ziffer 1 ab. Der treugeber nimmt diese Abtretung 
an. Die treuhand-Kommanditistin zeigt der Fonds-
gesellschaft die Abtretung an. Der treugeber er-
mächtigt die treuhand-Kommanditistin, die an den 
treugeber abgetretenen Ansprüche aus der Gesell-
schaftsbeteiligung im eigenen namen einzuziehen. 
Die Abtretung ist auflösend bedingt durch eine Be-
endigung des treuhandvertrags.

§ 3  Einzahlungen des vom treugeber   
 gezeichneten Beteiligungsbetrages

Der treugeber ist verpflichtet, auf das im Zeich-1. 
nungsschein bezeichnete Konto der Fondsge-
sellschaft auf den von ihm übernommenen Fest-
kapitalanteil entsprechend seiner Wahl auf dem 
Zeichnungsschein seine Pflichteinlagen in voller 
Höhe in Geld zzgl. des in der Beitrittserklärung 
vereinbarten Agios spätestens 14 tage nach Zu-
gang des Informationsschreibens der treuhand-
Kommanditistin über die Annahme des Angebots 
auf den Abschluss des treuhandvertrags zu leisten. 
Die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages gel-
ten ergänzend.

Er verpflichtet sich ferner, die treuhand-Komman-2. 
ditistin von allen Zahlungsverpflichtungen gegen-
über der Fondsgesellschaft bzw. Dritten - solange 
der Kommanditanteil nicht vollständig eingezahlt 
oder Einlagen wieder zurückgewährt worden (§ 172 
HGB) sind - freizustellen und freizuhalten.

Der treugeber verpflichtet sich weiter, die treuhand-3. 
Kommanditistin von allen Ansprüchen aus verspä-
teten Zahlungen (Zinsen, weitergehende Verzugs-
schäden) freizustellen und freizuhalten.

Kommt der treugeber mit der Einzahlung seiner fäl-4. 
ligen Einlage oder teilen seiner fälligen Einlage zzgl. 
des in der Beitrittserklärung vereinbarten Agios 
auf das Konto der Fondsgesellschaft in Verzug (je 
nach Ausgestaltung nach erfolgloser Mahnung und 
nachfristsetzung), so kann die treuhand-Komman-
ditistin von diesem treuhandvertrag zurücktreten. 
nach erfolgtem Rücktritt vom treuhandvertrag 
wird die treuhand-Kommanditistin die Fondsge-
sellschaft auffordern, etwaige von dem treugeber 
bereits eingezahlte Beträge abzüglich des verein-
barten Agiobetrags unverzüglich an diesen zurück-
zuzahlen, soweit nicht bereits in Abweichung von 
der Beitrittsvoraussetzung der Volleinzahlung des 
gezeichneten Kapitals zuzüglich Agio (§ 5 Ziff. 4 2. 
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Absatz, lit. b) des Gesellschaftsvertrags der Fonds-
gesellschaft) der mittelbare Beitritt des treugebers 
bewirkt ist (z.B. Stundung der Einzahlung; §§  5 Ziff. 
4 2. Absatz letzter Satz; § § 6 Ziffer 5 Absatz 3 des 
Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft). § 
24 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesell-
schaft gilt in diesem Fall nicht, da dieser einen Bei-
tritt des treugebers zur Gesellschaft voraussetzt.  
 
Ist ein der Gesellschaft noch nicht mittelbar beige-
tretener treugeber nur mit einem teil seiner fälligen 
Einlage im Verzug, so kann die treuhand-Komman-
ditistin anstelle eines Rücktritts von diesem Vertrag 
die Einlageleistung auf einen Betrag heruntersetzen, 
der (i) den Mindestbeteiligungsbetrag von € 10.000  
erreicht, (ii) durch 1.000 ohne Rest teilbar ist und (iii) 
unterhalb des bereits geleisteten Betrag abzüglich 
Agio sowie abzüglich sämtlicher Schadensersatz-
ansprüche (der „Geleistete Betrag“) liegt, (iv) jedoch 
die geringste Differenz zum Geleisteten Betrag auf-
weist (der „Herabsetzungsbetrag“). Im Falle der 
Herabsetzung hat der hiervon betroffene treugeber 
der treuhand-Kommanditistin die diesbezüglichen 
Kosten, mindestens aber eine Schadenpauschale 
in Höhe von € 500,00 zu ersetzen. Macht die treu-
hand-Kommanditistin diese Schadenpauschale 
geltend, kann der betroffene treugeber einen ge-
ringeren Schaden bzw. das nichtvorliegen eines 
Schadens nachweisen. Im Fall einer solchen Her-
absetzung bestehen Rückzahlungsverpflichtungen 
der Gesellschaft nach Absatz 1 dieses § 3 Ziff. 4 nur 
in Höhe der Differenz zwischen Geleistetem Betrag 
und Herabsetzungsbetrag. 

Soweit allerdings ein treugeber ausnahmsweise 5. 
trotz noch nicht geleisteter Volleinzahlung mittelbar 
der Fondsgesellschaft beigetreten ist, so gilt im Fall 
des Verzugs mit den Einzahlungen (ggf. nach erfolg-
loser Mahnung und nachfristsetzung) folgendes: 
 
(i) Vorbehaltlich eines Ausschlusses der treuhand-
Kommanditistin mit dem auf den treugeber entfal-
lenden Kapitalanteil gemäß den Regelungen des 
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft (vgl. 
(ii) unten), kann die treuhand-Kommanditistin den 
treuhand- und Verwaltungsvertrag kündigen und 
sodann ist der treugeber –- auf erstes Anfordern 
der treuhand-Kommanditistin verpflichtet, den auf 
ihn entfallenden (teil-)Kommanditanteil zu erwerben 
und die treuhand-Kommanditistin von allen Ver-
pflichtungen aus ihrer zwischenzeitlichen Stellung 
als (treuhand-)Kommanditistin für den treugeber 
sowohl gegenüber der Fondsgesellschaft als auch 
gegenüber Dritten freizuhalten und freizustellen. 
Kommt der treugeber binnen zwei Wochen nach 

Aufforderung durch die treuhand-Kommanditistin 
seiner Verpflichtung zum Erwerb des (teil-)Kom-
manditanteils nicht nach, so kann ihm die treuhand-
Kommanditistin eine nachfrist von zwei weiteren 
Wochen setzen. Danach kann die treuhand-Kom-
manditistin den Ausschluss des treugebers als mit-
telbarer Gesellschafter der Gesellschaft betreiben. 
 
(ii) nach den Regelungen des Gesellschaftsvertra-
ges der Fondsgesellschaft kann die treuhand-Kom-
manditistin auch mit teilen ihres Kommanditanteils 
wegen eines in der Person eines treugebers liegen-
den wichtigen Grundes, aus der Fondsgesellschaft 
vollständig oder teilweise ausgeschlossen werden. 
Die nicht vollständige Zahlung der jeweils fälligen 
Pflichteinlage zuzüglich vereinbartem Agio ist stets 
ein wichtiger Grund, wenn sich der Einlageverpflich-
tete im Verzug befindet (vgl. §§ 6 Ziff. 6; 22 Ziff. 4-6 
des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft). 
Hat die Komplementärin oder die Gesellschafter-
versammlung der Fondgesellschaft einen solchen 
vollständigen Ausschluss beschlossen, so endet 
der treuhandvertrag automatisch nach § 13 Ziff. 1 
dieses Vertrages und dem treugeber steht der Ab-
findungsanspruch gegenüber der Fondsgesellschaft 
nach § 24 Ziff.4 letzter Satz i.V.m. § 24 Ziff. 1-3 des 
Gesellschaftsvertrags der Fondgesellschaft zu. Hat 
die Komplementärin oder die Gesellschafterver-
sammlung der Fondgesellschaft jedoch gemäß § 22 
Ziff. 5 letzter Absatz nur einen teilweisen Ausschluss 
in Höhe des nicht geleisteten Betrags beschlossen, 
so bleibt der treuhandvertrag bestehen und dem 
treugeber steht ein Abfindungsanspruch entspre-
chend  § 24 Ziff.4 letzter Halbsatz i.V.m. § 24 Ziff. 2 
letzter Absatz nur für den teil des Kapitalanteil zu, 
mit dem er ausgeschlossen wurde.

Die Regelung der vorstehenden Ziff. 5 (i) gilt entspre-6. 
chend, wenn die treuhand-Kommanditistin ihren 
Kommanditanteil bereits gemäß § 5 Ziff. 4 letzter 
Absatz des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesell-
schaft für Rechnung des treugebers vor dessen 
Beitritt zur Gesellschaft erhöht hat. 

Eine Haftung der treuhand-Kommanditistin für et-7. 
waige im Rahmen der vorstehenden Ziff. 4-6 zu-
rückzuzahlende Beträge besteht in keinem Fall.

§ 4  Gesellschafterbeschlüsse der   
 Fondsgesellschaft

Der treugeber ist zur teilnahme an den Gesell-1. 
schafterversammlungen der Fondsgesellschaft be-
rechtigt. Er ist weiterhin berechtigt, das auf seinen 
treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteil entfallen-
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de Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung 
selbst auszuüben. Der treugeber trägt seine Kosten 
für die teilnahme an Gesellschafterversammlungen 
und für eine eventuelle anderweitige Vertretung in 
Gesellschafterversammlungen selbst.

Die treuhand-Kommanditistin bevollmächtigt 2. 
hiermit den treugeber unwiderruflich, die auf sei-
nen Beteiligungsanteil entfallenden Stimmrechte 
sowie die einem Kommanditisten nach dem Ge-
setz und dem Gesellschaftsvertrag der Fondsge-
sellschaft zustehenden Kontroll- und sonstigen 
Rechte selbst auszuüben oder durch einen mit 
Vollmacht in textform versehenen Dritten aus-
üben zu lassen; § 12 Ziffer 5 des Gesellschafts-
vertrages der Fondsgesellschaft gilt entsprechend.  
 
Sollte der treugeber bei einer Gesellschafterver-
sammlung nicht persönlich anwesend sein oder 
sich nicht anderweitig vertreten lassen, nimmt die 
treuhand-Kommanditistin die Rechte des treuge-
bers in der Gesellschafterversammlung wahr. Zu 
diesem Zweck ist die treuhand-Kommanditistin 
beauftragt und, unter der auflösenden Bedingung 
der Beendigung des treuhandvertrages, unwider-
ruflich bevollmächtigt, die aus dem (teil-)Kom-
manditanteil resultierenden Rechte und Pflichten 
im namen und nach den für den (teil-)Komman-
ditanteil einheitlich schriftlich erteilten Weisungen 
des treugebers auszuüben, soweit der treugeber 
nicht selbst diese Rechte und Pflichten ausübt.  
 
Die treuhand-Kommanditistin übt ihr Stimmrecht 
nur unter Berücksichtigung der Weisungen und 
der Interessen des treugebers sowie unter Be-
achtung ihrer gesellschaftsrechtlichen treuepflich-
ten gegenüber den übrigen Gesellschaftern aus.  
Die treuhand-Kommanditistin wird eine Stimmab-
gabe für diejenigen teile ihres Kommanditanteils, 
welche auf den treugeber entfallen, jedoch nur 
vornehmen, soweit ihr eine entsprechende kon-
krete Weisung zur Stimmabgabe innerhalb einer 
von ihr gesetzten angemessenen Frist vorliegt. 
Widerspricht die Weisung gesetzlichen oder ge-
sellschaftsvertraglichen Vorschriften, insbesonde-
re den gesellschaftsvertraglichen treuepflichten, 
hat die treuhand-Kommanditistin den treugeber 
darauf hinzuweisen; die treuhand-Kommanditistin 
kann überdies die Ausübung der Rechte und Pflich-
ten verweigern. Wurde keine Weisung erteilt oder 
erhält die treuhand-Kommanditistin die Weisung 
nach einer von ihr gesetzten angemessenen Frist 
verspätet, so wird die treuhand-Kommanditistin 
die Rechte und Pflichten des treugebers nicht aus-
üben.

§ 5  treuhandverwaltung, Rechnungslegung

Der treuhand-Kommanditistin obliegt die Verwah-1. 
rung der von ihr treuhänderisch gehaltenen Kapital-
anteile der einzelnen treugeber. Die treuhand-Kom-
manditistin hält und verwaltet die treuhänderisch 
gehaltenen Kapitalanteile getrennt von ihrem sons-
tigen Vermögen. Alles, was sie in Ausführung des 
treuhandvertrages erlangt hat, wird sie entspre-
chend diesem treuhandvertrag an den treugeber 
herausgeben. Insbesondere wird sie alle Ausschüt-
tungen und Zuflüsse aus der Fondsgesellschaft 
umgehend an die treugeber anteilig entsprechend 
ihrer treuhänderisch gehaltenen Beteiligungsanteile 
weiterleiten. 

Die treuhand-Kommanditistin ist verpflichtet, für 2. 
jeden treugeber die in § 8 des Gesellschaftsvertra-
ges der Fondsgesellschaft vorgesehenen Konten 
als Unterkonten zu ihren Gesellschafterkonten zu 
führen. Die treuhand-Kommanditistin ist von dieser 
Verpflichtung befreit, wenn die Fondsgesellschaft 
die entsprechenden Konten in ihrer Finanzbuchhal-
tung integriert.

Die Vertragsparteien sind sich in Abweichung von 3. 
§ 666 BGB darüber einig, das eine Übersendung 
von Kontoauszügen, Belegen oder sonstigen Un-
terlagen aus organisatorischen Gründen nur auf 
ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des treu-
gebers durchgeführt wird.

Sämtliche für die Erstellung der Rechnungslegung 4. 
erforderlichen Unterlagen werden bei der treuhand-
Kommanditistin aufbewahrt.

§ 6  Kontroll- und Informationsrechte

Die treuhand-Kommanditistin erteilt dem treugeber 
hiermit Vollmacht, sämtliche der auf den Beteiligungs-
anteil des treugebers entfallenden Kontroll- und Infor-
mationsrechte auszuüben.

§7  Gesellschafter- und treugeberregister,  
      Datenschutz 
 

Mit Annahme der Beitrittserklärung wird der treu-1. 
geber/Zeichner durch die treuhand-Kommanditis-
tin in ein von dieser geführtes Gesellschafter- und 
treugeberregister mit den persönlichen und betei-
ligungsbezogenen Daten der treugeber und Ge-
sellschafter eingetragen. Personenbezogene Daten 
sind der name, das Geburtsdatum, die Adresse, 
das Wohnsitzfinanzamt, die Steuernummer, die 
persönliche Steueridentifikations nummer sowie die 
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Bankverbindung. Beteiligungsbezogene Daten sind 
die Höhe der Beteiligung sowie eventuelle sons-
tige Angaben im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Beteiligung. Die Eintragung in das Regis-
ter wird dem treugeber/Zeichner mit Annahme des 
treuhandvertrages/Verwaltungsvertrages bestätigt. 
Jeder treugeber/Zeichner erhält einen Registeraus-
zug, der ausschließlich seine Daten enthält und den 
er auf die Richtigkeit der für ihn vorgenommenen 
Eintragungen zu prüfen hat. 

Der treugeber/Zeichner hat nach diesem Vertrag 2. 
keinen Anspruch auf Einsicht in das Gesellschaf-
ter- und treugeberregister oder auf Angaben über 
die übrigen Gesellschafter/treugeber, soweit sie 
über die im Handelregister enthaltenen Angaben 
hinausgehen. Anderen Personen als Mitarbeitern 
der Fondsgesellschaft, deren Geschäftsbesorgern 
sowie deren verbundenen Unternehmen, dem zu-
ständigen Finanzamt, zur Berufsverschwiegenheit 
verpflichteten Prüfern, Beratern der Gesellschaft 
und Vertriebspartnern oder sonstigen durch Ge-
setz zur Einsichtnahme oder Auskunftsverlangung 
ermächtigten Stellen darf die treuhand-Kommandi-
tistin grundsätzlich keine Auskünfte über die Betei-
ligungen und die Eintragungen in das Gesellschaf-
ter- und treugeberregister erteilen, soweit nicht die 
betroffenen Gesellschafter/treugeber ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt haben oder hierzu seitens 
der treuhand-Kommanditistin eine rechtliche oder 
gesetzliche Verpflichtung besteht. Die treuhand-
Kommanditistin wird auf Verlangen eines Gesell-
schafters/treugebers Daten eines anderen Gesell-
schafters/treugebers nur dann und auf Kosten des 
dies Verlangenden herausgeben, wenn die Zustim-
mung des Betroffenen vorliegt oder ein Anspruch 
auf Herausgabe besteht.

Hinsichtlich der Einsicht in und die Auskünfte aus 3. 
dem von der Komplementärin der Fondsgesell-
schaft geführten Gesellschafterregisters gilt § 29 
des Gesellschaftsvertrags der Fondsgesellschaft.

Der treugeber/Zeichner ist verpflichtet, etwaige 4. 
Änderungen der von ihm im Gesellschafter- und 
treugeberregister erfassten Daten der treuhand-
Kommanditistin unverzüglich mitzuteilen und gege-
benenfalls durch Vorlage entsprechender Urkunden 
(Erbschein, Übertragungsvertrag etc.) nachzuwei-
sen.

Der treugeber/Zeichner ist damit einverstanden, 5. 
dass im Rahmen dieses Vertrages personenbezo-
gene Daten auf EDV-Anlagen gespeichert werden. 
Er ist damit einverstanden, dass die in die Platzie-

rung des Eigenkapitals eingeschalteten Personen 
über die Verhältnisse der Fondsgesellschaft - ohne 
personenbezogene Daten - informiert werden. Die 
personenbezogenen Daten werden nur zum Zwe-
cke der Anlegerverwaltung im Rahmen des Gesell-
schaftsverhältnisses verarbeitet und genutzt.

§ 8  Verwaltungsvertrag nach Kündigung der   
 treuhand und Direktbeteiligung

nach wirksamer Kündigung eines treuhandverhält-1. 
nisses durch den treugeber oder seiner Beendi-
gung nach den Vorschriften dieses Vertrages und 
der direkten Beteiligung des Zeichners oder seiner 
Rechtsnachfolger an der Gesellschaft als Komman-
ditist durch Übertragung des Gesellschaftsanteils 
im Wege der Sonderrechtsnachfolge besteht das 
Vertragsverhältnis als bloßes Verwaltungsverhältnis 
im Sinne dieses § 8 fort, wenn der kündigende treu-
geber sich im Rahmen seiner Kündigung gemäß  
§ 15 Ziff. 4 für ein Verwaltungsmandat der treu-
hand-Kommanditistin entschieden hat. 

Im Falle einer Entscheidung des Zeichners für eine 2. 
Verwaltung durch die treuhand-Kommanditistin 
nach Ziffer 1, wird der Kommanditanteil durch die 
treuhand-Kommanditistin für den Zeichner unei-
gennützig verwaltet. Die treuhand-Kommanditistin 
ist zur Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns ver-
pflichtet. Die treuhand-Kommanditistin ist beauf-
tragt und, unter der auflösenden Bedingung der 
Beendigung des Verwaltungsvertrages, unwider-
ruflich bevollmächtigt, die aus dem Kommanditan-
teil resultierenden Rechte und Pflichten im namen 
und nach den für den Kommanditanteil einheitlich 
schriftlich erteilten Weisungen des Zeichners aus-
zuüben, soweit der Zeichner nicht selbst oder durch 
einen Vertreter diese Rechte und Pflichten ausübt. 
Widerspricht die Weisung gesetzlichen oder ge-
sellschaftsvertraglichen Vorschriften, insbesondere 
den gesellschaftsvertraglichen treuepflichten, hat 
die treuhand-Kommanditistin den Zeichner darauf 
hinzuweisen; die treuhand-Kommanditistin kann 
überdies die Ausübung der Rechte und Pflichten 
verweigern. Wurde keine Weisung erteilt oder erhält 
sie die treuhand-Kommanditistin die Weisung nach 
einer von ihr gesetzten angemessenen Frist verspä-
tet, so wird die treuhand-Kommanditistin die Rech-
te und Pflichten des Zeichners nicht ausüben.

Die treuhand-Kommanditistin hat gegenüber dem 3. 
Zeichner eine Herausgabepflicht gemäß § 667 
BGB, insbesondere im Hinblick auf Zahlungen und 
sonstige leistungen auf den verwalteten Komman-
ditanteil. 
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Der Zeichner ist zivilrechtlicher und in steuerlicher 4. 
Hinsicht auch wirtschaftlicher Eigentümer des Kom-
manditanteils. Deshalb treffen die sich aus der Betei-
ligung ergebenden steuerlichen Wirkungen sowie die 
rechtlichen Wirkungen ausschließlich den Zeichner.

Soweit ein Kommanditist der Fondsgesellschaft 5. 
mit der treuhand-Kommanditistin – unabhängig 
von einer Kündigung des treuhandvertrags – eine 
Verwaltung seiner Direktbeteiligung als Kommandi-
tist durch die treuhand-Kommanditistin vereinbart, 
gelten die vorstehenden Absätze und etwaige Be-
zugnahmen auf einen Verwaltungsvertrag in diesem 
Vertrag entsprechend.

§ 9  Haftung der treuhand-Kommanditistin,  
 Freistellung der treuhand-Kommanditistin,   
 keine Prüfungspflichten der treuhand- 
 Kommanditistin

Die treuhand-Kommanditistin handelt mit der be-1. 
rufsüblichen Sorgfalt. Die treuhand-Kommandi-
tistin haftet dem treugeber/Zeichner nur bei grob 
fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung der ihr 
obliegenden Verpflichtungen. Bei Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten haftet die treuhand-
Kommanditistin auch bei einfacher Fahrlässigkeit, 
jedoch nur für den typischerweise vorhersehbaren 
Schaden. Sie haftet weiter für Schäden aus der Ver-
letzung des lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen 
Pflichtverletzung beruhen. Die treuhand-Komman-
ditistin handelt auch als treuhänder und Verwalter 
anderer treugeber der Fondsgesellschaft und an-
derer Fondsgesellschaften. Bei einem Widerstreit 
der Interessen einzelner treugeber/Zeichner und 
den Interessen der Fondsgesellschaft hat das Ge-
samtinteresse den Vorrang; bei einem Widerstreit 
der Interessen von treugebern und/oder Zeichnern 
verschiedener Fondsgesellschaften entscheidet die 
treuhand-Kommanditistin nach billigem Ermessen.

Der treugeber/Zeichner stellt und hält die treuhand-2. 
Kommanditistin von allen Verbindlichkeiten schad-
los und klaglos frei, die im Zusammenhang mit der 
Begründung, dem Erwerb und der Verwaltung der 
treuhänderisch übernommenen Gesellschaftsbe-
teiligung bzw. der Verwaltung des Kommanditan-
teils stehen, insbesondere erfolgt die Freistellung 
der treuhand-Kommanditistin von allen Risiken, 
die aus der gesellschaftsvertragsgemäßen tätig-
keit der Fondsgesellschaft sowie aus der sonstigen 
Verwaltung des eigenen Vermögens der Fondsge-
sellschaft entstehen. Ausgenommen hiervon sind 

die Kosten der laufenden Verwaltung, die mit der 
treuhandvergütung abgegolten sind

Sofern daher durch Auszahlungen an den treuge-3. 
ber eine Haftung der treuhand-Kommanditistin aus 
der treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteili-
gung gemäß §§ 171, 172 Abs. 4 HGB entsteht, ist 
der treugeber der treuhand-Kommanditistin nach 
deren Wahl bis zur Höhe des teils der Haftsumme, 
der auf den Anteil des jeweiligen treugebers ent-
fällt, zur Freistellung oder zum Ersatz verpflichtet.

Schadenersatzansprüche gegen die treuhand-4. 
Kommanditistin können erst geltend gemacht 
werden, wenn der treugeber/Zeichner anderweitig 
keinen Ersatz seines Schadens zu erreichen ver-
mag. Der Anspruch des treugebers/Zeichners auf 
Schadensersatz - gleich aus welchem Rechtsgrun-
de, auch aus der Verletzung von Pflichten bei den 
Vertragsverhandlungen - verjährt in fünf Jahren von 
dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden 
ist, soweit er nicht kraft Gesetzes oder der Recht-
sprechung einer kürzeren Verjährung unterliegt.

Schadensersatzansprüche hat der treugeber/Zeich-5. 
ner innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Mo-
naten nach Kenntniserlangung von dem Schaden 
gegenüber treuhand-Kommanditistin durch einge-
schriebenen Brief (Einwurfeinschreiben) geltend zu 
machen. Die vorgenannten Verjährungs- und Aus-
schlussfristen gelten nicht, soweit die Haftung in 
einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handeln 
begründet ist oder Schäden aus der Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten oder des lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrläs-
sigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen, 
geltend gemacht werden oder soweit gesetzlich län-
gere Fristen zwingend bestimmt sind.

Der treuhand-Kommanditistin obliegen keine wei-6. 
tergehenden Prüfungspflichten. Insbesondere hat 
die treuhand-Kommanditistin nicht die Fragen des 
unternehmerischen Ermessens des treugebers/
Zeichners zu prüfen, wie z. B. die richtige Beurtei-
lung der Marktsituation, die Bonität der jeweiligen 
Vertragspartner der Fondsgesellschaft oder die 
Zweckmäßigkeit geschäftlicher Maßnahmen oder 
die Zweckmäßigkeit der Investitionsentscheidung 
des treugebers/Zeichners. Die treuhand-Kom-
manditistin haftet deshalb nicht für die Erreichung 
der von der Fondsgesellschaft oder dem treuge-
ber/Zeichner mit der Beteiligung angestrebten und 
verfolgten wirtschaftlichen und steuerlichen Ziel-
setzungen; diese sind weder Vertragsinhalt noch 
Geschäftsgrundlage.



||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

»privilegiert investieren« |  133

Die Vertragsparteien sind sich ferner darüber einig, 7. 
dass die treuhand-Kommanditistin keine Haftung 
für die Bonität der Vertragspartner der Fondsgesell-
schaft oder von anderen Unternehmen übernimmt, 
an denen die Fondsgesellschaft sich beteiligt, oder 
Haftung dafür übernimmt, dass die Vertragspartner 
der Fondsgesellschaft die eingegangenen vertrag-
lichen Pflichten ordnungsgemäß erfüllen. Die treu-
hand-Kommanditistin haftet nicht für die Ertrags-
fähigkeit der Investitionen der Fondsgesellschaft, 
insbesondere nicht für den Eingang der prospek-
tierten Erträge bzw. die Einhaltung der prospektier-
ten Kosten und Aufwendungen.

Personen oder Firmen, die im Rahmen des Kapi-8. 
talanlageobjektes (Anteil an der Fondsgesellschaft) 
auftreten, sind nicht Erfüllungsgehilfen der treu-
hand-Kommanditistin im Sinne von § 278 BGB.

§ 10  Übertragung der Beteiligung der treugeber

Der treugeber kann jederzeit, frühestens aber ab 1. 
dem 1. Januar 2012 (bzw. (im Fall der Platzierungs-
verlängerung bis zum 31. Dezember 2012: erstmals 
ab dem 1. Januar 2013), die Übertragung des treu-
händerisch gehaltenen Anteils auf sich verlangen; 
hierfür muss er den treuhandvertrag gemäß und 
mit der Frist des § 15 Ziff. 1 dieses Vertrages kün-
digen. § 15 Ziffer 7 (Handelsregistervollmacht) gilt 
entsprechend. Zu diesem Zweck macht die treu-
hand-Kommanditistin hiermit dem treugeber das 
unwiderrufliche und unbefristete jedoch unter der 
aufschiebenden Bedingung der Erfüllung der Vor-
aussetzungen des § 15 Ziffer 7 (Handelsregistervoll-
macht) stehende Angebot auf Übertragung dieses 
treuhänderisch gehaltenen Anteils an der unter der 
Firma Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte 
KG bestehenden Gesellschaft. Die Anteilsübertra-
gung wird erst mit Eintragung des treugebers als 
Kommanditist im Wege der Sonderrechtsnachfolge 
in das Handelsregister der Fondsgesellschaft wirk-
sam.

Durch die Übertragung ausgelöste Kosten (insbe-2. 
sondere notar- und Eintragungskosten) und Steu-
ern trägt der treugeber. 

Die Übertragung des treuhänderisch gehaltenen 3. 
Anteils ist nur im Ganzen oder in teilbeträgen von 
jeweils mindestens € 10.000 oder einen durch 1.000 
ohne Rest teilbaren höheren Betrag zulässig. 

Der treugeber kann seine Beteiligung unter entspre-4. 
chender Anwendung und Beachtung der Regelun-

gen des § 19 des Gesellschaftsvertrages der Fonds-
gesellschaft auf Dritte übertragen oder in sonstiger 
Weise darüber verfügen. Im Fall der schenkweisen 
Übertragung endet das treuhandverhältnis mit dem 
treugeber und das treugut ist auf den Erwerber als 
Direktkommanditisten zu übertragen; der treuhand-
vertrag wird als Verwaltungsvertrag mit dem Erwer-
ber fortgeführt, wenn sich dieser hierfür entschei-
det. Die Übertragung bedarf der Zustimmung der 
treuhand-Kommanditistin, die sie nur erteilt, sofern 
der Erwerber in die Rechte und Pflichten aus dem 
treuhandvertrag und dem Gesellschaftsvertrag der 
Fondsgesellschaft eintritt. Hierzu verpflichtet sich 
der treugeber, mit dem Erwerber den Eintritt in alle 
Rechte und Pflichten aus diesem treuhandvertrag 
zu vereinbaren. Sämtliche Verwaltungsmaßnahmen, 
einschließlich Ausschüttungen, die die treuhand-
Kommanditistin bis zum Zeitpunkt der Umschrei-
bung im Gesellschafter- und treugeberregister 
zugunsten des bisherigen treugebers in Bezug auf 
den (teil-) Kommanditanteil durchgeführt oder ver-
anlasst hat, muss der Erwerber gegen sich gelten 
lassen. Die Zustimmung ist des Weiteren davon ab-
hängig, dass der Erwerber etwaige mit der Übertra-
gung verbundenen zusätzlichen Kosten übernimmt. 
 
Die treuhand-Kommanditistin wird die Übertragung 
im Gesellschafter- und treugeberregister vermer-
ken und den neuen treugeber hiervon unterrichten, 
wenn die für die Umschreibung erforderlichen An-
gaben des neuen treugebers, vollständig vorliegen. 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags, insbesondere die dortigen Rege-
lungen, betreffend die Mindestbeteiligungssumme 
und Stückelung des Anlagebetrags sowie der ge-
eigneten Anleger.

§ 11  Übertragung von Kommanditanteilen mit  
         Verwaltungsmandat

Der Gesellschaftsvertrag macht die Übertragung von 
Kommanditanteilen von der Zustimmung der Komple-
mentärin der Fondsgesellschaft abhängig. Diese Zu-
stimmung ist in gesonderter Urkunde zu erteilen. 

Die Übertragung von Kommanditanteilen, für die die 
treuhand-Kommanditistin das Verwaltungsmandat 
nach diesem Vertrag ausübt, bedarf daneben der Zu-
stimmung der treuhand-Kommanditistin. Sie erteilt die 
Zustimmung nur, sofern der Erwerber in die Rechte und 
Pflichten aus dem Verwaltungsvertrag und dem Gesell-
schaftsvertrag der Fondsgesellschaft eintritt. Hierzu 
verpflichtet sich der Zeichner, mit dem Erwerber den 
Eintritt in alle Rechte und Pflichten aus diesem Verwal-
tungsvertrag zu vereinbaren. Sämtliche Verwaltungs-
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maßnahmen, einschließlich Ausschüttungen, die die 
treuhand-Kommanditistin bis zum Zeitpunkt der Um-
schreibung im Kommanditistenregister zugunsten des 
bisherigen Kommanditisten in Bezug auf die Komman-
ditbeteiligung durchgeführt oder veranlasst hat, muss 
der Erwerber gegen sich gelten lassen. Die Zustimmung 
ist des Weiteren davon abhängig, dass der Erwerber 
etwaige mit der Übertragung verbundene zusätzliche 
Kosten übernimmt.

Die treuhand-Kommanditistin wird die Übertragung 
im Kommanditistenregister vermerken und den neu-
en Kommanditisten hiervon unterrichten, wenn die für 
die Umschreibung erforderlichen Angaben des neuen 
Kommanditisten, vollständig vorliegen. Ferner wird die 
treuhand-Kommanditistin, soweit ihr die erforderlichen 
Vollmachten vorliegen, die Umschreibung im Handelsre-
gister veranlassen Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrags, insbesondere die dortigen 
Regelungen, betreffend die Mindestbeteiligungssumme 
und Stückelung des Anlagebetrags sowie der geeigne-
ten Anleger.

§ 12  Erbfall

Beim tod des treugebers wird der treuhandvertrag 1. 
bzw. beim tod des Zeichners der Verwaltungsver-
trag mit dessen Erben bzw. Vermächtnisnehmern 
fortgesetzt. Ansonsten gelten die Regelungen des 
§ 21 Ziffern 2 bis 7 des Gesellschaftsvertrags der 
Fondsgesellschaft entsprechend.

Die treuhand-Kommanditistin ist berechtigt, diesen 2. 
treuhandvertrag/Verwaltungsvertrag gegenüber 
den Erben mit einer Frist von drei Monaten zu be-
enden. In diesem Fall ist die treuhand-Komman-
ditistin im Falle eines treuhänderisch gehaltenen 
(teil-)Kommanditanteils berechtigt und auf Verlan-
gen der Erben verpflichtet, ihnen die Beteiligung an 
der Fondsgesellschaft als Direktkommanditisten zu 
übertragen.

§ 13  Ausscheiden der treuhand-Kommanditistin   
 aus der Fondsgesellschaft; Wechsel der   
 treuhand-Kommanditistin

Scheidet die treuhand-Kommanditistin in ihrer Ei-1. 
genschaft als Kommanditistin oder mit einem für 
den treugeber gehaltenen (teil-) kommanditanteil 
vollständig aus der Fondsgesellschaft aus, so ist 
dieser Vertrag mit dem Ausscheiden beendet. In 
diesem Fall wird die treuhand-Kommanditistin an 
den treugeber den von ihr gehaltenen Anteil über-
tragen, es sei denn, dass dieser wie im Falle des 
(teilweisen) Ausschlusses der treuhand-Komman-

ditistin z. B. aufgrund Verzuges des treugebers 
bezüglich der Einzahlung der Kapitaleinlage nicht 
mehr besteht bzw. in Vollzug des Ausschlusses 
nicht mehr bestehen wird. Dem treugeber bleibt 
es unbenommen, einen neuen treuhänder zu be-
stellen. Im Übrigen gelten §§ 19, 22 Ziffer 3 des 
Gesellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft ent-
sprechend.

Wird gemäß § 20 Ziffer 1 des Gesellschaftsver-2. 
trags der Fondsgesellschaft in einer Beschluss-
fassung darüber abgestimmt, dass die von der 
treuhand-Kommanditistin treuhänderisch gehalte-
nen (teil-) Kommanditanteile sowie ihre sonstigen 
diesbezüglichen Rechte und Pflichten aus dem 
Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft unter 
Ausschluss der Auseinandersetzung im Wege der 
Sonderrechtsnachfolge auf eine andere treuhand-
Kommanditistin übergehen sollen, verpflichtet 
sich der treugeber hiermit, der Übertragung der 
Rechtsstellung der treuhand-Kommanditistin aus 
dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft 
durch die auf diese Weise neu bestimmte treu-
hand-Kommanditistin im Rahmen der Beschluss-
fassung zuzustimmen, bzw. weist der treugeber 
die treuhand-Kommanditistin zu der Abgabe ihrer 
jeweiligen Stimmen für die Übertragung unwider-
ruflich an, falls er an der Beschlussfassung nicht 
teilnehmen oder sich der Stimme enthalten wird. 
 
Der treugeber stimmt ferner einer solchen 
Vertragsübernahme der treuhand- und Ver-
waltungsverträge durch die neu bestimmte 
treuhand-Kommanditistin unwiderruflich zu. 
 
Soweit die treuhand-Kommanditistin bevollmäch-
tigt wird, ihre Rechtsstellung aus diesem Gesell-
schaftsvertrag sowie aus den treuhand- und Ver-
waltungsverträgen auf eine genau bestimmte neue 
treuhand-Kommanditistin, zu übertragen, stimmt 
der treugeber dieser Bevollmächtigung zu.

§ 14  Vergütung der treuhand-Kommanditistin

Die treuhand-Kommanditistin erhält für die Über-1. 
nahme der treuhandschaft und Verwaltung der 
Kommanditanteile und der damit verbundenen tä-
tigkeiten vom treugeber/Zeichner keine Vergütung. 
Die Vergütung der treuhand-Kommanditistin wird 
von der Fondsgesellschaft entrichtet (vgl. § 11 Zif-
fer 2 des Gesellschaftsvertrages der Fondsgesell-
schaft).

Zusätzliche leistungen der treuhand-Komman-2. 
ditistin zugunsten eines einzelnen treugebers/
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Zeichners werden diesem gesondert in Rechnung 
gestellt. Dies gilt insbesondere für die Übertragung 
von Gesellschaftsanteilen, an denen die treuhand-
Kommanditistin mitwirkt. Für diesen Fall gilt eine 
Gebühr in Höhe € 200 zuzüglich Umsatzsteuer als 
vereinbart. Darüber hinaus erstattet der treugeber/
Zeichner der treuhand-Kommanditistin notwendi-
ge Aufwendungen, die diese in Ausführung dieses 
Vertrages tätigt, auf nachweis.

§ 15  Dauer, Kündigung des treuhandvertrages und  
 Verwaltungsvertrages

Die Dauer des treuhandvertrages/Verwaltungsver-1. 
trages ist unbestimmt und endet - ohne Erklärung 
einer Kündigung – mit Abschluss der liquidation 
der Fondsgesellschaft oder dem individuellen Aus-
scheiden des treugebers/Zeichners aus der Fonds-
gesellschaft,  oder dem Ausscheiden der treuhand-
Kommanditistin aus der Fondsgesellschaft in ihrer 
Funktion als treuhänderin hinsichtlich des gesam-
ten für den treugeber gehaltenen (teil-)Kommandit-
anteils (vgl. § 13 Ziffer 1 dieses Vertrages) oder mit 
dem Vollzug des Wechsels der treuhand-Komman-
ditistin (vgl. § 13 Ziffer 2 dieses Vertrages), wobei 
in diesem Fall der treuhandvertrag/Verwaltungs-
vertrag mit der neuen treuhand-Kommanditistin 
fortgesetzt wird. Der treuhandvertrag/Verwaltungs-
vertrag kann vom treugeber/Zeichner jederzeit mit 
einer Frist von 4 Wochen zum Monatsende gekün-
digt werden, wobei für den treuhandvertrag die 
Kündigung frühestens ab dem 1. Januar 2012 mög-
lich ist (bzw. (im Fall der Platzierungsverlängerung 
bis zum 31. Dezember 2012: erstmals ab dem 1. 
Januar 2013). Endet der treuhandvertrag und bleibt 
der treugeber oder seine Einzel- oder Gesamt-
rechtsnachfolger an der Fondsgesellschaft direkt 
als Kommanditist beteiligt, wird mit Beendigung 
des treuhandvertrages ein Verwaltungsvertrag mit 
der treuhand-Kommanditistin begründet, wenn der 
treugeber sich in seiner Kündigungserklärung nach 
nachstehender Ziff. 4. für einen solchen Verwal-
tungsvertrag entscheidet. 

Das Recht der treuhand-Kommanditistin zur or-2. 
dentlichen Kündigung des treuhandvertrages und 
des Verwaltungsvertrages ist ausgeschlossen. 

Das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung 3. 
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Als wichti-
ger Grund gelten für die treuhand-Kommanditistin 
auch die Umstände, welche im Falle einer unmit-
telbaren Beteiligung des treugebers an der Fonds-
gesellschaft dessen Ausschluss aus der Fondsge-
sellschaft rechtfertigen würden (vgl. §§ 22 Ziff. 4, 

23 Ziff. 4 des Gesellschaftsvertrag der Fondsge-
sellschaft). Kündigt die treuhand-Kommanditistin 
den treuhandvertrag, darf sie zugleich auch eine 
(teil-)Kündigung ihrer Kommanditbeteiligung in An-
sehen des für den betreffenden treugeber gehal-
tenen teils entsprechend den Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrages erklären. Die Höhe und die 
Fälligkeit eines in diesem Falle anfallenden Abfin-
dungsguthabens richten sich nach § 24 des Gesell-
schaftsvertrages der Fondsgesellschaft. 

Jede Kündigung hat schriftlich durch eingeschrie-4. 
benen Brief (Einwurfeinschreiben) zu erfolgen. Bei 
einer Kündigung des treuhandvertrags hat der 
treugeber zu entscheiden, ob er seine Beteiligung 
an der Fondsgesellschaft als Direktkommanditist 
von der treuhand-Kommanditistin im Rahmen ei-
nes Verwaltungsvertrags verwalten lassen möchte. 
Die treuhand-Kommanditistin macht hierzu bereits 
jetzt jedem treugeber das Angebot, mit ihr im Fall 
der Kündigung des treuhandvertrags und der Be-
teiligung des treugebers als Direktkommanditist 
einen Verwaltungsvertrag abzuschließen. Soweit 
der treugeber nicht bereits in seiner Kündigungs-
erklärung selbst dieses Angebot annimmt, wird 
die treuhand-Kommanditistin ihn nach Erhalt der 
Kündigung nochmals auf dieses Angebot hinwei-
sen und den treugeber auffordern, sich für oder 
gegen eine Annahme des Angebots binnen einer 
Frist von 14 tagen oder einer im Einzelfall anderen 
von der treuhand-Kommanditistin gesetzten länge-
ren Frist zu entscheiden. nimmt der treugeber die-
ses Angebot nicht innerhalb der genannten Fristen 
an, kommt kein Verwaltungsvertrag zustande und 
der treugeber muss seine Kommanditbeteiligung 
selbst verwalten.

Bei Beendigung des treuhandvertrages nach Aus-5. 
führung des treuhandauftrages hat die treuhand-
Kommanditistin dem treugeber den für diesen 
treuhänderisch gehaltenen teil seines Kommandit-
anteils zu übertragen, soweit nicht nachfolgend in 
Ziffer 6 oder 7 abweichendes geregelt ist.

Eine Übertragung des treuhänderisch gehaltenen 6. 
teils des Kommanditanteils durch die treuhand-
Kommanditistin ist ausgeschlossen, wenn

die treuhand-Kommanditistin mit dem für den a. 
treugeber treuhänderisch gehaltenen teil ihres 
Kommanditanteils aus der Gesellschaft aus-
scheidet oder

der treuhandvertrag von der treuhand-Kom-b. 
manditistin gegenüber dem treugeber aus 
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wichtigem Grund gekündigt worden ist oder 

der treuhandvertrag mit Abschluss der liqui-c. 
dation der Fondsgesellschaft oder dem indivi-
duellen Ausscheiden des treugebers aus der 
Fondsgesellschaft endet. 

In den vorstehenden Fällen zu lit. a) bis c) steht dem 
treugeber das anteilige Auseinandersetzungsgut-
haben nach den Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages der Fondsgesellschaft zu.

Die treuhand-Kommanditistin kann die Erfüllung 7. 
des Übertragungsanspruchs gemäß Ziffer 5 davon 
abhängig machen, dass der Übernehmer des Kom-
manditanteils zugunsten des persönlich haftenden 
Gesellschafters der Fondsgesellschaft oder einer 
von diesem benannten dritten Person auf seine 
Kosten eine unwiderrufliche, über den tod hinaus 
geltende, von den Begrenzungen des § 181 BGB 
befreiende Handelsregistervollmacht in notariell 
beglaubigter Form erteilt, die den Bevollmächtig-
ten berechtigt, im namen des Vollmachtgebers alle 
Erklärungen gegenüber dem Handelsregister ab-
zugeben, an denen ein Kommanditist mitzuwirken 
verpflichtet ist. Die treuhand-Kommanditistin wird 
dem Übernehmer ein von diesem zu verwendendes 
Muster der Handelsregistervollmacht zur Verfügung 
stellen. Die Geltendmachung anderer Einwendun-
gen durch die treuhand-Kommanditistin gegenüber 
dem Übertragungsanspruch bleibt unberührt.

§ 16  Befreiung von § 181 BGB

Soweit die treuhand-Kommanditistin und deren Ge-
schäftsführer aufgrund dieses Vertrages oder des Ge-
sellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft handeln, 
sind sie von den Beschränkungen des § 181 BGB be-
freit.

§ 17  Personenmehrheit

Soweit die treuhand-Kommanditistin einen Kapitalanteil 
an der Fondsgesellschaft nach Maßgabe dieses Vertra-
ges für mehrere Personen als Gemeinschaft gleichzeitig 
hält, übernehmen diese sämtliche Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag und dem Gesellschaftsvertrag als Ge-
samtschuldner mit der Maßgabe, dass tatsachen, die 
nur hinsichtlich eines Gesamtschuldners vorliegen oder 
eintreten, für oder gegen jeden von ihnen wirken. Für 
die Dauer dieses Vertrages bevollmächtigen sich die an 
der Fondsgesellschaft gemeinsam beteiligten Personen 
hiermit gegenseitig, Erklärungen und Schriftstücke, die 
einem von ihnen zugehen, mit rechtsverbindlicher Wir-
kung gegen alle entgegenzunehmen. Die Abgabe von 

Erklärungen einschließlich der Stimmrechtsausübung 
durch einen der treugeber wirkt für und gegen die Per-
sonenmehrheit.

§ 18  Besondere Hinweise und Vereinbarungen

Die treuhand-Kommanditistin weist im Rahmen 1. 
ihrer Sorgfalts- und vorvertraglichen Aufklärungs-
pflichten auf folgendes hin: 

Das Geschäft unmittelbarer oder mittelba-b. 
rer Beteiligungen und Kapitalanlagen in den 
Golfkooperationsstaaten, im nahen und Mitt-
leren osten, Afrika und Asien ist mit, mitunter 
hohen, Risiken verbunden. Es kann somit zu 
vollständigen Verlusten bei einzelnen Beteili-
gungen oder Anlagen bis hin zu einem total-
verlust der gesamten Gesellschaftseinlage des 
treugebers/Zeichners kommen.

Es wird auf das Zusatzrisiko des treugebers/c. 
Zeichners für den Fall der Fremdfinanzierung 
seiner Gesellschaftseinlage hingewiesen. Soll-
te es aufgrund der vorgenannten Risiken zu 
einem totalverlust der Gesellschaftseinlage 
kommen, besteht in Höhe der Fremdfinan-
zierung der Gesellschaftseinlage unabhängig 
vom Verlust die Verbindlichkeit gegenüber der 
finanzierenden Bank oder anderen Kreditge-
bern weiter und muss getilgt und verzinst wer-
den.

Ferner wird auf die besonderen Risiken der d. 
Zahlung von fondsbedingten nebenkosten 
hingewiesen. Es ist vereinbart, dass fonds-
bedingte nebenkosten vorab bezahlt werden. 
Diese fondsbedingten nebenkosten können 
teilweise oder vollständig verloren gehen, 
ohne dass es überhaupt zu unmittelbaren oder 
mittelbaren Beteiligungen oder Kapitalanlagen 
in den Golfkooperationsstaaten, im nahen und 
Mittleren osten, Afrika und Asien kommt. Auch 
kann durch die ggf. notwendig werdende Ein-
schaltung von externen Beratern und Dienst-
leistern eine zusätzliche Kostenbelastung auf-
treten.

Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass

der erwartete Ertrag ganz oder teilweise nicht •	
eintreten kann;

abgeschlossene Verträge ganz oder teil-•	
weise nicht erfüllt werden können; sonstige 
Entwicklungen eintreten können, welche die 
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ursprünglich kalkulierte Wirtschaftlichkeit be-
einträchtigen, sei es aufgrund behördlicher 
Maßnahmen, Veränderungen der Währungs-
paritäten, Änderungen im nationalen oder 
internationalen gesetzgeberischen Bereich, 
nichteintritt angenommener Ertragsteigerun-
gen aufgrund veränderter wirtschaftlicher Rah-
menbedingungen u. ä.

Die treuhand-Kommanditistin und der treugeber/2. 
Zeichner sind sich darüber einig, dass

es nicht zu den Aufgaben der treuhand-Kom-a. 
manditistin gehört, das Prospektmaterial zu 
prüfen; die treuhand-Kommanditistin hat eine 
derartige Prüfung auch nicht vorgenommen 
oder vornehmen lassen,

die treuhand-Kommanditistin nicht für die b. 
Durchführbarkeit der Investition haftet; sie hat 
auch keine Prüfung der beabsichtigten Investi-
tionen auf deren Realisierbarkeit hin durchge-
führt und wird dies auch nicht tun,

es nicht zu den Aufgaben der treuhand-Kom-c. 
manditistin gehört, die Geschäftsführung der 
Fondsgesellschaft zu überwachen und zu 
überprüfen,

die treuhand-Kommanditistin nicht geprüft hat d. 
und nicht prüft, ob die vorgesehene Kapitalan-
lage für den treugeber wirtschaftlich und/oder 
steuerlich sinnvoll ist,

die treuhand-Kommanditistin keine anderen e. 
Pflichten hat, als diejenigen, welche in diesem 
Vertrag ausgeführt sind. 

§ 19  Schlussbestimmungen

Die treugeber sind teilgläubiger im Sinne des § 420 1. 
BGB. Auf ihr Verhältnis untereinander sind daher 
die §§ 705 ff. und 741 ff. BGB nicht – auch nicht 
entsprechend – anwendbar.

Mündliche nebenabreden sind nicht getroffen wor-2. 
den. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertra-
ges bedürfen der Schriftform. Genügen sie dieser 
Form nicht, so sind sie nichtig. Dies gilt auch für 
diese Klausel selbst.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine 3. 
künftig in ihn aufgenommene Bestimmung ganz 
oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, oder soll-

te er eine lücke aufweisen, so soll hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages nicht berührt werden. Anstelle der 
unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung 
der lücke soll eine an- gemessene Regelung zu 
vereinbaren sein, die — soweit rechtlich möglich — 
dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien 
gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck die-
ses Vertrages gewollt haben würden, sofern sie bei 
dem Abschluss dieses Vertrages oder der späteren 
Aufnahme einer Bestimmung den Punkt bedacht 
hätten. Dies gilt auch, wenn die Unwirksamkeit 
einer Bestimmung etwa auf einem in dem Vertrag 
vorgeschriebenen Maß der leistung oder Zeit (Frist 
oder termin) beruht; es soll dann ein dem Gewoll-
ten möglichst nahekommendes, rechtlich zulässi-
ges Maß der leistung oder Zeit (Frist oder termin) 
als vereinbart gelten.

Erfüllungsort für alle Verpflichtungen und Gerichts-4. 
stand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Mün-
chen, soweit dieser Gerichtsstand gesetzlich zuläs-
sig vereinbart werden kann.

Soweit vorstehend nicht etwas anderes bestimmt 5. 
ist, gelten ergänzend die Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrages der Fondsgesellschaft. Der 
treugeber bestätigt mit Unterzeichnung der Bei-
trittserklärung Erhalt, Kenntnisnahme und Ver-
ständnis des Inhalts des Gesellschaftsvertrags. 
treugeber/Zeichner, die diesen treuhand- und Ver-
waltungsvertrag später im Zuge des Zweiterwerbs 
von Anteilen abschließen oder in den bestehenden 
Vertrag des Veräußerers eintreten, bestätigen mit 
Abschluss oder Eintritt in diesen Vertrag ebenfalls, 
den Inhalt des Gesellschaftsvertrags zur Kenntnis 
genommen zu haben und diesen zu akzeptieren.
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Beratungsvertrag 

zwischen der

Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG

Marcusallee 19  
28359 Bremen

– im Folgenden „Auftraggeberin“ genannt –

und

terra nex Financial Engineering AG

Dammstrasse 19,  
6300 Zug,  
Schweiz

– im Folgenden „Auftragnehmerin“ genannt –

wird nachfolgendes vereinbart:

§ 1  Vorbemerkung

Die Auftraggeberin beabsichtigt die unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung an Investitionen in den Staaten 
des Golf-Kooperationsrats und in Einzelfällen in Staa-
ten des nahen und Mittleren ostens, Afrikas und Asi-
ens, zum Zwecke der Gewinnerzielung. Das Komman-
ditkapital der Auftraggeberin soll zur Finanzierung der 
vorgesehenen Investitionen auf ein Kommanditkapital 
von mindestens € 3 Mio. auf maximal € 30 Mio. erhöht 
werden.

Die treugeber/Kommanditisten sind verpflichtet, Einla-
gen in Höhe des von ihnen übernommenen treugeber-/
Kommanditanteils zu zahlen. Ferner ist grundsätzlich 
ein Agio in Höhe von 5,0% bezogen auf den nominel-
len Betrag des übernommenen treugeber-/Kommandit-
anteils zu zahlen; Kapitalerhöhungen im vorgenannten 
Sinn sind nur bis spätestens zum 31. Dezember 2011 
(„Zeichnungsschluss“) möglich („Platzierungsphase“) 
(verlängerbar durch die Komplementärin der Fondsge-
sellschaft bis zum 31. Dezember 2012). Die Platzierung 
kann durch die Komplementärin vorzeitig beendet wer-
den.

Die Auftragnehmerin ist eine in der Schweiz ansässige 
Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht. Für die Iden-
tifikation, Auswahl, Prüfung (Due Diligence) sowie Be-
gleitung von Investitionen in Beteiligungen und Projekte 
bis zu deren Desinvestition wird die Auftraggeberin die 
Dienstleistungen der terra nex Financial Engineering AG 

als Auftragnehmerin in Anspruch nehmen. Die Auftrag-
nehmerin verfügt über fundierte Kenntnisse hinsichtlich 
des Finanzmarkts der Staaten des Golf-Kooperations-
rats und des Mittleren ostens und stellt mithin einen op-
timalen Berater für die Auftraggeberin dar.

§ 2  Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Beratungsvertrages ist die Un-1. 
terstützung der Auftraggeberin bei Investitionen in 
den Staaten des Golf-Kooperationsrats und in Ein-
zelfällen in Staaten des nahen und Mittleren os-
tens, Afrikas und Asiens. Diese Unterstützung bein-
haltet insbesondere die folgenden Dienstleistungen 
(chronologische Reihenfolge):

Strategische Sichtung und Bewertung des je-a. 
weiligen aktuellen Marktumfeldes;

Vor-Selektion von Investitionsmöglichkeiten b. 
auf Basis vorzugebender Parameter seitens 
der Auftraggeberin für die Auswahl von Inves-
titionsbereichen und Einzelinvestments;

Evaluierung der Investitions- und Beteiligungs-c. 
möglichkeiten hinsichtlich Management, leis-
tungsbilanz, Anlagestrategie und Investitions-
prozess;

Due Diligence: Prüfung potentieller Investitio-d. 
nen und deren Rahmenbedingungen vor ort;

Investment Memo: Dokumentation („Invest-e. 
ment Memo“) potentieller Investitionsmöglich-
keiten vor ort;

Beratung und Vorbereitung bei der rechtlichen/f. 
vertraglichen, technischen und politischen 
Durchführung der Investition,

Monitoring: Überwachung der Investitionen, g. 
das Reporting an den Auftraggeber sowie ge-
gebenenfalls die Begleitung der Investitionen 
in Gremien;

Beratung bei der weiteren Finanzierung von h. 
Projekten, in denen die Auftraggeberin inves-
tiert, durch Dritte; insbesondere im Wege der 
Fremdfinanzierung und der Finanzierung durch 
zusätzliches Eigenkapital (u.a. Kapitalerhöhun-
gen bei Projektgesellschaften);

Desinvestition: Beratung und Begleitung bei der i. 
Veräußerung von Beteiligungen; Börsengängen, 
Beendigung (Exit) von Kapitalanlagen.

AnHAnG 3: BERAtUnGSVERtRAG
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Die Auftragnehmerin wird den gesamten dargestell-2. 
ten Auswahlprozess, inklusive der durchgeführten 
Due Diligence von Investitionen, und alle ihre sons-
tigen Beratungsleistungen sorgfältig, umfassend 
und übersichtlich dokumentieren, so dass der Auf-
traggeberin eine strukturierte Entscheidungsvorla-
ge zur Verfügung gestellt werden kann. Die Anla-
geentscheidungen und sonstigen Entscheidungen 
betreffend Investitionen werden durch die Auftrag-
geberin getroffen.

Die Beratungsleistung soll mit einem hohen Grad 3. 
an Interaktion durchgeführt werden und hat die 
Anforderungen an die rechtlichen und steuerlichen 
Rahmenbedingungen der Auftraggeberin zu beach-
ten. (Fragebogen/Due Diligence, gemeinsamer Due 
Diligence-Besuch, etc.).

Die Auftragnehmerin wird die rechtliche Prüfung 4. 
der Vertragsbeziehungen im Zusammenhang mit 
den ausgewählten Investitionen für die Auftragge-
berin organisieren.

Die Auftragnehmerin ist berechtigt, die hier über-5. 
nommenen Aufgaben auch durch Dritte ausführen 
zu lassen, ohne dass ihre Verantwortlichkeit da-
durch eingeschränkt wird. Ggf. anfallende Mehr-
kosten hat die Auftragnehmerin zu tragen. Die Auf-
tragnehmerin bedient sich ihres eigenen Advisory 
Boards. Die Auftragnehmerin wird sich zur Erfül-
lung der in diesem Vertrag niedergelegten Pflichten 
insbesondere der terra nex Fund Advisors W.l.l., 
Bahrain und dessen Advisory Board bedienen. ter-
ra nex Fund Advisors W.l.l., Bahrain wird dabei 
als Erfüllungsgehilfe der Auftragnehmerin tätig, d. 
h. sie haftet für Fehler und falsche Beratungen der 
terra nex Fund Advisors W.l.l., Bahrain. Die inter-
nen Vertragsbeziehungen der Auftragnehmerin zur 
terra nex Fund Advisors W.l.l., Bahrain, werden 
nicht in diesem Vertrag geregelt.

Ist die Auftragnehmerin der Auffassung, dass es 6. 
der Hinzuziehung weiterer externer Berater bedarf, 
ist dies der Auftraggeberin vorzuschlagen, die dann 
gegebenenfalls die Beauftragung übernehmen 
wird. Findet eine Beauftragung nicht statt, wird das 
Investment auch nicht von der Auftragnehmerin 
empfohlen.

Die Auftragnehmerin haftet nicht für die leistungen 7. 
von Subunternehmern oder Dritten, die im Auftrag 
der Auftraggeberin tätig geworden sind oder Infor-
mationen erteilt haben. Die Auftragnehmerin haftet 
auch nicht für das Eintreten der wirtschaftlichen, 

steuerlichen oder rechtlichen Ergebnisse, sofern 
nicht im Einzelfall eine ausdrückliche Zusicherung 
schriftlich erteilt wird.

§ 3  Vergütung

Zur Deckung von Auslagen erhält die Auftrag-1. 
nehmerin pauschal und ohne Aufwandsnach-
weis EUR 25.000 pro Kalenderquartal für die 
Dauer dieses Vertrages, beginnend ab dem 1. 
Quartal 2011. Mit dieser Aufwandspauscha-
le sind sämtliche Sach-, Personal-, Fremd- und 
Reisekosten der Auftragnehmerin abgegolten. 
 
Ausgenommen hiervon sind folgende Kosten, die 
im Zusammenhang mit den beratenen Investitionen 
entstehen und von der Auftraggeberin zu tragen 
sind:

•		 Anwaltskosten	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
Gründung von Gesellschaften für Investitio-
nen, Due Diligence und legal opinion für die 
Prüfung von Investitionen;

•		 externe	Gutachten	für	die	Prüfung	von	Investi-
tionen;

•		 Übersetzungen	von	Legal	Dokumenten.

Sämtliche Vergütungen verstehen sich brutto-brut-2. 
to, d.h. sämtliche anfallenden Steuern, Abgaben 
und Gebühren sind in der Vergütung enthalten, d.h. 
aus dieser abzuführen.

Im Falle der vorzeitigen ordentlichen Kündigung 3. 
dieses Vertrages bleibt die Aufwendungspauschale 
für das Jahr, zu dessen Ende die Kündigung erfolg-
te, bestehen. Im Fall der außerordentlichen Kündi-
gung dieses Vertrages hat die Auftragnehmerin nur 
Anspruch auf Zahlung der Aufwendungspauschale 
bis zu dem Kalenderquartal, innerhalb dessen die 
Kündigung wirksam wird. 

§ 4  Sorgfalt, Haftung

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, das übertra-1. 
gene Mandat mit größter Sorgfalt, Zuverlässigkeit 
und Diskretion wahrzunehmen. 

Die Auftragnehmerin wird sich bemühen, poten-2. 
tielle Investitionsmöglichkeiten in dem Umfang 
und dem Zeitrahmen vorzuschlagen, die dem In-
vestitionsrahmen der Gesellschaft entsprechen. 
Für die Verfügbarkeit potenzieller Beteiligungs-
möglichkeiten und den Erfolg der ausgewählten 
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Beteiligungen übernimmt die Auftragnehmerin je-
doch keinerlei Haftungen oder Gewährleistungen. 

Die Auftragnehmerin haftet für schuldhafte 3. 
Schlechtleistung oder Verletzung berufsüblicher 
Sorgfaltspflichten.

§ 5  Vertragslaufzeit

Der Vertrag beginnt mit Emissionsbeginn des Be-1. 
teiligungsangebotes der Auftraggeberin und wird 
fest für die laufzeit der Auftraggeberin bis zu de-
ren Beendigung und vollständigen Abwicklung aller 
Beteiligungen von treugebern und betreuten Kom-
manditisten geschlossen.

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 2. 
bleibt davon unberührt. Ein wichtiger Grund ist ins-
besondere gegeben, wenn 

die Auftraggeberin die Investitionstätigkeit a. 
nicht aufnimmt;

die Auftragnehmerin trotz Mahnung und Frist-b. 
setzung von mindestens einem Monat die 
Begleitung der Investitionen (Controlling, Mo-
nitorring, Reporting) nicht ordnungsgemäß 
durchführt,

die Auftragnehmerin ihren sonstigen Pflichten c. 
trotz Mahnung und angemessener Fristset-
zung nicht nachkommt.

§ 6  Wettbewerb

Es wird ein eingeschränktes Wettbewerbsverbot 1. 
vereinbart:

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, für die a. 
Dauer der Investitionsphase der Auftragge-
berin, weder unmittelbar noch mittelbar als 
Berater für andere deutsche Publikumsfonds 
tätig zu werden, die im Bereich Private Equity/ 
Venture Capital mit dem Schwerpunkt in den 
Staaten des Golf-Kooperationsrats und in Ein-
zelfällen in Staaten des nahen und Mittleren 
ostens, Afrikas und Asiens emittieren oder für 
Unternehmen, die solche Fonds auflegen / be-
treiben, sofern es sich nicht um Schwesterge-
sellschaften der Auftraggeberin oder sonstige 
mit dieser verbundene Unternehmen im Sinne 
des § 15 AktG handelt oder die Auftraggebe-
rin einer Wettbewerbstätigkeit der Auftragneh-
merin schriftlich zugestimmt hat.

Die Investitionsphase dauert so lange an, wie b. 
Mittel der Auftraggeberin für Investitionen zur 
Verfügung stehen und die Investitionstätigkeit 
nicht dauerhaft eingestellt ist.

Soweit die Auftraggeberin einen Investitionsvor-2. 
schlag der Auftragnehmerin nicht durchführen will, 
kann die Auftragnehmerin den Beteiligungsvor-
schlag im Rahmen ihrer sonstigen Beratungstätig-
keit Dritten anbieten.

§ 7  Vertraulichkeit

Die Parteien werden über alle Kenntnisse und Er-1. 
fahrungen, die sie gegenseitig im Rahmen dieses 
Vertrages erfahren, Stillschweigen bewahren. Der 
Vertraulichkeitsgrundsatz gilt auch nach Ende des 
Vertrages.

Die Auftragnehmerin ist berechtigt, gleiche oder 2. 
ähnliche leistungen für andere Auftraggeber zu er-
bringen, soweit § 6 nicht tangiert ist. 

Die Auftraggeberin ist verpflichtet, projektbezogene 3. 
Informationen oder Erkenntnisse aus Investitions-
objekten, von denen die Auftraggeberin im Rahmen 
dieses Vertrages Kenntnis erlangt hat, vertraulich 
zu behandeln und Dritten nicht ohne vorheriges 
schriftliches Einverständnis der Auftragnehmerin 
zur Kenntnis zu bringen.

Beide Parteien sind verpflichtet, die hier vereinbar-4. 
ten Vertraulichkeitsgrundsätze auch mit Angestell-
ten und freien Mitarbeitern zu vereinbaren.

§ 8  Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages 1. 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Än-
derung oder Aufhebung des Schriftformerforder-
nisses.

Mündliche nebenabreden sind nicht getroffen.2. 

Für das Zustandekommen dieses Vertrages und 3. 
diesen Vertrag selbst sowie sämtliche Fragen und 
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit die-
sem Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirk-4. 
sam sein oder werden, so wird dadurch der Ver-
trag in seinem übrigen Bestand nicht berührt. Die 
unwirksame Bestimmung ist vielmehr in eine sol-
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che Bestimmung umzudeuten, die dem mit diesem 
Vertrag beabsichtigten wirtschaftlichen Erfolg best-
möglich entspricht. Eine entsprechende Regelung 
gilt für etwaige lücken dieses Vertrages.

Die Auftragnehmerin hat das Recht, alle Rechte 5. 
und Pflichten dieses Vertrages einem anderen, mit 
ihr im Sinne des § 15 AktG verbundenen Unterneh-
men zu übertragen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bremen, 6. 
Deutschland.

München, den 07. Februar 2011

Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG  
vertreten durch ihre persönlich haftende Gesell- 
schafterin Middle East Best Select Fonds GmbH,

diese wiederum vertreten durch ihren alleinvertre-
tungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Heinz-G.  
Wülfrath

Terra Nex Financial Engineering AG  
vertreten durch Herrn David F. Heimhofer
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Mittelverwendungskontrollvertrag

zwischen

Middle East Best Select GmbH & Co. Dritte KG

mit Sitz in Bremen

- im Folgenden „Gesellschaft“ genannt -

und

IntEGRA treuhandgesellschaft mbH Steuerberatungs-
gesellschaft, 

mit Sitz in München 

- im Folgenden „Mittelverwendungstreuhänder“ ge-
nannt -

Präambel
 
Zweck und Gegenstand der Gesellschaft ist die auf 
Wertsteigerung und Gewinnmaximierung ausgerichte-
te Verwaltung des eigenen Vermögens. Diesen Gegen-
stand kann die Fondsgesellschaft insbesondere durch 
den Erwerb, das Halten, aktive und passive Verwalten 
und die Verwertung von unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligungen erfüllen. Diese Beteiligungen sollen vorran-
gig und grundsätzlich Investitionen in den Staaten des 
Golf-Kooperationsrats sein. Daneben sind im Einzelfall 
Investitionen im nahen und Mittleren osten, Afrika und 
Asien und grundsätzlich alle mit dem beschriebenen 
Gegenstand  zusammenhängenden Geschäfte möglich. 
Die Fondsgesellschaft kann auch in- und ausländische 
Wertpapiere sowie andere Finanzinstrumente erwerben, 
halten und veräußern und sich unmittelbar oder mittelbar 
an in- und ausländischen Börsengängen und Kapitaler-
höhungen als abgebender Aktionär oder Zeichner der 
angebotenen Aktien beteiligen, soweit diese tätigkeiten 
nicht nach KWG erlaubnispflichtig sind oder zu einer sol-
chen Erlaubnispflicht führen. Insbesondere als neben-
tätigkeit und zur Anlage von liquidität oder in einzelnen 
Projektphasen kommt diese tätigkeit in Betracht.

Die Kommanditanteile werden von der treuhandkom-
manditistin im eigenen namen, jedoch treuhänderisch 
für Rechnung der Anleger übernommen. 

Die Platzierungsphase der Anteile an der Gesellschaft 
dauert bis zum 31. Dezember 2011 bzw. im Falle der 
Platzierungsverlängerung durch die Komplementärin 
der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2012 (die „Plat-
zierungsphase“).

Im Hinblick auf die von den Anlegern zu leistenden Kapi-
taleinlagen in der Platzierungsphase , zur Sicherstellung 
der zweckgerechten Verwendung der von den Anlegern 
zu leistenden Einlagen in der Platzierungsphase und die 
damit verbundene Abwicklung des Zahlungsverkehrs 
vereinbaren die Parteien, die nachfolgenden Regelun-
gen zur Mittelverwendungskontrolle.

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Mittel-
verwendungskontrolle nur für die initialen Investitions-
nebenkosten der Fondsgesellschaft und etwaige Zwi-
schenanlagen während der Platzierungsphase gelten 
soll, nicht aber für die Verwendung der eingezahlten 
Mittel der Gesellschaft im Rahmen von Investitionen 
nach Ablauf der Platzierungsphase.

§ 1  Abwicklungskonto

Die Gesellschaft errichtet bei einem westeuro-1. 
päischen Kreditinstitut ein Konto, über das der 
Zahlungsverkehr zur Erfüllung der Zahlungsver-
pflichtungen der Gesellschaft, die aus dem im 
Verkaufsprospekt (Kapitel 7 „Plan- und Progno-
serechnungen“ – genauere Angabe) abgedruck-
ten Investitionsplan der Gesellschaft für die Plat-
zierungsphase (der „Investitionsplan“) resultieren, 
abgewickelt wird („Abwicklungskonto“). Die Ge-
sellschaft verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, 
dass sämtliche Zahlungsverpflichtungen in der 
Platzierungsphase, die dem im Verkaufsprospekt 
abgedruckten Investitionsplan zugrunde liegen, 
über das Abwicklungskonto abgewickelt werden. 
Weiterhin verpflichtet sich die Gesellschaft, dafür 
Sorge zu tragen, dass während der Platzierungs-
phase über das Abwicklungsskonto jeweils nur 
ein Geschäftsführer der Gesellschaft gemeinsam 
mit dem Mittelverwendungstreuhänder verfügen 
kann. Die Gesellschaft verpflichtet sich weiterhin, 
dafür Sorge zu tragen, dass die Kapitaleinlagen der 
Kommanditisten bzw. treugeber (inkl. Agio) auf das 
Abwicklungskonto geleistet werden.

Auf Grund einer Vereinbarung mit der kontoführen-2. 
den Bank kann der Mittelverwendungstreuhänder 
während der Platzierungsphase nach Maßgabe 
dieses Vertrages über das Abwicklungskonto ver-
fügen. Im Verhältnis zwischen den Vertragsparteien 
steht ein Kontoguthaben ausschließlich der Gesell-
schaft zu. Sie trägt die im Zusammenhang mit dem 
Abwicklungskonto entstehenden Kosten.

AnHAnG 4: MIttElVERWEnDUnGSKontRollVERtRAG
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§ 2  Pflichten des Mittelverwendungstreuhänders

Der Mittelverwendungstreuhänder wird beauftragt, 1. 
während der Platzierungsphase die Zahlungen vom 
Abwicklungskonto nach Maßgabe des Investitions-
plans zu leisten. Der Mittelverwendungstreuhänder 
ist während der Platzierungsphase berechtigt und 
verpflichtet, Zahlungen von dem Abwicklungskonto 
auf Anforderung durch die Geschäftsführung der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Fälligkeit der jewei-
ligen Zahlungsverpflichtung zu leisten.

Der Mittelverwendungstreuhänder ist während 2. 
der Platzierungsphase zur Vornahme von Auszah-
lungen auch dann verpflichtet, wenn das Gesell-
schaftskapital der Gesellschaft noch nicht voll-
ständig gezeichnet ist oder die Einlagen noch nicht 
vollständig geleistet sind. 

Maßgeblich für die Mittelverwendungskontrolle sind 3. 
ausschließlich die Bestimmungen dieses Vertrages, 
soweit ausdrücklich bestimmt in Verbindung mit 
dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft. Weitere 
Pflichten übernimmt der Mittelverwendungstreu-
händer nicht. 

§ 3  Mittelverwendungskontrolle 

Der Mittelverwendungstreuhänder ist darüber hin-1. 
aus während der Platzierungsphase in folgenden 
Fällen zur Freigabe von Zahlungen berechtigt und 
verpflichtet:

Sämtliche fällige Zahlungen an den Komple-•	
mentär oder die Geschäftsführung der Ge-
sellschaft, an die treuhandkommanditistin, an 
sonstige Gesellschafter oder die treugeber die 
auf Grundlage des Gesellschaftsvertrages der 
Gesellschaft und dem treuhandvertrag erfol-
gen;

Sämtliche fällige Zahlungen auf Grundlage •	
der seitens der Gesellschaft geschlossenen 
Dienstleistungsverträge;

Fällige gesetzliche Verbindlichkeiten der Ge-•	
sellschaft; und

Sämtliche Dispositionen zur Zwischenanlage •	
von liquidität bei einem westeuropäischen 
Kreditinstitut oder – soweit rechtlich zuläs-
sig – einem Kreditinstitut in einem Staat des 
Golf-Kooperationsrats. Die Gesellschaft hat 
sicherzustellen, dass sie während der Platzie-
rungsphase über dieses Konto wiederum nur 

mit Zustimmung des Mittelverwendungstreu-
händers verfügen kann.

Zu einer weitergehenden rechtlichen und steuer-2. 
lichen Prüfung der vorgelegten Dokumente oder 
inhaltlichen Prüfung ist der Mittelverwendungs-
treuhänder auf Grundlage dieses Vertrages weder 
berechtigt noch verpflichtet. Der Mittelverwen-
dungstreuhänder ist nicht verpflichtet auf Grundla-
ge dieses Vertrages, den der Beteiligung zugrunde 
liegenden Verkaufsprospekt und die darin enthal-
tenen Aussagen auf ihre Übereinstimmung mit den 
tatsächlichen Gegebenheiten hin zu überprüfen. 
Insbesondere überprüft er weiterhin nicht die Er-
füllung und Werthaltigkeit der einzelnen leistungen 
der jeweiligen Vertragspartner der Gesellschaft, 
die Durchführung des Investitionsvorhabens (Ver-
wirklichung des Gesellschaftszweckes) sowie die 
Wirtschaftlichkeit der Beteiligung und die damit 
verfolgten steuerlichen Ziele. Die Mittelverwen-
dungskontrolle erstreckt sich nicht über etwaige 
anderweitige Konten der Gesellschaft. 

§ 4  Unterlagen 

Die Gesellschaft verpflichtet sich, dem Mittelverwen-
dungstreuhänder alle zur Auszahlung erforderlichen 
Verträge, Rechnungen oder sonstige Unterlagen so 
rechtzeitig vorzulegen, dass eine angemessene Auszah-
lungskontrolle möglich ist. Die Gesellschaft wird dem 
Mittelverwendungstreuhänder Einblick in alle Rechnun-
gen, Abrechnungsunterlagen, Verträge und sonstigen, 
den Gesellschaftszweck betreffenden Schriftverkehr 
gewähren und ihm in allen hier interessierenden Fragen 
Auskunft erteilen.

§ 5  Vergütung

Für seine tätigkeit erhält der Mittelverwendungstreu-
händer eine einmalige Vergütung in Höhe von insgesamt 
0,1% des am Ende der Platzierungsphase geleisteten 
Gesellschaftskapitals ohne Agio, fällig zum Ende der 
Platzierungsphase. Alle Beträge verstehen sich zuzüg-
lich gesetzlich geschuldeter Mehrwertsteuer. Enthalten 
sind alle im Zusammenhang mit den oben genannten 
tätigkeiten üblicherweise anfallenden Kosten und Aus-
lagen, einschließlich Porto und telefonkosten. 

§ 6  Vertragsdauer 

Dieser Vertrag endet mit dem Ende der Platzierungs-
phase; solche Zahlungen und Abrechnungen auf dem 
Abwicklungskonto, die nach dem Investitionsplan wäh-
rend der Platzierungsphase vorgenommen werden soll-
ten, aber zu deren Ende noch nicht durchgeführt oder 
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abgeschlossen sind, unterliegen allerdings auch nach 
Vertragsende der Mittelverwendungskontrolle nach die-
sem Vertrag.

Dieser Vertrag kann von jedem Vertragsteil nur bei Vor-
liegen wichtiger Gründe mit einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden. 

Bei Kündigung sind die auf dem Abwicklungskonto be-
findlichen Guthaben der Auszahlungskontrolle eines an-
deren Mittelverwendungstreuhänders zu unterstellen.

§ 7  Haftung 

Der Mittelverwendungstreuhänder haftet nur für die 1. 
ordnungsgemäße Erfüllung der in diesem Vertrag 
übernommenen Aufgaben. Eine darüber hinaus 
gehende Überwachung der Investitionen oder tä-
tigkeiten der Gesellschaft, ihrer Gesellschafter oder 
Dritter ist nicht Aufgabe des Mittelverwendungs-
treuhänders.

Der Mittelverwendungstreuhänder hat weder bei 2. 
der Entwicklung des Anlagekonzeptes noch bei 
der Erstellung des Prospektes mitgewirkt. Er hat 
die hierin enthaltenen Angaben auch nicht auf ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Auftrags-
gemäß war er hierzu auch nicht verpflichtet. Der 
Mittelverwendungstreuhänder wird ausschließlich 
im Auftrag und im Interesse der Gesellschaft bei der 
Durchführung des Zahlungsverkehrs während der 
Platzierungsphase nach Maßgabe des im Verkaufs-
prospekt abgedruckten Investitionsplanes tätig. Es 
besteht weder ein darüber hinausgehender Auftrag 
noch ein darüber hinausgehendes Interesse.

Für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Aus-3. 
nahme von Schäden aus der Verletzung von leben, 
Körper und Gesundheit, ist die Haftung des Mit-
telverwendungstreuhänders bei einem fahrlässig 
verursachten einzelnen Schadensfall auf einen Be-
trag von EUR 1.000.000 beschränkt. Dies gilt auch 
dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen 
Person als dem Auftraggeber begründet sein soll-
te. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche 
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht da-
rauf, ob Schäden in einem oder in mehreren auf-
einanderfolgenden Jahren entstanden sind. Da-
bei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger 
Fehlerquelle beruhendes tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffen-
den Angelegenheiten miteinander in rechtlichem 
oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. 
Schadensersatzansprüche gegen den Mittelver-
wendungstreuhänder können nur geltend gemacht 

werden, wenn der Anspruchsberechtigte nicht auf 
andere Weise Ersatz zu erlangen vermag.

§ 8  Verjährung

Ansprüche gegen den Mittelverwendungstreuhänder 
verjähren nach Ablauf von drei Jahren nach dem der An-
spruch entstanden ist und der Geschädigte von den den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Unabhängig von 
der Kenntnis bzw. grob fahrlässigen Unkenntnis verjährt 
der Anspruch spätestens nach Ablauf von fünf Jahren 
nach seiner Entstehung. Im übrigen gelten die Allge-
meinen Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuer-
bevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften in 
der Fassung vom Februar 2009, die diesem Vertrag als 
Anlage beigefügt sind. 

§ 9  Sonstiges 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche im 1. 
Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden 
Streitigkeiten ist, soweit zulässig, München.

Der Mittelverwendungstreuhänder ist von den Be-2. 
schränkungen des § 181 BGB befreit.

Mündliche nebenabreden bestehen nicht. Ände-3. 
rungen oder Ergänzungen dieses Vertrages be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die 
Schriftformvereinbarung kann ihrerseits nur schrift-
lich aufgehoben werden.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirk-4. 
sam oder undurchführbar sein oder werden, wird 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
davon berührt. Statt der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung ist diejenige wirksame 
oder durchführbare Bestimmung mit Rückwirkung 
zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
zu ersetzenden Bestimmung am nächsten kommt. 
Dies gilt auch für die ergänzende Vertragsausle-
gung. 

Anlagen: 

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesell-
schaften in der Fassung vom Februar 2009
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Haben Sie sich für eine Beteiligung an der Middle East 
Best Select GmbH & Co. Dritte KG  entschieden, benö-
tigen wir von Ihnen die ausgefüllten und unterzeichne-
ten (drei Unterschriften) Beitrittsunterlagen zusammen 
mit einer (gut lesbaren) Kopie Ihres Personalausweises 
(Vorder- und Rückseite) oder Reisepasses.

Die gesetzlich vorgeschriebene legitimationsprüfung ge-
mäß § 4 Geldwäschegesetz kann Ihr Vermittler/Berater 
persönlich vornehmen, indem er auf der Kopie Ihres Aus-
weises oder Reisepasses bestätigt, dass die Kopie mit 
dem original-Dokument übereinstimmt. Zusätzlich muss 
Ihr Vermittler/Berater noch das Formular „legitimations-
prüfung durch persönliche Bestätigung“ ausfüllen, unter-
schreiben und ggf. mit seinem Firmenstempel versehen.

Die vollständigen Beitrittsunterlagen (Beitrittserklärung 
Seite 1 und 2, Kopie des Personalausweises/Reisepas-
ses und legitimationsprüfungs-Formular) müssen an 
die für den Vertrieb exklusiv beauftragte:

best select Vertriebsgesellschaft mbH  
Harthauser Str. 42b  
83043 Bad Aibling

gesendet werden, die die Beitrittsunterlagen nach Prü-
fung an die treuhand-Kommanditistin IntEGRA treu-
handgesellschaft mbH Steuerberatungsgesellschaft, mit 
Sitz in München und Geschäftsanschrift Innere Wiener 
Straße 17, 81667 München weiterleitet, welche allein 
befugt ist, Zeichnungen oder auf den Erwerb von An-
teilen oder Beteiligungen gerichtete Willenserklärungen 
des Publikums entgegenzunehmen (Zeichnungsstelle 
i.S.v. § 4 Satz 1 nr. 6 VermVerkProspV).

AltERnAtIV: Sollten Sie sich z. B. ohne einen Vermitt-
ler/Berater beteiligen, können Sie die legitimation auch 
im Rahmen des üblichen PoStIDEnt-Verfahrens, durch 
Vorlage des entsprechenden Formulars und Ihres Per-
sonalausweises oder Reisepasses in jeder Post-Filiale 
(keine Postagentur!) Ihrer Wahl durchführen. Alles Wei-
tere wird dort kostenfrei für Sie erledigt.

WICHTIG: Ohne eine durchgeführte Legitimationsprü-
fung darf Ihre Beteiligung nicht angenommen werden.

Mit Unterzeichnung der Beitrittserklärung unterbreiten 
Sie (als treugeber) der treuhandgesellschaft (treuhand-
Kommanditistin) ein Angebot auf Abschluss des treu-
hand- und Verwaltungsvertrags. An dieses Angebot 
sind Sie für die Dauer von 30 tagen ab Unterzeichnung 
des Zeichnungsscheins gebunden, sofern Sie Ihre Be-
teiligung nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von 14 
tagen widerrufen. Die treuhand-Kommanditistin ist 

nicht zur Annahme Ihres Angebots zum Abschluss 
des treuhand- und Verwaltungsvertrags und damit zu 
Ihrem mittelbaren Beitritt zur Gesellschaft verpflichtet. 

Der Mindestanlagebetrag und damit der geringste  
Erwerbspreis beträgt 10.000 €. In begründeten Einzelfäl-
len können mit Zustimmung der Komplementärin treu-
geber mit einer niedrigeren Mindestbeteiligung (Min-
destpflichteinlage) aufgenommen werden. Sämtliche 
Beträge müssen durch 1.000 ohne Rest teilbar sein.

Auf den Anlagebetrag wird grundsätzlich ein Agio in 
Höhe von 5% erhoben, das zusätzlich zum Anlagebe-
trag zu entrichten ist. 

Mit Annahme der Beitrittserklärung durch die treuhand-
Kommanditistin kommt der treuhand- und Verwaltungs-
vertrag zwischen Ihnen und der treuhand-Kommanditistin 
zustande. Sie werden über die Annahme Ihrer Beitritts-
erklärung umgehend schriftlich informiert (Informati-
onsschreiben). Der Beitritt zur Middle East Best Select 
GmbH & Co. Dritte KG erfordert neben diesem Abschluss 
des treuhand- und Verwaltungsvertrags die Einzahlung 
des Anlagebetrag zuzüglich des vereinbarten Agios und 
den Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfristen.

nach Zugang des Informationsschreibens der treu-
hand-Kommanditistin ist von Ihnen der Anlagebetrag 
zuzüglich des vereinbarten Agios  spätestens 14 tage 
nach Zugang des Informationsschreibens zur Zahlung 
fällig. Der Anlagebetrag muss spätestens am Fällig-
keitstag auf dem folgenden Bankkonto der Gesellschaft 
eingegangen sein:

Konto-Inhaber:   Middle East Best Select GmbH  
  & Co. Dritte KG
Konto-Nummer:  1011915012
Bank:  DKB   
  (Deutsche Kreditbank AG),   
  München
BLZ:  120 300 00
Verwendungszweck: Einlage MEBS Dritte KG,   
  Gesellschafter-Nr. „xy“   

  (sofern diese vorliegt)

Bei ausländischem Zahlungsverkehr:

IBAN-Nummer:  DE80120300001011915012
BIC / SWIFT-Code: BYLADEM1001
 
Überweisen Sie den Beteiligungsbetrag zuzüglich des 
vereinbarten Agios zu den genannten terminen nicht, 
kommt der Beitritt zur Fondsgesellschaft nicht zustande 
und die treuhand-Kommanditistin kann vom treuhand- 
und Verwaltungsvertrag zurücktreten.

ABWICKlUnGS- UnD ABSCHlIESSEnDE HInWEISE



Abschließende Hinweise

Die Platzierung des Anlegerkapitals wird von Vertriebs-
beauftragten übernommen. Die Vertriebsbeauftragten 
sind in der Regel selbständige Anlagevermittler oder 
–berater, für deren leistungen und Aussagen der An-
bieter und Herausgeber, die best select Vertriebsgesell-
schaft mbH, Bad Aibling, nicht verantwortlich ist. 

Die zur Einwerbung des Kommanditkapitals beauftragten 
Anlagevermittler/-berater und Vertriebsgesellschaften 
sowie deren Unterbeauftragte sind nicht berechtigt, von 
diesem Prospekt abweichende Auskünfte oder Zusagen 
zu erteilen. Des Weiteren sind sie nicht zur Annahme 
von Zahlungen oder sonstigen leistungen berechtigt. 
Zahlungen sind deshalb ausschließlich direkt auf das 
auf der Beitrittserklärung sowie in dem Annahmeschrei-
ben der treuhand-Kommanditistin genannte Konto der 
Fondsgesellschaft zu leisten. Eine Haftungsübernah-
me für die Vertriebsbeauftragten ist ausdrücklich aus 
geschlossen. Vorsorglich wird eine dennoch im Einzelfall  
 

 
in Betracht kommende Haftung auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt.

Vom Verkaufsprospekt abweichende Angaben sind nur 
gültig, wenn diese vor Unterzeichnung der Beitrittser-
klärung vom Anbieter/Herausgeber schriftlich bestätigt 
worden sind. Vom Inhalt dieses Prospekts abweichende 
mündliche Vereinbarungen sind nicht getroffen worden.

Zahlstelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen 
an die Anleger ausführt, ist die IntEGRA treu-
handgesellschaft mbH Steuerberatungsgesell-
schaft (treuhänder i.S.v. § 12 Abs. 3 VermVerk- 
ProspV), mit Sitz  in München und Geschäftsanschrift 
Innere Wiener Str. 17, 81667 München. Die Anbieterin, 
best select Vertriebsgesellschaft mbH, mit Sitz in Bad 
Aibling und Geschäftsanschrift Harthauser Str. 42b, 
83043 Bad Aibling ist die Zahlstelle, die den Verkaufs-
prospekt zur kostenlosen Ausgabe bereit hält.
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